Doppelrohrige Eisenbahntunnel
Kombiniertes Risiko im Brandfall

MaRgebliche Sicherheitsparameter: Hochstes Risiko
e Freier Tunnelquerschnitt

* Maximales Gefdlle im Tunnel

¢ Minimale Rettungswegbreite

e Abstand der Rettungsstollen (Querschlage)

o Maximale Anzahl Personen/Zug Niedrigstes Risiko
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Vorwort

Themen wie Brand- und Katastrophenschutz allgemein sind starken Konjunkturen in der &ffent-
lichen Wahrnehmung ausgesetzt. Nach Katastrophen wie bei der Love Parade in Duisburg,
beim Seilbahnungliick von Kaprun, den Zugkatastrophen von Eschede oder jlingst beim ICE-
Brand nahe Montabaur schreckt die Offentlichkeit und Politik kurz auf, um dann in der Regel
wieder in den alten Trott der Nachlassigkeit und des Desinteresses zu verfallen. Die Sitzungen
des Stuttgarter Gemeinderats, und dessen S21-Ausschuss, zum Thema Brandschutz legen
davon ein beredtes Zeugnis ab. Die von Anbeginn an und immer wieder vorgetragenen Kritik
am unzureichenden bzw. faktisch unter den gegebenen Bedingungen nicht realisierbaren
Brandschutz des gigantischen Tiefbahnhof- und Tunnelprojekts perlte an den Stadtverantwortli-
chen ab, als handle es sich um eine lastige Zumutung.

Die Burgerbewegung gegen Stuttgart 21 verflgt, was viele bedauern, nicht tGber die Druck-
mittel der Baumbesetzer des Hambacher Waldes und bisher hat auch noch kein Gericht die
Kraft und den Mut gefunden, bei den vielen Rechtswidrigkeiten des Projekts ernsthaft einzu-
schreiten, wie es das Stuttgarter Verwaltungsgericht im Falle der Fahrverbote oder das Miins-
teraner Oberverwaltungsgericht im Falle der Baumfallungen im Hambacher Wald getan haben.
Werden bei S21 die unerlasslichen Standards von Brand- und Katastrophenschutz unterlaufen
und wird damit das Leben unzahliger Menschen aufs Spiel gesetzt, ware dies ein schwerer
Verstol gegen den Kerngehalt des Grundgesetzes, Art. 2 Abs. 2.

Einstweilen bleibt also das politisch vertretene, immer wieder 6ffentlich vorgetragene qualifi-
zierte Argument das entscheidende Druckmittel dieser Blrgerbewegung. So hat das Aktions-
blindnis Expertisen zu den Klimabelastungen des Projekts, insbesondere der CO,- Belastungen
(9/2017), den Feinstaub- und Stickoxydemissionen (4/2018), den Uberflutungsrisiken (6/2018),
sowie diverse Studien zur Kostenentwicklung des Projekts und zu den Kosten eines Umstiegs
vorgelegt.

Mit dem hier vorgelegten Gutachten fassen die Autoren Dipl.Ing. Hans Heydemann und Dr.
Christoph Engelhardt die ganze Expertise jahrelanger kritischer Auseinandersetzung mit den
Defiziten des Brandschutzes bei Stuttgart 21 zusammen. Dafir gilt Ihnen unser besonderer
Dank, wie auch dem Brandschutzsachverstandigen Johannes Frank und einem namentlich
nicht zu nennenden Lokfuhrer und Feuerwehrmann als Autoren der erganzenden Beitrage.
Auch bei Martin Poguntke und Werner Sauerborn vom Aktionsblindnis bedanken wir uns fur die
Koordination, Endbearbeitung und Publizierung des Gutachtens.

Dass es eine ehrenamtlich und auf Basis von Burgerspenden arbeiten Bewegung Uberlassen
bleibt, die in einer so existenziellen Frage wie dem Brandschutz eines solchen Megaprojekts die
entscheidende Faktenbasis zu liefern, ist ein Armutszeugnis fur die Projektverantwortlichen und
die Politik und verweist auf ein gravierendes Demokratiedefizit. Denn dies ware ihre Aufgabe.

Umso mehr setzen wir auf die Uberzeugungskraft der hier vorgetragenen Argumente und
Belege, die zeigen, dass das Projekt Uber keinen genehmigungsfahigen Brandschutz verfugt.

Die 510 Reisenden im ICE 511 mussen am 12. Okt. 2018 mehr als einen Schutzengel ge-
habt haben. Wenige Kilometer nachdem er den letzten Tunnel passiert hatte und nur 4 km vor
dem néachsten Tunnel kam der brennende ICE zum Stehen. Die RettungsmaRnahmen fanden
unter selten gunstigen Bedingungen statt. Nur Sekunden spater, im nachsten Tunnel, hatte der-
selbe Brand viele Menschenleben gekostet.

Bei S21 folgt bei einfahrenden Zigen nach einem Tunnel keine rettende Freiflache, sondern
ein Tiefbahnhof, bei dem sich die Reisenden auf der Halfte der bisher zur Verfugung stehenden
Flache drangen.

Oktober 2018
Dr. Eisenhart von Loeper und Dr. Norbert Bongartz, die Sprecher des Aktionsblindnisses

S21 - Risiken eines Brandes Aktionsbliindnis gegen Stuttgart 21 Gutachten S. 3 von 169
06.11.2018



0.1 Inhalt

0.1 INAQIE oottt sttt ettt ettt e st enne e 4
0.2 L1 =TV T SR 7
0.3 ZUSAMME@NSASSUNG ...t eiieeiee ettt esite et e sate et e sttt ettt e sateesateesaseesas e e suseeauseessteeaastesaseeaseessseenaneesnneenanes 9
1 PERSONENZUGANGE DER TIEFBAHNSTEIGHALLE UND EVAKUIERUNG ......cccereevereerernesessesesseesessessessessesensens 12
1.1 Personenstréme und Engpdsse auf den BARNStEIGEN............ooeevereeeniienieeiiiesieestese ettt 12
1.2 Evakuierung aus der TiefDANNSLEIGAAIIE..................oeeeeeeeieeeeee e eete ettt e e ea e e etea e e siaaaessaaaeeeaes 17
1.3 EiNZEINACAWEISE ZU KQP. L ..ooeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e et e e e e e ettt e e e ettt e e et e e e aasaeaeatseaeesnssasenassaasasssenannnes 22
2 FLUCHT- UND RETTUNGSWEGE AUS DER S21-TIEFBAHNSTEIGHALLE..........cccocovvteriinnreiiinneeiisnneesisnnesssanee 24
2.1 Flucht- und Rettungswege aus der TiefbanRnSteiGRAIIE...............ccueeeeeveeeeeiiieeeieeeeciie e esceee e cee e 24
2.2 Fluchtwegldngen und ,Sichere Bereiche” [BSK AbSchn. 5.1 b S. 38] ...cccueeeuevenueesiiisieeieeeeeseeeeee 26
2.3 Die neuen Fluchttreppen an den BaRNSteIGQENUEN. .............ccueeveieneeesiieieeieeeeest et 28
2.4 FIUCHEEIEPPEN-AUSGANGE ...ttt ettt ettt et et ettt et ettt e sst e e st e saseenaseesaneenanes 30
2.5 FIUChtWEGE iM GIEISVOITEIU ......cconeeeeeeeeeee ettt ettt ettt 32
2.6 Bahnhofsrdumung im Brand- u. Katastrophenfall...................oooceeeeeoveeeeiiiieeciieeeesiieeecieeeesiveaeesireaaeeans 33
3 MOBILITATSEINGESCHRANKTE PERSONEN ......c.coeueetruertrueesseesesessssenssssssssssensssenssssssssssensssensssssssssssssssenssses 36
3.1 Flucht- und Rettungswege NICAE DAITICIE I I............ueeccuveeeecieieeiiieeeecieeeeeieeeetitaaeestaaeeestraaesitsaaesssesaeaaes 36
3.2 Weiternutzung der Aufziige im Brandfall UNZUIGSSIG ...........c.coeeueerueeeieeniiinieesieesieeseeeeese e 37
3.3 Uberwachung der Aufzugsbereiche QUf RAUCAFIEINEIL ...........ccvcveveeeeeereeeeeeeeseeeieeeeeseeesessesesnesesens 39
3.4 Wartepldtze Und FremMArettling...........oueecuueeeeeieeeeeiieeeeciee e ettt e sstte e e ettt e e s e ttaasasaeaesssseeesasstaessasseassasenanas 40
4 VERRAUCHUNG DER S21-TIEFBAHNSTEIGHALLE........ccctttttiiiiiiiiiinnniiiiiniiiieneeiiiinnieeeseesiiiniieessasssiiesseeessanes 42
4.1 Brandschutzkonzept und zugrundeliegender BrandablQuf ................cccoeoecveieecieeeeeciieeecieeeecieeeeciee e, 42
4.2 Brandlast UNA BraONGAVEITQUS .............eeeeeeee ettt eeee ettt e e ettt e e et e e et aaa e e et aaesaassasessssaeasssasananes 42
4.3 Rauchentwicklung und RAQUCAGUSDIEITUNG ........ccccoeeeuueiiieiieeeeeiieeee e eeeectteee e e e e eeesaeeeaaeeessssssaeaaaesessnnees 44
4.4 OPLtiSCNE DICHLE AES RAUCHES ........eeeeeeeeeeeee et et e e e e ettt e e e e e e et a e e e e e e s ssatsssasaaeeesssssssenaans 45
4.5 GesundheitsschGdigende BranGQQSe...............uueecueeeeeeeiieeeeieeeeeieeeecteeesttea e s steeesstteessssseaesssseaessseeaesassees 46
4.6 Verrauchung StrORBDUIGEr PIGLZ ...........ooeeeueieeeeiie e eeee e et e et e e sttt e e e tta e e ssteaesssstaessastaassasseassanseeanas 49
5  ENTRAUCHUNG DER S21-TIEFBAHNSTEIGHALLE..........cccoeiiueiiinnneiiisnneiisneeeisssnesssssnessssssnesssssseesesssnessssanne 55
5.1 Entrauchungs-Luftstrom und ZUlUuft-EiNflRIUNG.............oeeiieeeeeeieeiieee ettt e eeeecttte e e e e e sescveaaa e e e eesnses 55
52 Einmischen von Rauch in die Aufenthalts- und FIUCAtDEIreiChe ................euueveeeeeeeeciiieeeieeeeeciiieeee e eeeciens 55
53 Rauchabzug iiber die Lichtaugen / Planung und gesetzliche Anforderungen ..............cccoveevveevrveecreennne. 59
54 Ausfiihrung Rauchabzugséffnungen Regel-LiCAtQUQE.............cccooeeeveeeieieeeeiiiieiee e eesccivraeaaeeea 60
55 Windabhéngige KIQPPEN-ANSLEUEIUNG .............ueeeeeeeeeeeiieeeecieeeesctteeesstteeeeettaaesstaaessssesassssssassasseassassenasas 62
5.6 Geometrische und aerodynamische OffUNGSFIGCHE ...........ccoceveeeeeeeeieeeeteeeieieeeeiseeeeteseeesesssssesana 64
5.7 Fehlende WartungsmaoglichKeiten flr NRWG'S ........cceuveeeeeeeieeeceeeeeeeeeecte e esteaeettteessstaasssaeaesssseaananns 66
5.8 Maschinelle Rauchabsaugung als MOGIICRE LOSUNG............cccccueeeeeieeeeeeiiiieieeeeeeecsiieeeaeeeeecscveeaaeeeeesinaes 67
S21 - Risiken eines Brandes Aktionsbliindnis gegen Stuttgart 21 Gutachten S. 4 von 169

06.11.2018



6  ZULUFT-BEREITSTELLUNG im SCHWALLBAUWERK SUD ......cccetrururuecininrinssenstsssssesesssssssssesssssssssssessnsssns 69

6.1 Schwall- und Entrauchungsbauwerk SEBW SUd ............cooueeeueeiiienieiiieeeee et 69
6.2 Schwallluft Und DruCKQUSGIEICR ............cocueeeiieeiiiieeeeeee ettt 70
6.3 Aufstellraum AXiQl-GrORGEDIGSE. ...........cooueeveieiiieiieeeeet ettt 71
6.4 SCAAIAGIMPECN ...ttt ettt e bt st e et e st e e aeeebneesaeeeans 75
6.5 Anforderungen AN den SCAGISCAULZ ..............ooeeeveeeeeeee et s e e sttt e e ettt e e saa e e st e e e staaaeenses 76
6.6 Luftfiihrung zu den Tunneln und zur TiefbaRNSLEIGAAIIE ...............ooeeevveeeeeieeeeeeeeee e e ee e 82
6.7 LT A (=1 T 1V -2 PSPPI 84
7 BRANDFALL im S21-TUNNEL ...ccuuiiiiuiiiieniiiienieiienieiiesieissssieissssistsssssetssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnssssssnnnns 86
7.1 Bauliche Merkmale der Zulauf-TUNNE@I S21.........cc.c.cooveeeuiieniieiieeest ettt 86
7.2 Welche Gefahren bergen die TUNNEI? ................cooueeiiiieiiiiieeeieeeeeete sttt 88
7.3 Durchfahren eines brennenden Zuges in den Tiefbahnhof oder Nothalt im Tunnel?.............cccccceeenuuen.... 93
7.4 Rettungskonzept unzureichend fiir RGumung aus verungliicktem Zug im Tunnel................ccccueeeevveenn. 94
7.5 Flucht- und REttUNGSWEGE iM TUNNEI ........ccc..uveieeeieeeeiieeeeee e e eee e e teeeestte e et e e e s st e e e s sateaeessssaessssesananes 96
7.6 Réaumung aus verunglicktem ZUg imM TUNNEI ...........ccccuveeeeeeeieeiieeeeesieeeestee e etiaeaeesaaeeeestsasesssseaesssesaeaaes 97
7.7 VerraUCRUNG dES TUNNEIS ..........uveeeeeeeeeee ettt e ettt e e ettt e e e et e e e st tbe e e e saa e e esssaaeasseseessssaaeasssnaaas 104
7.8 ENtrauchung der TUNNEI .......c...ooeueeeieieeeeeeee ettt et ettt ettt e sttt e sate e eenaee e 108
7.9 EntrauchungSbauwerke NOIFAEUNNEL...............ccoooueieieiiiiieeeee ettt 110
EINZELNACHWEISE (zU Kapitel 2 DS 7) cccceeeecerreererieiiiciisenneetessccssnnnneesesssssssnnneesesssssssssnnssssssssssssnnnssssssssssssnnnnans 116
8  RISIKOFAKTOREN IM INTERNATIONALEN TUNNELVERGLEICH ......ccccitiiiiiiinnneniiinisssnnnneessnsssssssnnssesssssssssnes 118
8.1 Der Anspruch eines funktionierenden RettUngSKONZEPLS ..........cccueeeecveeeeeiiieeeiieeessieeeeeseeeeeiiaeaeeeiienaens 119
8.2 Bauartbedingte RiSIKOFAKEOIEN............cccuueeeeeieieeeieee e e et e et e e ettt e e e ettt e eetaaaesstsaaaestseaeesassaeeassnaans 121
8.3 Vergleich internationaler TUNNEIPIOJEKLE. ............coeeeeeeueeiieeiee et eeee sttt e e ee e a e e e e eesetaaaaaaaeeeas 131
8.4 Weitere Risikofaktoren und nicht behebbare MENGEl..............coccuveeeecieeeeiiieeeiiieeescieeeesieeeeeieeeesiieeens 134
8.5 EiNZEINACAWEISE ZU KOP. 8 ...oooeeeeeeeeeeeeeee ettt e ettt e e et a e sttt e e e st e e s s staassasseaessstesesanseassansenaeas 137
9 [0 To L0 T 0 1= 3 140
10 Exkurs: Zur Ursache des ICE-511-Brands in Dierdorf bei Montabaur..........cccceeeevieeeiiiiiiiiiiiinneeininicsssinnnnnns 143
11  Exkurs: Notwendigkeit einer Werkfeuerwehr bei Stuttgart 21 ........cccocceeiiiiiiiiiinnnnnninincssnnenneennnnsssssnseenn 148
B Y o1 =¥ LT o S TPRRN 153
S21 - Risiken eines Brandes Aktionsbliindnis gegen Stuttgart 21 Gutachten S. 5 von 169

06.11.2018



S21 - Risiken eines Brandes Aktionsbliindnis gegen Stuttgart 21 Gutachten S. 6 von 169
06.11.2018



0.2 Einleitung

In Stuttgart wird der heutige Kopfbahnhof — bisher einer der punktlichsten GroRbahnhofe
Deutschlands — durch einen Neubau ersetzt. Der Bahnhof wird um 90 Grad gedreht, quer zum
Grundwasserstrom, zwei Stockwerke tiefer gelegt und mit einem Dach Uberwélbt, das wie ein
Damm gegen den Hochwasserabfluss im Stuttgarter Talkessel wirkt. 60 km Tunnelréhren sind
notig, um diesen Bahnhof wieder an das Streckennetz anzuschlieRen, gebohrt unter einer
Groldstadt in schwierigster Geologie. Ein gigantischer, mutmallich Gber 10 Milliarden Euro teu-
rer Aufwand fiir den Ersatz eines bestens funktionierenden Bahnhofs durch einen halb so gro-
Ren Unterirdischen.

Es sind die Zwange in der auch unterirdisch schon dicht bebauten Stuttgarter Innenstadt, die zu
groBer Enge in dem Neubau fuhren und dessen spektakulare Schraglage erzwingen. Es sind
auch astronomische Kosten, die dazu zwingen, zu sparen, wo es geht. Daher wird vieles, nicht
nur in Bezug auf die verkehrliche Kapazitat, sondern auch auf die Sicherheit, viel zu knapp aus-
gelegt. Und es sind die Zwange der Geologie, des tiickischen Anhydrit-Gesteins, die dazu
zwingen, sehr enge Tunnelrohren zu bauen.

Dies alles hat Folgen fur den Brandschutz. Wenn viele Menschen schnell in Sicherheit gelan-
gen mussen, brauchen sie Platz, brauchen sie schnell rauchfreie, sichere Bereiche. Wer hier an
Treppen, Durchgangen, Fluchtwegbreite und Rettungsstollen spart, geht lebensbedrohliche
Risiken flr die kiinftigen Bahnreisenden ein.

Aber wie ist es moglich, dass einem Projekt mit negativem Nutzen, Uberbordenden Kosten und
untragbaren Gefahrdungen dennoch fur unumkehrbar erklart wird? Die Beantwortung dieser
Frage muss der Politik und der politischen Diskussion tberlassen werden. Mit diesem Gutach-
ten wird am Beispiel des Brandschutzes weiterer Anlauf genommen, Ubersehene und Ubergan-
gene Fakten zu liefern. Sie zeigen die harten Grenzen auf, die uns die Naturgesetze vorgeben,
sie fordern die Anwendung der Regeln der Technik ein, um die Gefahr fur Leib und Leben, die
von diesem Grof3projekt ausgeht, zu dokumentieren.

Das Vorhaben ,Stuttgart 21“ der Deutschen Bahn AG sieht die vollige Umgestaltung des Stutt-
garter Hauptbahnhofes als bislang gut funktionierendem Kopfbahnhof in eine fragwurdige unter-
irdische 8-gleisige Durchgangs-Haltestelle mit insgesamt 62 km Zulauf-Tunnels vor, als Teil-
stlck einer zukunftigen Hochgeschwindigkeitstrecke nach Ulm.

Tatsachlich aber bedeutet dies den Ruckbau vorhandener Eisenbahn-Verkehrsanlagen und
eine verringerte Bahn-Verkehrsleistung, woflr mehr als 10 Milliarden Euro an 6ffentlichen Gel-
dern verschwendet und erhebliche Eingriffe in das gewachsene Stadtbild mit groRRflachigen Zer-
stérungen vorgenommen werden.

Gegenuber dem bestehenden oberirdischen Kopfbahnhof weist die geplante unterirdische Tief-
bahnsteighalle S21 mit ihren langen Zulauftunnels viele erhebliche Mangel auf, etwa die gefahr-
liche Schieflage, eine unzureichende Sicherheit im Brand- und Katastrophenfall, die Gefahr-
dung der Stuttgarter Mineralwasser-Vorkommen u.v.m.

Verhindert werden kann das nur, indem der Tiefbahnhof S21 nicht (fertig-)gebaut wird.

Um weiteren Schaden zu vermeiden, muss der Weiterbau von S21 unverziglich gestoppt und
zunachst ein taugliches, genehmigungsfahiges Brandschutzkonzept neu entwickelt, sowie die
Planung entsprechend uberarbeitet werden, auch wenn dies zu weiteren Bauzeitverzogerungen
und weiter steigenden Baukosten fuhren wird. Doch ein Verschliefsen der Augen vor den aufge-
zeigten Brandschutz-Problemen und Weiterbauen mit einer falschen Planung wird am Ende
noch teurer kommen und noch viel langer dauern, weil dann sehr kostspielig gedndert werden
muss — siehe Grofflughafen BER Berlin.
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Besser ware es deshalb, gleich das vorliegende Alternativkonzept ,Umstieg 21° aufzugreifen
und umzusetzen mit einem modernisierten Kopfbahnhof unter bestmdglicher Umnutzung der
bereits errichteten Bauteile, wodurch auf3erdem rd. 5 Mrd. € an Baukosten gegentber dem Fer-
tigbauen von ,Stuttgart 21“ eingespart werden kénnen (www.umstieg-21.de). Damit waren alle
Mangel und Schwachpunkte des Vorhabens ,Stuttgart 21 wie zu geringe Leistungsfahigkeit,
gefahrliche und unzuldssige Bahnsteig-Gleisneigung, unzureichender Brandschutz, Schaden
durch aufquellenden Anhydrit, Gefahrdung des Mineralwassers u.a.m. beseitigt.

Schlussfolgerung:

Die wider besseren Wissens erteilte Genehmigung fiir das Vorhaben ,Stuttgart 21 ist fehlerhaft
und somit rechtswidrig. lhre Nichtigkeit muss von Gerichten festgestellt werden.

Dipl. Ing. Hans Heydemann, Stuttgart
Dr. Christoph Engelhardt, Miinchen
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0.3 Zusammenfassung
Kernpunkte des vorliegenden Gutachtens sind:

Tiefbahnsteighalle

e Schon im normalen Betrieb ist der Tiefbahnhof zu eng: Im S21-Tiefbahnhof redu-
ziert sich die Bahnsteigflache um ein Drittel. Neben den zentralen Treppenaufgan-
gen sind nur 2,05 m Platz bis zur Bahnsteigkante. Die Untersuchungen der DB of-
fenbarten zwar das gefahrliche Gedréngel. Der Offentlichkeit wurden aber 61 Eng-
passe verschwiegen, die sich trotz zu gunstig gewahlter Eingangsparameter als zu
eng erwiesen hatten.

e Fluchttreppen: zu steil und mit nur 26 cm Stufentiefe ohne ausreichende Trittflache.
Viele Mobilitdtseingeschrankte wurden auf Aufzuge angewiesen sein, die jedoch im
Brandfall aulRer Betrieb bleiben.

e Rauchabdrangung in der Tiefbahnhofhalle funktioniert nicht. Die aus den Tunneln in
die Tiefbahnsteighalle eingeblasene Zuluft zum Abdrangen des Rauches Uber die
Lichtaugen trifft — wegen der grof3en Entfernung der Zuluftanlagen von rd. 2 km bis
zur Tiefbahnsteighalle — erst nach bis zu 20 Min. ein, wird also wahrend der fur die
Rettung entscheidenden ersten 15 Minuten keine Wirkung entfalten. Die Verrau-
chung wird viel schneller erfolgen, als die Menschen fliehen kdnnen.

e Deutlich mehr Menschen zu evakuieren als unterstellt. Der Leistungsnachweis oder
auch nur das heutige Angebot, sind ohne Doppelbelegungen (Halt zweier Zige hin-
tereinander) nicht darstellbar. Diese bringen 6.914 Personen auf den Bahnsteig, je
3.457 Personen zwischen die Engpasse der Nord- und Sudhalfte des Bahnsteigs,
das sind dort 2,3-mal mehr Menschen als im Brandschutzkonzept der DB. Hunderte
Passagiere wurden vom Rauch eingeholt und ersticken.

Tunnel

e Stark verengter Sonderquerschnitt auf Uber der Halfte der Strecken. Im Brand-
schutzkonzept wird dennoch nahegelegt, dass nach 11 Minuten die Evakuierung
abgeschlossen ware. Dies ist bei 1.757 Personen pro Zug und bei 500 m auseinan-
der liegenden Rettungsstollen mit nur 2 m breiten Offnungen in der Realitat jedoch
nicht erreichbar. Grund sind vor allem die bei S21 sehr engen Fluchtwege von
1,2 m Breite, die darUber hinaus durch Einbauten stellenweise auf 0,9 m verengt
werden.

e Abstand der Rettungsstollen unzureichend: Der Abstand der Rettungsstollen und
die Rettungswegbreite erflillen gerade eben die Mindestanforderungen. Vorgabe
der Richtlinien ist jedoch, dass die Parameter im Zweifelsfall sicherer gewahlt wer-
den mussen, so dass ein funktionierendes Rettungskonzept nachgewiesen werden
kann. Das ist bei S21 nicht mdglich.

o Niedrigster Sicherheitsstandard im internationalen Vergleich. Bei einem Ranking in-
ternationaler vergleichbaren Tunnelprojekte, gemessen an den Schlisselparame-
tern Rettungswegbreite, Querschlagabstand, Tunnelquerschnitt, Personenzahl in
den Zugen und Gefélle (das die Rauchausbreitung begtinstigt) nimmt Stuttgart mit
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Abstand den letzten Platz ein. Allein dieser Vergleich mit internationalen Projekten
wirft gravierende Zweifel an der Plausibilitat des S21-Tunnelbrandschutzes auf.

An mehreren Stellen werden die bestehenden Richtlinien nicht eingehalten

Die Auslegung der zentralen Durchgange in der Tiefbahnsteighalle lediglich auf die Min-
destbreite von 2,05 m verstolit gegen die Vorgabe der Richtlinie, ein "ausreichendes Fla-
chenangebot nach dem Verkehrsaufkommen" vorzusehen (siehe Kap. 9 "Dokumente": DB
Ril. 813 S. 26). Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) war zunachst durch unvollstidndige und
spater durch geschdénte Untersuchungen getauscht worden (Kap 1.1).

Far die Entfluchtung werden nicht die in den Betriebsprogrammen geplanten Zige in Dop-
pelbelegung angesetzt, sondern eine Minimalbelegung. Es werden also nicht die im EBA-
Leitfaden (EBA-Leitf. S. 10/11) geforderten ,groRtmaoglichen Personenzahlen im Regelbe-
trieb“ angesetzt. Mit den geplanten Doppelbelegungen sind aus kritischen Bereichen bis zu
2,3-mal mehr Personen zu evakuieren als bisher angesetzt (Kap. 1.2). Das EBA war hier
zunachst durch ungentigende Auslegungsbetriebsprogramme getduscht worden.

Ohne die Doppelbelegungen lasst sich kein Betriebsprogramm erstellen, das auch nur die
heutige Leistung des Kopfbahnhofs reproduzieren kénnte, geschweige denn das geforderte
Plus in der Leistungsfahigkeit bringt. Damit ist der Nachweis der ,Machbarkeit® als Mal3stab
des Planfeststellungsverfahrens nicht erflllt (z.B. EBA-Leitf. Erl. S. 5). Es wurde also nicht
gezeigt, dass gleichzeitig die geforderte Leistung erbracht und der Brandschutz gewahrleis-
tet werden kann (EBA Aufgabenbeschreibung). Das hat vor der Planfeststellung zu erfol-
gen. Derzeit beruft sich das EBA zum Leistungsnachweis auf den Stresstest mit Doppelbe-
legungen, setzt diese aber flr den Brandschutz nicht an (Kap. 1.2.4).

Die Evakuierungszeiten fur die Tiefbahnsteighalle sind selbst fUr die zu gering angesetzte An-
zahl Flichtender unzutreffend ermittelt unter Zugrundelegen ,geschoénter® Annahmen. Die
Stauzeiten vor den Engstellen dauern zu lange, die Personendichte im Gedrange vor den Eng-
stellen wurde nicht ermittelt; diese Uberschreitet offensichtlich die ,Gefédhrdungsgrenze” von 6
Pers./m? an mehreren Stellen.

Die zu steilen Fluchttreppen mit einer zu geringen Auftrittsbreite von 26 cm unterschreiten das
Mindestmal} der RiL 813.2002.

Fir die Flucht- und Rettungswege in den Tunnel-Vorképfen Nord und Sid soll bereichsweise
die nach Tunnelrichtlinie Ziff. 2.2 vorgeschriebene Mindestbreite von 1,20 m bis hinunter zu
0,80 m unterschritten werden. Der Hinweis der Bahn auf die Mindestbreite 0,80 m nach TSI-
SRT geht fehl; dort heillt es ausdriicklich, daf3 die héheren Anforderungen in den Anwendungs-
landern gelten, hier also die der v.g. EBA-Tunnelrichtlinie.

Die Forderung von sechs Behinderten-Verbdnden nach verbesserter Sicherheit fir mobilitats-
eingeschrankte Personen hat des EBA kurzerhand als unbegriindet zurlickgewiesen.

Die von der Bahn vorgesehene Weiterbenutzbarkeit der Aufziige im Brandfall ist sowohl nach
DIN EN 81 als auch nach der AMEF-Richtlinie 134 nicht zuldssig. Nur Feuerwehr- und Evakuie-
rungs-Aufziige mit besonderen baulichen Anforderungen (die bei S21 nicht erflllt sind) dirfen
von Feuerwehr- bzw, eingewiesenem Sicherheitspersonal im Brandfall weiterbetrieben werden.
Damit ist eine Selbstrettung mobilitdtseingeschrankter Personen im Brandfall jedoch nicht még-
lich.

Das vorgesehene Entrauchungskonzept durch Einfiihren von Frischluft aus den Tunneln in die
Tiefbahnsteighalle zum Abdrangen des Brandrauches Uber die Lichtaugen ins Freie ist untaug-
lich, allein schon wegen der groflen Zeitverzégerung bis zum Anstehen der Luft aus den Tun-
neln, aber auch wegen grundlegender technischer Unzulanglichkeiten. Stattdessen musste eine
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Rauchabsaugung Ulber mehrere Absaugtirme auf dem Schalendach der Tiefbahnsteighalle
vorgesehen werden. Dafiir ist jedoch die Statik des im Bau befindlichen Bauwerkes nicht aus-
gelegt.

Die Rauchabzugsoéffnungen in den Lichtaugen stellen eine Sonderlésung dar, fir die keine
bauaufsichtliche Zulassung vorliegt.

Die in den 23 Lichtaugen vorgesehenen Rauchabzugséffnungen weisen eine aerodynamische
Gesamtflache von 239 m? auf, das entspricht. 0,68 % der Grundflache (35.000 m?). Nach DIN
18 232° sind fiir vergleichbare Bauten mindestens 1,2 % von der Grundflche als aerodyna-
misch wirksame NRWG-Offnungen vorzusehen; fir die 35.000 m? der Tiefbahnsteighalle ergibt
das 420 m2. Im Ereignisfall sollen Gberhaupt nur rund 130 m? gedffnet werden.

Brandschutz im Tunnel: Die Richtlinien geben einerseits Mindestbreiten fir die Fluchtwege
und den Hdéchstabstand fur die Querschlage vor, verlangen aber dariber hinaus ein funkti-
onierendes Rettungskonzept (Kap. 8.1). Dass bei den S21-Tunneln hier die Mindestanfor-
derungen genigen sollen, trotz der zahlreichen weiteren S21-Risikofaktoren, ist unmaglich,
wie schon der Vergleich mit internationalen Tunnelprojekten zeigt (Kap. 8.3). Ein funktionie-
rendes Rettungskonzept ist fur die engen Tunnel mit den schmalen und langen Rettungs-
wegen nicht mdglich und die entsprechenden Richtlinien-Anforderungen (Tunnel RL Punkte
1.3, 2.2, sowie TSI SRT 4.2.1.5.2.b.2; 4.2.1.6.a.1 u. 4; 4.2.1.2.a) sind nicht erfullt (Kap.
8.4.1). Die im Anhérungsverfahren von der DB vorgelegte Handrechnung fir das Rettungs-
konzept ist nicht belastbar (Kap. 7.6).

Die mehrfachen RichtlinienverstéRe blieben der Genehmigungsbehdrde verborgen, vor allem
dadurch, dass die DB als Vorhabentragerin wiederholt unrichtige und unvollstdndige Angaben
gemacht hatte. Damit sind die Planfeststellungsbeschliisse zu Stuttgart 21 nach § 48 VwVfG
(Verwaltungsverfahrensgesetz) zurlickzunehmen.

Exkurse

ICE-Brand bei Dierdorf/Montabaur am 12.10.2018 und seine Bedeutung fir S21 (Kap. 10).
510 Reisende entgingen dabei nur knapp einer Katastrophe. Ein Lokfiihrer mit langer Be-
rufserfahrung, der zugleich Feuerwehrmann ist, analysiert: Naheliegend sei, dass das Tra-
fodl nach langerer Fahrt unter Volllast Uberhitzt war und dass die Schutzeinrichtung, das
sog. Buchholzschutzrelais, nicht funktioniert hat. Bei Stuttgart 21 wirde ein Brandfall zur
Katastrophe, wenn es im Gefalle z.B. des langen Fildertunnels zu einem erzwungenen Halt
kommt, weil z.B. die Druckluft zum Ldsen der Bremsen ausgeht. Flr einen Vollbrand wie in
Dierdorf sei kein sinnvoller Ldschangriff vorstellbar. Eine effektive Evakuierung ohne
Selbstgefahrdung der Rettungskrafte sei fast nicht mdglich.

Angesichts der hohen Risiken benétigt Stuttgart 21 eine Werkfeuerwehr (Kap. 11). Johan-
nes Frank, Brandoberamtsrat a.D. und Brandschutzsachverstandiger: Fur Stuttgart 21 ist
keine Werkfeuerwehr vorgesehen, obwohl angesichts des Gefahrenpotentials des Tief-
bahnhofs und der Tunnelstrecken und der entsprechender Einsatzhaufigkeit laut Feuer-
wehrgesetz Baden Wurttemberg § 19 (3,4) eine Werkfeuerwehr vorzuhalten ware. Die
kommunalen Feuerwehren missen daher die Aufgaben auf dem privaten Werksgelande
der Deutschen Bahn AG Ubernehmen. Die hierfur entstehenden Kosten belaufen sich auf
rund 8,5 Millionen Euro pro Jahr.
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1 PERSONENZUGANGE DER TIEFBAHNSTEIGHALLE UND EVAKUIERUNG

Stuttgart 21 ist aufgrund der baulichen Enge der Bahnsteighalle in seinen Fu3gangeranlagen
stark unterdimensioniert. Der Wunsch nach einer grof3zugigen Architektur mit der charakteristi-
schen Kelchstlitzen-Halle und wenigen breiten Treppenaufgangen kollidiert mit der Lage der 4
Bahnsteige und 8 Bahnsteiggleise, eingezwangt zwischen der neuen Landesbank und dem
alten Hauptgebaude des Kopfbahnhofs, dem Bonatzbau mit seinem charakteristischen Turm.
So ergeben sich zu enge Durchgange auf den Bahnsteigen neben den Treppenaufgangen, die
sowohl den taglichen Betrieb, wie auch die Evakuierung im Brandfall behindern. Denn die regu-
laren Treppenzugange fallen bei Brand als Fluchtweg aus, da der Rauch in der offenen Halle in
das Zwischengeschoss zieht. Die inzwischen im dritten Versuch der Planung an die Bahnstei-
genden verschobenen Fluchttreppen sind entsprechend viel zu eng, zu steil und zu weit entfernt
(Kap. 2).

Die Probleme beginnen aber mit den teils nur 2,05 m breiten Engpassen auf dem Bahnsteig,
die schon im taglichen Betrieb zu gefahrlichem Gedrangel fihren. Im Brandfall behindern sie
die Evakuierung ganz erheblich. Dartber tduscht die Deutsche Bahn AG mit viel zu wenig zu
entfluchtenden Personen, die nicht den geplanten Betriebsprogrammen mit Doppelbelegungen
der Bahnsteige (Halt zweier Zige hintereinander an derselben Bahnsteigkante) entsprechen.
Den Stuttgarter Gemeinderat tauschte sie durch luckenhafte und unrichtige Darstellungen. Und
das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) verschiebt die Beantwortung der Frage, ob dem Tiefbahnhof
der Brandschutz fehlt oder die von ihm geforderte Leistungsfahigkeit nicht erbracht werden
kann, auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme.

1.1 Personenstrome und Engpasse auf den Bahnsteigen

Die Problematik der schon fir den taglichen Betrieb unterdimensionierten FuRgangeranlagen
wurde schon in einer friheren Arbeit im Detail analysiert (Engelh. 02.13) und soll hier noch ein-
mal zusammengefasst und um neuere Ergebnisse’ ergénzt werden.

Ausgelegt wurden die FuRgangeranlagen des Tiefbahnhofs auf die Reisenden aus 32 Zigen
pro Stunde.? Diese Reisenden und erst recht die aus den 49 Ziigen/h des sogenannten Stress-
tests wlrden in den Spitzenstunden nicht einmal eine Minimalqualitdt an Bewegungskomfort
vorfinden. Der fir Stuttgart 21 zugesagte "hohe Komfort" mit einer "internationalen Vorbildfunk-
tion" wird nicht nur bei weitem verfehlt, sondern es wird vielmehr gefahrliches Gedrangel herr-
schen.

Die Engpasse auf den Bahnsteigen behindern das hohe Fahrgastaufkommen in Stuttgart. Die
Personenstromanalysen von Durth Roos zeigen diese Engpéasse in hoher Zahl als nicht akzep-
tabel auf, und das obwohl diese Analysen durch unzulassige Parameter um Faktoren 2 bis 4
erleichtert worden waren. Auch eine spatere Analyse der Firma PTV ist grob fehlerhaft und bie-
tet keine Entlastung. Die gesamte Diskussion der Personenstréme im Tiefbahnhof ist von un-
zahligen Unaufrichtigkeiten der Deutschen Bahn AG durchzogen.
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Heile Welt der Bahn, am 24.07.2012 dem Gemeinderat prasentiert — und tatsédchliche Ergeb-
nisse der Personenstromanalyse (Folie DB Ausschnitt und um die nicht gezeigten kritischen Eng-
passe ergénzt). Vielfach wird das S21-Ziel verfehlt, obwohl die Parameter der Untersuchung unzu-
lassig um Faktoren erleichtert worden waren, realistisch wéren alle Durchgénge ,nicht leistungsféa-
hig*. In der DB-Présentation waren 52 x Stufe D und 9 x Stufe E nicht dargestellt worden.

1.1.1 Engpésse auf den Bahnsteigen

Die Engpasse zwischen der Bahnsteigkante und den Treppen zu Steg B sind 2,05 Meter eng.
Dies ist die von der Richtlinie geforderte Mindestbreite. Dieser Wert gilt auch fur das Bahnstei-
gende eines Kleinbahnhofs. Stuttgart Hbf ist aber einer der deutschen Groltbahnhéfe mit dem
héchsten Fahrgastaufkommen. Hier steigen Uberproportional viele Reisende ein, aus oder um.
Gerade den zentralen Bereich an Steg B mussen die in Stuttgart besonders zahlreichen Um-
steiger von und zur S-Bahn passieren. Daher fordert auch die Richtlinie Gber diese Mindestbrei-
te hinaus, ein "ausreichendes Flachenangebot nach dem Verkehrsaufkommen" vorzusehen (DB
Ril. 813 S. 26).

Wie sehr diese Durchgange den Verkehr behindern, zeigen die im Auftrag der Bahn durchge-
fuhrten Personenstromanalysen von Durth Roos (s. Abb. oben). Obwohl in den Analysen die
Parameter unzulassig erleichtert waren (s. unten), verfehlen samtliche Durchgange neben den
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Treppen das Qualitatsziel fir Stuttgart 21 von Stufe C. Mit richtlinienkonformen Parametern
waren samtliche Durchgange neben den Treppen mit Stufe E zu bewerten und somit durchge-
fallen. Stuttgart 21 verfehlt nicht nur sein Komfortziel, sondern es wird gefahrliches und unzu-
lassiges Gedrangel in Kauf genommen.

Das bestatigt die Bahn selbst, nur nicht in Stuttgart, sondern auf einem Minchner Vorortbahn-
hof. In Minchen-Lochhausen sind solche 2,05 m Engpasse laut Bahn zu "eng" und ein "Fehler",
aus dem man lernen will (s. Abb.). Dort sollten die Fahrgaste wahrend der Bauarbeiten "sich
einfach diinn machen und gut aufpassen.™ Bei Stuttgart 21 sind die Engpasse von Dauer und
im Zentrum der Bahnsteige eines der fahrgaststarksten Grol3bahnhofe, wo die Reisenden auch
groleres Gepack mit sich fihren und wo besonders viele S-Bahn-Umsteiger passieren missen.
Es werden also untragbare Zustande herrschen in dem Vorzeigebahnhof, Tag fur Tag.

S-Bahn-Halt Miinchen-Lochhausen: Die 2,05 m Breite sind laut DB zu "eng" und ein "Fehler”, aus
dem man lernen will (Bild: Miinchner Merkur, Kathrin Garbe).2 Dagegen erklért Projektsprecher Diet-
rich, die 2,05 m im Zentrum des S21-Grol3bahnhofs seien "keine Engpésse, die die Personenstréme

einschrénken"?

1.1.2 Geschonte Gutachten

Dass eine solche Planung genehmigt werden konnte und auch spatere Uberpriifungen etwa vor
dem Stuttgarter Gemeinderat passieren konnte, hat mit geschénten Gutachten zu tun. Zur "Di-
mensionierung" der FuRgangeranlagen hatte die Firma Durth-Roos fiir die Deutsche Bahn AG
2009 und 2012 Personenstromanalysen durchgefiihrt.” Diesen Studien waren von der Bahn zu
glinstig gewahlte Eingangsparameter vorgegeben worden.> Zu kritisieren sind die folgenden
Entlastungen, die mit dem angegebenen Prozentaufschlag zu korrigieren wéaren:®

Es wurden lediglich die Reisenden aus 32 Ziigen pro Stunde angenommen (15 %).

Es wurde keine Belastung entspr. den geplanten Doppelbelegungen untersucht (33 %).

Die Umsteiger von der S-Bahn wurden zur Entlastung auf grol’e Umwege gelenkt (20 %).

oo bdh -

S21 war Qualitatsstufe C vorgegeben worden, die im Stillen auf D gesenkt wurde (40 %).

5. Die Bahnsteigraumzeit wurde regelwidrig von 2 Min. auf 4 Min. angehoben (100 %).

Trotz dieser unzuldssigen Entlastungen um insgesamt einen Faktor 2 bis 4 zeigten sich zahllo-
se kritische und durchgefallene Engpéasse fur die FuRganger im Bahnhofsgeb&aude (Abb. S. 13).
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Mit realistischen Parametervorgaben waren alle Durchgange neben den Treppenaufgangen
durchgefallen. Die Planung hatte nicht genehmigt werden dirfen.

Auch ein im Jahr 2014 von der Landesregierung Baden-Wurttemberg beauftragtes Gutachten
von der Firma PTVZ ist so grob fehlerhaft, dass es die Planung der Bahn nicht entlasten kann®:

1. PTV hatte die Eingangsparameter von Durth Roos nicht gepriift.

2. Daher ist die Aussage, Durth Roos sei auf der sicheren Seite, unzulassig und auch falsch.

3. PTV macht auRerdem mehrere Fehlannahmen, greift auf eine ungenigende Reisenden-
zahlung zurlck, bewertet Abweichungen freihdndig und falsch, benachteiligt den Kopf-
bahnhof systematisch und gibt das Qualitatsziel Stufe C auf.

4. PTV bestétigt aber z.B. die Kritik an der unrealistischen Umleitung der S-Bahn-Fahrer.

Das Gutachten von Durth Roos wurde zwar mit geschdonten Parametern gerechnet, zeigt aber
durch die dennoch kritischen Durchgénge, dass diese in der Realitat untragbar waren. Der
Zweitgutachter PTV hatte gerade die Eingangsparameter von Durth Roos nicht bewertet und
somit dieses Kernargument auch nicht entkraftet.

1.1.3 Der Kopfbahnhof ist komfortabler fiir die Reisenden und bietet giinstigere Vo-
raussetzungen fiir den Brandschutz

Wieviel schlechter die Bedingungen fir die FuRganger im Tiefbahnhof sind, zeigt ein Vergleich
mit dem bestehenden Kopfbahnhof, der anderthalb mal mehr Bahnsteigflache besitzt und sogar
auf das 2,4-fache der Tiefbahnhof-Bahnsteige erweiterbar wire.? Die doppelt so vielen Bahn-
steiggleise im Kopfbahnhof halbieren die Zugfrequenz pro Bahnsteig und senken die Wahr-
scheinlichkeit fiir gleichzeitige Fahrgastwechsel erheblich. Im Ergebnis ist der alte Kopfbahnhof
bei den hohen Belastungen des geplanten Verkehrswachstums deutlich komfortabler fur die
Fuldganger und bietet erheblich besser Voraussetzungen fur den Brandschutz als Stuttgart 21.

Eine Grobabschatzung mittels der makroskopischen Bewertungsformeln, die in den Personen-
stromanalysen von Durth-Roos und PTV zum Einsatz kamen, verdeutlicht die Unterschiede in
den Personenstromen. Bei hoch ausgelasteten Zugen ergeben sich durch die serielle Entlee-
rung der Bahnsteige im Kopfbahnhof viel weniger Wartezeiten, wahrend im Tiefbahnhof nach
jeder Ankunft teils mehrminitige Wartezeiten an den Treppenanlagen in Kauf zu nehmen sind.
Die Stauungen vor den Treppenanlagen und den Engpassen daneben behindern insbesondere
die S-Bahn-Umsteiger, die teils viele Minuten Verzdgerungen in Kauf nehmen mussen, bis sie
den Bahnsteig verlassen kdnnen.

1.1.4 Tdaduschungen iiber die Qualitéit der Personenzugédnge

Die Deutsche Bahn hatte sich zur Qualitat der FuRgangeranlagen uber die Jahre mehrere gro-
Re Unaufrichtigkeiten geleistet.”” Zu wesentlichen Punkten wurden unzutreffende Aussagen in
der Offentlichkeit gemacht oder in verwaltungsrechtlichen Verfahren die Antworten verweigert.
Insbesondere im Planfeststellungsverfahren erhielt das EBA unrichtige und unvollstédndige In-
formationen. Daruber hinaus hat sie am 24.07.2012 mit dem Stuttgarter Gemeinderat und damit
einen Finanzierungspartner des Projekts zu wesentlichen Aspekten des Projekts massiv ge-
tauscht, was die Geschéaftsgrundlage in Frage stellt.

Planfeststellungsverfahren

Wesentliche Kritikpunkte im Planfeststellungsverfahren sind (Engelh. 02.13 S. 20 ff):

1. 1997, S21-Anlagen wurden auf nur 32 Ziige/h ausgelegt, als im Kopfbahnhof 38/h fuhren.
In der Offentlichkeit wurde aber eine Kapazitatsverdopplung versprochen.™
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2. Engpasse: Ansatz von Mindestbreiten ohne Rucksicht auf Verkehrsaufkommen. Die DB

liefert das Gutachten erst Jahre verspatet ans EBA, eine Prifung der kritischen Durch-
gange ist nicht enthalten. Das EBA rechtfertigt dennoch mit diesem Gutachten die Ge-
nehmigung der Engpésse.’?

3. 2005, Verbergen dieser Umstande in der Planfeststellung und vor der Offentlichkeit, dabei

Zusage von beispielhaftem Komfort, obwohl nur Minimalanforderungen geplant wurden.

Spétere Diskussion / Uberpriifung

Die Aufklarung des Fehlansatzes der maligebenden Personenzahl wurde systematisch behin-

dert.
1.

2008, DB-Gutachter Prof. Martin verteidigt die Mindestbreiten als regelkonform, obwohl
die Richtlinie die Dimensionierung entsprechend dem Verkehrsaufkommen fordert.

. 2010, in der Faktenschlichtung 2010 wurde die Offentlichkeit grob getiuscht, insbesonde-

re indem behauptet wurde, Strdmungsgutachten hatten die ausreichende Breite der Eng-
passe bestatigt. Diese Gutachten wurden jedoch nicht vorgelegt, sie hatten das Gegenteil
bewiesen.™

. 24.07.2012, In der Berichterstattung zur Dimensionierung der Ful3géngeranlagen vor dem

t15

Stuttgarter Gemeinderat'® wurden besonders viele Falschaussagen gemacht™®:

a. Es wird behauptet, bei S21 wirde Qualitatsstufe D angestrebt, dabei war C zugesagt.
b. Eine Bahnsteigrdumzeit von 2-4 Min. sei vorgegeben, die Richtlinie verlangt aber 2
Min.

Die Zahl der Zuge, ob 32 Zige/h oder mehr, sei irrelevant, das ist falsch.

400 m lange Zlge seien Volllast, aber ICEs weniger als 2 so fordernd wie Dostozige.
Suggestion von Vorteilen mit freihandig beflllter Vergleichstabelle.

Suggestives Simulationsvideo ohne Dokumentation der Parameter.

Folie: Durchgefallene Engpasse unterschlagen, 52 x Stufe D und 9 x Stufe E fehlen.

e ™o ao

Entgegen der Faktenlage: Lob flir "hohe Servicequalitat" und Vorbildfunktion.

. Ende 2012, die DB plant Fluchttreppenhduser auf den Bahnsteigen, die zu 16 zusatzli-

chen 2,05 m breiten Engpassen fihren, aktualisiert aber nicht die Personenstrom-
Analysen, die zeigen wirden, dass nun erst recht der tagliche Betrieb unmdoglich wirde.

. 01.03.2013, Das S21-Kommunikationsbiro bezeichnet die auf 49 Seiten (Engelh.

02.2013) begrundete Kritik, insbesondere auch bezlglich der Unaufrichtigkeiten gegen-
iber dem Gemeinderat, als haltlos,' bleibt aber bis heute jeglichen Beleg dafiir schuldig.

. 04.08.2014, Projektsprecher Dietrich: Die Engpasse, die die Bahn selbst auf Vorortbahn-

hofen als zu ,eng“ und als ,Fehler® bezeichnet,® seien im S21- GroRbahnhof "keine Eng-

passe, die die Personenstrome einschranken™.

. 09.2015, in ihrer Stellungnahme im Anhérungsverfahren zu PFA 1.3 nimmt die DB zu kei-

ner der 28 Fragen zu den Personenstromen in der Sache Stellung, zu 7 Fragen wird nicht
einmal eine Antwort versucht, 7 Fragen wurden mit Falschaussagen beantwortet.'®

. 09.2015, die DB behauptet dort sogar, im S21-Tiefbahnhof durchgehend die hdhere Qua-

lititsstufe C zu erreichen, obwohl sie haufig auch die schlechtere Stufe D akzeptiert.™
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9. 06.05.2015, in der Anhérung zu den offenen Fragen bei Stuttgart 21 vor dem Bundestags-
Verkehrsausschuss, reichten die Vertreter der DB auf die im Antrag detailliert begriindete
Kritik an den FuRRgangeranlagen keine Stellungnahmen ein und auch in der &ffentlichen
Anhdrung blieben samtliche diesbeziigliche Kritikpunkte unbeantwortet.?

Diese Unaufrichtigkeiten und Informationsverweigerungen dokumentieren die argumentative
Schwache der antragstellenden Deutschen Bahn AG in der fir den Brandschutz so wichtigen
Dimensionierung der Stuttgart 21-FulRgangeranlagen.

1.2 Evakuierung aus der Tiefbahnsteighalle

Die Unterdimensionierung der FulRRgangeranlagen des S21-Tiefbahnhofs behindert nicht nur
den taglichen Betrieb und fihrt allein durch das Fahrgastaufkommen zu gefahrlichem Gedran-
gel. Besonders gefahrlich ist die Enge jedoch im Katastrophenfall, wenn eine Evakuierung statt-
finden soll. Erschwerend kommt hinzu, dass gegenlber den heute 16 Bahnsteiggleisen im
Kopfbahnhof auf den nur noch 8 Bahnsteiggleisen des neuen Durchgangsbahnhofs der Verkehr
sich stark verdichtet.

Ausgelegt wurde der Tiefbahnhof 1997 zwar auf nur 32 Zige/h in der Spitze, als im Kopfbahn-
hof schon 38 Zige/h fuhren. Dies war Grundlage der Planfeststellung 2005 und ihrer Bestati-
gung durch den Verwaltungsgerichtshof Baden-Wdurttemberg 2006. Fur Stuttgart 21 war aber
von Beginn an eine Verdopplung der Kapazitat versprochen worden, so dass beispielsweise in
der Schlichtung als Nachweis der Planrechtfertigung Fahrplane mit einem héheren Zugangebot
gefordert wurden.

Alle Betriebsprogramme, die zumindest auf dem Papier ein Plus im Zugangebot anbieten, be-
ndtigen jedoch pro Stunde mehrere Doppelbelegungen. So auch der Stresstest, der zuletzt
auch in der Planfeststellung von PFA 1.3a vom EBA als Leistungsnachweis herangezogen wur-
de. Diese Doppelbelegungen bringen eine erheblich hohere Fahrgastbelegung der Bahnsteige
mit sich, wie sich auch in den zuvor dargestellten Untersuchungen zum taglichen Betrieb zeigte.

Die DB setzt in ihrem Brandschutzkonzept jedoch eine Zugbelegung an, die der Planung zum
Leistungsnachweis nicht entspricht. Im Brandschutz wird mit zwei Regionalziigen pro Bahnsteig
gerechnet, im Falle der Doppelbelegungen kommen jedoch vier Regionalziige pro Bahnsteig
zum Halten.

1.2.1 MaBgebende Personenzahl fiir die Evakuierung

Gegenuber friheren Neuberechnungen der maligebenden Personenzahl wird nachfolgend
nicht mehr auf den von Prof. Ullrich Martin in seinem Gutachten von 2004 herangezogenen Re-
gionalzug mit nur 5 Waggons?' zuriickgegriffen. Nachdem urspriinglich als Kapazitatsreserve
fir Stuttgart 21 der Einsatz von Regionalziigen mit 10 Waggons diskutiert wurde,? muss auch
bei Doppelbelegungen der zur Verfiigung stehende Platz ausgenutzt werden. Zwei Zlige mit je
6 Waggons konnen in einer Doppelbelegung hintereinander an einer Bahnsteigkante halten,
nachfolgend wird die Personenzahl flir diese Konfiguration ermittelt.

Vorgabe ist der Leitfaden fur den Brandschutz des EBA (EBA-Leitf. S. 10/11). Nach dieser For-
mel wurde auch bisher die fur Stuttgart 21 angesetzte Zahl ermittelt. Als Grundsatz des Ansat-
zes von Brandschutzuntersuchungen gilt:

~Bei der brandschutztechnischen Beurteilung und Bemessung ist immer
von den gréBtmdéglichen Personenzahlen im Regelbetrieb auszugehen.

EBA-LEITF. S. 10 (Unterstreichung nur hier)
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Das EBA Ubersetzt diesen Grundsatz fir einen Personenbahnhof mit der sogenannten ,EBA-
Formel“, einer detaillierten Berechnungsvorschrift flr die Zahl der zu entfluchtenden Personen:

Vorgaben des EBA-Leitfadens fiir den Brandschutz. Bei n = 2 Bahnsteigkanten/Bahnsteig wer-
den die ldngsten gleichzeitig haltenden ,Zugeinheiten®, also bei Doppelbelegung ausdriicklich beide
gleichzeitig hintereinander haltenden Ziige, gezahlt (EBA-Leitf. S. 11, Hervorheb. hier).

Die DB ging von Regionalverkehrsziigen mit 7 Doppelstock-Waggons aus. Im Einzelnen ergibt
sich die Zahl der Insassen pro Zug wie folgt:

Regionalzug mit 7 Doppelstockwaggons

Lok BR 146 1 Lokomotivflhrer

6 Waggons BR 7532 & 139 Sitz- und 115 Stehpl.

1 Steuerwg. BR 765%° 91 Sitz- und 140 Stehplatze 231 Personen
1 Zugbegleiter 1 Person
Summe 1.757 Personen

1 Person
6 x 254 Personen

An jeder Kante des Bahnsteigs steht somit ein Zug mit 1.757 Personen. Hinzugerechnet wer-
den gemal der EBA-Formel 30 % der Insassen des Zuges an einer der beiden Kanten als War-
tende am Bahnsteig. So ergeben sich pro Bahnsteig (1,3 + 1) x 1.757 = 4.041 zu evakuierende
Personen. Das ist die Zahl, die die DB im Brandschutzkonzept pro Bahnsteig annimmt.

Damit werden jedoch Zige angesetzt, die mit 207 m so lang sind, dass von ihnen keine zwei
hintereinander an einen Bahnsteig passen. Wird obige Rechnung flir einen Zug mit 6 Waggons
(189 m) durchgefihrt, erhalten wir:

Regionalzug mit 6 Doppelstockwaggons
1+5x254 +231+1 = 1.503 Personen

Von diesen Zugen kdnnen zwei an einer Bahnsteigkante halten, plus die zwei an der gegen-
Uberliegenden Kante und 30 % Wartende fir eine der beiden Kanten. Es ergeben sich (1,3 + 1)
x 2 x 1.503 = 6.914 Personen. D.h. es mussen bei korrekter Anwendung der EBA-Formel flr
den S21-Tiefbahnhof 70 % mehr Personen von dem gesamten Bahnsteig evakuiert werden.
Tatsachlich ist die Belastung bei einer realistischen Evakuierungs-Simulation aber noch einmal
deutlich héher (Folgeabschnitt).

Es soll hier betont werden: Die EBA-Formel sieht die Berlicksichtigung von Doppelbelegungen
ausdrucklich vor, indem sie von den gleichzeitig am Bahnsteig haltenden "Zugeinheiten" spricht.
Im Stresstest halt fast die Halfte der Zuge in einer Doppelbelegung. Im Regelbetrieb, also bei
kleinen Ublichen Verspatungen, stehen mehrfach pro Stunde 4 Zige am Bahnsteig. So etwa um
7:14:23 Uhr an Gleis 7 und 8 an Bahnsteig 4, sobald sich die Abfahrt von RE 50002 und RE
60000-1 um lediglich 2:05 Minuten verspatet”. Eine solche geringe Verspatung kommt sehr
haufig vor, zumal in der Spitzenstunde.
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Tatsachlich sind 1,7- bis 2,3-mal mehr Personen als im Brandschutzkonzept zu evakuieren.
Anwendung der EBA-Formel auf die geplanten Betriebsprogramme mit Doppelbelegungen.

1.2.2 Unzulédssige Gleichverteilung

Die Gleichverteilung der Reisenden auf dem Bahnsteig wirkt stark beglnstigend auf die Evaku-
ierung, da dadurch viele Personen nahe den entfernten Notausgangen platziert werden und die
Engpasse nicht mehr passieren missen. Der EBA-Leitfaden macht keine Vorgaben fir die Ver-
teilung auf dem Bahnsteig, es ist aber ein Grundprinzip fur die Berechnung von Evakuierungs-
szenarien, dass diese "konservativ" zu erfolgen hat (vfdb-Leitf. S. 34, 35, 38 und weitere), also
unter ungtinstigen Annahmen. Begunstigende Annahmen, wie hier die Gleichverteilung (und die
Betrachtung von Einzelzlgen statt Doppelbelegungen), dirfen nicht getroffen werden.

Die zu den Zigen auf der Stdhélfte des Bahnsteigs gehdrigen 3.457 Personen sind in der Rea-
litat auf eine Lange von 162 m konzentriert (Abb.). Dagegen nimmt die DB auf diesem Abschnitt
lediglich 1.488 Personen an. D.h. die realistische Belastung dieses Abschnitts ist 2,3-mal héher
als vom Bahn-Gutachter angenommen. Entsprechend brauchen die Menschen auch 2,3-mal
langer fir die Evakuierung aus diesem Bereich.

1.2.3 Das Brandschutzkonzept geht nicht auf

Zunachst soll Brandszenario 1 aus der aktuellen Verrauchungs- und Entfluchtungssimulation
mit einem Brand zwischen dem Tunnelausgang und Steg A betrachtet werden.? Hier sind Steg
A wegen zu schneller Verrauchung und der Abgang zur S-Bahn gesperrt. Fir den nahesten
Fluchtweg, die Rettungstreppen am Nordende, ergibt sich eine Entfluchtungszeit von 4 Min.
vom Bahnsteig und 6 Min. ins Freie, gerade noch rechtzeitig bei einer verfugbaren Evakuie-
rungszeit von 6 Minuten.” Beim zweiten verbliebenen Fluchtweg (iber Steg B sind es aktuell 8,5
und 11 Min. Entfluchtungszeit bei 12 Min. verfigbarer Zeit. Fir die 2,3-mal mehr Personen in
diesem Bereich gibt es also nicht anndhernd eine Reserve. Der Grofteil der Fliehenden muss
vor dem Rauch her an den 2,05 m-Engpassen von Steg B vorbei zu Steg C und den Flucht-
treppen am Sidende fliehen, wo schon die vielen Fliehenden von der Sudhalfte des Bahnsteigs
anstehen. Aber schon nach rund 15 Min. erreicht der Rauch die Engpasse neben Steg B.”
Durch diese kénnen laut vfdb (vfdb-Leitf. S. 275) jedoch nur rund 2 x 2,05 m x 1,1 P/ms = 4,5
P/s = 270 Personen pro Min. strdomen. D.h. Hunderte werden vom Rauch erreicht, bevor sie
sich retten kénnen. Und das noch vor Berucksichtigung der schnelleren Verrauchung (Kap. 4)

S21 - Risiken eines Brandes Aktionsbliindnis gegen Stuttgart 21 Gutachten S. 19 von 169
06.11.2018



und der ungentigenden Entrauchung (Kap. 5). Damit scheitert das Brandschutzkonzept sobald
Doppelbelegungen geplant werden.

Gefahrlich erscheint auch insbesondere Brandszenario 4, also ein Brand vor Steg C. Dann sind
Steg B und Steg C fiur die Evakuierung gesperrt, weil sie zu schnell verrauchen. Fur die Sud-
halfte eines Bahnsteigs (mit 2,3 mal mehr Personen als bisher angesetzt) stehen lediglich die
beiden 2,05 m breiten Engpasse neben Steg B als Fluchtweg zur Verfugung sowie ein Weg am
Brand vorbei durch den abgewandten Engpass neben Steg C mit 2,86 m Breite zur Fluchttrep-
pe am Sudende des Bahnsteigs mit 3 m Breite. Das zuletzt vorgelegte Brandschutzkonzept
versaumt zu ermitteln, wie lange die drei Flucht-Engpasse rauchfrei sind und wie lange die Ent-
fluchtung hier dauern wirde. Bei der hohen Zahl der zu entfluchtenden Personen im Bereich
des Brandes und der Rauchverwirbelungen (Kap. 4) in Kombination mit der ungenigenden Ent-
rauchung (Kap. 5) und den Engpassen sind viele Tote zu beflirchten. Diese Situation wurde
bisher von der DB nicht untersucht.

1.2.4 Bisherige EBA-Entscheidungen sind nicht haltbar

In der Frage der malRgebenden Personenzahl sind mehrere Entscheidungen des Eisenbahn-
Bundesamts (EBA) sachlich nicht vertretbar.

1. Unzutreffende Verteidigung des Ansatzes der maRgebenden Personenzahl. Das EBA hat
die Zahl der zu entfluchtenden Personen wiederholt verteidigt.2>4* Dabei wurde gleichlau-
tend argumentiert, man habe die langsten Zige gemal dem EBA-Leitfaden und der dorti-
gen Formel bertcksichtigt. Das EBA ibergeht dabei den Wortlaut des Leitfadens und die
Anforderung, die ,gréRtmdgliche Personenzahl“ und insbesondere nach der EBA-Formel
alle ,gleichzeitig am Bahnsteig haltenden Zugeinheiten“ zu berlcksichtigen, also insbe-
sondere die Doppelbelegungen.

2. Leistungsfahigkeit mit und Brandschutz ohne Doppelbelegungen. Die EBA-Genehmigun-
gen in der Frage der Leistungsfahigkeit und in Sachen Brandschutz sind inkonsistent.
Zum Nachweis der Leistungsfahigkeit wird auf den sogenannten ,Stresstest” verwiesen,
etwa in der Genehmigung von Planfeststellungsabschnitt PFA 1.3a.2 Der Stresstest setzt
jedoch unzahlige Doppelbelegungen voraus, gemaf seinem Fahrplan kommen mehrfach
pro Stunde 4 Zlge gleichzeitig an einen Bahnsteig (s.0.). Das EBA kann aber nicht fur
den Brandschutz Doppelbelegungen ausschlieRen und fir den Leistungsnachweis Dop-
pelbelegungen voraussetzen. Denn das EBA hat vor der Planfeststellung die ,Machbar-
keit* des Projekts zu prifen (z.B. EBA-Leitf. Erl. S. 5), insbesondere hat es laut eigener
Aufgabenbeschreibung die ,technische Machbarkeit“ der Planung zu prifen und ob diese
den ,geltenden Regelwerken und Sicherheitsstandards entspricht‘@.Re_ﬂ%O Das heildt, vor
Erteilung der Baugenehmigung muss nachgewiesen sein, dass gleichzeitig die notwendi-
ge Leistungsfahigkeit erbracht werden kann und dabei der Brandschutz gewahrleistet ist.
Das EBA verstdf3t mit seinen Genehmigungen gegen diese Vorgabe.

3. Doppelbelegungen ggf. erst zur Inbetriebnahme verbieten. Uber diesen klaren Verstof
gegen die eigenen Grundsatze versucht das EBA hinwegzutaduschen, indem es unzulas-
sigerweise die Prifung, ob die Planrechtfertigung gegeben ist (Leistungsfahigkeit und
Brandschutz gleichzeitig moglich), auf die Inbetriebnahme verschiebt (dhnlich wie etwa
schon gleichermalen unzuléssig bei der Gleisneigung®). Zum Brandschutz erklarte das
EBA, dass erst zur Inbetriebnahme geklart zu werden brauche, ob ,betriebliche Regelun-
gen“ (also das Verbot von Doppelbelegungen) nétig seien.®

Diese Verstofle gegen die Grundlagen der Planung, der Daseinsvorsorge und insbesondere die
eigenen Richtlinien sind nicht anders heilbar, als dass die erteilten Planfeststellungsbeschliisse
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zurickgenommen werden, etwa aufgrund § 48 VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetz) da die
Genehmigungen insbesondere durch unrichtige und unvollstdndige Darstellungen der Antrag-
stellerin (DB AG) zustande gekommen waren: Die Planrechtfertigung fur S21 war mit 32 Zu-
gen/h genehmigt worden, als im Kopfbahnhof 38 Ziige/h fuhren. Das Brandschutzkonzept war
anfangs ohne Doppelbelegungen geplant worden, weil die DB erst spater einrBumen musste,
dass sie eine Leistungsfahigkeit, die keinen unzuldssigen Rickbau bedeutet, nur unter Einsatz
von Doppelbelegungen darstellen kann. Etc.

1.2.5 Geforderte Leistungsfdhigkeit und ausreichender Brandschutz schlieBen sich aus

Es soll wegen der grof3en grundsatzlichen Bedeutung Punkt 2 aus der vorigen Auflistung betont
werden. Bei dem Stuttgart 21-Tiefbahnhof lasst sich ein (unzulassiger) Riickbau der Leistungs-
fahigkeit nur vermeiden, wenn der Brandschutz aufgegeben wird. (Das Leistungsplus wird auch
mit Doppelbelegungen nur auf dem Papier dargestellt, sieche die methodische Kritik am Stress-
test, und ist technisch gar nicht machbar.®) Die zustandige Behérde stellt sich nicht diesem
Dilemma der Planung. So wird riskiert, dass Milliarden Euro an Steuergeldern in ein Projekt
investiert werden, dem die Planrechtfertigung fehlt.

1.2.6 Behinderungen der Aufkldrung der falschen maRgebenden Personenzahl

Die Aufklarung tber den Umstand des unzuldssig niedrigen Ansatzes der maligebenden Per-
sonenzahl wurde Uber Jahre massiv behindert, zumeist durch unzutreffende Behauptungen von
Vertretern der Deutschen Bahn AG.%

1. 26.07.2012, Projektsprecher Wolfgang Dietrich redet das Problem klein, die Belegung ei-
nes Bahnsteigs mit zwei ICE sei der ,worst-case“ mit 2.530 Reisenden® (entgegen den
4.041 von zwei Dosto-Zugen aus der Planfeststellung).

2. 09.10.2013, Brandschutzbeauftragter Klaus-Jirgen Bieger verweist auf ,Referenzbahn-
hofe, die bei FuRgéngern mehr leisten miissten als S21,%> benennen kann er keinen
(s.u.).

3. 22.10.2013, Bieger nennt dem Stuttgarter Gemeinderat eine viel zu niedrige Entfluch-
tungszahl von 6.500 Personen in der gesamten Bahnsteighalle,®® dabei sind mindestens
16.164 Personen insgesamt zu evakuieren.

4. 22.01.2014, Sitzung des Arbeitskreises zum Stuttgart 21-Brandschutz.®®> Auf Wunsch der
Stuttgarter Branddirektion trug Dr. Christoph Engelhardt die Kritik an der mal3geblichen
Personenzahl vor.

a. Bieger nennt neue unhaltbare Gesamtentfluchtungszahl von diesmal 7.700 Personen.

b. Bieger nennt mit Berlin Hbf tief und Stuttgart Hbf S-Bahn zwei ,Referenzbahnhdéfe®, die
aber nicht mehr Fulganger verarbeiten mussen als S21, er wollte weitere nennen, was
aber nicht erfolgte.

c. Bieger verweigert anzuerkennen, dass der hochst belastete Bahnsteig die maximale
Entfluchtungszeit bestimmt.

d. Bieger macht eine Gesprachszusage bezuglich eines Gesprachs mit Sven Hantel (der
den Gemeinderat zu den Personenstrémen falsch informiert hatte), will aber spater
nichts mehr davon wissen.

e. Bieger lasst diesen TOP, der auf Wunsch der Branddirektion aufgenommen wurde, aus
dem Protokoll der Arbeitsgruppe heraus. Die fir ihn schlecht gelaufene Diskussion mit
Engelhardt wird somit im Verfahren dieses Arbeitskreises unterschlagen.
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f. Projektsprecher Dietrich verweigert dariiber hinaus die Freigabe des von Engelhardt
verfassten Protokolls ohne jegliche Begrindung.

5. 05.03.2015, SWR Odysso, Bieger wird mit der Problematik konfrontiert, dass wenn mehr
Zige fahren, auch mehr Menschen zu evakuieren sind. Seine Antwort:2Z _Mehr Ziige zu
fahren, heil3t nicht, dass die alle voll sind!“ Das widerspricht aber der EBA-Formel und der
Vorschrift, im Brandschutz die Maximalbelegung zu berucksichtigen (s.o.).

6. 11.03.2015, Bieger stellt sich nicht der Diskussion zu S21-Brandschutz und Entfluchtung
bei der Informationsveranstaltung im Stuttgarter Rathaus, er schlagt die Einladung aus.

7. 15.11.2016, S21-Ausschuss des Stuttgarter Gemeinderats:® Bieger rechtfertigt die Ent-
fluchtungszahl von insgesamt 16.000 (und damit 4.000 auf dem Bahnsteig) damit, dass
man sie schon einmal habe erhdhen muissen, weil man einen ,langeren und starker be-
setzten Zug® gefunden habe. Wenn die Bahn sich schon einmal verschatzt hat, sollte man
ohnehin misstrauisch sein, aber wenn jetzt erneut eine starkere Belegung geplant wird,
musste gleichermallen angepasst werden. Bieger spricht nun davon, eigentlich seien es
insgesamt 7.700 Personen. Das ist die dritte unhaltbare und unbelegte Zahl, mit der die
Entscheidungstrager getauscht werden.

8. 11.08.2017, die DB zitiert vor der Stadt Stuttgart die EBA-Formel falsch: Es sei die jeweils
langste am Bahnsteig haltende ,Zugeinheit® zu bertcksichtigen. Damit blieb unerwahnt,
dass die EBA-Formel von ,Zugeinheiten” spricht (s.o0.), womit Doppelbelegungen aus-
driicklich beschrieben und ihre Beriicksichtigung vorgeschrieben ist.”’

Die Fille dieser Vorgange bestatigt, dass die DB AG zu einer sachlichen Entkraftung der Kritik
nicht in der Lage ist.

1.3 Einzelnachweise zu Kap. 1

Mit der Zeit ggf. im Internet nicht mehr verfigbare Links lassen sich haufig noch auf archive.org
nach Eingabe der Adresse unter ,Wayback Machine® aufrufen.
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http://wikireal.org/wiki/Stuttgart 21/Personenzugénge

* Durth Roos Consulting GmbH, "Stuttgart 21 — Hauptbahnhof, Personenstromanalyse und Definition der
Grundlagen fiir die Dimensionierung der verkehrlichen Anlagen”, 02.1998 (pdf-Auszug ingenieure22.de).
* Durth Roos Consulting GmbH, "Stuttgart 21 — Hauptbahnhof, Personenstromanalyse (Endzustand)”,
09.2009 (pdf juristen-zu-stuttgart21.de).

* Durth Roos Consulting GmbH, "Stuttgart 21 — Hauptbahnhof, Personenstromanalyse (Endzustand); De-
tailbetrachtungen”, 08.02.2012.

22.07.2014, merkur-online.de, ,Fahrgéste sauer: Dieser Bahnsteig ist geféhrlich”

04.08.2014, ZDF heute journal, Baustart am Bahnhofstrog, obwohl Brandschutz noch nicht genehmigt (Vi-
deo youtbe.com)
http://wikireal.orq/wiki/Stuttgart 21/Personenzugdnge/Durth Roos

Die Prozentwerte fiir die Entlastung der Simulation treffen nicht alle gleichzeitig auf jeden Teil des Bahnhofs
zu, deshalb ergibt sich am Ende insgesamt ein Faktor 2 bis 4. In der ersten Kritik wurde noch mit einer Zug-
folgezeit von 2,5 Min. gerechnet. Mit der im Herbst 2014 von der Bahn fiir S21 veréffentlichten Zugfolgezeit
von 2 Min. ist die Entlastung bei einer Bahnsteigrdumzeit von 4 Min. mit einem Aufschlag von 100 % zu kor-
rigieren.

PTV Planung Transport und Verkehr AG, "Stuttgart 21 Hauptbahnhof S21 Personenstromanalyse”,
Schlussbericht, 17.12.2013 (pdf web.archive.orq / mvi.baden-wuerttemberg.de)

http://wikireal.orq/wiki/Stuttgart 21/Personenzugénqge/PTV

http://wikireal.orq/wiki/Stuttgart 21/Personenzugdnge/Bahnhofsvergleich

http://wikireal.org/wiki/Stuttgart 21/Personenzuqgdnge/Glaubwiirdigkeit
http://wikireal.orq/wiki/Stuttgart 21/Leistung
PFB 1.1 S. 257, Engelh. 02.13 S. 26
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https://archive.org/
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Personenzugänge
http://goo.gl/h0N1Xo
http://www.juristen-zu-stuttgart21.de/Home/Eintrage/2013/2/27_Rede_von_Richter_a.D._Christoph_Strecker_auf_der_Montagsdemo_25.02.13_zu_seiner_Strafanzeige_wegen_Subventionsbetrug_files/Dokument%2013%20%20Durth%20Roos%20Personenstromanalyse%20Abschlussbericht%2020.pdf
http://www.merkur-online.de/lokales/muenchen/west/baustelle-bahnsteig-lochhausen-fahrgaeste-beschweren-sich-3720776.html
https://youtu.be/ZR6nPbkA-sk?t=94
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Personenzugänge/Durth_Roos
https://web.archive.org/web/20150623002250/http:/mvi.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/dateien/PDF/Stuttgart_21/Personenstromanalyse_S21_171213.pdf
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Personenzugänge/PTV
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Personenzugänge/Bahnhofsvergleich
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Personenzugänge/Glaubwürdigkeit
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Leistung
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29.08.2008, Ullrich Martin, ,,Stellungnahme zu den Artikeln in der Stuttgarter Zeitung [...] und den Stuttgarter
Nachrichten vom 15. August 2008 ,Der Hinweis auf den vermeintlich bedenklich geringen Abstand der
Fahrtreppen von Bahnsteigbzw. Sicherheitskanten dient einzig der Verunsicherung einer dringend auf
sachliche Informationen angewiesenen Offentlichkeit. Die Abstédnde entsprechen dem einschléagigen Re-
gelwerk der Deutschen Bahn, sind keinesfalls eine Stuttgarter Besonderheit und wurden vom Eisenbahn-
Bundesamt nach kritischer Priifung der Planfeststellungsunterlagen auf gesetzlicher Grundlage so zur Aus-
flihrung freigegeben.”

http://wikireal.org/wiki/Stuttgart 21/Schlichtung/Auswertung#Personenzugénge

Sven Hantel, ,24.07.2012 UTA Stuttgart 21, 24.07.2012 (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de).

Ausschuss fiir Umwelt und Technik des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart, Protokoll Nieder-
schrifts-Nr. 323, ,Leistungsféhigkeit des neuen Stuttgart 21-Tiefbahnhofs - Anfrage und Antrag Nr.
184/2012 vom 05.06.2012 der Gemeinderatsfraktion Biindnis 90/DIE GRUNEN mdindlicher Bericht durch
Vertreter der Bahn -“

Engelh. 02.13 S. 33 ff, wikireal.org/wiki/Stuttgart 21/Personenzugénge/GlaubwiirdigkeittGemeinderat

01.03.2013, stuttqarter-zeitung.de, ,Zweifel an den Fluchtwegen*”

wikireal.org/wiki/Stuttgart 21/Anhérung PFA 1.3/DB 09.2015 Analyse#Personenstromanalysen (111-
138)
http.://wikireal.org/wiki/Stuttgart 21/Anhérung PFA 1.3/DB _09.2015#Absurde Behauptungen

http://wikireal.orq/wiki/Stuttgart 21/Anhérung Bundestaqg 2015#Fussgaenger

Ullrich Martin et al. (VWI Verkehrswissenschaftliches Institut Stuttgart GmbH), "Vergleich der Leistungsfa-
higkeiten und des Leistungsverhaltens des neuen Durchgangsbahnhofes (S21) und einer Variante umge-
stalteter Kopfbahnhof (K21) im Rahmen der Neugestaltung des Stuttgarter Hauptbahnhofes (Abschlussbe-
richt)." S. 18. Verdffentlicht in: Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.): Stuttgart 21 — Diskurs, Stuttgart 2009, S.
2287-2369 (pdf stuttqart.de)

Gerhard Heimerl et al., "Stuttgart 21 Ergdnzende betriebliche Untersuchungen, Teil Il, Kapazitdtsreserven
beim geplanten Stuttgarter Hauptbahnhof sowie beim Betriebskonzept Stuttgart 21", 1997, 50 Seiten inki.
Anlage 1 bis 33 (pdf wikireal.org), S. 15/ BI. 16

Deutsche Bahn AG, "Unsere Schienenfahrzeuge im Regional- und Stadtverkehr", 12.2003 (pdf
de.scribd.com), S. 12

= DB Netze, "Stresstest Stuttgart 21, Finaler Abschlussbericht zur Fahrplanrobustheitspriifung"”, 77 Seiten,

15.09.2011 (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de), S. 14

= Brandschutz Planung Klingsch GmbH, ,Ganzheitliches Brandschutzkonzept BPK-G 083F/2012°

22.04.2016, eingereicht in der 18. Plandnderung von PFA 1.1 als Anlage 10.3. (pdf plaene-bahnprojekt-
stuttqart-ulm.de), Ladngsschnitt Verrauchung Szenario 1 S. 168, Ergebnisse Szenarien 1-4 S. 247-254

== Eisenbahn-Bundesamt, Genehmigung PFA 1.1, 6. Plandnderung, Brandschutz im Tiefbahnhof, 23.04.2015

(pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de), S. 20

11.08.2017, Landeshauptstadt Stuttgart Stuttgart Der Oberbiirgermeister, Beantwortung und Stellungnah-
me zu Anfrage und Antrag 346/2016, GZ: OB 7831-10.00, der Fraktionsgemeinschaft SOS-LINKE-PIuS
vom 09.11.2016, ,,Offene Fragen zum S-21-Brandschutz- und zur Leistungsfahigkeit kldren”
(domino1.stuttqart.de, pdf domino1.stuttgart.de), S. 2

14.07.2016, Eisenbahn-Bundesamt Aul3enstelle Karlsruhe/Stuttgart, ,Planfeststellungsbeschluss Stuttgart
21, PFA 1.3a“ (web.archive.org / eba.bund.de, pdf web.archive.orq / eba.bund.de), S. 142

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Planfeststellung/planfeststellung_node.html

C. Engelhardt, "Anderung der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung zur Erh6hung der Sicherheit im Eisen-
bahnverkehr, Schriftliche Stellungnahme”, 14.03.2016 (pdf bundestaqg.de), S. 26

20.03.2015, stuttqarter-nachrichten.de, ,Fluchtwege im Bahnhof nur 30 Minuten sicher”
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart 21/Leistung#Stresstest

http://wikireal.orq/wiki/Stuttgart 21/Personenzugédnge/GlaubwiidigkeititDiskussion der
Personenstréme _und _Entfluchtung ab 2012

26.07.2012, direktzu.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de, Wolfgang Dietrich, Antwort auf "Brandschutz: Kapazita-
ten fiir Evakuierung von Fahrgésten”

09.10.2013, stuttqarter-nachrichten.de, "Der brennende Zug féhrt zum Bahnhof"
22.10.2013, Sitzung des Umwelt- und Technik Ausschuss des Stuttgarter Gemeinderats, Protokoll S. 15, 18
05.03.2015, SWR "Odysso", "Brandschutz - Ist Stuttgart 21 eine Todesfalle?" (Video youtube.com)

15.11.2016, Protokoll des Ausschuss "Stuttgart 21" des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart Nie-
derschrifts-Nr. 6, TOP 2, ,Brandschutz®, S. 8

S21 - Risiken eines Brandes Aktionsbliindnis gegen Stuttgart 21 Gutachten S. 23 von 169

06.11.2018


http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Schlichtung/Auswertung#Personenzugänge
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/uploads/tx_smediamediathek/20120809_Personenstromanalyse_2.pdf
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Personenzug%C3%A4nge/Glaubwürdigkeit#Gemeinderat
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-zweifel-an-den-fluchtwegen.96da3047-35ed-49e1-9112-ca6a1a70760d.html
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Anh%C3%B6rung_PFA_1.3/DB_09.2015_Analyse#Personenstromanalysen_(111-138)
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Anh%C3%B6rung_PFA_1.3/DB_09.2015_Analyse#Personenstromanalysen_(111-138)
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Anhörung_PFA_1.3/DB_09.2015#Absurde_Behauptungen
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Anhörung_Bundestag_2015#Fussgaenger
http://www.stuttgart.de/img/mdb/item/439888/68400.pdf
http://wikireal.org/w/images/3/38/1997_Heimerl_Teil_2.pdf
http://de.scribd.com/doc/99288847/Regional-Urban-Rolling-Stock#page=12
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/uploads/tx_smediamediathek/20110915-Stresstest-Finaler_Abschlussbericht.pdf
http://plaene-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/index.php?dir=S21-Neuordnung-Bahnknoten-Stuttgart%2FPFA-1-1-Talquerung-mit-Hauptbahnhof%2F18_Planaenderung_Anpassung_Fluchtwege%2FOrdner_4%2F04_Ganzheitliches_Brandschutzkonzept_BPK_-_G083F_2012%2F&download=01_Ganzheitliches_Brandschutzkonzept.PDF
http://plaene-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/index.php?dir=S21-Neuordnung-Bahnknoten-Stuttgart%2FPFA-1-1-Talquerung-mit-Hauptbahnhof%2F18_Planaenderung_Anpassung_Fluchtwege%2FOrdner_4%2F04_Ganzheitliches_Brandschutzkonzept_BPK_-_G083F_2012%2F&download=01_Ganzheitliches_Brandschutzkonzept.PDF
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/mediathek/detail/download/6-planaenderung-pfa-11/mediaParameter/download/Medium/
https://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/KSDRedSystem.nsf/0/6C7A82B69E15DF21C125817800268556?OpenDocument
https://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/KSDRedSystem.nsf/AlleDok/6C7A82B69E15DF21C125817800268556/$File/16EEF2C794DED03CC12581090033BC1A.pdf?OpenElement
https://web.archive.org/web/20161005171520/http:/www.eba.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/PF/Beschluesse/Baden_W/51_S_21_1.3a%20NBS.html?nn=489086
https://web.archive.org/web/20161005172409/http:/www.eba.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/PF/Beschluesse/Baden_W/51_S_21_1.3a%20NBS.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundestag.de/blob/415528/ac4bfb488457c64e9a5f2dfc8efee86b/061_stellungnahme-engelhard-data.pdf
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-fluchtwege-im-bahnhof-nur-30-minuten-sicher.345ecae6-8dba-4b52-9424-9983e6bac667.html
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Leistung#Stresstest
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Personenzugänge/Glaubwüdigkeit#Diskussion_der_‌Personenströme_und_Entfluchtung_ab_2012
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Personenzugänge/Glaubwüdigkeit#Diskussion_der_‌Personenströme_und_Entfluchtung_ab_2012
http://direktzu.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/stuttgart21/messages/brandschutz-kapazitaeten-fuer-evakuierung-von-fahrgaesten-31935
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-21-der-brennende-zug-faehrt-zum-bahnhof.92ce3974-585b-4e76-8f2a-5ba8d7c64f09.html
http://youtu.be/RLem0nl2JP8

2 FLUCHT-UND RETTUNGSWEGE AUS DER S21-TIEFBAHNSTEIGHALLE
2.1 Flucht- und Rettungswege aus der Tiefbahnsteighalle

Die vorgesehenen Flucht- und Rettungswege sind im Brandschutzkonzept [BSK®!] Abschn. 8.1
/'S. 69-70 beschrieben und als Ubersicht auf Plan 10.2.6 A (im Unterordner 10 Plane, Anlage
10.2.6A) zeichnerisch dargestellt.

Die mit der 18. Plananderung nunmehr an die Bahnsteigenden verschobenen Fluchttreppen
sind in Lage, Art und Ausbildung nicht geeignet fir eine schnelle und sichere Selbstrettung von
jeweils bis Uber 4.000 Personen bei einem schweren Brandereignis in der Tiefbahnsteighalle.
Urspringlich waren gar keine Fluchttreppen zusatzlich zu den Zugangstreppen auf die Querst-
ege vorgesehen — ein schwerer Planungs- und Genehmigungsmangel bereits der ersten Plan-
feststellung des Tiefbahnhofes PFA 1.1 vom 26.1.2005.

Schon das 1999/2001 erstellte Gutachten® des Institutes fiir Industrie-Aerodynamik IFI der
RWTH Aachen hatte mit Verrauchungsversuchen an einem Modell der Tiefbahnsteighalle im
M 1:30 nachgewiesen, dass die Querstege bei einem Brandereignis unterhalb des Quersteges
nur 3 Minuten lang rauchfrei bleiben, und 6 Minuten, sofern auf die in den Querstegen vorgese-
henen grolRen Lichtéffnungen verzichtet wirde. Dies bezog sich auf den damals gultigen Be-
messungsbrand von nur 25 MW, heute sind 53 MW zugrunde zu legen.

Es war also von Anfang an offensichtlich, dass die von den Bahnsteigen flichtenden Personen
nicht innerhalb von nur drei Minuten und auch nicht in nur 6 Minuten Uber die Zugangstreppen
der Querstege in Sicherheit zu bringen waren. Dies hatte dazu fihren missen, dass bereits in
der urspringlichen Planung der Tiefbahnsteighalle von 2001 zusatzliche sichere Fluchtwege
hatten vorgesehen werden mussen. Es ist unverstandlich, warum dies seinerzeit unterblieb. Die
vorgelegte Planung der Tiefbahnsteighalle hatte so nicht planfestgestellt werden diirfen.

Bei einem Brand- oder Katastrophenfall in der S21-Tiefbahnsteighalle stehen fir die Flucht und
Rettung ins Freie zunachst die auf die drei Querstege A, B und C fiihrenden Festtreppen zur
Verfugung. Je Bahnsteig sind das jeweils 5 Treppen mit je 2,40 m nutzbarer Laufbreite, die
samtlich nach oben fuhren, also in die verrauchungsgefahrdeten Bereiche hinein. Zusatzlich
sind Roll-(Fahr-)Treppen mit 1 m Nutzbreite vorgesehen, am Quersteg ,B* beidseitig, an den
Querstegen ,A* und ,C“ nur einseitig. Die Rolltreppen werden bei Brandalarm selbsttatig abge-
stellt; ihre Nutzung als Fluchtweg ist jedoch wie eine Festtreppe grundsatzlich weiterhin moglich
und wird als solche fur die Evakuierung auch mitberlcksichtigt.

Abhangig von der Lage des Brandherdes und der davon ausgehenden Verrauchung soll der
jeweils davon betroffene Quersteg mitsamt seinen Zugangstreppen vom ,Dynamischen Flucht-
weg-Leitsystem* als Fluchtweg gesperrt werden; damit verringern sich die verfigbaren Flucht-
wege um bis zu 40 %.

Obwohl also von Anfang an klar war, dass damit die S21-Tiefbahnsteighalle bei einem schwe-
ren Brandereignis nicht sicher verlassen werden kann, waren in der ursprunglichen Planung der
DB von 2001 keine weiteren Fluchtwege vorgesehen — ein schwerwiegender Planungsmangel.
Es bleibt unverstandlich, wieso das Eisenbahn-Bundesamt [EBA] dies so genehmigt hat,
s. Planfeststellungsbeschluss v. 26.1.2005 °'.

Dieser erhebliche Planungsmangel unzureichender Fluchtwege aus der S21-Tiefbahnsteighalle
wurde 2010 in der sogen. ,Schlichtung” von den S21-Kritikern gertgt, s. nachstehende Abb.
2.1.1, von den Vertretern der Bahn aber bestritten; s. 6. Schlichtungsrunde am 20. Nov. 2010
zur ,Sicherheit".
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Rauch-Austritt Rauch-Austritt Rauch-Austritt

Abb. 2.1.1 Verrauchung Tiefbahnsteighalle / Ausschnitt aus DB-Zchng. 7.1.5.26,
gezeigt in der 6. Schlichtungsrunde am 20. Nov. 2010 zur ,Sicherheit im Brand- u. Katastrophenfall*

Im ,Schlichterspruch® waren ausdricklich Verbesserungen am Brandschutz und der barriere-
freie Zugang zu den Bahnsteigen gefordert — was die Bahn aber nicht gewillt ist umzusetzen.
Immerhin hat die DB in der Folge diese Kritik insoweit aufgegriffen, als sie seither versucht, zu-
satzlich Fluchttreppen aus der Tiefbahnsteighalle vorzusehen, jedoch auf untaugliche Weise.
Die mehrmals geanderten Losungs-Ansatze fur das Einfugen zusatzlich erforderlicher Flucht-
treppen machen deutlich, dass das S21-Vorhaben eine nicht heilbare Fehlplanung darstellt.

Zunachst wurden 2011 zusatzlich auf jedem Bahnsteig zwei Nottreppen mit je 2,4 m Breite mit
Ausstieg uber Falltiren auf das Dach der Tiefbahnsteighalle vorgesehen, s. nachstehende Ab-
bildung 2.1.2, und vom EBA auch so genehmigt (PFB 6.PA v. April 2015).

Nottreppenhaus

Engstelle im Bahnsteig

2,04 m
[

Abb. 2.1.2 Nottreppenhauser auf dem Bahnsteig gem. 6.PA, v. EBA genehmigt 04/2015
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Diese Ldsung wurde u.a. von der Feuerwehr beanstandet, weil die Ausstiege ins Freie zwi-
schen den Lichtaugen liegen, Uber die der Rauch austreten soll, so dass die Flichtenden in die
verrauchten Bereiche hineingefihrt worden waren. Zudem hatten diese Flucht-Treppenhauser
auf den Bahnsteigen weitere Engstellen von jeweils nur 2,04 m Breite bis zur Bahnsteigkante
gebildet und damit sowohl den alltéaglichen Bahnsteig-Verkehr als auch im Brand- und Katastro-
phenfall eine Flucht zusatzlich behindert.

Daraufhin hat die DB ihre Planung erneut geandert und will diese Fluchttreppen nunmehr an die
beiden Bahnsteigenden hinter die Hallenwand zum Tunnel hin verschieben, wo sie lGber ,Bo-
denklappen® ins Freie flihren sollen. Die hierzu von der DB PSU 2016 beantragte 18. Planande-
rung (18. PA) wurde am 19.3.2018 vom EBA planfestgestellt. Diese Anderungs-
Planfeststellung, die die 6. PA ersetzt, ist wiederum in mehrfacher Weise fehlerhaft und deshalb
so nicht genehmigungsfahig, wie nachfolgend im Abschn. 2.3 ausfuhrlich begriindet wird.

Erstmals werden jetzt auch die Abgange zur S-Bahn-Haltestelle, eine Festtreppe je Bahnsteig,
als Fluchtweg in die Raumungs-Simulation mit einbezogen, was in den vorangegangenen Fas-
sungen des BSK® zurecht immer ausgeschlossen worden war, weil es aus der tiefliegenden S-
Bahn-Haltestelle keinen unmittelbar ins Freie fihrenden Weg gibt und diese deshalb aus gutem
Grund als ,Sicherer Bereich“ nicht infrage kommen kann. Zudem muss davon ausgegangen
werden, dass sich auch in der S-Bahn-Haltestelle selbst bereits eine grole Menschenmenge
aufhalt und nur noch sehr begrenzt Flichtende aus der Tiefbahnsteighalle darin Platz finden
kénnen.

2.2 Fluchtweglangen und ,,Sichere Bereiche“ [BSK Abschn. 5.1 ab S. 38]

Die Bahn gibt im Anderungs-Antrag zur 18. Plananderung als ,Vorzug“ der Fluchttreppen-
Verschiebung an, dadurch wirden sich die ,max. Fluchtwege von 150 m auf 145 m verkiirzen®.
Abgesehen davon, dass diese behauptete Verklrzung der Fluchtwege um gerade mal 5 m sehr
gering ist, steht dies auch im Widerspruch zu den Angaben Uber die Fluchtweglangen im
Brandschutzkonzept BSK®, s. nachstehende Abbildung 2.2.1; dort sind Fluchtweglangen bis zu
192 m angegeben! Offensichtlich macht die Bahn widersprichliche Angaben selbst in ihren
Plananderungsantragen an das Eisenbahn-Bundesamt.

Abb. 2.2.1 Fluchtweglangen / Ausschnitt aus Bild 8.142 ,Fluchtweglange® BSK S. 257
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Das Verschieben der Fluchttreppen an die Bahnsteigenden verldngert namlich die Fluchtwege
fur die meisten Reisenden ganz erheblich (s. Abb. 2.2.1) und beginstigt und verstarkt die Stau-
bildung an den davorliegenden Treppenblocken betrachtlich, was die Rdumung erschwert und
die Raumzeit deutlich verlangert.

Aulerdem stellt das Einschieben der Fluchttreppe von Bahnsteig 3 am Sutdkopf in den Aus-
gangstunnel des Steges ,C* mittels ,Falltiir* (s. BSK® Abschn. 4.3 / S. 33 sowie Zchng.
5.5.4.3.1 und 5.5.4.4.1 aus Anlage 10.3 ,Plane*) eine erhebliche Verengung dieses Fluchtwe-
ges dar und hat im Evakuierungsfall eine nicht tragbare Staubildung zur Folge, wie die Simula-
tionsbilder auf S. 135-141 im BSK® sehr deutlich zeigen, s. Abb. 2.4.2.

Fallt Quersteg ,B“ wegen Verrauchung als Fluchtweg aus, so verlangern sich die Fluchtwege fur
die unter diesem Steg ,B* befindlichen Personen bis auf Gber 300 m. Verraucht auch noch zu-
satzlich Quersteg ,A“, kénnen die Fluchtwege tber 400 m lang werden.

Es wird auch nichts darlber gesagt, dass jeder der méglichen Fluchtwege stets Uber Treppen
mit 7 m oder mehr Steighdhe fihrt, was die Selbstrettung zusatzlich sehr erschwert und fir
manche Menschen unmaoglich macht.

Doch abgesehen davon, dass die angegebenen 5 m Verkirzung angesichts der Gesamt-
Fluchtweglange ohne Belang sind, sind Fluchtwege von 150 m Lange und darlber — auch ohne
Treppe — insgesamt viel zu lang fur eine sichere Raumung und Selbstrettung und deshalb nicht
hinnehmbar. Erst recht gilt das bei nach oben fihrenden Treppen im Fluchtweg.

Die Landesbauordnung LBO schreibt vor, dass Fluchtwege ins Freie oder in einen ,Sicheren
Bereich® fUhren mussen und nicht langer als 30 m bzw. 35 m sein durfen, bei hohen Raumen
mit mehr als 10 m Hohe allerhdchstens 60 m.

Die hier vorgesehenen uberlangen Fluchtwege von 150 m und mehr hatte u. a. auch der sei-
nerzeit eingeschaltete Brandschutz-Sachverstdndige GRUNER AG / Basel in seiner Stellung-
nahme?®" v. 20.9.2012 als unzuldssig beanstandet und zusatzliche Fluchtmdglichkeiten gefor-
dert, s. Anlage 1 in ,Anlagen” (S. 153).

Das vorliegende BSK™ von Brandschutz-Planung Klingsch, nachfolgend BPK genannt, [Stand
22.4.2016] erklart jedoch die Bahnsteighalle ohne weitere Begrindung zu einem ,ungeregelten
Sonderbau®, fur den die Regelungen der LBO-BW nicht zutreffen, weil diese fir ,Gebaude” gel-
ten, nicht aber fir eine ,uPVA* (unterirdische Personen-Verkehrsanlage) [s. BSK® Abschn. 5.1
auf S. 38].

Das — unzulassige — Aullerachtlassen der LBO-Forderung nach Begrenzung der Fluchtweg-
Langen auf 35 m rechtfertigt BPK im vorliegenden BSK* so ,Der Nachweis der Sicherheit wird
im Rahmen des Brandschutzkonzeptes durch die Anwendung von Ingenieurmethoden gefiihrt.
[BSK* Abschn. 5.1, S. 38].

Dazu stellt er die mittels ,Evakuierungs-Simulation® ermittelte Raumzeit der Bahnsteige der
Zeitspanne bis zur Verrauchung der Aufenthaltsbereiche und der Fluchtwege gegenuber. Weil
die von ihm ermittelte Evakuierungszeit kurzer ist als die der Verrauchung, sieht der Gutachter
BPK die Anforderung, die Fluchtwege bis zum vollstandigen Verlassen des Gefahrenbereiches
raucharm zu halten, als erfilllbar an. Doch sowohl die Ermittlung der Evakuierungszeit als auch
die der Rauchausbreitung sind fehlerhaft und fuhren somit zu einem falschen Ergebnis, wie
nachfolgend im Abschnitt 3.6 gezeigt wird.

Eine erhebliche Verklrzung der Fluchtwege auf etwa 45 m in einen gesicherten Bereich ist hin-
gegen moglich, indem die Treppen-Aufgange samt Rolltreppen zu den Querstegen und auch
diese selber wie ,notwendige Treppen und Flure“ gem. LBO brandsicher und rauchdicht von der
eigentlichen Bahnsteighalle durch brandfeste Verglasung abgetrennt und eingehaust wirden,
so wie das 2013/14 in den unterirdischen S-Bahn-Haltestellen in Stuttgart nachgertstet wurde.
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Eine Vorstellung davon zeigt nachstehende Abb. 2.2.2. Damit lieBe sich die Rdumung der
Bahnsteige im Brand- und Katastrophenfall in sichere Bereiche deutlich verkirzen und so die
Sicherheit der Reisenden und Bahn-Mitarbeiter entscheidend verbessern.

Abb. 2.2.2: S21-Tiefbahnsteighalle mit Brandschottung der Aufgange und Querstege

Die unterirdische S-Bahn-Haltestelle Filderstadt (Bernhausen) durfte erst in Betrieb gehen,
nachdem die Treppen und Querstege brandschutzgerecht abgetrennt waren.

Eine solche Brandabschottung éandert zwar das Erscheinungsbild der Bahnsteighalle und erfor-
dert hohere Baukosten; und auch das Entrauchungskonzept muss geandert werden. Doch die
Sicherheit der Menschen geht vor!

2.3 Die neuen Fluchttreppen an den Bahnsteigenden

Mit der jetzt genehmigten 18. Plananderung sollen die notwendigen Fluchtwege an die beiden
Bahnsteig-Enden verlegt werden, wo sie Uber unterirdische Fluchtgange mit Gber 9 m hohen
Treppen ins Freie fiuihren sollen, s. folgende Abb. 2.3.1 Fluchttreppen Nordkopf‘. Das Ver-
schieben der Fluchttreppen an die Bahnsteigenden verlangert jedoch die Fluchtwege fur die
meisten Flichtenden ganz erheblich und begunstigt und verstarkt die Staubildung an den da-
vorliegenden Treppenbldcken betrachtlich, was die Raumung erschwert. Weitere Mangel sind
u.a. die fragwurdigen Falltir-Ausgange mittels ,Bodenklappe® ins Freie als Notlésung, weil
,Bauliche Zwangspunkte keine andere L6ésung zulieBen”, wie es im Genehmigungs-Bescheid
des Eisenbahn-Bundesamtes zur 18. PA heilt.

Diese Fluchtreppen sind jedoch zu steil und zur Entfluchtung gréRerer Menschenmengen nicht
geeignet, s. hierzu nachfolgenden Langsschnitt Abb. 2.3.1 ,Fluchttreppen Nordkopf‘. Die hier
jetzt vorgesehene Breite der Trittstufen ist mit 27 cm (Stdkopf) bzw. 26 cm (Nordkopf) viel zu
schmal. Die Lange eines handelsublichen Schuhes Gr. 41/42 liegt bei 30 cm; ein erwachsener
Normalbirger kénnte auf einer solchen Treppe mit einer Stufenbreite von nur 26 oder 27 cm
nicht voll auftreten; es besteht die Gefahr des Stolperns mit Abrutschen und Stirzen. Stiirzt
auch nur einer, reif3t er alle andern mit sich oder liegt ihnen im Wege.

S21 - Risiken eines Brandes Aktionsbliindnis gegen Stuttgart 21 Gutachten S. 28 von 169
06.11.2018



Abb. 2.3.1 »Fluchttreppen Nordkopf“ / Langsschnitt
— Planausschnitt aus Zeichng. 7.1.5.28

Solche steilen Treppen mit zu schmalen Stufen sind unfalltrachtig und kommen als Fluchttrep-
pe, Uber die mehrere tausend Menschen flichten sollen, nicht in Betracht. Die Ubliche Stufen-
breite von Treppen betragt b = 32 cm, die Stufenhéhe h = 16—-17 cm. Die Steigung einer ubli-
chen Treppe mit h/b = 16/32 cm betragt 50 %; die der hier vorgesehenen Fluchttreppen mit h/b
= 18,78/26 cm aber 72,5 %, d.h. knapp anderthalbmal so steil. Fur eine Kellertreppe in einem
Einfamilien-Wohnhaus mag das vielleicht noch hinnehmbar sein; flr eine Fluchttreppe, tber die
mehrere tausend Menschen flichten mussen, ist das ausgeschlossen.

Damit verstdlt die Bahn selbst gegen ihr eigenes Regelwerk: nach Richtlinie RiL 813.2002 gilt
ein Mindestmald von 27 cm als Stufenbreite. Die Bahn bezeichnet diese Unterschreitung als
,geringfiigig® und beruft sich dabei auf DIN 18065 ,Gebaudetreppen“’. Das dort in Tab. 1
,Grenzmafle“ angegebene Mindestmall von 26 cm fur den Treppenauftritt gilt jedoch als Min-
destanforderung flir Gebaude mit Ublichem Personenverkehr; fir Fluchttreppen, Uber die im
Ereignisfall mehrere tausend Menschen dicht gedrangt in kirzester Zeit flichten mussen, ist
das véllig unzureichend.

In Ermangelung weitergehender Regelungen sei hier auf §7 VStattvVO'  Bemessung der Ret-
tungswege® verwiesen; dort heildt es unter (4) ,Die Breite der Rettungswege ist nach der gréf3t-
moglichen Personenzahl zu bemessen®. Sinngemal muss dies auch fur die Stufenbreite und
die Steigung der Fluchttreppen gelten.

Auf die erhdhte Unfallgefahr zu geringer Stufenbreiten weist auch das Merkblatt DGUV-I 5612%
der gesetzlichen Unfall-Versicherung hin. Darin heif3t es im Abschnitt 2 ,Gefahrdungen und Un-
fallgeschehen® unter Ziff. 2.2 ,Unfallursachen® auf S. 10 [Hervorh. d. A.]:

»,Nach der Unfallstatistik der gewerblichen Berufsgenossenschaften ereignen sich im gewerbli-
chen Bereich etwa 36.000 Treppenunfélle jéhrlich; davon etwa 800 mit bleibenden Kérpersché-
den. Die Zahl der Todesfélle ist unter zehn pro Jahr gesunken.

Unfalluntersuchungen zeichnen folgendes Ursachenbild: ...

auf S. 11: ,Technische Ursachen in Form von baulichen Médngeln wie ungleichméBige Steigung
von Stufe zu Stufe (Stérung des Gangrhythmus), zu geringe Auftrittsfliche der Stufen, unzu-
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reichende Rutschhemmung der Auftrittsfliche, ungeeignete Treppenkantenprofile, schlechte
Erkennbarkeit der Stufen und fehlende oder falsch angebrachte Handlaufe.” [Hervorh. d. A.]

Damit kommen Stufenbreiten von nur 26 oder 27 cm, die kein volles Auftreten erlauben, fir
Fluchttreppen zur Entfluchtung mehrerer tausend Menschen nicht infrage. Dafiir ist das Einhal-
ten der Mindestanforderung nach DIN 18065 nicht ausreichend; nach v.g. DGUV-I 561 S. 15
sind 30-32 cm Stufenbreite erforderlich.

Groliere Stufenbreiten ergeben langere Treppen, fir die aber fehlt der Platz. Auf der Nordseite
etwa mulssten die Fluchttreppen demzufolge 47 x 6 cm = 2,82 m langer sein, wodurch die
Fluchttunnel dort in die Heilbronner Strale hinein reichen wiirden, was jedoch nicht moglich ist.

Auch die beiden Zwischenpodeste der Fluchttreppe mit nur etwa 85 cm Tiefe, s. vorstehende
Abb. 2.3.1, sind unzureichend. Nach Ziff. 6.3.1 DIN 18065 ,muss die nutzbare Treppenpodest-
tiefe mindestens der nutzbaren Treppenlaufbreite nach Tab. 1, Spalte 3 entsprechen®, d.h. 100
cm. Es fehlen folglich weitere 2 x 15 cm an der Treppen-Gesamtlange, die damit noch weiter in
die Heilbronner Stralde hineinreichen musste, was jedoch nicht mdglich ist.

Viel zu gering ist Uberdies auch die Kopfhéhe dber dem Treppenlauf. Diese ist zeichnerisch aus
der oben wiedergegebenen Abbildung ,Langsschnitt Nottreppen® mit 2,0 m ablesbar; ein Maf3
ist hierfir nicht angegeben. Nicht nur, dass Menschen, die 2 m grol3 oder gar grof3er sind, sich
hier den Kopf anstolten werden; auch flir Menschen normaler GrofRe 1,75-1,80 m sind 2,0 m
Kopfhdhe flr eine Fluchttreppe wie hier vorgesehen ungeeignet und entschieden zu niedrig —
dies vermittelt ein Gefiihl der Beengtheit und steigert das Angst- und Panikgefihl der Flichten-
den. Nicht umsonst ist fur Fluchtstollen nach der Tunnelrichtlinie eine lichte Mindesthéhe von
wenigstens 2,25 m vorgeschrieben. Sich hier auf die in DIN 18065 als untersten Grenzwert an-
gegebene Mindest-Kopfhéhe zu berufen, ist nicht sachgerecht und wird offensichtlich nur getan,
weil die ortlichen Gegebenheiten angesichts des bereits erreichtet Bauzustandes keine bessere
Losung mehr zulassen — dies bei einem Neubau, der angeblich der modernste in ganz Europa
werden soll.

2.4 Fluchttreppen-Ausgange

Die in der 18. Plananderung auf der Bahnhofs-Nordseite zunachst beantragten Fluchttunnel mit
einer gemeinsamen Ausstiegs-Rotunde auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz vor dem Nordaus-
gang des Bahnhofes hatte das Anheben der Heilbronner Stralle erfordert; das wurde verworfen
und innerhalb des Plananderungsverfahrens eine andere Losung gesucht. Danach sollen die
Nottreppen von den ndrdlichen Bahnsteigenden nunmehr jeweils in einer ,bodenbindigen Aus-
stiegsklappe®* knapp vor der Heilbronner Stralle enden. Weil kein anderer Platz am Fallklappen-
Austritt verfigbar ist, missen die Flliichtenden eben auf die StralRe, die bei Brandalarm fiir den
Kfz-Verkehr mittels Ampelschaltung selbsttatig gesperrt wird.

Die Zuverlassigkeit dieser Anordnung ist Uberdies auf3erst zweifelhaft: Solche Falltiren sind viel
zu grofd und zu schwer, als dass sie von Hand von unten her gedffnet werden kdnnten; sie be-
notigen eine hydraulische Offnungs-Vorrichtung. Deren zuverlassige Betriebsfahigkeit bei ei-
nem pldtzlich eintretenden Brandereignis nach langer vorangegangener Stillstandszeit ist nicht
gesichert — es besteht also die Gefahr, dass die aus der Bahnsteighalle Flichtenden hier in
eine Falle geraten und diese Fluchttreppe als Fluchtweg gar nicht genutzt werden kann. Der
Hinweis der DB PSU, am Berliner Hbf und am Leipziger Hbf seien solche Fallklappen-
Ausgange bereits vorhanden, ist kein Beweis fur deren Eignung und Zuverlassigkeit. Die dort
eingesetzten ,Fallklappen-Ausgange” sind zudem sehr viel kleiner und auch nur fur die Flucht
einiger weniger Personen vorgesehen.
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Zudem kann eine Falltir auch nicht gedffnet werden, wenn sich Personen darauf befinden (die
Falltir-Ausgange liegen in einer 6ffentlichen Verkehrsflache). Beim Offnen der Falltiir wiirden
die sich zufallig darauf befindlichen Personen herunterstirzen und sich u.U. verletzen.

Am Sidkopf mindet der Fluchtweg von Bahnsteig 3 tber die Fluchttreppe auf Ebene EO in den
Ausgangs-Tunnel des Steges ,C* mit einer ,Falltiir® in_der Decke, die sich bei Brandalarm
selbsttatig 6ffnen und so den Fluchtweg am Sidende von Bahnsteig 3 freigeben soll, s. nach-
stehende Abb.2.4.1 Ausschnitt aus Zeichng. 7.1.5.26 2C ,Langsschnitt 1-1“ sowie Abb. 2.4.2
,Draufsicht Steg C mit Ausgang Staatsgalerie”.

Abb. 2.4.1 Fluchttreppe mit Falltiir im Stidkopf / Ausschnitt aus Zeichng. 7.1.5.26 2C ,Langs-
schnitt”

Abb. 2.4.2 Fluchtweg mit Falltir im Sudkopf / Brandschutzkonzept Abschn.8.2.4.9, S. 140

Diese Falltur stellt eine erhebliche Verengung des Fluchtweges vom Steg ,,C“ dar, die im Evaku-
ierungsfall hier eine nicht tragbare Staubildung zur Folge hat, siehe vorstehende Abb. 2.4.2 so-
wie die Simulationsbilder auf S. 135 — 141 im BSK®.

Auch hier ist die Zuverlassigkeit dieser Anordnung zweifelhaft: Weil auch diese Falltir mit den
Mafen L x B =5 x 3 m = 15 m? viel zu grol3 und zu schwer sein wird, als dass sie von Hand von
unten her gedffnet werden kénnte, bendtigt auch sie eine hydraulische Offnungs-Vorrichtung.
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Deren zuverlassige Betriebsfahigkeit bei einem plétzlich eintretenden Brandereignis nach lan-
ger vorangegangener Stillstandszeit ist jedoch nicht sicher zu gewahrleisten — es besteht also
auch hier die Gefahr, dass die aus der Bahnsteighalle Flichtenden hier in eine Falle geraten
und diese Treppe als Fluchtweg nicht genutzt werden kann.

Zudem kann auch diese Falltir nicht getffnet werden, wenn sich Personen darauf befinden,
wovon gerade im Flucht- und Evakuierungsfall ausgegangen werden muss. Beim Offnen der
Falltir wirden auch hier die sich zufallig darauf befindlichen Personen herunterstirzen und sich
u.U. verletzen. Ein Absperren/Abschranken der Falltir im Ausgangstunnel von Steg ,C* zur
Staatsgalerie verbietet sich wegen der dadurch hervorgerufenen Verengung des Verkehrswe-
ges. Gerade auch im Fluchtfall werden sich hier groRe Menschenstrome Uber diese notwendi-
gerweise begehbar vorgesehene Falltiire bewegen, was ein Offnen derselben aber unméglich
macht.

Wie fragwiirdig dieser Falltiir-Vorschlag ist, ergibt sich aus dem BSK" auf S. 33/34 mit der
Festlegung: ,durch ein optisch-akustisches Signal auf die Offnung hinzuweisen. Die Boden-
klappe wird lber die BMA ... angesteuert ..., dass sie bei Unterbrechung der Stromversorgung
automatisch éffnet.“ Die Falltir wird also aufspringen — anders ist ein Offnen, ausgeldst durch
Unterbrechen der Stromzufuhr eines Haltemagneten, technisch nicht machbar — und dabei die
darauf befindlichen Leute herunterwerfen. Das optisch-akustische Warnsignal ist vor Offnungs-
beginn der Falltir ja nicht mdglich und im Ubrigen ohnehin unzureichend, um die unverziigliche
Raumung der Bodenklappe vor Offnungsbeginn zu bewirken.

Bedenken gegen diese Falltir-Ausgange hat auch die Branddirektion Stuttgart gedufRert und
eine andere Losung gefordert, was das Eisenbahn-Bundesamt jedoch abgewiesen hat mit der
Begrindung: ,Bauliche Zwangspunkte wiirden keine andere Lésung zulassen®, wie es im Ge-
nehmigungs-Bescheid heilt.

Der Fluchtweg Uber die vorgesehene Fluchttreppe am Sidende von Bahnsteig 3 ist aus den
vorgenannten Grinden nicht sichergestellt; das gilt ebenso fir die Fluchttreppen-Ausgange am
Nordende der Tiefbahnsteighalle. Der Anderungsantrag ist deshalb so nicht genehmigungsfa-
hig.

2.5 Fluchtwege im Gleisvorfeld

Aus den Antragsunterlagen der DB zur 18. Plananderung ,Verschieben der Fluchttreppen® geht
weiterhin hervor, dass die in der Tunnel-Richtlinie vorgeschriebene Mindestbreite von 1,20 m fir
Flucht- und Rettungswege in den Tunnel-Vorkdpfen sowohl im ,Nordkopf* als auch im ,Sidd-
kopf* wegen ,baulicher Zwange* nicht eingehalten werden kdnnten und deshalb bis auf 80 cm
verringert werden muissten. In einigen Teilbereichen seien gar keine Flucht- und Rettungswege
maoglich.

Dazu heit es im Anderungsplanfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes v.
19.3.18 zur 18. Plananderung unter Abschn. B.4.2.1 ,Unternehmensinterne Genehmigung (U-
iG)“ , dass ,in Teilbereichen der Kopfbauwerke die erforderliche Fluchtweg-Mindestbreite von
1,20 Meter fiir Tunnel entsprechend der Richtlinie fiir Anforderungen des Brand- und Katastro-
phenschutzes an den Bau und den Betrieb von Eisenbahntunneln des Eisenbahn-Bundsamtes
und der DB Richtlinie 853.1001 unterschritten werden. Vereinzelt kbnnen zudem aufgrund der
Gleisanordnung (Kreuzungen, Weichenabzweigungen) keine Fluchtwege angeordnet werden.
Fiir diese Abweichungen liegt eine UiG (TM 3-2016-10729 |.NPF 2) der Zentrale der DB Netz
AG vor.“ [Hervorh. d. Al]
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Im folgenden Abschn. B.4.2.2 ,Zustimmung im Einzelfall (ZiE)“ wird diese Unterschreitung der
Mindest-Anforderungen an Fluchtwege im Tunnel vom Eisenbahn-Bundesamt gebilligt mit dem
Hinweis auf die ,Abhédngigkeiten zwischen Gleisanordnung und Bauwerksgeometrie®.

Die Bahn hat sich damit die Zustimmung zur Nicht-Einhaltung bindender Vorschriften selbst
erteilt; das Eisenbahnbundesamt vollzieht das nur noch nach. Es fragt sich, wozu es dann
Uberhaupt Regeln und Vorschriften gibt, wenn diese nach Belieben aufler Kraft gesetzt wer-
den?

Mit dieser Zustimmung des Eisenbahn-Bundesamtes zur Unterschreitung der Fluchtweg-
Mindestbreite wird im Ernstfall Gesundheit und Leben Betroffener aufs Spiel gesetzt, indem die
ohnehin schon zu niedrigen Sicherheits-Standards nochmals unterschritten werden. Diese Zu-
stimmung des Eisenbahn-Bundesamtes als oberster Genehmigungsbehoérde ist Ermessens-
fehlerhaft und rechtswidrig.

Der Plan hatte vom Eisenbahn-Bundesamt zur erneuten Uberarbeitung an die Bahn zuriickver-
wiesen werden missen.

2.6 Bahnhofsraumung im Brand- u. Katastrophenfall
2.6.1 MaBgebliche Personenzahl

Fir die Flucht- und Rettungswege muss der Nachweis gefiihrt werden, dass bei einem Brand-
ereignis alle in den haltenden Zigen und die auf dem Bahnsteig befindlichen Personen sich ins
Freie oder in ,sichere Bereiche” retten kdénnen, bevor die Aufenthaltsbereiche und Fluchtwege
bedrohlich verrauchen.
Die fur die Nachweisfuhrung mallgebende Personenzahl ist zu bestimmen nach der Anzahl der
Reisenden in voll besetzten Reisezligen (Sitz- und Stehplatze), die am Bahnsteig halten kén-
nen, zuzigl. 30 % fur auf dem Bahnsteig Wartende [entsprechend der EBA-Formel:

Pg =n(P1 + P2) + P3].
Die hier fur die Nachweisfihrung der Evakuierung / Radumung der Bahnsteige malRgebende
Personenzahl ist im BSK [Brandschutzkonzept v. BPK Stand 22.4.2016]°* Abschn. 8.2/S. 71
mit 16.164 Personen insgesamt angesetzt worden, die gleichmafig auf die vier Bahnsteige ver-
teilt angenommen werden, also 4.041 Personen je Bahnsteig.

Dies stellt so jedoch nicht den fir die Raumung/Entfluchtung malRgebenden Groltfall dar, well
jeweils nur ein Zug am Bahnsteig berticksichtigt wurde. Die Lange der Bahnsteige mit 440 m
Iasst aber jeweils zwei Zlige an einem Bahnsteig in Doppelbelegung zu.

Dies liegt auch dem ,Stresstest® zugrunde, der ausdricklich mehrere solcher Doppelbelegun-
gen eines Bahnsteiges vorsieht, weil anders die 49 Zige in der Spitzenstunde nicht zu errei-
chen sind.

Gemal der ,EBA-Formel“ sind alle Zige als vollbesetzt zu berticksichtigen, die an einem Bahn-
steig halten kénnen. Mit dieser Doppelbelegung steigt jedoch die auf einem Bahnsteig mégliche
Personenzahl auf Gber 6.000 Personen an, und die Rdumzeit verlangert sich damit auf das 1%2-
fache, d.h. von 17 Minuten auf 25 Minuten. Die Raumzeit ist vom Gutachter folglich fehlerhaft
deutlich zu niedrig ermittelt worden.

2.6.2 Ermittlung der Raumzeiten (,,Entfluchtungs-Simulation*)

Der Evakuierungsnachweis ist im Brandschutzkonzept [BSK®/] in Abschn. 8.2.2 [ab S. 71] be-
handelt.

Dazu wurden von BPK Simulationsrechnungen mit der Simulations-Software ,buildingEXODUS*
durchgeflihrt, die jedoch nur _die Belegung von Flachen-Elementen mit Personen verarbeiten
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und als Bewegungsrichtung nur geradeaus, seitwarts oder diagonal mit starrer Schrittweite von
0,5 m bericksichtigen kann, im Gegensatz etwa zu ,SimWalk"“, welches jede einzelne Person
als solche erfasst und mit ihrem tatsachlichen Laufweg abbildet.

Von den Eigenschaften, die BPK den ,Personen-Flachen® zugewiesen hat, ist die Gehge-
schwindigkeit mit bis zu 1,5 m/s und die Steiggeschwindigkeit auf Treppen aufwarts mit bis zu
0,67 m/s wirklichkeitsfremd und ergibt zwangslaufig kirzere Rdumzeiten, als dies im gegebe-
nen Fall tatsachlich zu erwarten ware.

Nach NFPA 130 ,Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems* %, auf die
sich auch der VDV ,Brandschutz in Fahrzeugen und Tunneln des OPNV* °® / Ausgabe 2005
bezieht, ist flir den Entfluchtungsnachweis gem. Nr. 5.5.6.3.1.4 mit einer Gehgeschwindigkeit
von 38 m/Min = 0,633 m/s in der Ebene und von 15 m/Min. = 0,25 m/s auf Treppen, bezogen
auf deren Hohe, zu rechnen; das entspricht nur etwa 40 % hier angesetzten Werte und ergibt
dementsprechend langere Flucht-/Evakuierungszeiten.

Hinzu kommt, dass das Aussteigen der Reisenden aus den eingefahrenen Ziigen nicht berick-
sichtigt wurde. Stattdessen werden alle Reisenden zum Evakuierungsbeginn als bereits aus
den Zigen ausgestiegen und gleichmaRig auf dem Bahnsteig verteilt angesetzt, s. BSK S. 71
sowie Bild 8.27 ,Personendichte Bahnsteig Startverteilung Minute 0“ auf S. 137.

Dies jedoch ist nicht der “worst case” wie von BPK behauptet, sondern wirklichkeitsfremd; das
Aussteigen von jeweils 250 Personen aus jedem Wagen durch nur zwei Turen [bzw. eine Tur
beim ICE] dauert allein schon mehrere Minuten und vergréfiert so die Fluchtzeiten betrachtlich.

Wie weiter im BSK® auf S. 96 beschrieben, rechnet das Simulationsprogramm mit maximalen
Personendichten von 4 P/m?; die NFPA 130 lasst n. Nr.5.5.6.3.3.3 (3) nur eine Person je 0,46
m?2 [5 ft?) zu, also nur etwa die Halfte. Aus alledem folgt, dass die Flucht- und Rettungswege
unzureichend sind und die ermittelten Evakuierungszeiten nicht zutreffend sein kénnen, son-
dern tatsachlich deutlich langer sein werden.

Im BSK® gibt BPK nur die Ergebnisse der Simulationsléufe in Tabellenform wieder; die Simula-
tionslaufe selbst sind nicht dargestellt; es werden lediglich einige ausgewahlte Zustande abge-
bildet und erklart. Immerhin werden hier insbesondere am Steg C zum Ausgang Staatsgalerie
Staubereiche deutlich, s. Abb. 2.4.2. Je nach Brandort hat BPK Evakuierungszeiten von 8,5 bis
13,5 Minuten fiir das Verlassen der Bahnhofshalle und von 11 bis 17 Minuten bis zum Erreichen
des Freien ermittelt, s. Tab. 20 auf S. 102 im BSK*".

Abgesehen davon, dass diese Zeitangaben kritisch zu hinterfragen sind wie vorstehend be-
grundet dargelegt, sind diese mehr als doppelt so lang, wie nach o.g. NFPA 130-Standard, auf
den sich auch der VDV ,Brandschutz in Fahrzeugen und Tunneln des OPNV* / Ausgabe 2005
bezieht, zulassig ist. Darin wird der Nachweis gefordert, dass nach Nr. 5.5.6.1 ein Bahnsteig
innerhalb von 4 Minuten geraumt sein und nach Nr. 5.5.6.2 innerhalb von 6 Minuten ein sicherer
Bereich erreicht werden soll. Davon ist der geplante Tiefbahnhof Stuttgart21 weit entfernt. Die
von der DB als Vorhabentragerin eingereichten Plane sind nicht genehmigungsfahig; die vom
EBA erteilte Genehmigung somit fehlerhaft.

2.6.3 Mitfiihren von Gepéck nicht berticksichtigt

Bei der Ermittlung der Rdumzeiten aus der Tiefbahnsteighalle im Brandfall sind im tbrigen nur
Personen ohne Gepack berlcksichtigt; das sei internationaler Standard, so die Vorhabentrage-
rin, was das EBA so in den Genehmigungsbescheid ibernommen hat. Darin heif3t es dazu, die
Vorhabentragerin hatte erlautertt, dass im Brandfall die Reisenden lUber Lautsprecher aufgefor-
dert wirden, ihr Gepack stehen zulassen (Genehm. 18. PA PFA 1.1 S. 23/24).

Das ist weltfremd — niemand wird seinen Koffer einfach so stehen lassen und damit aufgeben
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und schon gar nicht seinen Rucksack ablegen. Das ist im Ereignisfall auch gar nicht durchsetz-
bar. Damit aber sind die Rdumzeiten zusatzlich fehlerhaft zu kurz ermittelt. Nicht betrachtet wird
zudem, dass die vielen Gepackstiicke auf dem Bahnsteig, so diese denn tatsachlich zurtickge-
lassen wirden, dann die Fluchtwege verstopfen und dadurch die Selbstrettung behindern. Auch
dies ist in den Evakuierungs-Simulationen nicht mitberticksichtigt worden. Gleichwohl hat das
EBA die Genehmigung erteilt.
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3 MOBILITATSEINGESCHRANKTE PERSONEN
3.1 Flucht- und Rettungswege nicht barrierefrei

Die Flucht- und Rettungswege sind im S21-Tiefbahnhof nicht barrierefrei. Mobilitatseinge-
schrankte Personen — Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer — kénnen die Treppen der Fluchtwege
nicht Uberwinden und sind zur Rettung auf fremde Hilfe angewiesen. Eine Selbstrettung, wie im
ebenen Kopfbahnhof ohne weiteres moglich, kommt flr sie im S21-Tiefbahnhof deshalb nicht in
Betracht. Das gilt bedingt auch fur Muatter mit einem Kleinkind im Kinderwagen, aber auch fir
Fahrgaste, die ein Fahrrad mitfGhren u.a.m.

Der damalige Technikvorstand der Bahn, Dr. Volker Kefer, hatte dazu im Dialog-Forum der DB
,direkt-zu“ am 25.1.2011 folgendes ausgefuhrt:

e Grundsétzlich wird in den Brandschutzkonzepten fiir Personenverkehrsanlagen der DB AG
— so auch Stuttgart Hbf — sichergestellt, dass Personen im Brandfall ohne Beeintrachtigun-
gen durch Brand-Auswirkungen die Verkehrsanlagen sicher verlassen kénnen.

e Wir gehen davon aus, dass Mitreisende, sowie Mitarbeiter der DB und ggf. anwesende Si-
cherheitskréfte die Evakuierung von Menschen mit Gehbehinderungen im Rahmen der Hil-
feleistungspflicht schon in der Selbstrettungsphase unterstiitzen.

o Entsprechende Aufforderungen zur Unterstlitzung sind auch Bestandteil der Lautsprecher-
durchsagen im Stérungsfall.

Die Bahn macht es sich also einfach, indem sie die Lésung des von ihr erst geschaffenen Prob-
lems der Rettung mobilitatseingeschrankter Personen kurzerhand auf die ,Hilfeleistungspflicht*
der Allgemeinheit abschiebt und sich auf Lautsprecher-Durchsagen beschrank.

Die vorliegende Planung bertcksichtigt die Sicherheit insbesondere mobilitatseingeschrankter
Personen im Brand- und Katastrophenfall nur véllig unzureichend und setzt diese damit einer
unzuldssigen erheblichen Gefahrdung an Leib und Leben aus — ein Verstol3 gegen GG Art.2
,Recht auf Leben und korperliche Unversehrtheit®.

Die Forderung der Behinderten-Verbande nach verbesserter Sicherheit fur mobilitatseinge-
schrankte Personen hat das Eisenbahn-Bundesamt [EBA] abgewiesen und verweist dazu ledig-
lich auf bestehende Rechtsnormen, die einzuhalten seien.

Selbst die Forderung des Regierungsprasidiums Stuttgart nach Uberpriifung der Sicherheit fir
mobilitadtseingeschrankte Personen wurde vom EBA zurlickgewiesen mit Hinweis auf die vorlie-
gende Evakuierungs-Simulation und deren Uberpriifung durch den anerkannten Priifer Dr.Ing.
Portz.

Dieser hatte jedoch in seinem Prifbericht ,Brandschutztechnische Stellungnahme* %) yom 26.8.
2014 im Abschn. 6.2.15 ,Mobilitdtseingeschrankte Personen® auf S. 15-17 eine ganze Reihe
von Einwendungen und Bedenken im Hinblick auf die unzureichende Sicherheit geaulert, die
aber unbeachtet blieben, u.a.:

o Es ist nicht erkennbar, wie mit dem Ausfall eines oder mehrerer Aufzige (z. B. durch War-
tungsarbeiten) umgegangen wird.

e Es ist nicht nachgewiesen, dass die Personen mit Mobilitatseinschrankung den Aufzug (ggf.
gegen die Fluchtrichtung bzw. in ca. 200 m bis 400 m Entfernung) vor dessen Verrauchung
erreichen und nutzen kdnnen.

o Es ist ungeklart, wie sich Personen mit Mobilitatseinschrankung, die den Mobilitatsservice
der Bahn nicht in Anspruch nehmen, selbst retten.
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o Es ist ungeklart, wie verhindert werden soll, dass die Personen mit Mobilitatseinschrankung
auf dem Weg zum Aufzug bzw. am Aufzug vom Rauch eingeholt werden. (Wer schatzt ein,
dass die zur Verfligung stehende Zeit ausreicht, um diese Personen sicher lGber die Aufzi-
ge zu evakuieren?)

Anstatt dass nun die DB die vorgebrachten Beanstandungen ernsthaft aufgegriffen und durch
geeignete Mallnahmen ausgeraumt hatte, wurde der Prifer Dr. Portz zu drei ,Beratungen® ge-
laden (auf S. 4 seines Prufberichts verweist er auf ,3 Beratungen® am 29.4., 13.6. sowie am
23.7.2014). Alle Beratungen fanden unter Federfihrung der DB PSU, mit Beteiligung des EBA,
ferner der Ingenhoven Architekten und BPK als Ersteller des Brandschutzkonzeptes, jedoch
stets ohne Beteiligung der Branddirektion Stuttgart statt. Dafur wurden aber in der letzten ,Bera-
tung“ am 23.7.2014 die Rechtsanwalte der DB flir das S21-Vorhaben, die Herren RA Dr. Schiitz
und RA Kirchberger von Kaspar Knacke Partnergesellschaft mbH hinzugezogen. Es ist nicht
erkennbar, wozu die Rechtsanwalte erforderlich waren, wenn es doch nur um die Erérterung
von Sachfragen zum Brandschutz ging? Und es bleibt offen, warum die Branddirektion auf3en
vor blieb?

Am Ende hat der Prifer Dr. Portz als ,Ergebnis der Beratung/Festlegung® im Prifbericht gegen
seine zuvor gedulRerten Bedenken hinweg die gewlinschte Freigabe wie folgt erteilt:

Ergebnis der Beratung/ Festlequng:

o Die im BSK erlduterten MalBnahmen fiir die Selbstrettung mobilitdtseingeschrénkter Perso-
nen entstanden in der Schlichtung.

o Die vorgesehenen MalBnahmen sind ergdnzende Rettungsmoglichkeiten fiir mobilitétsein-
geschrénkte Personen.

e Im Zuge der Fortschreibung des BSK sind
- die Verpflichtung zur Hilfeleistung (Verweis auf§ 323c StGB) und
- die vorgesehenen Staufldache in den Treppenrdumen deutlicher herauszuarbeiten.

o Weiterhin ist die Anwendung der VDI 6017 [,Brandfallsteuerung fiir Aufziige®] zu priifen.

o Die Rettung mobilitétseingeschrénkter Personen ist prinzipiell méglich. Der vorstehende
Punkt ist nicht planfeststellungsrelevant. Die Details sind im Zuge der Ausfiihrungsplanung
zu kldren und in der Fortschreibung des BSK zu prézisieren.

Es drangt sich der Verdacht auf, dass der Prifer Dr. Portz ,,auf Linie gebracht wurde.
3.2 Weiternutzung der Aufziige im Brandfall unzulassig

Die Bahn versucht, den Sicherheitsmangel der fehlenden Selbstrettungsmdglichkeit fur mobili-
tatseingeschrankte Personen mit der Behauptung zu Gbergehen, dafir stinden die Aufziige zur
Verfugung, solange diese nicht selbst von Verrauchung betroffen sind. Die Verrauchung solle
dafur fortlaufend Gberwacht werden.

Dem folgt das Eisenbahn-Bundesamt [EBA] mit der Feststellung auf S.24 im Anderungs-
Bescheid®™ ,durch den Weiterbtrieb der Aufziige werde eine weit héhere Selbstrettungsanzahl
ermdglicht.“ — eine nicht einhaltbare Aussage, wie nachfolgend begriindet wird.

Wie lebensgefahrlich die Fahrt in einem Aufzug im Brandfall werden kann, zeigt der tragische
Unfall mit Todesfolge durch die Benutzung eines Aufzuges nach Ausbruch eines Brandes am
13.9.2018 in einem Hochhaus in Berlin. Dort hatte eine 63-jahrige Frau versucht, sich zusam-
men mit 2 Kindern mit dem Aufzug in Sicherheit zu bringen, anstatt ber das sichere Treppen-
haus zu flichten. Rettungskrafte fanden die Frau tot im Fahrkorb, gestorben an einer Rauch-
vergiftung — drei Atemzige sind tddlich, so der Sprecher. Die beiden Kinder kamen mit schwe-
rer Rauchvergiftung ins Krankenhaus, mit moglicherweise bleibenden schweren Lungenscha-
den. Es wird vermutet, dass Rauch beim Offnen der Fahrkorbtiiren beim Einsteigen in den Auf-
zug-Fahrkorb eingedrungen ist.
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Der Weiterbetrieb von Aufztgen ist im Brandfall aus Sicherheitsgrinden grundséatzlich nicht
zuldssig. Im Brandfall missen alle Aufziige sowie auch die Rolltreppen von der BMA (Brand-
meldeanlage) selbsttatig stillgelegt werden. Ein Aufzug darf keinen vom Rauch bedrohten Halt
anfahren kdnnen, wo die Aufzugbenutzer einer Gefahrdung ausgesetzt waren.

Auszug aus der AMEV-Richtlinie Nr. 134 ,Aufzugsanlagen'?in éffentlichen Geb&uden® / Stand
2017, S. 45, Abschnitt 4.5.3.3 ,Evakuierungsfahrten® (AMEV: Arbeitskreis Maschinen- und
Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen):

4.5.3.3 Evakuierungsfahrten

Im allgemeinem gilt bei Aufziigen: Im Brandfall nicht benutzen! Die Ausnahme bildet der Feuer-
wehraufzug nach DIN EN 81 Teil 72. Dieser Aufzug dient in erster Linie der Feuerwehr als Arbeitsmit-
tel fur den Léschangriff und darf auch im Brandfall durch die Feuerwehr zur Personenrettung einge-
setzt werden.

Die Evakuierungsfahrt ist die gezielte Fahrt eines Aufzuges in eine Haltestelle bei einem Storfall (z.

B. im Brandfall, bei Netzausfall).

Verhalten von Aufziigen im Brandfall
Fir den sicheren Betrieb nach BetrSichV ist im Brandfall eine gezielte Evakuierung des Fahrkorbes
und AuBerbetriebsetzung der Aufzugsanlage iiber eine Brandfallsteuerung zu gewahrleisten.

Daraus ergibt sich: alle Aufzige, die nicht als Feuerwehr-Aufzug gebaut sind, miissen im
Brandfall selbsttatig stillgesetzt werden.
Feuerwehr-Aufziige erfordern nach DIN EN 81 Teil 72" eine feuerfeste Ausfilhrung des Auf-

zugschachtes und einen gesicherten Vorraum — beides ist im S21-Tiefbahnhof weder vorgese-
hen noch mdglich. Die (planfestgestellte) Ingenhoven-Planung sieht hier stattdessen sogen.
.Panorama-Aufziige” in einem Glas-Schacht vor, der keineswegs feuerfest ist, aber oben offen,
so dass von oben her Rauch eintreten kann (der bei einer Abwartsfahrt dann auch nach unten
mitgezogen wird und zur Verrauchung der unteren Ebene beitragt).

AuBerdem dirfen Feuerwehr-Aufziige im Brandfall auch nur von der Feuerwehr und nur mit
besonderem Schllsselschalter bedient werden. Damit wirde auch eine Ausfihrung als Feuer-
wehr-Aufzug im Brandfall nicht fir die Selbstrettung von Personen zur Verfiigung stehen, son-
dern nur zur Fremdrettung durch die Feuerwehr. Bis diese am Brandort eintrifft, vergehen min-
destens 20 Minuten — da sollte die Evakuierung It. Brandschutzkonzept langst abgeschlossen
sein, ansonsten besteht Lebensgefahr. Die von der DB angegebene Selbstrettung ist damit we-
der mobilitdtseingeschrankten noch anderen Personen maglich; diese mussten vor dem Aufzug
warten, bis sie von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden — die von der Bahn behaupte-
te ,weit hbhere Selbstrettungsanzahl” mittels ,Weiterbetrieb der Aufziige* ist damit nicht zu er-
reichen.

Das gilt auch fiir sogenannte Evakuierungs-Aufziige nach EN81-76"", die mit besonderer Si-
cherheitstechnik ausgestattet sein missen, eine besondere Betriebserlaubnis bendtigen und
nur von eingewiesenen Evakuierungs-Beauftragten bedient werden dirfen, die standig verflig-
bar sein missen. Das ist hier nicht gewahrleistet; im Ereignisfall waren auch solche Evakuie-
rungs-Aufzige nicht benutzbar. Das standige Vorhalten von eingewiesenem Sicherheitsperso-
nal ist hier weder vorgesehen noch machbar, wirde es doch Unsummen an zusatzlichen Per-
sonalkosten erfordern. Im vorliegenden Anderungs-Planfeststellungs-Bescheid ist das auch
nicht geregelt.

Davon abgesehen kénnten angesichts der schnellen Verrauchung der Querstege innerhalb nur
weniger Minuten durch Weiterbetreiben der Aufziige ohnehin allenfalls nur noch ein oder zwei
Rollstuhlfahrer je Bahnsteig auf die Ausgangsebene gebracht werden — eine Fahrt mit Ein- und
Ausstieg dauert immerhin zwei Minuten, mit jeweils einem Rollstuhl; mehr ist mit den vorgese-
henen Aufziigen nicht mdglich. Das ist bei weitem unzureichend; um eine ,weit hdhere
Selbstrettungsanzahl” mittels ,Weiterbetrieb der Aufziige“zu ermdglichen.
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Die drei auf jedem Bahnsteig vorgesehenen Aufziige, mit denen allein mobilitatseingeschrankte
Personen den Bahnsteig verlassen konnten, sind jeweils etwa 170 m voneinander entfernt — fiir
einen Rollstuhlfahrer eine erhebliche Strecke. Um diese zurlickzulegen — durch das Menschen-
Gewduhl der ,normalen® Flichtenden mit Gegenverkehr hindurch mit Staubildung vor den Trep-
penaufgangen und vorbei an mehreren Engstellen —, bendétigt er viel Zeit, u.U. zu lange, um den
nachsten Aufzug noch vor dem Verrauchen der Wege dorthin zu erreichen und sich rechtzeitig
in Sicherheit bringen zu kénnen.

Fallen gar zwei der drei Aufzlige aus wegen Verrauchung der Querstege, missen Rollstuhlfah-
rer bis zu 340 m zum letzten verbliebenden Aufzug zurlicklegen — eine Zumutung angesichts
der 15 %.-Steigung des Bahnsteigs.

Die von der DB angestrebte ,Ausnahmeregelung®, die Aufzlige fir jedermann solange weiter in
Betrieb zu lassen, bis die Rauchschicht den Ausstiegsbereich erreicht, ist zum einen noch gar
nicht genehmigt und zum andern technisch zu unsicher; auRerdem versto3t sie gegen das v.g.
Betriebsverbot von Aufziigen im Brandfall. Die dafur notwendige Sicherheit ist nicht zu gewahr-
leisten. Alle dazu angefragten Aufzug-Hersteller, einschlieRlich der fihrenden Thyssen-Krupp
und Schindler, haben Ubereinstimmend erklart, dass es keine Aufzuge gibt, die im Brandfall
einfach weiterbetrieben werden kénnen. Dies ware nur als Sonderausfiihrung als sogen. Feu-
erwehr-Aufzug mit besonderer Feuerwehrsteuerung moglich.

3.3 Uberwachung der Aufzugsbereiche auf Rauchfreiheit

Als Begriindung fir den Weiterbetrieb der Aufziige im Brandfall stellt die Bahn die vorgesehene
Uberwachung der Rauchschicht in deren Einzugsbereich heraus und verweist dazu auf durch-
gefilhrte Rauchversuche' des IFAB Ingenieure fiir angewandte Brandschutzforschung GmbH.
Im Anderungsplanfeststellungsbeschluss des EBA v. 19.3.2018 zur 18. PA heiRt es auf S. 24:

.Der Priifbericht von IFAB (Ingenieure fiir angewandte Brandschutzforschung) zu durchgefiihr-
ten Rauchversuchen fiir die Brandmeldeanlage Bahnhofshalle S21 belegen die grundsétzliche
Machbarkeit des Weiterbetriebs der Aufziige.*

Wenn das EBA eine ,grundsatzliche Machbarkeit® feststellt, dann bedeutet dies im Umkehr-
schluss, dass von einem allgemeinen Grundsatz abgewichen werden soll, namlich hier vom
grundsatzlichen Verbot des Aufzugsbetriebes im Brandfall.

In diesem v.g. IFAB-Priifbericht”” heilt es dazu auf S. 86, Abschnitt 11 ,Zusammenfassung* /
11.1 ,Aussicht” lediglich:

..Die Versuche haben auch gezeigt, dass eine Anordnung der LSRM [= Lichtstrahl-
Rauchmelder] diber den Stegen in der Lage ist, die sich absenkende Rauchschicht zu erfassen
und somit geeignet ist, die Héhe der rauchfreien Schicht zu (iberwachen und entsprechende
Signale zur Steuerung der Aufzugsbereitstellung zu liefern.*”

Mehr steht dazu im ganzen Bericht nicht drin. Aus diesem einen einzigen Satz einer vagen
Maoglichkeitsbeschreibung aus dem Abschnitt ,Aussicht® des v.g. IFAB-Prifberichts nun den
Nachweis fur eine grundsatzliche Machbarkeit des Weiterbetreibens der Aufziige im Brandfall
zu konstruieren, ist vom Eisenbahn-Bundesamt mehr als gewagt.

Der Vorgang erweckt den Eindruck, dass lediglich eine rein formale Lésung zur Evakuierung
mobilitdtseingeschrankter Personen vorgelegt werden soll, um das Baurecht fir den S21-
Tiefbahnhof zu rechtfertigen — gleichgultig, ob und wie dies spater dann mal gesichert umsetz-
bar sein wird.
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Es drangt sich der Eindruck auf, dem IFAB wurde vorgegeben, irgendwie die Mdglichkeit einer
rauchabhangigen Aufzugs-Ansteuerung im Brandfall zu bescheinigen, damit das EBA einen
,Freibrief ausstellen konnte — was dieses dann auch getan hat.

Im Ubrigen ist der vorerwahnte IFAB-Prifbericht insofern wertlos, als die in den Versuchen
festgestellten Detektionszeiten durchweg ein Mehrfaches der im Brandschutzkonzept vorgege-
ben Zeit <60 Sekunden betragen. Von den 36 Uberpriften Alarmparametern wurden nur 12
erfullt, gerade mal ein Drittel — das ist kein gesicherter Nachweis der Machbarkeit. Das von
IFAB geprufte Messkonzept zur Erfassung der Rauchschicht ist hier nicht anwendbar und wird
auch nicht umgesetzt. Unverstandlich, warum die DB PSU diesen Bericht (iberhaupt ans EBA
weitergegeben hat — auller eben wegen diesem einen v.g. Satz zur Mdglichkeit der Aufzug-
Ansteuerung im Brandfall.

Insgesamt erscheint dies als ein Versuch der DB, die grundsatzliche Sicherheitsforderung, Auf-
zuge im Brandfall nicht zu betreiben, durch eine Ausnahmeregelung zu unterlaufen, weil sie
anders die sichere Evakuierung mobilitdtseingeschrankter Personen bei einem schweren
Brandereignis nicht darstellen kann.

Das Eisenbahn-Bundesamt setzt sich zugunsten der Vorhabentragerin DB Uber alle Bedenken
von anderer Seite hinweg und tGbernimmt hier ungepruft eine Wunschvorstellung der Vorhaben-
tragerin.

3.4 Warteplatze und Fremdrettung

Zur Selbstrettung mobilitatseingeschrankter Personen werden It. ,Rettungskonzept®® gem.

.Erlauterungsbericht” der DB PSU ,ausreichende Warteplatze fur Rollstuhlfahrer in gesicherten
Bereichen® zur Verfligung gestellt, von denen sie im Rahmen der Fremdrettung durch Feuer-
wehrkrafte in Sicherheit gebracht werden.

Dazu fiihrt das EBA im Anderungsbeschluss® auf S. 24 aus: ,Dartiber hinaus stehen hinter den
Brillenwénden ausreichend sichere Staurdume inklusive der konkret vorgesehenen Wartefla-
chen fiir Rollstuhlfahrer zur Verfligung. Der Selbst- und Fremdrettung mobilitdtseingeschrankter
Personen ist damit ausreichend Rechnung getragen.”

03)

Die tatsachlich vorgesehene Anzahl der Rollstuhl-Warteplatze in den als ,gesichert” angesehe-
nen Zugangsfluren zu den Fluchttreppen an den beiden Bahnsteigenden wird nicht genannt und
ist nur aus den ,Rettungsplanen” ersichtlich. Danach sind lediglich zwei Rollstuhl-Warteplatze
am_Nordkopf und nur drei am Sudkopf vorgesehen, s. nachstehenden Planausschnitt Abb.
3.4.1. Das ist bei weitem unzureichend.
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Abb. 3.4.1 Rollstuhl-Warteplatze vor Fluchttreppe Nord / Ausschnitt aus Zeichng. 10.2.8

Das Brandschutzkonzept verweist auf Erhebungen der DB, wonach von ,einer Gleichzeitigkeit
von max. 2 — 3 Rollstuhlfahrern pro Bahnsteig auszugehen® ist (BSK* S. 98), was bei 4.000
Personen, die im Ernstfall vom Bahnsteig flichten mussen, angesichts des steigenden Anteils
von Menschen mit Behinderungen erheblich zu gering ist.

Verwiesen wird hierzu auf § 10 VStattvVO; dort heildt es: ,...miissen fiir Rollstuhlbenutzer mindes-
tens 1 Prozent der Besucherplétze... vorhanden sein“; demzufolge mussten 40 Rollstuhl-
Warteplatze an jedem Bahnsteigkopf vorgesehen werden. Die dafir bendtigten Flachen (mind.
50 m?) sind hier aber nicht zur Verfligung.

Der ,Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
Konvention des Bundesministeriums fiir Arbeit und Soziales v. September 2011 nennt sogar
7,1 Mill. Bundesbluirger als schwerbehindert; das entspricht einem Bevolkerungsanteil von rd.
8 %. Dagegen sind die 1 % gemaf VStattvVO geradezu wenig — und erst recht die 2 bzw. 3 von
der Bahn vorgesehenen Rollstuhl-Warteplatze an jedem Bahnsteigende.

Hinzu kommt, dass ausgerechnet in diesen Rollstuhl-Wartebereichen die L&schwasser-
Entnahmestellen fir den jeweiligen Bahnsteig vorgesehen sind, s. vorstehende Abb. 3.4.1
.Rollstuhl-Warteplatze vor Fluchttreppe®, an denen die Feuerwehrleute im Brandfall ja hantieren
mussen. Das ist aber nur mdglich, wenn dort der Zugang nicht durch Rollstihle versperrt ist. Ein
sinnvoller Léschangriff ist nicht moglich, wenn zuerst Rollstuhlfahrer samt ihrem Gefahrt weg-
geschafft werden missen, um den Zugang zur Léschwasser-Entnahme freizumachen.

Die Sicherheit mobilitatseingeschrankter Personen wird hier von der Verfahrentragerin und der
Genehmigungsbehdrde unangemessen vernachldssigt. Der Anderungsplanfeststellungsbe-
schluss v. 19.3.2018 zur 18. Planénderung ist auch deshalb fehlerhaft und rechtswidrig, weil er
GG Art. 2 ,Recht auf Leben und kdrperliche Unversehrtheit eines jeden Einzelnen“ entgegen-
steht.
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4 VERRAUCHUNG DER S21-TIEFBAHNSTEIGHALLE
4.1 Brandschutzkonzept und zugrundeliegender Brandablauf

Im Abschn. 8.2.4.7/ S. 128 des Brandschutzgutachtens BSK*" beschreibt BPK die betrachteten
Brandorte 1—4 in der Tiefbahnsteighalle und deren unterschiedliche Auswirkungen in Bezug auf
die Nicht-Benutzbarkeit einzelner Fluchtwege infolge der Verrauchung der Querstege.

Ein Brandgeschehen zwischen den Stegen A und B erweist sich dabei als der schlimmste an-
zunehmende Fall, weil dabei beide Stege verrauchen und die Treppen dorthin dann als Flucht-
wege nicht mehr genutzt werden kdnnen.

Dem Brandschutzkonzept BSK®® von BPK zugrunde gelegt ist ein bereits brennend in die Tief-
bahnsteighalle einfahrender Zug; Brandbeginn 7 Minuten vor Einfahrt in die Bahnsteighalle,
Brandleistung bei Einfahrt gem. DB-Brandkurve 2,0 MW [BSK* Abschn. 8.2.5.2.4, S. 148]. Da-
bei wird vom Brand in einem Reisezugwagen ausgegangen; Auslosung des Brandalarmes und
Beginn der Evakuierung eine Minute nach Zug-Einfahrt; Verrauchung der Bahnsteighalle erst
nach Offnen der Tiiren des brennenden Wagens ab Minute 8 nach Brandbeginn.

Diese Vorgaben fiir die Simulation der Rauchausbreitung sind insgesamt wirklichkeitsfremd; die
Ablaufe werden sich so nicht abspielen.

Unzutreffend ist die Behauptung von BPK, die zugrunde gelegte Vorbrandzeit von 7 Minuten bis
zum Halt des brennenden Zuges in der Bahnsteighalle stelle eine “worst case’-Betrachtung dar,
weil nach Angabe der DB die Fahrtzeit im Fildertunnel ja nur 5:09 bis 5:39 Minuten dauern wur-
de [BSK™ Abschn. 8.2.5.2.3, S. 147].

Die Vorbrandzeit ist jedoch nicht abhangig von der Fahrzeit im Tunnel, sondern vom Zeitpunkt
der Brand-Entstehung. Der Brandbeginn kann durchaus vor Einfahrt in den Tunnel liegen; bis
zu seiner Wahrnehmung kdnnen weit mehr als nur eine Minute Zeit vergehen. Der Brand im
Zug konnte also bei Einfahrt in den Tiefbahnhof durchaus auch viel weiter fortgeschritten sein
als in der Betrachtung von BPK zugrunde liegt.

Beispielhaft hierzu sei erinnert an den Zug-Fahrzeugbrand' am 25.6.2012 zwischen Eilendort
und Aachen-Rote Erde, als ein Zug wegen fehlerhafter Elektrik in Brand geriet, was erst nach
der von der Sicherheitsschaltung wegen Uberhitzung ausgelésten Zwangsbremsung auf freier
Strecke bemerkt wurde. Der Zug brannte vollig aus; Sachschaden 600.000 €. Personen kamen
— Gott sei Dank — nicht zu Schaden, weil diese den Zug noch rechtzeitig ins Freie verlassen
konnten. Im geplanten Tiefbahnhof von Stuttgart 21 oder gar in einem der Zulauftunnel ware der
Vorfall nicht so glimpflich ausgegangen.

4.2 Brandlast und Brandverlauf

Anstelle des von BPK als malRgebend angesetzten Falles eines in Brand geratenen Reisewa-
gens ist eher mit einem Brand im Triebfahrzeug zu rechnen; in neun von zehn Fallen sind Trieb-
fahrzeuge / Lokomotiven aufgrund technischer Stérungen an der Elektro-Ausristung von
Brandgeschehen betroffen. Brandablauf und Rauchfreisetzung sind dann anders zu betrachten
und wirken sich u.U. deutlich schwerwiegender aus; die Brandlast ist durch die im Triebfahrzeug
mitgeflihrte groe Menge an Trafo-Kiihl-Ol (2 to) erheblich gréRer als in einem Reisezugwagen,
in dem nur die Innenausstattung und mitgefiihrtes Gepack in Brand geraten kdnnen.

Zweifelhaft ist weiterhin die Annahme von BPK, dass nach 7 bzw. 8 Minuten Branddauer erst
eine Brandleistung von 2 MW erreicht sein wirde. Die hierzu von BPK zugrunde gelegte Brand-
kurve der DB (s. nachstehende Abb. 4.2.1), nach der in den ersten 10 Minuten kaum Warme
freigesetzt wird, mit nur einem geringen Anstieg und die volle Brandlast erst nach 25 Minuten
Branddauer erreicht wird, widerspricht aller Erfahrung und auch den Ergebnissen von Brand-
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versuchen, die den Vollbrand bereits 10 Minuten nach Brandbeginn erwiesen haben, s. nach-
folgende Abb. 4.2.2 mit den Energiefreisetzungsraten flr Schienenfahrzeuge, abgeleitet aus
den EUREKA-Versuchen [Bild 8/1 aus ,Brandschutz in Fahrzeugen und Tunneln des OPNV” %
S. 465 /VDV 2005].

Abb. 4.2.1 Brandverlauf nach DB-Anwenderhandbuch 2010
aus: ,Brandschutzkonzept Bahnhofshalle“ S. 49 / BPK Stand 22.4.2016
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Abb. 4.2.2 Brandkurven f. Schienenfahrzeuge
aus ,Brandschutz in Fahrzeugen und Tunneln des OPNV" S, 465 / VDV 2005
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Dass Schienenfahrzeuge der DB so viel langsamer abbrennen sollen als die in brandtechni-
scher Hinsicht gleichartigen Stadtbahn- und U-Bahn-Wagen des OPNYV, ist nicht nachvollzieh-
bar. Die Gultigkeit der Bemessungsbrandkurve der DB muss in Frage gestellt werden.

Weiterhin fallt beim Vergleich der Brandkurven fur den ,DB-Bemessungsbrand® in Abb. 4.2.1
und 4.2.2 auf, dass in der von BPK fur die Verrauchungs-Simulation zugrunde gelegten Brand-
verlaufskurve in Abb. 4.2.1 der Anstieg der Warmefreisetzungsrate in den ersten 10 Minuten nur
etwa halb so grof} ist wie in Abb. 4.2.2 fir den ,DB-Bemessungsbrand 25 MW*. Diese Angaben
sind hochst widerspriichlich: Anstatt 2 MW ergeben sich nach 7-8 Minuten aus Abb. 4.2.2 rd. 4
MW; die Rauchfreisetzung muss folglich ebenfalls doppelt so gro3 sein wie in den Simulations-
ldufen zugrunde gelegt. Die Ergebnisse der Verrauchungssimulation sind damit falsch; sie lie-
fern zu niedrige, d.h. zu glinstige Werte. Gerade in dem fiir Verrauchungs-Simulationen ent-
scheidenden Anfangsbereich der ersten 10 Minuten wurde die Brandkurve gegeniber der Vor-
ganger-Kurve entscheidend nach unten gedruickt.

Es ist also eher davon auszugehen, dass nach 7-8 Minuten Branddauer der Wagen, in dem
das Feuer ausgebrochen ist, bereits mit einer Brandleistung von etwa 5-10 MW in vollen
Flammen steht und der Brand auf die benachbarten Wagen Ubergreift, was hier in der Brandsi-
mulation ebenfalls unbertcksichtigt bleibt.

Erfahrungsgemal breitet sich ein Feuer rasend schnell aus, hier noch zusatzlich durch den
Fahrtwind des fahrenden Zuges angefacht. Wer von den Insassen sich nicht innerhalb der ers-
ten 2—3 Minuten in die anderen noch nicht betroffenen Wagen in Sicherheit bringen konnte, wird
die Einfahrt des Zuges in die Tiefbahnsteighalle wohl kaum noch erleben.

So haben auch Lénnermark, Claesson e.a. in Tunnelbrandversuchen ,Full Scale Fire Tests with
a Commuter Train in a Tunnel'Y 2012 in Schweden das Durchziinden [flash over] zum Voll-
brand in nur 7 Minuten nach dem Zinden festgestellt. Zu vergleichbaren Ergebnissen sind auch
andere Forscher gekommen, s. u.a. H. Ingason ,Design Fires in Tunnels®/ 2006.

Die Vorgabe der DB, ein im Tunnel in Brand geratener Zug musse unter allen Umstanden in
den Tiefbahnhof einfahren, ist nicht zu verantworten. Im Brandfall kommt es u.U. auf Sekunden
an, ob jemand da noch lebend herauskommt oder nicht. Es wird kaum etwas anderes ubrig
bleiben, als bei Erkennen eines Brandes den brennenden Zug sofort im Tunnel zu stoppen und
sogleich rdumen zu lassen, obwohl die Bedingungen flr eine Selbstrettung im Tunnel wegen
der groRen Abstande der Rettungsstollen von 500 m noch schlechter sind als im Tiefbahnhof.

4.3 Rauchentwicklung und Rauchausbreitung

Die Rauchentwicklung steht im gleichen Verhalinis zur Brandleistung — je groRer die Brandleis-
tung, umso starker die Rauchentwicklung. Bei dem Auslegungsbrand mit 53 MW Brandleistung
muss mit einer Rauchentwicklung von 150 m3/s gerechnet werden; das sind in jeder Minute
9.000 m®.

Die Rauchausbreitung in der Bahnsteighalle stellt BPK mittels einer Simulationsrechnung mit
dem FDS-Programm dar [s. BSK® Abschn. 8.2.5.2.1, S. 143 ff], wobei ein Brandverlauf gem.
Abb. 07 zugrunde gelegt wurde. Wie vorstehend im Abschn. 4.2 dargelegt, ist diese im hier ent-
scheidenden Bereich der Brandentwicklung in den ersten 10 Minuten fehlerhaft und liefert eine
viel zu geringe Warmefreisetzung, mithin ist auch die simulierte Rauchausbreitung fehlerhaft
und deutlich zu gering; es muss mit einer mindestens doppelt so starken Rauchfreisetzung in
der Tiefbahnsteighalle gerechnet werden, als von BPK zugrunde gelegt.

Ohnehin lassen sich die Ergebnisse von ,Simulationsrechnungen® nur schwer Uberprifen. Das
beginnt bereits mit dem Rechenprogramm: Welche physikalischen, thermodynamischen, stro-
mungsmechanischen und ggf. chemischen Grundlagen sind wie angewandt worden, und wie-
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viel davon ist ,Empirie®, also nur Naherung? Ein Programm kann nur das rechnen, was zuvor
eingegeben wurde. Wenn eine Raucheinmischung im Programm gar nicht vorgesehen ist, wird
der Simulationslauf auch keine ergeben.

Sodann die mathematische Abbildung der unerhort verwickelten Geometrie der Tiefbahnsteig-
halle — welche Vereinfachungen wurden gemacht, um den Rechenaufwand Gberhaupt bewalti-
gen zu kénnen?

Auch bei der Eingabe der AusgangsgroBen und Randbedingungen gibt es viele Spielraume;
die ein gewinschtes Ergebnis begtinstigen, das dann niemand Uberprifen kann.

4.4 Optische Dichte des Rauches

Als Nachweis fir die Einhaltung einer raucharmen Schicht sieht das Brandschutzkonzept hier
einen Grenzwert fir die ,optische Dichte* der Rauchgase von 0,13 m™ vor, was etwa 10 m
Sichtweite entspricht [BSK® S. 149], der bis 2,5 m Hohe lber die Dauer der Selbstrettungs-
phase nicht Uberschritten werden soll. Die Ergebnisse sind im BSK® auf den Bildern auf
S. 162-225 als Farbplots dargestellt, die allerdings wegen der starken Verkleinerung wenig
aussagekraftig sind. Diese sollen zeigen, dass die Aufenthalts- und Fluchtbereiche Uber die
Dauer der Selbstrettung ,raucharm* bleiben.

Tatsachlich aber schrankt die hier zugelassene ,optische Dichte* der Rauchgase mit 0,13 m”
die Sichtweite auf 10 m unzumutbar stark ein, wie der Vergleich nachstehender Bilder 4.4.1 und
4.4.2 zeigt:

Abb. 4.4.1 Verrauchter Bahnsteig — Sichtweite ~ 100 m (10-mal weiter als bei S21)

Vorstehendes Bild 4.4.1 einer durch einen lappischen Abfallbrand im Tunnel verursachten Ver-
rauchung einer S-Bahn-Haltestelle vermittelt einen Eindruck von der Beeintrachtigung durch
den freigesetzten Rauch. Die Rauchdichte im Bild liegt bei etwa 0,05 m™ und damit sehr viel
geringer als der v.g. Grenzwert 0,13 m™; die Sichtweite betrégt immerhin etwa 100 m (das Zu-
gende ist noch gut erkennbar). Dennoch erscheint der Rauch besorgniserregend.

S21 - Risiken eines Brandes Aktionsbliindnis gegen Stuttgart 21 Gutachten S. 45 von 169
06.11.2018



Abb. 4.4.2 Verrauchter Bahnsteig — Sichtweite ~ 10 m (wie bei S21 vorgesehen)

Abb. 4.4.2 hingegen zeigt am gleichen Bild eine deutlich starkere Verrauchung entsprechend
dem Grenzwert der ,optischen Dichte“ von 0,13 m™ mit einer auf 10 m eingeschrénkten Sicht-
weite, wie im Brandschutzkonzept flir S21 vorgesehenen. Von ,raucharm“ kann keine Rede
sein; Abb. 4.4.2 vermittelt sehr anschaulich die Bedrohlichkeit einer derartigen Verrauchung.
Die Fluchtenden verlieren ihre Orientierungsfahigkeit und geraten in Panik — der hier fir die
Nachweisfiihnrung angesetzte Grenzwert der ,optischen Dichte“ von 0,13 m™ ist entschieden zu
hoch; das Brandschutzkonzept fur Stuttgart 21 ist auch aus diesem Grunde fehlerhaft und nicht
genehmigungsfahig.

Dies hatte im Ubrigen auch der Brandschutz-Sachverstandige GRUNER AG?" in seiner Stel-
lungnahme vom 20.9.2012 (s. Anhang 01) an die DB PSU beanstandet. Dort steht auf S. 4:

»,Neben den vorgenannten Problemen im Zusammenhang mit dem Evakuierungskonzept be-
trachten wir auch das vom Berichterstatter vorgeschlagene Entrauchungskonzept kritisch. Der
Berichterstatter weist hier eine raucharme Schicht in der Bahnhofshalle fiir unterschiedliche
Brandorte nach. Dabei ist _die angesetzte optische Dichte als Beurteilungsmalistab fiir die
Rauchfreihaltung (mit 0,13 m”') zumindest diskussionswiirdig. Wie bereits in unserem Schrei-
ben vom 23. Juli 2012 erwéhnt, hélt der auch vom Berichterstatter angegebene vfdb-Leitfaden
fest, dass bereits bei einer optischen Dichte von 0,10 m”" eine deutliche Verlangsamung ortsun-
kundiger Personen zu bemerken ist.“ [Hervorh. d. A.]

Uber diesen Hinweis haben sich Bahn und EBA hinweggesetzt.

4.5 Gesundheitsschadigende Brandgase

Das Brandschutzkonzept BSK® nennt folgende Grenzwerte fiir die Verrauchung der Bahnsteighal-
le gem. vfdb-Leifaden als Schutzziel (Ausschnitt aus Gutachten hhpberlin, Ingenieure fir Brand-
schutz GmbH, Berlin??):
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Abb. 4.5.1: hhpberlin-Gutachten mit Giberhéhten Rauchgaswerten

In der Simulation von BPK zur Verrauchung bleiben gesundheitsschadigende Rauchgas-
Bestandteile (Ruf’e, CO,, CO, HCN, HCL, SO,, Phosgen, Dioxine, Furane u.a.) wie auch die
infolge des Brandgeschehens bereichsweise stark erhdhte Umgebungstemperatur ganzlich
aulder Betracht.

Doch die gesundheitlichen Auswirkungen dieser Stoffe, zumal in ihrem Zusammenwirken, sind
keineswegs unbedenklich. Die angeblich tolerierbaren Anteile* sind jeweils fir sich allein be-
reits gesundheitsgefahrdend. So betragt nach TRGS 900 ?® der Grenzwert fiir Kohlenmonoxid
CO nur 30 ppm (30 ml/m?); ab 100 ppm CO treten bei empfindlichen Personen in verrauchten
Bereichen Ubelkeit und Vergiftungserscheinungen auf. Dennoch sollen fiir die ,raucharmen
Fluchtbereiche* der S21-Tiefbahnsteighalle It. hhpberlin® bis zu 200 ppm CO zulassig sein,
nahezu das 7-fache des Grenzwertes nach TRGS 900 "

Noch weit gefahrlicher ist das bei der Verbrennung chlorhaltiger Kunststoffe, wie sie in der In-
nenausstattung von Reisezugwagen eingesetzt sind, ebenfalls entstehende Phosgen COCI,,
ein starkes Giftgas, fur das ein Grenzwert von nur 0,02 ppm gilt. Weil es schwerer als Luft ist,
sinkt es zu Boden und macht so die Fluchtwege unpassierbar, lange bevor die Sichttriibung
durch die Rauchgase den angesetzten Grenzwert der optischen Dichte von 0,13 m™ erreicht.

BPK geht im vorliegenden BSK® darauf jedoch gar nicht ein und erwahnt lediglich ,die Zunah-
me der Reizung von Augen und Atemwegen® durch Rauch, s. S. 160 im BSK® und erklart da-
zu, die ,Reizeigenschaften der Rauchgase“ seien unbedenklich bei Einhalten eines Grenzwer-
tes der Optischen Dichte D, = 0,13 m™, s. S. 149 im BSK®. BPK bezeichnet dies gar als ,kon-
servativen Ansatz* und beruft sich dabei auf ,internationale Fachliteratur®.

BPK hat entsprechend DB-Anwenderhandbuch ,Bemessungsbrénde” folgende ,Simulations-
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Parameter* verwendet [s. BSK® S. 149]:

e Grenzwert Optische Dichte D, =0,13m”’

¢ RufRausbeutefaktor (,soot yield*) = 0,13 kg/kg

o CO-Ausbeutefaktor (,CO-yield®) = 0,07 kg/kg

e Heizwert (,heat combustion”) = 23,1 MJ/kg
e Strahlungsanteil (,radiative fraction”) =20 %

Demzufolge sind — auRer Ruf3bildung und ggf. Kohlenmonoxid CO — ansonsten keinerlei ge-
sundheitsschadigende Brandgase in die Simulationsrechnungen eingegangen.

Inwieweit das bei Verbrennungsvorgangen unvermeidlich entstehende aulierst giftige Kohlen-
monoxid CO in den Simulationsrechnungen berlicksichtigt wurde, ist nicht ersichtlich. Weil es
sich dabei um ein farbloses Gas handelt, welches nicht zur Trubung der Brandgase beitragt,
geht es auch nicht in die ermittelte Optische Dichte ein. Die Konzentration und die Ausbreitung
des Giftgases Kohlenmonoxid CO sind im BSK® nirgends angegeben; ein Gleichsetzen mit der
optischen Dichte ist unzulassig wegen der ganzlich unterschiedlichen physikalischen Stoffei-
genschaften.

Alle hier als ,zuldssig* aufgeflihrten Grenzwerte stellen jeder flr sich genommen bereits eine
gesundheitliche Gefédhrdung dar. Erst recht gilt dies fur das Zusammenwirken der hier Uber-
haupt nicht berticksichtigten anderen schweren Atemgifte im Rauch. Deshalb missen die Werte
um eine Grdlenordnung geringer angesetzt werden, damit das grundgesetzlich verankerte
»,Recht auf Leben und koérperliche Unversehrtheit* gem. GG Art. 2(2) gewahrt bleibt.

Der entstehende Rauch ist hochgiftig und fuhrt schon in geringen Konzentrationen beim Einat-
men zu Rauchvergiftung mit bleibenden Gesundheitsschaden durch Veratzen der Lungenblas-
chen, bei unverdiinntem Rauch innerhalb von einer Minute zum Tod.

Die gesundheitsschadigende Wirkung des entstehenden Rauches ist bedingt durch:
¢ RuB-Schwebstoffteilchen => verursachen Atembeschwerden, schranken Sichtweite ein
e stark verringerten Gehalt an Sauerstoff => verursacht Atemnot, Bewusstlosigkeit, Tod
e hohen CO.-Anteil => verursacht Bewusstlosigkeit, Tod durch Ersticken ab ~ 5 Vol.%
e giftige Brandgase: = CO Kohlenmonoxid, HCN Blausaure, Phosgen COCI, u.a.m
=> Tod durch Vergiftung

Wie sehr offizielle Stellen dazu neigen, die gesundheitliche Gefahrdung von Brandrauch herun-
terzuspielen, wahrend Mediziner davor warnen, zeigt beispielhaft der verheerende Moorbrand
bei Meppen / Niedersachsen im September 2018, der Uber drei Wochen lang nicht unter Kon-
trolle zu bringen war und dessen Rauchwolken bis ins 130 km entfernte Bremen zogen und die
Bevolkerung mehrerer Ortschaften bedrohten.

Wahrend die Bundeswehr, die den Brand fahrlassigerweise durch einen Raketentest ausgelést
hatte, die Rauch- und Qualmwolken als gesundheitlich unbedenklich bezeichnet, widersprechen
Facharzte. Die freigesetzten Partikel seien, insbesondere fir Menschen, die Lungenerkrankun-
gen haben, eine Gefahrdung. Dies gelte fur die unmittelbare Umgebung, aber aufgrund der
Ausmale der Rauchwolke ,wahrscheinlich auch fiir Menschen in gréBerer Entfernung®, sagte
Lungenspezialist Prof. Dr. Klaus Rabe von der LungenClinic Grosshansdorf (Schleswig-
Holstein) im NDR-Fernsehen. Anzumerken ist dabei, dass die Rauchdichte in den Ortschaften
nur einen Bruchteil des hier den Verrauchungssimulationen zugrunde liegenden Grenzwerts
aufwies, aber dennoch als gesundheitsgefahrdend gesehen wird.
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,Durch die Gase und die Feinstaubbelastung ist der Rauch potenziell gesundheitsschadlich®,
sagt auch Dieter Ukena, Chefarzt des Lungen-Zentrums Bremen am Klinikum Bremen-Ost. Ge-
fahrdet seien grundsatzlich alle Menschen mit empfindlichen Atemwegen. Das seien nicht nur
Asthmatiker, sondern auch Menschen, die etwa an allergischer Rhinitis leiden. Menschen mit
Asthma kénnten im schlimmsten Fall einen Asthmaanfall bekommen. Bis zu einem Flnftel der
Bevolkerung gelte als besonders empfindlich, so Dr. Ukena.

~Solche kurzzeitigen Spitzen sind gesundheitlich sehr relevant, da sie auch bei Menschen Re-
aktionen auslésen kénnen, die sonst keine Beschwerden haben*, sagt Dr. Ukena. Je hoher die
Messwerte seien, umso wahrscheinlicher sei es, dass auch ansonsten gesunde Menschen nun
zum Beispiel asthmatische Beschwerden bekdamen.

Der Nachweis der Uber die Dauer der Evakuierung rauchfrei zu haltenden Aufenthalts-Bereiche
und Fluchtwege muss zwingend um Simulationsrechnungen zur Konzentration und der Ausbrei-
tung der wichtigsten gesundheitsschadigenden Brandgase erganzt werden, wobei die Grenz-
werte nach TRGS 900 # nicht (iberschritten werden diirfen.

4.6 Verrauchung StraBburger Platz
4.6.1 Gefahrdung durch Rauchaustritt

Die Absicht der Vorhabentragerin, die Lichtaugen im Brandfall als Rauchabzugséffnungen zu
nutzen, ist auch deshalb untauglich, weil im Brandfall der Stralburger Platz verrauchen wird
und dadurch Personen gefahrdet werden. Das Brandschutzgutachten von BPK geht jedoch auf
eine Gefahrdung von Menschen auf dem Stral3burger Platz wie auch dem angrenzenden Wall
Uber der Tiefbahnsteighalle durch unvermittelten Rauchaustritt aus den Lichtaugen Uberhaupt
nicht ein; offenbar wird dies bislang véllig Gbersehen.

Der StralRburger Platz auf dem Dach der S21-Tiefbahnsteighalle ist ein 6ffentlich begehbarer
Bereich, der jedermann zum jederzeitigen Betreten offensteht. Wie aber sollen Personen in die-
sem Bereich im Brandfall zuverlassig auf die drohende Gefahr hingewiesen und der Platz ge-
raumt werden, bevor die Rauch-Abzugsklappen in den Lichtaugen 6ffnen und die Verrauchung
beginnt? AuRerdem soll die Feuerwehr auf dem StralRburger Platz anrticken und die Brandbe-
kampfung hier vorbereiten, in einem verrauchten Bereich ist das nur schwerlich méglich.

Die in den 23 Lichtaugen vorgesehenen Rauchabzugsklappen liegen nur etwa 2,5 m Uber der
Gehflache des kunftigen Strallburger Platzes. Wenn diese Klappen im Brandfall 6ffnen und hier
der Rauch austritt, muss damit gerechnet werden, dass die Geh- und Aufenthaltsbereiche auf
dem StralRburger Platz und dem angrenzenden Wall zur Staatsgalerie hin sehr schnell verrau-
chen und dadurch Personen eine Rauchvergiftung erleiden kdénnen. Die Héhe der Rauch-
Austritts6ffnungen Gber der Geh- und Aufenthaltsflache ist viel zu niedrig.

Das Eisenbahn-Bundesamt wurde u.a. im Marz 2015 auf die Gefahrdung von Menschen, die
sich zufallig hier aufhalten, durch den Rauchaustritt hingewiesen; was jedoch unbeachtet blieb.

Wie sehr austretender Rauch schon bei geringsten Windgeschwindigkeiten abgelenkt und in
den Aufenthaltsbereich hineingezogen wird, ist eine Erfahrungstatsache, die jedem Gartlebesit-
zer (und dessen dadurch belastigten Nachbarn) bestens gelaufig ist, der sein Laub im Herbst
verbrennt und unversehens in der Qualmwolke steht, weil der Wind leicht gedreht hat, wie
nachstehende Abb. 4.6.1.1 zeigt:
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Abb. 4.6.1.1 Ausbreitung einer Rauchwolke Uuber dem Erdboden, bei Windstille

Was sich hier beim Verbrennen von Ackerkrautern noch harmlos ausnimmt, wurde im Septem-
ber 2018 zu einem Grofeinsatz, als bei einem Raketentest auf einem Truppenibungsplatz
ndrdlich von Meppen/Niedersachsen durch Fahrlassigkeit ein gewaltiger, wochenlang andau-
ernder Moorbrand ausgel6st wurde, der sich schlieBlich auf Gber 1.200 ha ausweitete und meh-
rere Ortschaften durch gesundheitsgefahrdenden Rauch bedrohte. Die riesige Rauchfahne zog
Uber dem Erdboden hin bis ins 130 km entfernte Bremen, s. nachstehende Abb. 4.6.1.2.

Abb. 4.6.1.2 Ausbreitung einer Rauchwolke iber dem Erdboden: Moorbrand 2018 bei Meppen

Nachstehende Abb. 4.6.1.3 zeigt den Brand einer E-Lok, bei dem das beschriebene Niederzie-
hen des austretenden Rauches bis auf den Erdboden bei nahezu Windstille sehr eindrucksvoll
zu sehen ist; die Rauch-Austrittsgeschwindigkeit aus den Offnungen am Zug liegt dabei im sel-
ben Bereich um 1-1,5 m/s wie hier fur die Rauch-Abzugsoéffnungen in den Lichtaugen vorgese-
hen.

Anstelle der brennenden Lok stehen auf dem StralRburger Platz die Lichtaugen mit ihren
NRWG-Offnungen [hier blau eingezeichnet], aus denen der Rauch dann austreten wird.
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Abb. 4.6.1.3 Rauchausbreitung (aus brennender E-Lok) in den Aufenthaltsbereich,
Windstille

Der StralRburger Platz Gber dem geplanten Tiefbahnhof wird durch die seitliche Bebauung eine
Windschneise in Hauptwindrichtung bilden, in der die Windgeschwindigkeit infolge einer ,Du-
senwirkung® noch gesteigert wird. Dieser so verstarkte Seitenwind zieht den Rauch nach unten
und verhindert damit die Ausbildung einer senkrecht aufsteigenden Rauchsaule.

Dem Umstand, dass Rauch leicht vom Wind abgelenkt wird, tragt auch die Bauvorschrift (s. TA-
Luft Ziff. 5.5.2) Rechnung, wonach Schornstein-Mindungen grundsatzlich den Dachfirst um
mind. 3 m Uberragen missen; bei Flachdachern ist ein gedachtes Satteldach mit 20 ° Neigung
zugrunde zu legen — bezogen auf den Stral3burger Platz als Flachdach der Tiefbahnsteighalle
mit rd. 100 m Breite wiirde das eine Hohe der Rauch-Austrittséffnungen von 21,20 m Uber Ge-
lande erfordern. Die hier vorgesehene HOhe der Rauch-Austrittséffnungen von 2,5 m ist véllig
unzureichend.

4.6.2 Nachweis Rauchfreihaltung StraBburger Platz durch BPK grob fehlerhaft

Eine wesentliche Anforderung zur Zustimmung der Stuttgarter Feuerwehr zu dem von der DB
als Vorhabentrager vorgelegten Brandschutzkonzept von BPK v. 8.3.2014 betrifft den Nachweis
der Rauchfreihaltung des Stralburger Platzes, auf den die Notausstiege der gem. 6. PA vorge-
sehenen Fluchttreppen von den Bahnsteigen flhren sollten.

Mit Schreiben v. 23.10.2014 hatte der Brandschutz-Beauftragte der DB AG, Herr Bieger, dem
Eisenbahn-Bundesamt dazu folgendes mitgeteilt:

~Zur Nachweisfiihrung bzgl. einer Rauchbeeintrdchtigung des Stral3burger Platzes wurde das Gut-
achten BPK-G 058/2014 v. 30.07.2014 erstellt, in dem der rechnerische Nachweis einer weitest-
gehenden auszuschlieBenden Rauchgefdhrdung aufgrund seitenwindbedingter Rauchstrahlauflé-
sung gefiihrt wurde.”
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Dieses ,Gutachten” liegt dem Eisenbahn-Bundesamt in der Verfahrensakte Il vor, offensichtlich
aber weder dem Regierungsprasidium noch der Stuttgarter Feuerwehr.

Dieses nur 4 2 Seiten umfassende Gutachten des Prof. Dr.Ing. Klingsch ist jedoch als Nach-
weis der Rauchfreihaltung des Stral3burger Platzes ganzlich ungeeignet und somit nicht taug-
lich zur Rechtfertigung der beantragten Plandnderungsgenehmigung. Offensichtlich ist es von
niemandem Uberprift oder kritisch hinterfragt worden, auch nicht vom Prifer Dr. Portz. Es ist
vom Eisenbahn-Bundesamt mit seiner Aussage einfach so hingenommen worden.

Prof. Klingsch hat darin aber gar nicht etwa die Rauchfreihaltung des Stralburger Platzes
nachgewiesen, sondern lediglich die Kernlange eines ungestorten ,isothermen Freistrahles*
bestimmt, dies zudem noch falsch und unter Verwendung unzutreffender Annahmen.

So heifdt es dort auf S. 2:

»,Grundlage fiir diese Berechnung ist die sogenannte Freistrahltheorie (vergl. z. B. Recknagel
,Taschenbuch fiir Heizung und Klimatechnik” [2]). Bei den nachfolgend prasentierten Untersu-
chungen wird nur indirekt, (ber die Grenzgeschwindigkeit v(x), berlicksichtigt, dass eine
Rauchablenkung durch Seitenwind vs sich (iberlagern kann. Die Strahlauslenkung durch Sei-
tenwind wird i. w. vom Verhéltnis a bestimmt: a = v(x) / vs.”

Prof. Klingsch legt dabei einen Luftstrahl von 5 m? Machtigkeit mit Austritts-Geschwindigkeiten
vo = 1,0 ... 2,5 m/s zugrunde und ermittelt dafir mit einer willklrlich angesetzten Mischzahl m =
0,2 eine Strahl-Reichweite L(x) = vo d / (v m) von 11 m fiir den unginstigsten Fall, zuztglich
3 m Hohe der Austrittséffnung, also 14 m Uber Gelande. Dies erklart er zum Nachweis fur die
Rauchfreiheit des Stralburger Platzes, weil sich der [Rauch-]Strahl erst oberhalb dieser Hohe
von 14 m auflésen wirde. Das trifft jedoch nicht zu; falschlicherweise setzt Prof. Klingsch hier
die Kernlange eines ungestorten isothermen Luftstrahls mit Rauchfreiheit gleich. Zudem liegt
hier weder ein isothermer noch ein ungestorter Freistrahl vor. Der stromungsmechanische An-
satz an sich ist in mehrfacher Hinsicht falsch und hier so nicht anwendbar.

Zunachst einmal ist es fur die Beurteilung der Rauchfreiheit von Bedeutung, dass ein Luftstrahl
sich _nicht erst nach dem Erreichen seiner Kernldnge aufldst, sondern sich ab Austrittséffnung
durch Einmischen von Umgebungsluft unter einem Winkel von ~25° trichterférmig erweitert und
dabei aulRen stark an Geschwindigkeit abnimmt, wie nachstehendes Bild. ,A” zeigt
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Bild A: ungestorter Freistrahl Bild B: durch Seitenwind abgelenkter Luftstrahl
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Des Weiteren ist es eine nicht zu widerlegende Tatsache, dass der gesamte Luftstrahl — bzw.
hier der Rauch, insbesondere aber dessen auf3enliegende Mischzone sehr wohl durch Seiten-
wind quer zur Austrittsachse abgelenkt wird, s. Bild B. Wie das 0.g. Geschwindigkeitsdreieck
schematisch aufzeigt, addieren sich die Geschwindigkeitsvektoren Wg des Luft- (bzw. Rauch-)
Strahles und die des Seitenwindes Ws zu einer Resultierenden Wy,s. Der Luft- (bzw. Rauch-)
Kernstrahl nimmt dadurch den Verlauf einer liegenden Parabel an; die Mischzone wird wegen
ihrer geringeren Geschwindigkeit noch tiefer heruntergezogen und legt sich durch den sogen.
,Coanda-Effekt* an die Gehflache Uber der Tiefbahnsteighalle an.

Hinzu kommt, dass der Rauch ja keinen zusammenhangenden runden ,Strahl“ bildet, wie von
Prof. Klingsch zugrunde gelegt, sondern bedingt durch die Anordnung der NRWG-Offnungen in
den ,Lichtaugen® in Einzelstrahlen aufgelést wird und facherférmig angeordnet austritt. Dabei
lenken die gedffneten Rauchabzugsklappen den austretenden Rauch seitlich ab, der folglich
auch keinen Freistrahl ausbilden kann, sondern einfach seitlich herausquillt. Damit ist die von
Prof. Klingsch zugrunde gelegte ,Freistrahl-Theorie* hier gar nicht anwendbar, sein Ergebnis
also unhaltbar.

Der aus den Rauchabzugs6ffnungen der Lichtaugen herausquellende Rauch bietet dem Wind
eine sehr groRe Angriffsflache. Dies fuhrt zu einer starken Verwirbelung und damit zur be-
reichsweisen Verrauchung auf dem Strallburger Platz auch schon bei sehr geringer Windge-
schwindigkeit unter 1 m/s. Nur bei volliger Windstille wird der Rauch senkrecht aufsteigen und
dann keine Verrauchung hervorrufen. Solche Wetterlagen mit volliger Windstille sind jedoch
sehr selten; meist weht ein leichter Wind mit 1—-3 m/s. Hinzu kommt, dass der Stral3burger Platz
mit seiner West-Nordwest-Ausrichtung in der Hauptwindrichtung liegt und die hohe Seiten-
Bebauung wie eine ,Dise” den Wind verstarken wird, was den Rauch niederzieht.

Die Annahme von Prof. Klingsch, ein Seitenwind-Einfluss wirde erst bei einem Verhaltnis von
Strahlgeschwindigkeit zu Seitenwind-Geschwindigkeit unterhalb a = v(x) / vs < 0,5 zu einer
Strahlablenkung fuhren, ist eine nicht haltbare und durch nichts belegte Behauptung. Dies wi-
derspricht auch jeglicher Erfahrung, siehe hierzu die v.g. Abbildungen 4.6.1.1—4.6.1.3. Deutlich
gréliere Rauch-Austrittsgeschwindigkeiten als etwa 1,5 m/s sind hier ohnehin nicht zu erwarten,
weil in der Tiefbahnsteighalle der dafir notwendige Uberdruck gar nicht aufgebaut werden
kann, denn die zugeflhrte Luft wird durch die Vielzahl vorhandener Offnungen (Ausgénge) un-
kontrolliert abstrdmen, s. hierzu Abschn. 5.3 ,Rauchabzug Uber Lichtaugen®. Im Brandfall ist
von einer Rauchausbreitung entsprechend nachstehender Abb. 4.6.2.1 auszugehen — bei ei-
nem grof3en Brand in der Tiefbahnsteighalle ist ein bereichsweises Verrauchen des Stral3burger
Platzes nicht zu vermeiden.

Abb. 4.6.2.1 Rauchausbreitung aus Lichtaugen in den Aufenthaltsbereich, leichter Sei-
tenwind
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Angesichts der dargestellten Fakten entsteht der Eindruck, dass dieser ,Nachweis der Rauch-
freihaltung StraRburger Platz“ des Prof. Klingsch ein ,Gefalligkeits-Gutachten® darstellt, mit dem
Ziel, die Bedenken der Branddirektion auszurdumen.
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5 ENTRAUCHUNG DER S21-TIEFBAHNSTEIGHALLE
5.1 Entrauchungs-Luftstrom und Zuluft-Einfiihrung

Das Brandschutzkonzept (BSK®) sieht vor, den bei einem Brandgeschehen in der Tiefbahn-
steighalle entstehenden Rauch und die Brandgase durch Einfuhren von Zuluft an den Stirnsei-
ten der Halle Uber selbsttatig sich 6ffnende Rauchabzugséffnungen in den Lichtaugen im Hal-
lendach abzudrangen. Dies Konzept ist jedoch ungeeignet fur eine sichere Entrauchung der
Tiefbahnsteighalle.

Der hierflr von BPK angesetzte Zuluftstrom von 2 x 1,2 Mio m3h = 2,4 Mio m3®h ,entspricht der
Annahme der FDS-Simulationen® (S. 142) und wird nicht weiter begrindet.

Ublicherweise wird ein 10-facher Luftwechsel zur wirksamen Entrauchung gefordert; im vorlie-
genden Fall ware demnach bei der vorgesehenen Bahnsteighallen-Grundflache von 35.000 m?
mit 11 m mittlerer Hallenhéhe und einem Rauminhalt von etwa 380.000 m? eine Entrauchungs-
luftmenge von 3,8 Mio m3¥h nétig, also Uiber die Halfte mehr als im BSK®" vorgesehen.

Das BSK® sieht vor, die zugefiihrte Luftmenge durch Luftstrdmungsmessungen an den Tunnel-
Ausgangen in die Bahnsteighalle zu iberwachen und mittels Drehzahlregelung der Geblase auf
dem Sollwert zu halten [s. BSK® Abschn. 8.2.5.1 / S. 143]. Diese Forderung ist in der Praxis
nicht erfillbar: Allein schon die verlassliche Erfassung der Luftstrdmungs-Geschwindigkeit im
Tunnel ist messtechnisch aulerordentlich schwierig; in welcher der jeweils 5 Tunneltore soll die
Luftgeschwindigkeit wo und wie erfasst werden? Etwa in allen funf, mit rechnerischer Mittel-
wertbildung? Und mit welcher Fehlergenauigkeit? Der Regelkreis mit einer Drehzahlregelung
der vier groRen Geblase in rd. 200 m Entfernung vom Schwallbauwerk Siid wird nicht stabil
arbeiten, sondern ins Schwingen geraten; die grof3en Totzeiten einer solchen Regelstrecke sind
nicht beherrschbar. Die vier Geblase, die in funf Tunnelréhren hineinférdern, werden sich ge-
genseitig beeinflussen und abwechselnd hoch- und wieder herunterfahren — die angestrebte
Wirkung lasst sich nicht erreichen. Erst recht gilt dies fur die Nordseite, wo die Geblase etwa 2
km von der Tiefbahnsteighalle entfernt sind.

Wirklichkeitsfremd ist auch die Aussage von BPK, die Zuluft wirde 120 Sekunden nach Ein-
schalten in der Bahnsteighalle anstehen [BSK* Abschn. 8.2.5.1 / S. 142]. Bei den groRen Axi-
al-Geblasen mit Motorleistungen von ~1.000 kW betragt die Ubliche Hochlaufzeit 240 Sekun-
den, also 4 Minuten und somit allein schon das Doppelte der hier angegebenen Zeit. Hinzu
kommen die notwendigen vorangehenden Umschaltzeiten fir die Stellklappen, u.a. zum
SchlieRen der Schwallé6ffnungen, die ebenfalls 120—180 Sekunden betragen werden.

Sodann muss sich im Tunnel erst noch die Luftstromung aufbauen; bei 1,35 m/s macht dies flr
die rd. 200 m vom Schwallbauwerk Sud bis zur Bahnsteighalle 148 Sekunden = 2 1/2 Minuten
aus. Die Zuluft tritt an der Stdseite der Tiefbahnsteighalle also erst 7-8 Minuten nach dem Ein-
schaltbefehl ein, an der Nordseite bedingt durch die gro3e Entfernung der Entrauchungs-
Bauwerke von etwa 2 km sogar erst nach etwa 20 Minuten — wenn die Raumung der Tiefbahn-
steighalle eigentlich schon abgeschlossen sein sollte.

Das Aulerachtlassen der Zeitverzégerung macht die gesamte Simulationsbetrachtung der
Rauchfreihaltung des BSK® von BPK zur Makulatur.

5.2 Einmischen von Rauch in die Aufenthalts- und Fluchtbereiche

In den Simulationslaufen von BPK ist das Einmischen von Rauch in die Aufenthalts- und
Fluchtbereiche hinein nicht bertcksichtigt. Das widerspricht jeglicher Erfahrung; das Einmischen
von Rauch ist — zumal bei der vorgesehenen Zuluft-EinflUhrung Uber die ,Brillenwande® — nicht
zu vermeiden.
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Wie nachfolgend dargelegt, wird dabei die gesamte Luftmasse der Bahnsteighalle in kreisende
Bewegungen versetzt und dadurch unvermeidlich Rauch bis in die unteren Aufenthalts- und
Fluchtbereiche auf den Bahnsteigen in die Atemluft eingemischt. Es kommt also schnell zu ei-
ner bedrohlichen Verrauchung der Querstege und auch der Bahnsteige als Folge der maschi-
nellen Luftzufihrung von beiden Hallenenden; die Flichtenden werden gesundheits-
schadigenden Brandgasen ausgesetzt, die Selbstrettung wird be- oder gar verhindert. Die Aus-
sage von BPK: ,Durch die von beiden Seiten nachstrémende Zuluft wird die Rauchausbreitung
in Hallenldngsrichtung verzégert.“ [BSK® Abschn. 8.2.5.1 / S. 143] ist haltlos.

Zwar gibt BPK an: ,/n der Modellierung wurden ca. 40 m Tunnel am Nordkopf und ca. 65 m am
Stidkopf berticksichtigt, damit die durch die Ventilatoren bewirkten Strémungen realitdtsnah und
richtungsunabhéngig im Modell abgebildet werden kénnen.“ [BSK* Abschn. 8.2.5.2.7 / S. 155]

Die als Ergebnis der von BPK durchgefiihrten Simulationsrechnungen im BSK* erstellten Bilder
der ,Rauchdichteverteilung” [BSK* Abschn. 8.2.5.4.1 / S. 168 -226] zeigen aber durchweg eine
gegen die Umgebungsluft klar abgegrenzte Rauchschicht ohne Mischzonen, wie dies nur bei
unbewegter Luft mdglich ist. Es ist kein Einfluss der von beiden Tunnelseiten Gber die ,Brillen-
wénde® einstromenden Zuluft auf die Rauchausbreitung erkennbar; grundlegende stréomungs-
technische Gegebenheiten wurden auf3er Acht gelassen.

Wesentlicher Bestandteil des vorliegenden Brandschutzkonzeptes ist das Einfihren von jeweils
1,2 Mill. m3h = 333 m3/s Luft sowohl am Nordende als auch am Sidende der Tiefbahnsteighalle
zum Abdrangen des Rauches uber die Lichtaugen Uber Dach ins Freie.

Bezogen auf die Gesamt-Offnung der Tunneltore je Bahnsteighallen-Ende:

e 3 Tunneltore 2-gleisig: 3 x 10 mx 5,9 m = 177 m?
e 2 Tunneltore 1-gleisig: 2x 5,9 m x 5,9 m_= 70 m?
Gesamtflache: 247 m?

ergibt sich eine mittlere Luft-Austrittsgeschwindigkeit in die Bahnsteighalle von:

333 m3/s
wy= 2
247 m

=1,35m/s

An beiden Hallenenden werden also 5 machtige Rechteck-Luftstrahlen bodennah als isother-
mer Luftstrahl eingeflhrt, deren Geschwindigkeit durch Einmischen von Umgebungsluft stetig
abgebaut wird und die gesamte Luftmasse der Halle groRradumig in kreisende Strémung ver-
setzt, die sich dabei mit der zugeflhrten Luft vermischt, siehe nachstehende Abb. 5.2.1 ,Stro-
mungsbild Luftstrahl in Rdumen®.

Die Ausbildung dieser Wirbel nach Lage und Ausdehnung lasst sich an bestehenden Anlagen
zwar messtechnisch sicher nachweisen, aber nicht vorausberechnen, auch nicht mit dem soge-
nannten ,Turbulenzmodul® der FDS-Simulation, weil diese von einer Unzahl zufalliger Gege-
benheiten abhangen, die mathematisch-strémungsmechanisch gar nicht erfassbar sind.

Bedingt durch die grol3e Luftstrahimasse ergeben sich sehr weitreichende Luftstrahlen, die die
gesamte Bahnsteighallenlange von 440 m Uberstreichen, wie nachstehende Rechnung zeigt.
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Abb. 5.2.1: Stromungsbild Luftstrahl in Raumen
[aus: Recknagel-Sprenger Taschenbuch Heizung + Klimatechnik®*) Ausgabe 2004 / S. 1.245]
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Abb. 5.2.2: étrémungsbild Freistrahl mit Einmischung von Umgebungsluft

Die Lange des — hier einseitig am Boden anliegenden — Luftstrahles lasst sich nach folgender
Beziehung?" bestimmen mit:

e Luftstrahl-Hohe = Tunnelhéhe h = 5,9 m:

e Mischzahl m = 0,185 (Mittelwert 0,17...0,2 fur Rechteck-Auslass
[Tafel 3.3.5-5, S. 1.241 aus 24)]

¢ Anfangsgeschwindigkeit wa = 1,35 m/s aus Luftstrom 333 m3/s und Eintrittséffnung 247
m2

e Kernlange xq (Reichweite der Eintrittsgeschwindigkeit) = 2*h/m =2*5,9 m /0,185 =64 m

e Gesamtstrahllange x fur Endgeschwindigkeit wx = 0,5 m/s aus:

2h [VA]Z_ 259m [1,35 m/s]?

X = ] = 465 m;
Vx 0,185 0,5m/s

m

d.h. der Luftstrahl ist langer als die ganze Bahnsteighalle.

Weil von beiden Seiten her eingeblasen wird, treffen beide Luftstrahlen in der Hallenmitte aufei-
nander mit folgender Strahlgeschwindigkeit wy:
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Strahlgeschwindigkeit wy in Bahnsteighallen-Mitte Ix = 440 m : 2 = 220 m:

h m 2459 m _
WM—WA * ’Z*E— 1,35:* ’—0'185*2201"—0,737",/3

Beim Aufeinandertreffen in der Mitte der Bahnsteighalle werden beide Strahlen dann mit dieser
Luftgeschwindigkeit sowohl seitlich als auch nach oben abgelenkt und verstarken damit noch
die Luftwirbel in der Halle und das Einmischen von Rauch in die Zuluft.

Treffen die Luftstrahlen auf ein Hindernis, etwa den am Bahnsteig stehenden brennenden Zug,
so werden sie abgelenkt und verstarken die Verwirbelungen und damit die Rauch-Einmischung
in die Aufenthaltsbereiche und Fluchtwege. Das alles ist von BPK in den Simulationslaufen des
BSK® nicht berlicksichtigt.

Die Verrauchungs-Simulationen des BSK® von BPK sind folglich unzutreffend.

Eine weitere zwangslaufige Nebenwirkung der maschinellen Lufteinfihrung in die Tiefbahn-
steighalle ist die, dass dadurch der Brand zusatzlich angefacht wird wie mit einem Blasebalg,
und dadurch die Brandleistung erhéht wird. Auch dies geht in die Simulations-Rechnungen zur
Verrauchung von BPK nicht ein.

Das Einmischen von Rauch in die Luft und die dadurch bedingte schnelle Verrauchung bis in
den Aufenthaltsbereich hinein ist eine unbestreitbare Tatsache und wird in der Fachliteratur zum
Brandschutz ausfihrlich behandelt, s. nachstehenden Auszug Abb. | 5 auf S. 15 aus dem
Fachbuch von D. Engels u.a. ,Fachplanung Entrauchung*? / Fraunhofer IBR Verlag 2012.

Abb. 5.2.3: Stromungsbild Rauchtransport in den Bodenbereich durch Raumstromung

Auf die unvermeidliche Verrauchung der Tiefbahnsteighalle mit Raucheinmischung bis in die
Aufenthalts- und Fluchtbereiche hinein hatte bereits der Gutachter GRUNER AG in seiner Stel-
lungnahme?" v. 20.9.2012 an die DB AG hingewiesen, s. Anlage 01.

Darin heif3t es auf S. 4 u.a.:
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.Der angenommene Vorteil des Systems, dass Rauch zuriickgedréngt wird, kehrt sich schliel3-
lich erwartungsgeméR in den Nachteil um, dass infolge der maschinell erzeugten Scherstré-
mungen zunehmend Rauchgase in die Gehschicht eingemischt werden und somit schlief3lich
die gesamte Bahnhofshalle verrauchen wird. ... Es wird somit toleriert, dass fliichtende Perso-
nen kontaminierte Luft atmen.*

Die von GRUNER geaulerte Kritik wurde in keinem einzigen Punkt aufgegriffen und umgesetzt.
Stattdessen wurde das untaugliche Brandschutzkonzept von BPK mit der Rauchabdrangung
durch beidseitige mechanische Luftzufiihrung aus den Tunneln unbeirrt von der DB AG weiter-
verfolgt.

5.3 Rauchabzug uber die Lichtaugen / Planung und gesetzliche Anforderungen

GemaR vorliegendem Brandschutzkonzept® von BPK ist eine ,natiirliche Entrauchung® der
Bahnsteighalle mit maschineller Zuluft-Zufilhrung geplant, s. BSK® Abschn. 8.2.5., S. 142ff.
Der Rauch soll dazu tiber NRWG-Offnungen [NRWG = Natiirliches Rauch- und Warmeabzugs-
Gerat] in 23 der insgesamt 27 gleichmalfig im Schalendach angeordneten ,Lichtaugen® entwei-
chen. Die 4 Lichtaugen im Nordbereich der Bahnsteighalle unterhalb des Kurt-Georg-Kiesinger-
Platzes sind eben, begehbar und ohne solche Offnungen vorgesehen; Rauch kann aus diesem
Bereich folglich nur tber die Offnungen der Ubrigen Lichtaugen entweichen.

Die NRWG-Offnungen sollen im Brandfall selbsttatig 6ffnen, angesteuert von der Brandmelde-
steuerung und abhangig von der Lage des Brandortes wie auch von der Windrichtung, woftr
eine aufwendige Brand-Erkennungs- sowie eine Windmess-Anlage bendtigt wird. Dieses von
BPK im BSK® festgelegte Entrauchungskonzept ist jedoch nicht geeignet, die erforderlichen
Schutzziele sicher einzuhalten.

Die vorgesehene Anordnung der Rauchabzugséffnungen in den 23 Regel-Lichtaugen auf dem
Uber der S21-Tiefbahnsteighalle liegenden StralRburger Platz zeigt nachstehende Abb. 5.3.1.

Abb. 5.3.1 LICHTAUGE mit Rauchabzugsoéffnungen S21-Tiefbahnsteighalle
Modellschnitt Ingenhoven Architects GmbH / Erlauterungen hinzugefligt v. Verfasser
Quelle: http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/uploads/tx _smediamediathek/20151013-
FaszinationS21-Durchgangsbahnhof Stuttgart Lichtauge-ingenhoven architects.jpg
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Das von BPK vorgesehene Entrauchungskonzept lasst die geltenden einschlagigen Vorschrif-
ten der LBO [Landesbauordnung] wie auch die VdS-Richtlinien zum Brandschutz weitestgehend
auller Acht unter Verweis darauf, dass diese flr Bahnhofe als ,ungeregelte Sonderbauten nicht
anzuwenden” seien.

Das betrifft u.a. auch die NRWG-Offnungen in den Lichtaugen. Nach DIN 18 232% sind fiir ver-
gleichbare Bauten mindestens 1,2 % von der Grundflache als aerodynamisch wirksame NRWG-
Offnungen vorzusehen; fiir die 35.000 m? der Tiefbahnsteighalle ergibt das 420 m2. Nach VdS-
Richtlinie 20982" sollten es gar 2 % sein, also 700 m2.

Es sind jedoch nur 23 Lichtaugen mit je 10,37 m? aerodynamisch wirksamen NRWG-Offnungen
vorgesehen; das ergibt lediglich 239 m?* Gesamt-NRWG-Flache entsprechend 0,68 % von der
Grundflache, von denen auch nur ein Anteil abhangig von Brandort und Windrichtung von einer
Zentralsteuerung geoffnet werden soll; fur die Hauptwindrichtung sind das nur rd. 130 m? [s.
BSK® Abschn. 8.2.5.2.6 / S. 153 u. Abschn. 12.5.1 / S. 283 ff]. Das ist vollig unzureichend.

Sowohl DIN 18 232%! als auch die VdS-Richtlinie 2098°" fordern auRerdem die Rauchfreihal-
tung der halben Hallenhdéhe, mindestens aber 3,0 m — das Brandschutzkonzept BSK® sieht fiir
die Tiefbahnsteighalle lediglich eine raucharme Schicht von 2,5 m H6he vor anstatt der gefor-
derten 6 m Rauchfreiheit.

Um die Rauchausbreitung unterhalb der Hallendecke zu beschranken, fordern au3erdem so-
wohl DIN 18 232 als auch die VdS-Richtlinie 2098 die Unterteilung in Rauchabschnitte von je-
weils 1.600 m? durch Rauchschirzen, die von der Decke bis auf halbe Hallenhohe herunterrei-
chen. Dies lieBe sich bautechnisch wie auch betrieblich ohne weiteres in der Tief-
Bahnsteighalle S21 umsetzen, ist aber im Brandschutz-Konzept von BPK nicht vorgesehen.

Die von BPK vorgesehene Rauchabdrangung Uber die NRWG-Offnungen in den Lichtaugen
mittels maschineller Luftzufihrung aus den Tunneln entspricht nicht dem natirlichen Rauch-
und Warmeabzug aufgrund der Auftriebswirkung heil3er Brandgase, fir den NRWG gebaut und
zugelassen sind. Diese erfordern freie Nachstrdm-Offnungen mindestens gleicher GroRe, nach
VdS 2098 gar von doppelter GréRe. Dies lasst sich allerdings in der unterirdischen Tiefbahn-
steighalle so nicht umsetzen; die kilometerlangen Zulauftunnel kénnen den geforderten freien
Nachstrém-Offnungen nicht gleichgesetzt werden.

Die stattdessen geplante maschinelle Luftzufiihrung fuhrt jedoch zu einem leichten Uberdruck-
Aufbau in der Bahnsteighalle, durch den die Rauchgase (ber die NRWG-Offnungen ins Freie
abgedrangt werden sollen.

Doch die Vielzahl der vorgesehenen freien Offnungen der Bahnsteighalle an Ausgéngen, ins-
gesamt 283 m? gegeniiber nur 130 m? betatigter NRWG-Offnungen in den Lichtaugen, hat zur
Folge, dass die zugefuhrte Luft Uberall hin entweichen wird und ein gezieltes Abdrangen des
Rauches (ber die Brandort-abhangig angesteuerten NRGW-Offnungen in den Lichtaugen der
Hallendecke gar nicht erreicht wird. Von der nach aufen entweichenden Luft wird der Rauch
mitgetragen — auch Uber die eigentlich rauchfrei zu haltenden Fluchtwege und deren Ausgange
ins Freie, was jedoch zwingend zu vermeiden ist. Allein von daher ist die vorgesehene Entrau-
chung nicht geeignet, die festgelegten Schutzziele sicher einzuhalten.

5.4 Ausfihrung Rauchabzugsoéffnungen Regel-Lichtauge

Die Regelausfuhrung bei insgesamt 23 der Lichtaugen Uber der Tiefbahnsteighalle ist mit einer
Aufwdlbung zur Rauchabfihrung vorgesehen, s. hierzu Abbildung 5.3.1 sowie Anlage 2 (die
Kennziffern der Beschreibung beziehen sich auf diesen Anhang 02). Es handelt sich dabei um
einen ,Ausfuhrungsplan® Stand 12/2017. Wie daraus hervorgeht, sind innerhalb der auf dem
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Betonsockel aufgesetzten Stitzkonstruktion ,Standard-NRWG-Blechelemente zwischen vertika-
len hinteren Stiitzen montiert, revisionierbar lber innere Verkleidung* vorgesehen [01].

Die NRWG [NRWG = Naturliches Rauch- und Warmeabzug-Gerat] sollen gem. Plan nicht
sichtbar zwischen einer AulRen-Verkleidung [03] aus Alu-Rundrohren 40 x 10 mm und einer
inneren Verkleidung aus Alu-Rundréhrenpaneelen [04] eingebaut werden. Die lichten Abstande
zwischen den Rohren betragen weniger als der Rohr-AuRendurchmesser; die freie Durchtritts-
flache der Verkleidungen ist also jeweils kleiner als 50 %. Aul3erdem ist noch ein ,Eingriffs-
schutz auf AuBenseite NRWG-Elemente installiertes Kunststoffgewebe, schwarz, matt“ vorge-
sehen [02].

Uber Art, GréRe und Anzahl der NRWG-Elemente
enthalt diese Zeichnung keinerlei Angaben.

Bei den NRWG kann es sich hier nur um Klappen-
gerate handeln, wie sie bspw. Fa. SCHAKO unter
der Typ-Bezeichnung JK-180 MB bzw. 190 anbie-
tet (s. nebenstehendes Bild rechts).

Diese sind bauaufsichtlich als NRWG geprift und
zugelassen sowie fur Fassaden-Einbau geeignet.

Die Zulassung gilt jedoch nur fir freie An- und Ab-
stromung; der Einbau zwischen irgendwelchen
Verkleidungen behindert den Rauchdurchtritt er-
heblich und ist nicht zulassig. Erst recht gilt dies flr
das auf der Aulenseite der NRWG-Elemente vor-
gesehene Kunststoffgewebe, welches den Rauch-
durchtritt verhindert und dessen Zweck vollig im
Unklaren bleibt. Was soll Uberhaupt mit dieser
Gewebe-Abdeckung auf den Rauchabzugsgeraten
bezweckt werden?

Standard-NRW-Gerat

Auf der gegenuberliegenden, nach Sudosten gerichteten Firstflache ist der oberste Abschnitt
von etwa 1.15 m Hoéhe mit insgesamt 4 Offenbaren Glaslamellen als weitere Rauch-
Abzugso6ffnung [5] vorgesehen, s. Abb. im Anhang 02. Geplant sind ,Glaslamellen, Glasaufbau
2 x 12 mm TVG / betretbar* mit einer Breite von etwa 40 cm. Gem. v.g. Tab. 36/ S. 155 BSK ist
hierfir eine geometrische Offnungsflache von 3,8 m? vorgesehen, firr die sich mit einem (ange-
nommenen) Cv-Wert von 0,7 eine aerodynamisch wirksame Offnungsflache von 2,65 m? ergibt.

NRW-Gerate mussen nach DIN 18 232 bauaufsichtlich gepruft und zugelassen sein. Die hier
vorgesehene ,selbstgestrickte Losung” der vom Architekten vorgegebenen Form der Lichtau-
gen mit den oben seitlich angeordneten Abzugs-Offnungen unterschiedlicher GroRe fir den
Rauch-Austritt, s. vorstehende Abb. 5.3.1 sowie Abb. 5.6.1 [entspr. Bild 8.37/S. 154 aus dem
BSK®), erfiillt diese Anforderung jedoch nicht. Es gibt keine derartigen NRWG's zwischen einer
inneren und einer duReren Roéhren-Verkleidung wie hier dargestellt mit bauaufsichtlicher Zulas-
sung. Allenfalls kdme hierfur eine sehr aufwendige, langwierige und teure Einzelabnahme mit
aerodynamischer Prifung infrage — mit ungewissem Ausgang.

Es ist nicht vorstellbar, dass und wie hierfiir eine Brandschutztechnische Abnahme erteilt wer-
den kann!

Die Eignung als Rauchabzugséffnung muss durch eine zeit- und kostenaufwendige Einzel-
Prifung von einem anerkannten Prufinstitut mit einem Brandversuch gepruft und anerkannt
werden. Die Prifung erfordert die Bereitstellung eines Versuchsmodells im Mal3stab 1 : 1.
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Beim Brandversuch wird der flir die brandschutztechnische Bemessung malRgebende c,-Wert
ermittelt als Verhéltnis der aerodynamisch wirksamen Flache zur geometrischen Offnungsfla-
che. Dieser Wert ist Voraussetzung fur die Festlegung der bendtigten Entrauchungsflachen;
erst damit kann die Brandsimulation sachgemalR durchgefuhrt werden. Weil dies bislang nicht
vorliegt, kann auch das darauf aufbauende Brandschutzkonzept nicht stimmen. Es ist unver-
standlich, warum diese Eignungsprifung durch ein anerkanntes Institut nicht schon langst
durchgefuhrt worden ist.

Es ist sehr zweifelhaft, ob diese Ausflihrung Uberhaupt als wirksamer Rauchabzug anerkannt
werden kann. Ohne Eignungsnachweis durch ein anerkanntes Prufinstitut ist spater auch keine
brandschutztechnische Abnahme maglich.

Im Ubrigen sind die hierliber dem EBA vorgelegten Planungsunterlagen der 18. PA in sich wi-
derspruchlich und unstimmig, wie durch Vergleich der Schnitte der Lichtaugen in den Planunter-
lagen zu Abb. 12.3 und der Draufsicht Abb. 8.37 aus dem BSK® deutlich wird. Alle vier Darstel-
lungen haben den gleichen Planungsstand April 2016. Bauart, GréRe und Einsatz der hier not-
wendigen Rauchabzugs-Einrichtungen sind also nach wie vor nicht geklart.

Daran wird deutlich, dass bislang noch keine belastbare und genehmigungsfahige Planung zur
Entrauchung der Tiefbahnsteighalle vorliegt.

5.5 Windabhangige Klappen-Ansteuerung

Das Gutachten von BPK sieht vor, die einzelnen Austritts6ffnungen der NRWG windabhangig
anzusteuern [s. BSK®” /Abschn. 8.2.5.2.6, S. 153] und beschreibt das so:

,Bei einem Brand in der Bahnhofshalle erfolgt die Entrauchung liber NRWG, die in den Lichtau-
gen integriert sind. Die Austrittséffnungen werden windabhédngig angesteuert, haben dadurch
variable Flachen und befinden sich, ebenfalls variabel, mehrere Meter (iber dem StraBburger
Platz.“ und weiter ,Es werden nur jene Fldchenanteile gedffnet, die in Lee liegen, um Windein-
strémungen und damit das Risiko von Verwirbelungen in der Halle zu vermeiden.

Diese Begrundung von BPK ist unvollstandig — es muss vor allem vermieden werden, dass ein
auf den Offnungen lastender Winddruck den Rauchaustritt behindert und woméglich gar in die
Halle zurtickdruckt. Diese Gefahr besteht allerdings bei der vorgesehenen Form der Lichtaugen
mit den Jalousie-Offnungen oben seitlich fir den Rauchaustritt, s. Abb. 5.3.1 sowie Abb. 5.6.1
[BSK® Abb.12.3, S. 283 sowie Abb. 8.37, S. 154].

Die Anordnung der Jalousie-Offnungen in der steil aufragenden Spitze der Lichtaugen ist denk-
bar ungeeignet flr den ungehinderten Rauchaustritt. Die Draufsicht in Bild 8.37 stimmt Uberdies
auch nicht mit der Darstellung in Bild 12.3 Uberein. In der Draufsicht Abb. 5.6.1 [Bild 8.37 aus
dem BSK*] sind 18 kleinere trapezférmige NRWG unterschiedlicher GréRe in einem 120°-
Kreisbogen an der Auenrundung sowie eine groBere Rechteck-Offnung oben mittig in der In-
nenrundung der Lichtaugen-Schale oberhalb der Verglasung dargestellt. Die Lichtaugen-Achse
liegt parallel zur Hallenachse, die nach West-Nordwest gerichtet ist. Die Hauptwindrichtung ist
etwa unter 40° dazu aus West-Sudwest.

Uberlagert wird dies von der ,Schneisenwirkung®, die die seitliche Bebauung des Stralburger
Platzes durch den hohen Bonatzbau auf der Siidseite und den kiinftig vorgesehenen Gebauden
auf dessen Nordseite haben wird, die alle bodennahen Winde — auch die aus nordlicher oder
stdlicher Richtung — in diese ,Schneise” des Strallburger Platzes umlenken und zugleich durch
,Dusenwirkung“ verstarken wird, s. nachstehende Abb. 5.5.1.

Demzufolge sind hier bodennah und damit maRgeblich fir die Entrauchung nur 2 Windrichtun-
gen mdoglich, beide in Richtung der Lichtaugen-Achse, einmal aus West-Nordwest (Haufigkeit
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etwa 85 %), zum andern genau entgegengesetzt aus Sud-Sudost (Haufigkeit etwa 10 - 12 %).
Windstille ist sehr selten (etwa 3 %). Seitliche Winde in Bodenndhe werden von der Bebauung
abgehalten und kdnnen folglich gar nicht auf die Lichtaugen einwirken.

Eine Ubersicht der gem. Brandschutzkonzept vorgesehenen NRWG-Ansteuerung s. Abb. 5.6.2
in Verbindung mit Abb. 5.6.1 [BKP® S. 284 — 285].

Weil alle Rauch-Austrittséffnungen quer zur Hauptwindrichtung liegen, kénnen diese auch kei-
nen unterschiedlichen Windeinfall ausgleichen; der Wind druckt stets auf die Rauch-
Austrittséffnungen der Lichtaugen, wodurch der Rauch-Austritt erheblich gestért und Rauch
auch wieder in die Halle zurlickgedrickt wird. Das kann auch eine ,windabhangige Klappen-
Ansteuerung“ nicht ausgleichen.

Abb. 5.5.1 StraBburger Platz als ,,Windschneise“,
seitlicher Windeinfall wg. Bebauung nicht moglich

Es ist nicht ersichtlich, wie durch unterschiedliches Ansteuern einzelner NRW-Klappen sinnvoll
auf den Rauch-Austritt eingewirkt werden soll und kann. Wenn einzelne Klappen schlie3en,
wird der Austritt der Rauchgase aus der Bahnsteighalle behindert — das kann nicht das Ziel der
Ansteuerung sein. Im Ubrigen widerspricht dies auch der Anforderung nach DIN 18 232, wo-
nach die Rauchabzugsklappen innerhalb von 60 Sekunden ab Brandmeldung ganz gedffnet
sein und dann offen bleiben missen, bis sie nach vollstdindigem Rauchabzug wieder durch
Handbefehl geschlossen werden kénnen.

Zudem ist der Aufbau der dafiir benétigten Steuerkreise héchst fragwirdig. Wo soll das daflir
bendtigte Wind-Messgerat angeordnet werden? In der Feldmitte der Lichtaugen auf Hohe der
NRWG auf dem StralRburger Platz wirden Windrichtung und -starke einigermalen zutreffend
erfasst; der Messwertgeber lage aber im Einflussbereich Unbefugter und kénnte leicht durch
Vandalismus oder Sabotage beschadigt und unbrauchbar gemacht werden. Ein Standort auf
dem Dach eines der angrenzenden Gebaude wirde diesen Nachteil zwar vermeiden, dafur
aber unzutreffende Werte liefern, die flir den angestrebten Steuerungszweck nicht verwendbar
waren, weil die mal3geblichen Windverhaltnisse in Bodennahe nicht erfasst werden.
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Offen bleibt auch, wie die vom Gutachter Klingsch vorgesehene ,windabhangige Ansteuerung
der NRWG-Klappen“ bei Wind im Ubergang von einem Windrichtungsbereich zum benachbar-
ten arbeiten soll, z.B. bei genau 30° oder 60° — welche Klappen sollen dann 6ffnen, welche ge-
schlossen bleiben?

Und was ist, wenn der Wind im Ubergangsbereich ,pendelt, d.h. seine Richtung standig um
mehrere Grad hin und her andert, was Ubrigens der Regelfall ist? Sollen dann die jeweiligen
Klappen abwechselnd 6ffnen und sogleich wieder schliel3en, weil der Wind sich eben mal um
ein paar Grad dreht? Die Klappen-Stellantriebe mit einer Standard-Laufzeit von 60 Sekunden
wlrden da nicht nachkommen. Selbst mit schnelllaufenden Stellantrieben mit 20 Sekunden
Laufzeit ware das nicht zu machen.

Ein stabiler Betrieb der Wind-Ansteuerung ist daher nicht méglich. Die Totzeiten der Steuerung
mussten so grol} eingestellt werden, dass keine Steuerwirkung mehr Gbrigbleibt.

SchlieBlich ist die hier im Brandschutzkonzept vom Gutachter Klingsch vorgesehene Verma-
schung der Brandort-Abhangigkeit mit dem Windeinfluss zum Ansteuern der einzelnen NRWG's
aullerordentlich verwickelt, damit zu unsicher und sehr stéranfallig. Wie wird sichergestellt, dass
nach jahrelangem Stillstand dann im Ernstfall alles bestimmungsgemaR, verlasslich und unge-
stort ablauft, wo doch beispielsweise immer wieder im Tunnel der Stammstrecke der S-Bahn-
Verkehr stundenlang unterbrochen wird wegen Fehlalarm-Auslésung der Brandmelder aufgrund
einfachster Ursachen, etwa durch Staubablagerung oder ein einfaches Spinnennetz (wie am
2.9.2016 geschehen)?

Die von BPK vorgesehene ,windabhangige Klappen-Ansteuerung® ist nicht geeignet, die
Windanfalligkeit der geplanten Rauch-Austrittsé6ffnungen an den Lichtaugen mafgeblich zu ver-
ringern. Die dafur bendtigte, auflerordentlich verwickelte Schaltung der vielen NRWG-
Stellantriebe mit den Windgebern sowie den vielen Brand-/Rauchmeldern macht diese sehr
stéranfallig; ein teilweises Versagen in einem Brandfall kann nicht ausgeschlossen werden; eine
wirkungsvolle Entrauchung ware dann nicht mehr moglich.

5.6 Geometrische und aerodynamische Offnungsfliche

Die den einzelnen Windrichtungen zugeordneten Teilflachen der NRWG’s sind von BPK im
Brandschutzkonzept BSK®, Abschn. 8.2.5.2.6, Bild 8.37 auf S. 154 in der Draufsicht darge-
stellt, s. nachstehende Abb. 5.6.1. In einer Tab. 36 ,GroRen der offenbaren Flachen in Abhan-
gigkeit von der Windrichtung® auf S. 155 im BSK® sind die bei den einzelnen Windrichtungen zu
offnrenden NRWG-Flachen zusammengestellt, s. nachfolgende Abb. 5.6.2. Abmessungen und
GroRe der Einzel-NRWG sind nicht angegeben.

Darin fallt zunachst auf, dass die Windrichtungsbereiche 30°-60° sowie 210°- 240° und 270°—
300° nicht beriicksichtigt worden sind, s. Abb. 5.6.2 mit v.g. Tab. 36 im BSK®. Es ist im BSK®
nicht dargestellt, ob und welche Klappen mit welchem aerodynamischen Querschnitt dann je-
weils 6ffnen sollen.

Als weitere Ungereimtheit fallt auf, dass die flr die brandschutztechnische Auslegung der
NRWG maRgebende aerodynamisch wirksame Offnungsflache in keinem nachvollziehbaren
Verhaltnis zur geometrischen Offnungsflache steht. Fir die drei Windrichtungsbereiche 90°—
120° und 150°-210° sowie 240°-270° ist jeweils die aerodynamisch wirksame Offnungsflache
sogar groRer angegeben als die geometrische Offnungsfléache (6,81 m? gegeniiber 6.76 m?
bzw. 13,64 m? gegenuber 13,52 m?).

Es ist jedoch ausgeschlossen, dass die aerodynamisch wirksame Offnungsflache gréRer sein
kann als die geometrische. Tats&chlich betragt die aerodynamisch wirksame Offnungsflache nur
etwa 60% bis 72 % der geometrischen Offnungsflache bei nicht verkleideten Rauchabziigen.
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Die Angaben von BPK sind um bis zu 74 % gréRer als moglich und damit falsch.

Abb. 5.6.1 Offenbare Flachen Lichtauge /Brandschutzkonzept BSK® Abschn. 8.2.5.2.6, S. 154
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Abb. 5.6.2 GroRe der 6ffenbaren Flachen /Brandschutzkonzept BSK® Abschn. 8.2.5.2.6, S. 155
Weiterhin ist auch nicht erklarbar, warum in vorstehender Tab. 36 im BSK® [s. Abb. 5.6.2] mit

10,71 m? fUr drei und ebenso mit 13,64 m? fur vier NRWG-Teilflachen die aerodynamisch wirk-
same Offnungsflache groRer angegeben ist als die fiir alle finf Klappenfelder zusammen mit
lediglich 10,37 m2. Hier sind dem Gutachter Prof. Dr.Ing. Dr.hc. Klingsch ganz offensichtlich
mehrere erhebliche Fehler unterlaufen. Weder der DB noch dem EBA ist dies aufgefallen.

Die gesamte Tabelle 36 im BSK®" ist also von BPK grob fehlerhaft zusammengestellt und somit
als gutachterliche Aussage unbrauchbar. Die von BPK im BSK®" den einzelnen Windrichtungen
zugeordneten NRWG-Klappen sind durchweg unzureichend zur notwendigen Rauchabfiihrung.
Dadurch wird der Rauchabzug erheblich eingeschrankt; die bei einem schweren Brand freige-
setzte Rauchgasmenge kann nicht schnell genug ins Freie entweichen und flhrt so schnell zu
einer vollstandigen Verrauchung der gesamten Tiefbahnsteighalle. Ein Nachweis entsprechend
DIN 18 232 fehlt im Brandschutzkonzept. Es ist unverstandlich, dass der Gutachter das aner-
kannte Regelwerk auler Acht Iasst.

Die Fehler in diesem Gutachten sind so gravierend, dass die Glaubwirdigkeit des Gutachters
infrage steht.

5.7 Fehlende Wartungsmoglichkeiten fiir NRWG's

Die Stellantriebe zum Offnen und SchlieRen der NRWG-Jalousieklappen befinden sich seitlich
aullen an den Rahmen; sie durfen nicht der Witterung (Regen, Schnee, Feuchte, Staub) aus-
gesetzt werden und mussen deshalb auf der Raum-Innenseite angeordnet sein.

Die Stellantriebe, wie auch die Jalousieklappen, bedirfen regelmaRiger Uberprifungen und
Wartungen (mindestens einmal jahrlich). Das gilt auch fir Winddruckgeber, Lichtstrahl-
Rauchmelder und die Beleuchtungskérper in den Lichtaugen. Dafiir sowie auch fur ggf. erfor-
derliche Instandsetzungen oder Erneuerungen missen diese leicht zuganglich sein. Die vorlie-
gende Planung der Lichtaugen bericksichtigt dies nicht.

Die Rauchabzugsgerate sind hinter einer ,inneren Verkleidung aus Aluminium-Rundrohr-
Paneelen” verborgen, die ,revisionierbar befestigt® sein sollen, also abnehmbar, s. Teilschnitt
Lichtauge Anlage 2. Wie das gehen soll in einer Héhe von rd. 15 m, ist nicht ersichtlich. Es sind
keinerlei Wartungsstege unter den Lichtaugen vorgesehen, von der Architektur her auch nicht
gewollt und ohne erhebliche Umplanungen gar nicht moglich.

Soll etwa jedesmal ein Arbeitsgerust unter den Lichtaugen aufgebaut werden? Damit verkame
die Tiefbahnsteighalle zur Dauer-Baustelle — mit allen dadurch bedingten Einschrankungen fur
den Alltagsbetrieb. Wenn alle 23 Lichtaugen einmal durch sind, kann man gleich wieder von
vorn anfangen.

Ebenso scheidet der Einsatz eines mobilen Steigers mit Arbeitskorb flr 2 Personen aus. Ein
solches Gerat ist weder in die Tiefbahnsteighalle einzubringen noch von Bahnsteig zu Bahn-
steig umsetzbar. Das Arbeiten vom Arbeitskorb aus in 15 m Hohe mit dem notwendigerweise
grofden seitlichen Schwenkbereich bis + 10 m zum Ab- und Wiederanbau der inneren Réhren-
Verkleidungen sowie zum Erreichen aller Klappen, dies zudem oberhalb der 15 kV-
Oberleitungen, ist zu schwer, zu gefahrentrachtig und nicht zu verantworten.

Wegen der Behinderungen des taglichen Reiseverkehrs, die das Auf- und Wiederabbauen der
Arbeitsgeruste bzw. das Verfahren und Aufstellen eines Steigers auf dem Bahnsteig mit sich
bringen wirde, insbesondere aber aus Sicherheitsgriinden (Abschalten der Oberleitung, Schutz
gegen herabfallende Gegenstande) kdnnen diese Arbeiten nur nachts bei eingestelltem Bahn-
verkehr durchgeflihrt werden.
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Wie sollen die schweren inneren Rohr-Verkleidungen ab- und wiederangebaut werden und wo
sollen diese fur die Dauer der Wartungsarbeiten abgelegt und zwischengelagert werden?

Als Dauer der Uberpriifungs- und Wartungsarbeiten mitsamt Ab- und Wieder-Anbau der inneren
Verkleidungen und einschliel3lich Auf- und Wiederabbauen der Arbeitsgeruste ist von mindes-
tens finf Arbeitstagen zu je 8 Stunden fur alle Einheiten eines Lichtauges auszugehen — gréfl3e-
re Instandsetzungsmalinahmen nicht inbegriffen. Fir alle 23 Lichtaugen ergibt dies sechs Mo-
nate — jedes Jahr, mit entsprechend hohen laufenden Kosten.

Von auBen ist die regelmaRige Durchfiihrung der Uberpriifung, Wartung und Instandhaltung
ebenfalls nicht moglich, weil diese Gerate im Innern angeordnet sein mussen. Dazuhin ware
auch der Zugang von aulden her wegen der Schraglage nur mit besonderem Aufwand maoglich.
Ohne regelmaRig und ordnungsgemal durchgefuhrte Uberprifung aller Gerate sowie deren
Wartung und Instandhaltung ist die notwendige Sicherheit im Brand- und Katastrophenfall nicht
gewabhrleistet.

5.8 Maschinelle Rauchabsaugung als mogliche Losung

Der dem Brandschutzkonzept zugrundeliegende Grundgedanke einer Rauchabdrangung tber
die Rauchabzugso6ffnungen in den Lichtaugen mittels maschineller Zuluft-Zufuhr aus den Tun-
neln ist nicht geeignet, die festgelegten Schutzziele sicher zu gewahrleisten (u.a. — s.0. — wegen
der Zeitverzogerung bei der Luftzufuhr bis zu 20 Minuten, Nicht-Umkehrbarkeit der Luftférde-
rung aus den Entrauchungsbauwerken, Schwallbauwerk Sud zu klein fur die Aufstellung der
bendtigten Groligeblase und Schallddmpfer, Nicht-Regelbarkeit der Luftstrdme wegen viel zu
grolier Totzeit u.a.m.). Eine sichere Entrauchung der Tiefbahnsteighalle ist nur mdéglich mit ma-
schineller Absaugung, wie bereits 2012 von dem damals eingeschalteten Brandschutz-
Gutachter Gruner-AG dringend nahegelegt wurde, s. Anlage 1 Stellungnahme der Gruner AG
an die DB PSU v. 20.9.2012°",

Abb. 5.8.1 StraBburger Platz: Absaugschachte zur Entrauchung Tiefbahnsteighalle

S21 - Risiken eines Brandes Aktionsbliindnis gegen Stuttgart 21 Gutachten S. 67 von 169
06.11.2018



Dies bedingt die Anordnung von Absaugschachten mit Absaug-Geblasen und Schalldampfern
auf dem StralRburger Platz, wie in vorstehender Abb. 5.8.1 beispielhaft gezeigt. Damit ware eine
gezielte, sofortige Rauch-Absaugung moglich unter Vermeidung der Mangel und Nachteile der
vorgesehenen maschinellen Zuluft-Einfihrung, insbesondere auch die groRe Zeitverzdgerung
bis zu deren Wirksamwerden sowie auch die Vermeidung der Windanfalligkeit und damit Entfall
der aufwendigen und stéranfalligen windabhangigen Ansteuerung, wie in Abschn. 5.5 beschrie-
ben.

Die Absaugschachte missten dazu 21 m hoch sein, s. hierzu Abschn. 4.6.1. Nach TA-Luft Ziff.
5.5.2 muss die Mindung eines Rauch-Auslasses grundsatzlich den Dachfirst um mind. 3 m
Uberragen; bei Flachdachern ist ein gedachtes Satteldach mit 20 ° Neigung zugrunde zu legen
— bezogen auf den StralBburger Platz als Flachdach der Tiefbahnsteighalle mit rd. 100 m Breite
erfordert das eine Hohe der Rauch-Austrittséffnungen von 21,20 m Uber Gelande..

Daflr ist das dunne Schalendach uber der Tiefbahnsteighalle jedoch nicht ausgelegt und muss
samt den Kelchstltzen neu geplant werden. Bereits erstellte Stlitzen mussen erforderlichenfalls
abgebrochen und neu aufgebaut werden

Zudem andern solche Absaugschachte das Erscheinungsbild des StralRburger Platzes ganz
wesentlich.
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6 ZULUFT-BEREITSTELLUNG im SCHWALLBAUWERK SUD
6.1 Schwall- und Entrauchungsbauwerk SEBW Sid

Das Schwall- und Entrauchungsbauwerk SEBW SUD ist einerseits fiir den Druckausgleich in
den Tunneln (s. Abschn. 6.2] vorgesehen. Anderseits sollen hier im Brandfall die Luftmengen
wechselseitig entweder zur Liftung der Tiefbahnsteighalle (s. Abschn. 5.1) oder der sidlichen
Tunnelaste bereitgestellt werden.

Das Bauwerk liegt am Ende des sudlichen Gleisvorfeldes und schlief3t unmittelbar an die Tun-
nelstrecken Filderaufstieg und Neckartunnel an. Der oberirdische Bauteil, die ,Luft-
Ansaughutze®, liegt an der Willy-Brandt-StralRe, s. folgende Abb. 6.1.1. Trotz seiner grof3en
Abmessungen (B x H = 16 m x 16 m), die dem eines 4-geschossigen Mehrfamilienhaus ent-
sprechen, ist auch dieses Bauteil zu klein fur die ihm zugedachte Aufgabe, wie im folgenden
begriindet wird.

Abb. 6.1.1 Luftansaughutze Schwallbauwerk Siid z. Entrauchung Tiefbahnsteighalle

Unterhalb des Gelandes sind zwei Ebenen vorgesehen; die obere als ,Zwischenebene® zur
Ventilator-Aufstellung, darunter ein ,Technik-Bereich“ als schmale ,Restflache® zwischen den
Gleisanlagen; beide ebenfalls unzureichend fur die beabsichtigte Zweckbestimmung, wie im
folgenden gezeigt wird.

Urspriinglich war das Schwall- und Entrauchungs-Bauwerk SEBW SUD fiir eine Mehrfach-
Funktion vorgesehen (und auch planfestgestellt.), einmal zur mechanischen Dauerliftung im
taglichen Regelbetrieb zur Temperatur- und Luftqualitdtskontrolle der Tiefbahnsteighalle; im
Brandfall hingegen sollte der Rauch aus der Tiefbahnsteighalle Uber die Tunneleinfahrten ab-
gezogen werden.

Dies wurde 2015 von der Bahn mit der 15. Plananderung wieder verworfen. Im Erlauterungsbe-
richt des Plananderungsantrages wird dazu erklart, die bislang vorgesehene (und planfestge-
stellte) mechanische Dauerluftung zur Temperatur- und Luftqualitéats-Kontrolle der Tiefbahn-
steighalle werde nicht bendtigt und entfallt. Anstelle der bisher hierfir im Schwallbauwerk Sid
geplanten 10 ,Klein-Ventilatoren“ werden jetzt vier ,leistungsfahige Ventilatoren“ eingesetzt,
jeweils zwei flr jeden der beiden Tunnelaste, die ausschlieRlich der Entrauchung dienen, indem
Zuluft aus dem Schwall- und Entrauchungsbauwerk Uber die Sud-Tunnel in die S21-
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Tiefbahnsteighalle eingefihrt wird, um den bei einem Brand entstehenden Rauch Uber die
Lichtaugen abzufiihren. Das Absaugen von Rauch ist nicht mehr vorgesehen.

Aulerdem entfallen die bislang vorgesehenen (und planfestgestellten!) ,Bahntunneltore®; statt-
dessen sollen Saccardo-Disen zur Luftstrahl-Lenkung in die stdlichen Tunneldste zur Rauch-
abdrangung eingesetzt werden, ndheres dazu s. Abschn. 6.5.

Die trapezformige Grundflache der Zwischenebene des geplanten Schwaalbauwerks ist bedingt
durch den Baukdrper des Gleisvorfeldes Sud, auf den diese aufgesetzt ist. Ob dies fur die Un-
terbringung der erforderlichen Technischen Ausristung ausreicht, wurde nach unserer Kenntnis
nicht untersucht.

Die Planung der gesamten technischen Ausristung, fir die das Bauwerk errichtet werden soll,
liegt bis heute nicht vor; selbst die wenigen Angaben aus der ,Entwurfsplanung“ von HBI Haer-
ter AG® v. 24.11.2014 blieben unbeachtet. Die DB PSU hatte hierzu lediglich einen Plan mit
vier groRen Decken-Offnungen und einer ansonsten leeren Flache als Plananderungs-
Unterlage eingereicht, s. nachstehende Abb. 6.1.2:

Abb. 6.1.2 Schwallbauwerk Siid, Grundriss Zwischenebene fur Geblase-Aufstellung,
Ausschnitt aus DB-Plan Anlage 7.1.4.8 ,Schwallbauwerk Std“ als leerer Plan.

Damit aber fehlt die Grundlage fur eine Planfeststellung als Genehmigung der Bauausfuhrung,
wie sie dennoch am 20.10.2016 vom EBA fir die 15. Plananderung erteilt worden ist.

6.2 Schwallluft und Druckausgleich

Die von den ein- und ausfahrenden Zigen vor sich her geschobene Luftmenge soll im Schwall-
bauwerk Uber eine groRe Schwall-Offnung ins Freie entweichen und so verhindern, dass sich
diese als starke Zugerscheinung in der Tiefbahnsteighalle unangenehm fir die Reisenden aus-
wirkt. Im Erlauterungsbericht ist dafiir eine Offnung von etwa 100 m? firr jede der beiden zwei-
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gleisigen Tunnelréhren im Sutdkopf angegeben. Im v.g. Grundriss des Bauwerkes sind hierfir 2
jeweils dreieckige Aussparungen in der Tunneldecke vorgesehen. Die Offnungen sind nicht
vermalt; nach den aus den Planen herausgemessen Langen ergeben sich rd. 90 m? Offnungs-
flache. Das ist deutlich weniger als im Erlauterungsbericht angegeben und hat héhere Durch-
trittsgeschwindigkeiten und damit einen erhohten Druckabfall zur Folge, wodurch die Luft-
schwall-Ableitung und der Druckausgleich im Tunnel beeintrachtigt werden.

Rechnet man den abzufiihrenden Schwallluftstrom aus 12,5 m? Stirnflache eines Zuges x 30
m/s Luftgeschwindigkeit (entspr. etwa 100 km/h Fahrgeschwindigkeit), so missen 375 m?s Luft
aus dem Tunnel Uber eine Schwall6ffnung moéglichst druckverlustarm ins Freie abstréomen. Bei
100 m? Offnungs-Flache ergibt dies eine vertretbare Durchtrittsgeschwindigkeit von 3,75 m/s;
bei 90 m? erhoht sich diese auf 4,2 m/s und der Druckverlust auf 22 %.

Die Schwalléffnungen missen durch Absperrklappen verschlie®bar sein, um luftseitigen Kurz-
schluss beim Betrieb der Grof3geblase zu vermeiden. Gem. vorliegender Planung sollen die
Absperrklappen auf dem Oberzug entlang der Schwall6ffnung als stehende Klappenwand an-
geordnet werden. Die GroRe dieser Klappenwande ist nicht angegeben. Verringerte Klappen-
Flachen ergeben hohere Anstromgeschwindigkeiten und damit erhdhte Druckverluste.

Die vorliegende Anderungsplanung der DB geht nach der vorliegenden ,Schalltechnischen Stel-
lungnahme* ?! des IB Fritz v. 23.3.2015 davon aus, dass der iber die Schwalléffnungen ins
Freie abgestrahlte Schienenverkehrslarm aus den Tunneln ,keiner weiteren Schallddmm-
MaBnahme® mehr bedarf, um die nach 16. BImSchV héchstzulassigen Immissionsrichtwerte an
der Nachbarschaftsbebauung einzuhalten.

In einer dem Eisenbahn-Bundesamt vorgelegten ,Fachtechnischen Bewertung® dieser ,Schall-
technischen Stellungnahme**® wird indessen nachgewiesen, dass die schalltechnische Ermitt-
lung des IB Fritz unzutreffend ist und die héchstzulassigen Nachtwerte von 54 dB(A) ohne zu-
satzliche Schallddmm-MalRnahmen nicht eingehalten werden kénnen, s. Abschn. 6.5.

Fir zusatzliche Schalldampfer im Schwallluftweg in druckverlustarmer Sonderbauweise bietet
das geplante Bauwerk in der vorgesehenen Form und GroRe jedoch keinen Platz.

6.3 Aufstellraum Axial-GroRgeblase

Vorgesehen sind zur Luftférderung vier Axialgeblase liegend angeordnet; jedes Geblase fur
einen Luftstrom von 250 m3's = 900.000 m*h und einen sehr hohen Druck von bis zu 3.500 Pa
(nach Angabe HBI), was einem Druck von 350 kg/m? entspricht. Diese Anforderungen sind nur
mit mehrstufigen Axialgeblasen in Sonderanfertigung zu erbringen

Wie bereits erwahnt, sind in den Planen des Schwall- und Entrauchungsbauwerkes Sud, die
dem Antrag auf Anderungsgenehmigung beigefiigt waren, keinerlei Technische Anlagen und
Ausrustungen dargestellt, nicht einmal die zur Abgrenzung der einzelnen Bereiche zwingend
notwendigen Zwischenwande, s. vorstehend in Abb. 6.1.2 auszugsweise wiedergegebenen DB-
Plan Anlage 7.1.4.8 Grundriss ,,Zwischenebene®.

Dadurch wird auch nicht erkennbar, dass die vorgesehenen Raumverhaltnisse zur Unterbrin-
gung der notwendigen Technischen Anlagen unzureichend sind.

Fir die Hochleistungs-Axialgeblase ist von einer Gesamt-Baulénge von je etwa 10 m samt Ein-
und Auslauf-Diffusor sowie einer Breite von jeweils Uber 4 m auszugehen, siehe hierzu auch die
beispielhafte Abbildung eines derartigen Hochleistungs-Groligeblases in folgender Abb. 6.3.1.,
welches die gewaltigen Gerate-Abmessungen eindrucksvoll wiedergibt.

In v.g. ,Entwurfsplanung” von HBI Haerter AG®® v. 24.11.2014 sind die Entrauchungsanlagen
nur grob skizzenhaft dargestellt (Abb. 6.3.2); was als Entwurfsplanung nicht ausreicht.
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Abb. 6.3.1 Beispiel: Axial-GroRgeblase [vorgestellt von Hr. Bieger/DB PSU
auf UTA-Sitzung des Stuttgarter Gemeinderates am 16.2.2016]

Darin sind flir das Schwall- und Entrauchungsbauwerk Sid die Axial-Gro3geblase deutlich kiir-
zer dargestellt als in den Entrauchungsbauwerken, fur die bei gleicher Leistung HBI sogar 12 m
Lange angegeben hat. Aul3erdem sind diese im SEBW Siud mit unzureichenden Schalldamp-
fern unmittelbar am Geblase-ein- und -aus-tritt versehen, was so gar nicht maoglich ist, s. nach-
folgende Abb. 6.3.2 ,Aufsicht u. 6.3.3 ,Langsschnitt* aus v.g. ,Entwurfsplanung“ von HBI Haer-
ter AG?®.. Dennoch reichen diese in die (nicht dargestellte) Schwallluftéffnung hinein.

L1

L2

N\ /

Schallddmpfer
viel zu klein!

Luft-Auslasse
Einfahrtunnel

-
Luft-Auslasse
Ausfahrtunnel

Abb. 6.3.2 EBW Siid / Aufsicht Zuluftanlagen [HBI-Studie ®/Abschn. 22.10 / S. 153]
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Abb. 6.3.3 EBW Sud / Schnitt Zuluftanlage [aus HBI-Studie®® /Abschn. 22.10 / S. 153]

Unter Bertlicksichtigung des fiir Uberwachung, Wartung und InstandsetzungsmaRnahmen mit
Austausch von Einzelteilen bendétigten Platzbedarfes als Freiraum zwischen den Geblasen so-
wie davor und dahinter ware der verfigbare Aufstellraum in der Zwischenebene allein mit den
vier Hochleistungsgeblasen bereits vollstandig belegt; weitere Einrichtungen wie die zwingend
notwendigen Schallddmpfer kdnnen hier nicht mehr untergebracht werden.

Der Bereich saugseitig vor den Geblasen wird von den schrag durch den Raum verlaufenden,
etwa 1,5 m hohen Oberziigen eingeengt; damit ist der kopfseitig notwendige Freiraum fir War-
tung und Instandhaltung vor den Geblasen nur eingeschrankt méglich; grélRere Reparatur- und
Erneuerungsmalnahmen sowie Ein- und Ausbringen groRerer Teile wie Motor oder Laufrader
werden dadurch sehr erschwert. Zudem reichen 6,3 m Raumhohe nicht aus, um bei einer Gera-
te-Gesamthdhe von 4 m und 1 m Unterbau im verbleibenden Zwischenraum bis zur Decke von
rd. 1,3 m ein Hebezeug zum Aus- und Einbau schwerer Teile einzusetzen

In den beiden nachfolgenden Planausschnitten Abb. 6.3.4 ,Schwallbauwerk Sud, Grundriss
Zwischenebene fur Geblase-Aufstellung® und Abb. 6.3.5 ,Schwallbauwerk Sid, Langsschnitt
Achse L3 Geblase-Aufstellung” ist die allein mogliche Anordnung der vier Axial-Grofdgeblase
L1-L4 sowie der notwendigen Schallddmpfer SD auf der Saug- und auf der Druckseite mitsamt
den notwendigen Trennwanden zur luftseitigen Abtrennung der einzelnen Funktionsbereiche
vom Verfasser dargestellt.

Daraus geht hervor, dass die vorgesehene trapezférmige Grundflache der Zwischenebene nicht
ausreicht, um dort die Gesamtheit der bendtigten Technischen Ausristung zur Zuluftférderung
in die Tunnel und in die Tiefbahnsteighalle zweckentsprechend unterzubringen. Die GroRRgebla-
se L3 und L4 reichen Uber die sudliche Schwall6ffnung hinaus, was allein schon wegen dem
aufgehenden Oberzug als Randtréger der Offnung ausgeschlossen ist.

Die auf den Randtragern der beiden Schwall6ffnungen aufzubauenden Stellklappenwande sind
dadurch nicht mdéglich, die notwendige Schwallfunktion somit nicht erreichbar. Die Schwallluft-
wege werden aullerdem soweit verringert, dass der erforderliche Schwallluft-Austausch zwi-
schen Tunnel und Auf3enluft nicht mehr sichergestellt werden kann.

Der im Schwallbauwerk Sud vorgesehene Raumbereich ist unzureichend fir die gemeinsame
Anordnung der Schwallluftwege sowie der vier Axial-Grol3geblase samt erforderlicher Schall-
dampfer. Die DB PSU als Verfahrentragerin hat versdaumt, den Raumbedarf durch eine belast-
bare Entwurfsplanung der Technischen Ausriistung zu ermitteln und nachzuweisen.
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Abb. 6.3.4 Schwallbauwerk Siid, Grundriss Zwischenebene fur Geblase-Aufstellung,
Ausschnitt aus DB-Plan Anlage 7.1.4.8 ,Schwallbauwerk Std*®

Abb. 6.3.5 Schwallbauwerk Siid, Langsschnitt Achse L3 Geblase-Aufstellung,

S21 - Risiken eines Brandes Aktionsbliindnis gegen Stuttgart 21 Gutachten S. 74 von 169
06.11.2018



6.4 Schalldampfer

Unverstandlich ist, dass die den Raumbedarf wesentlich bestimmenden Schalldampfer-Anlagen
weder auf der Ansaug- noch auf der Abstromseite in den Planen dargestellt sind.

Erst recht befremdlich ist, dass sowohl im Langsschnitt Abb. 6.3.5 als auch im Querschnitt
Abb. 6.3.4 der Vermerk ,Einbauraum fiir Strémungsleit- und/oder Schallschutzeinbauten® als
ungultig gekennzeichnet wurde — wo also sollen diese dann sonst hinkommen?

Falls damit gemeint sein sollte, dass die Schalldampfer unmittelbar an die Geblase angebaut
wiirden, wie dies in den v.g. Abb. 6.3.2 u. 6.3.3 aus der HBI-Studie®® durch die zylindrischen
Aufsatze am Ein- und Austritt der Geblase angedeutet ist, so ist dieser Vorschlag untauglich
und vollig ungeeignet zur Dampfung des sehr hohen Austrittsschalles aus den Geblasen.

Die dort dargestellten Einheiten kommen Kulissen aus Mineralfaser
weder von der Lange noch von ihrer viel mit Abdeckung

zu geringen Querschnittsflache her auch \Z X/ \
nicht anndhernd als Schalldampfer in Be-

tracht.

Die Schalldampfung wird ausschliellich

erreicht durch Absorption der Schallener- | Anstrémfliache As
gie in einer weichen Gewebepackung (=
Kulisse) moglichst groRer Dicke aus Glas-
oder Mineralfasern mit dazwischenliegen-
den Spalten fur die Luftfihrung.

Die Dampfungswirkung ist annahernd //

prgportional zur chkunqs-(KuIissen- Luftspalt ,S*
)Dicke D und der Kulissenlange L und
umgekehrt proportional zur Spaltweite S.

Gehause
Blechmantel

Abb. 6.4.1 Schalldampfer (Beispiel)
Allgemein gebrauchlich sind Kulissendicken von 200 mm und Spaltweiten von 100 mm.

Das Verhaltnis Spaltquerschnitt As zu Anstromflache Ag wird damit:

AS _ S 100 1

AG S+D 100+200 3

Die Luftgeschwindigkeit im Spalt verhalt sich zur Anstromgeschwindigkeit umgekehrt wie der
Spaltquerschnitt As zu Anstromflache Ag, also 3 : 1. Um ein zu starkes Stromungsrauschen im
Schalldampfer zu vermeiden, was die Dampfungswirkung beeintrachtigen wurde, soll die Luft-
geschwindigkeit im Spalt ws = <15 m/s nicht Uberschreiten. Daraus ergibt sich die zulassige
Anstromgeschwindigkeit wa des Schalldampfers zu:

WA_AS S _ 100

1 1 1 m
= =-=>puy=-xws=-x15—=5m/s
wS  AG ~ S+D  100+200 3 3 3 s

Damit wird die erforderliche Anstréomflache As des Schalldampfers fir den vorgesehenen Zu-
luftstrom flir 2 Hochleistungsgeblase V; = 2 x 250 m?¥/s:

Vz _ 2+250m3/s
s = L2205 _ 100 m?
WA 5m/s

Dies entspricht gerade der vorgesehenen Offnungsgrofie der Ansaugdffnung am Schwallbau-
werk fur 2 Gebldse. Wegen dem fur den Schwallluft-Austritt aus dem Tunnel freizuhaltenden
Abstand von 7 m zuziglich 3 m Kulissenlange fur 25 dB(A) EinfUgungsdampfung, wie vom
Schallgutachter IB Fritz vorgegeben, steht jedoch — bedingt durch die Dachkrimmung des hut-
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zenférmigen Ansaug-Bauwerkes (s. Abb. 6.3.5) — der hierfir erforderliche Mindest-Einbauraum
von 100 m? Anstrémflache flr die Ansaugschalldampfer nicht zur Verfliigung.

Entsprechendes gilt fir die notwendige Schalldampfer-Anlage auf der Abstrémseite, die flir eine
Einflgungsdampfung von ebenfalls 25 dB(A) den gleichen Einbauraum von 100 m? Anstromfla-
che bei 3 m Kulissenlange erfordert.

In der Fachtechnischen Bewertung®” der ,Schalltechnischen Stellungnahme* des IB Fritz *°!
wurde dem Eisenbahn-Bundesamt gegenluber nachgewiesen, dass die vom Schallgutachter 1B
Fritz vorgegebene Einfigungsdampfung von 25 dB(A) fir die hier vorgesehenen Hochleis-
tungsgeblase unzureichend ist und auf 52 dB(A) erhdht werden muss, um die Immissionsricht-
werte einhalten zu kdnnen. Das gilt auch fur die Abstromseite, um den ,Hollenlarm® der Geblase
beim Probebetrieb auch fir die Tiefbahnsteighalle zu mindern. Dies zu untersuchen, hat der
Schallgutachter IB Fritz jedoch unterlassen.

Eine auf 52 dB(A) erhéhte Einflgungsdampfung bedingt eine auf etwa 7 m vergroRRerte Kulis-
sen-Baulange. Auflierdem ist zur Verbesserung der Schalldampfung die Kulissendicke D auf
300 mm zu erhéhen und der Spalt S auf 756 mm zu verringern.

Damit andert sich das Verhaltnis Spaltquerschnitt As zu Anstromflache Ag wie folgt:

AS N 75 1

AG  S+D  75+300 5

und die zulassige Anstrémgeschwindigkeit wa des Schalldampfers zu:

WA_AS S _ 75

1 1 1 m
= ==-=>Wp=-*xws= -x15—=3m/s
wS  AG  S+D 754300 5 AT5 5 s /

Damit wird die erforderliche Anstromflaiche As des Schalldampfers mit 52 dB(A)
Einflgungsdampfung:

Vz _ 2x250m3/s
As = L2=2B0Ms 167 m?
WA 3m/s

Diese Flache von 2 x 167 m? ist im vorgesehenen und zur Genehmigung eingereichten Bau-
werk erst recht nicht unterzubringen, weder auf der Anstrdm- noch auf der Abstrémseite.

Ergebnis: Fur die Unterbringung der notwendigen Schalldampfer sowohl auf der Saugseite als
auch auf der Druckseite fehlt der dafir erforderliche Platz. Das Schwall- und Entrauchungs-
Bauwerk ist in der vorgesehenen Form und GréRe nicht genehmigungsfahig.

6.5 Anforderungen an den Schallschutz

Im Auftrag der DB PSU hatte das Ingenieurbiiro FRITZ GmbH eine ,ERGANZENDE SCHALL-
TECHNISCHE STELLUNGNAHME bezlgl. der zu erwartenden SCHALL-IMMISSIONEN“29]
aus dem Schwall- und Entrauchungsbauwerkes SUD erstellt, die dem Eisenbahn-Bundesamt
als Nachweis flr das Einhalten der vorgegebenen Schallschutzziele vorgelegt wurde.

Diese erweist sich als unzutreffend, wie nachstehend aufgezeigt wird. Die Anwohner des
Kernerviertels im Einwirkungsbereich des Schwall- und Entrauchungsbauwerkes SUD werden
einer unzuldssigen und nicht zumutbaren Larmbelastung ausgesetzt.

6.5.1 Einwirkungen aus Verkehrsgerauschen

Die in Abschn. 5.1 ,Einwirkungen aus Verkehrsgerduschen® im v.g. Fachgutachten®® des IB
Fritz angegebene Schall-Immission an die Nachbarschaft ist unzutreffend nicht sachgerecht
ermittelt.
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So sind hier fur den Immissionsort IP 05 [Willy-Brandt-Str. 18] wahrend der mal3gebenden
Nachtzeit folgende Immissionsanteile aus Verkehrsgerauschen angegeben:

Lr,Verkehr = 55,4 dB(A)
aus der Durchstrahlung von Verkehrslarm durch die Schwall6ffnungen

I-r,Sonstige = 46;5 dB(A)

aus sonstigen Verkehrslarmquellen (u.a. Abstrahlung Zugangsbereiche Bahnhofshalle)
Wie diese Werte zustande kommen, ist darin nicht gesagt. IB Fritz nimmt dabei Bezug auf zwei
Berichte von 2002 bzw. 2004, die hier aber nicht vorliegen. Inwieweit diese Werte zutreffend sind,
muss damit zunachst offen bleiben. Die genannten Untersuchungen lagen schon damals 13 Jah-
re zuruck; ihre Gultigkeit fur die heutigen Verhaltnisse ist nicht nachgewiesen.

Tatsache ist aber, dass der 0.9. L;verkenr = 55,4 dB(A) selbst den zu hohen Immissions-Nacht-
Grenzwert nach § 2 (1) der 16. BImSchV von 54 dB(A) um 1,4 dB Uberschreitet. Die Tagwerte
liegen It. IB Fritz um 4,9 dB héher, betragen also mehr als 60 dB(A).

Urspringlich waren in diese Werte It. IB Fritz nur 4 dB Abzug fir baubedingte Schallpegel-
Minderungen eingerechnet gewesen. Im Weiteren rechnet IB Fritz jedoch unter Berufung auf
inzwischen vorliegende Plane des Schwallbauwerkes Sid mit einer zusatzlichen Verringerung
der Schalldurchstrahlung im Bauwerk um weitere 5 dB auf nunmehr L; verkenr = 50,4 dB(A) und als
Summe L;verent Lrsonsige = 51,4 dB(A), also Werte unterhalb der hoéchstzulassigen 54 dB(A).
Dies begrindet er mit drei 90°-Umlenkungen, fiir die nach VDI 2018 Tab. 7 jeweils 3 dB Schall-
pegelminderung angesetzt werden, zusammen also 9 dB Abzug.

Diese Schallpegelminderung um 9 dB durch IB Fritz ist jedoch unzuladssig. Zunachst: Die VDI
2081 ,Gerauscherzeugung und Larmminderung in Raumlufttechnischen Anlagen® gilt flr einen
ganz anderen Sachbereich und kann hier nur bedingt und unter Vorbehalt herangezogen werden.
Zudem sind die Werte der v.g. Tabelle 7 auf Luftkanale mit einer Seitenlange von lediglich 1.250
mm bezogen. Im vorliegenden Fall mit den um ein Vielfaches gréfleren Rdumen des Schwall-
bauwerkes kénnen diese Tabellenwerte nicht ohne weiteres so Ubernommen werden. Vielmehr
ist davon auszugehen, dass die schallharten hohen Raume des Schwallbauwerks keine nen-
nenswerte Schallpegelminderung aufweisen werden. Hier hatte der Schallgutachter hierfir ge-
eignete wirklichkeitsnahe Ansatze erarbeiten missen.

Mafgebend fiir die Schallpegelminderung ist nicht die Form der Luftflhrung, sondern die Umlen-
kungen des Schallweges. Die Schwalléffnungen der beiden Tunnel sind genau unterhalb der
groRen Ansaugoéffnungen vorgesehen, s. Abb. 6.3.5, S. 77. Die hierfir mdgliche Schallpegel-
Minderung beschrankt sich also auf einen Wert von bestenfalls 2 dB anstatt 9 dB wie von IB Fritz
angesetzt. Damit aber wird sogar noch der urspringliche Wert L, verenr = 55,4 dB(A) vergroert
auf 57,4 dB(A); der Gesamtbeurteilungspegel L:verent Lrsonsige €rhoht sich auf 58 dB(A). Der
nach 16. BImSchV §2 einzuhaltende Grenzwert von 54 dB(A) wird um 4 dB deutlich Gberschritten
— das ist mehr als eine Verdoppelung des Schalldrucks.

Entsprechendes gilt auch fir den Immissionsort IP 09 (Sangerstrale 3) im Wohngebiet, wo ein
Nachtwert von 49 dB(A) eingehalten werden muss. Der hierfir vom Schallgutachter IB Fritz ange-
gebene Gesamtbeurteilungspegel von 47,9 dB(A) erhéht sich auf 49 dB(A). Die vom Schallgutach-
ter IB Fritz behauptete Unterschreitung des Immissions-Grenzwertes trifft daher nicht zu.

6.5.2 Einwirkungen aus Anlagengerduschen

Die in Abschn. 5.2 ,Einwirkungen aus Anlagengerduschen® im Fachgutachten®® IB Fritz darge-
stellten Schall-Auswirkungen aus dem Anlagenbetrieb sind unzutreffend und fehlerhaft. Sie erge-
ben ein zu gunstiges Ergebnis, wie nachfolgend aufgezeigt wird:
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Fir die vorgesehenen vier groRen Axial-Ventilatoren, die im Ereignisfall der Entrauchung der
Tunnel oder der Tiefbahnsteighalle dienen sollen, gibt IB Fritz auf S. 13 fir den Vollastbetrieb
einen Schallleistungspegel an von

Liwa ventiator = 133 dB(A)
und bei Betrieb aller 4 Ventilatoren einen um 6 dB erhdhten Gesamt-Schallleistungspegel
Liwa ventiator = 139 dB(A)

Der von IB Fritz angegebene Wert fur den Schallleistungspegel L waventiator = 133 dB(A) ist aller-
dings nicht belegt; es gibt hiertiber keine Herstellerbescheinigung mit Messwerten Uber das Ge-
rauschverhalten. Ventilatoren der hier bendtigten GrofRRe sind keine Serien-Erzeugnisse, sondern
massen fur den jeweiligen Bedarfsfall erst konstruiert werden.

Fir eine Schalltechnische Vorab-Beurteilung der Anlage kann der Schallleistungspegel von Ven-
tilatoren rechnerisch nach einer Naherungsgleichung (13) gem. VDI 2018 Ziff. 4.3.2 und Ziff.
4.3.3 wie folgt ermittelt werden:

LW4 =LWSM +101gV +201gApt

Mit Lwsm = 42 dB fir Axialgeblase n. VDI 2018 Ziff. 4.3.3 sowie V = 250 m?¥/s u. Apt = 3.400 Pa (s.
Angaben HBI [Lit. 02]) wird:

LW4 =42+ 101g 250+ 201g 3.400 =42+ 10+ 2,4+ 203,53 =42+ 24+ 70,6 dB
= 136,6 dB

Hinzuzurechnen ist gem. VDI 2018 Ziff. 4.3.3 ein Zuschlag von bis zu 7 dB zum Ausgleich des
Streubereiches der Prifstands-Mittelwerte, die der Naherungsgleichung zugrunde liegen.

Damit wird der maRgebliche Schallleistungspegel eines Axial-Ventilators
Liwaventilator = 136,6 dB(A) + 7 dB = 143,6 dB(A)
und bei Betrieb aller 4 Ventilatoren ein um 6 dB erhdhter Gesamt-Schallleistungspegel

LiwaVentilator = 149,6 dB(A).

Tatsachlich ergibt sich also ein um 10 dB héherer Schallleistungspegel der Ventilatoren als von
IB Fritz in seiner Schalltechnischen Stellungnahme v. 23.3.2015 auf S. 13 angegeben. Diese
Abweichung ist erheblich und stellt das gutachterliche Gesamtergebnis in Frage.

6.5.3 Schallpegel-Absenkungen innerhalb der Anlage

Fir die weitere Betrachtung der von der riesigen 200 m2-Austrittséffnung des Schwall- und Ent-
rauchungsbauwerkes ausgehenden Schallleistung nimmt IB Fritz in Abschn. 5.2; S. 14 seines
v.g. Gutachten® |infolge Ausbreitungseffekten eine Pegelreduktion im Sinne einer Abschétzung
um mindestens 4 dB(A)" in Anspruch, ohne dies naher zu begrinden.

Dies steht allerdings im Widerspruch zur v.g. Aussage des Gutachtens von IB Fritz im Abschn.
5.1, wo er auf S. 11 fur die Ermittlung der Beurteilungspegel am Immissionsort fiir insgesamt
drei 90°-Umlenkungen der Luftfliihrung sowie durch geringfiigige Querschnittsdnderungen® eine
Pegelminderung um 9 dB ansetzt, was so nicht zutreffend ist, wie bereits vorstehend in Abschn.
6.5.1 aufgezeigt wurde. Wie dort dargelegt, kommt fir den riesigen schallharten Raum allenfalls
eine Pegelminderung von 2 dB infrage.

Weiterhin vermindert IB Fritz den Schallleistungspegel um weitere 12 dB mit der Begrindung:
.Demnach wird die auf den gesamten 16-stiindigen Beurteilungszeitraum bezogene Schalleis-
tung um weitere 12 dB(A) gesenkt.” (s. Gutachten IB Fritz S. 14), wobei der Tagzeitraum von
6.00 Uhr bis 22.00 Uhr gemeint ist. Eine nahere Erlduterung und Begrindung fur diese Schallpe-

S21 - Risiken eines Brandes Aktionsbliindnis gegen Stuttgart 21 Gutachten S. 78 von 169
06.11.2018



gelminderung wird nicht gegeben und auch nicht erklart, wie diese erhebliche Pegelsenkung be-
stimmt wurde. Auch ist dies weder aus der TA-Larm noch aus der 16. BImSchV so ableitbar.

Vermutlich wertet IB Fritz hierfur willkirlich angenommene Teilzeiten fir Probebetriebslaufe mit
sehr hohen Schallpegeln als Schallleistungsspitzen gegenuber den deutlich geringeren Schall-
leistungspegeln aus dem Schienenverkehr wahrend der Obrigen Zeiten im Gesamt-
Tageszeitraum 6.00 — 22.00 Uhr = 16 Stunden und bildet daraus einen gewichteten Tages-
Mittelwert. Das aber ist so nicht zulassig.

Art und Dauer der Probebetriebslaufe sind nicht verbindlich vorgegeben; das ist aus betriebli-
chen Grinden auch gar nicht moglich. Mehrstindige Probebetriebslaufe kdnnen nicht ausge-
schlossen werden und mussen folglich schalltechnisch in vollem Umfange und ohne Abschlage
bertcksichtigt werden. Auch ein nur halbstlindiger Probelauf kann schalltechnisch nicht als
.Kurze Schallspitze gewertet werden.

Die von IB Fritz vorgenommene Pegelabsenkung um 12 dB ist sachlich nicht begriindet und
unzulassig; diese wird aus der weiteren Betrachtung herausgenommen. Anstatt der von IB Fritz
vorgenommenen Gesamt-Pegelabsenkung um 4 dB + 12 dB = 16 dB kommen nur 2 dB in Fra-
ge.

SchlieBlich verringert IB Fritz den Schallleistungspegel nochmals um weitere 3 dB mit der Be-
grindung: ,Ein zusétzlicher Abschlag von 3 dB(A) ergibt sich aus dem Sachverhalt, dass sich
die Gesamtschallemission des Schwall- und Entrauchungsbauwerkes auf zwei Schalléffnungen
aufteilt”. Diese Begrindung ist jedoch abwegig. Die Schalléffnungen stellen zwei gleichstarke
Schallquellen dar, deren abgestrahlte Gesamt-Schallleistung sich um 3 dB gegeniber der einer
Einzel-Schallquelle erhéht. Damit heben sich Abschlag und Erhéhung gegenseitig auf, und es
kann keine Pegelminderung angesetzt werden.

6.5.4 Schallleistung an Austritts6ffnung und erforderliche Einfiigungsdampfung

Unter Einbeziehung der v.g. Pegelminderungen sowie einer vorgesehenen Einfugungsdamfung
De = 23 dB des Schalldampfers ermittelt IB Fritz auf S. 14 seines Gutachtens die ,zuldssige
beurteilte Schallleistung an den beiden vertikal angeordneten, jeweils ca. 84 m? grollen
Schwall- und Entrauchungséffnungen an der Auf3enseite jeweils* zu:

LWAr,Oef fnung = 139 dB(A) — 4dB(A) — 12dB(A) — 23dB(A) — 3dB(A)
= 97dB(4)
Tatsachlich ergibt sich mit den vorstehend ermittelten Werten jedoch eine unzuldssig hohe
Schallleistung an der Austrittséffnung zu:
LWAr,Oef fnung = 149 dB(A) — 2dB(A) — 0dB(A) — 23dB(A) — 0dB(A)
= 124 dB(A)

die einem startenden Dusenflugzeug entspricht und so keinesfalls genehmigt werden kann.

Vielmehr muss die erforderliche Einfligungsdampfung der Schallddampfer auf 52 dB erhoht und
damit mehr als verdoppelt werden, damit die Schallleistung an der Austrittséffnung den von IB
Fritz vorgesehenen Wert von 97 dB(A) nicht Uberschreitet:

DE = 149 dB(A) - s dB(A) - 97 dB(A) + 2 dB(A)
=52dB(A)
Darin ist ebenfalls ein Vorhaltemalf’ von 2 dB fur den Schalldampfer bertcksichtigt.
Die im Schallgutachten von IB Fritz ermittelte Einflgungs-Dampfung des Schalldampfers ist mit

nur 25 dB unzureichend. Das vorliegende Schallgutachten des IB Fritz v. 23.3.2015 ist daher
fehlerhaft und zur schalltechnischen Beurteilung nicht brauchbar.
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Zu beachten ist dabei, dass darin das Stromungsrauschen sowohl der Schalldampfer als auch
der Wetterschutzgitter in den groRen Austrittséffnungen noch nicht bertcksichtigt ist.

Das Stromungsrauschen der Schalldampfer kann bei entsprechender Auslegung der Schall-
dampfer mit nicht allzu hohen Durchstromungsgeschwindigkeiten < 20 m/s hinreichend niedrig
gehalten werden, so dass kein messbarer Beitrag zum abgestrahlten Gesamtschall entsteht.
Das bedingt eine sehr grolRe Anstromflache der Schalldampfer, die bislang in den zur Geneh-
migung eingereichten Bauwerksplanen fur das Schwall- und Entrauchungsbauwerk nicht vorge-
sehen ist.

Das Stromungsrauschen der Wetterschutzgitter wirkt aufgrund der vorgegebenen GrofRe im
Vollastbetrieb der Axialgeblase allerdings larmerhdhend. Dies kann durch die Schalldampfer
auch nicht beeinflusst werden, sondern wirkt sich ungemindert auf die Umgebung aus.

Nach Naherungsgleichung (19) Abschn. 5.2.3 der VDI 2081 bestimmt sich das Stromungsrau-
schen eines Wetterschutzgitters wie folgt:

LW =10+601lgV +251lg&+101gS
mit den Vorgabewerten:

e v=500m3s:100 m2=5m/s
e S =100m?
° E:S

wird:
LW =10+4+601lg5+25lg5+101g100=10+4+60%0,74+25%0,7 + 10 * 2
LW =10+ 42+ 17,5+ 20 = 89,5 dB(A)

Bei zwei Wetterschutzgittern nebeneinander ergibt sich damit ein Summen-Schallleistungspegel
von 92,5 dB(A), der den Gesamt-Schallleistungspegel an der Austrittséffnung von 97 dB(A) um
nochmals 1,3 dB erhéht und damit auch die Schallimmission am Aufpunkt der Nachbarbebau-
ung.

Wird durch verbesserte Schalldampfer, wie gefordert, die Anlagen-Schallleistung an der Aus-
tritts6ffnung auf 85 dB(A) gesenkt, um einen Immissionsrichtwert von 55 dB(A) tagsuber an der
Nachbarbebauung einzuhalten, wirde das Strémungsrauschen der Wetterschutzgitter dies un-
moglich machen. Hierfur mussen die Austrittséffnungen des Schwallbauwerkes in etwa verdop-
pelt werden fur eine Anstromgeschwindigkeit von etwa 2,5 m/s, damit das Strémungsrauschen
10 dB niedriger liegt als der zulassige Schallleistungspegel am Austritt.

Dies aber macht die Umplanung des genehmigten Schwallbauwerkes erforderlich, mit dessen
Errichtung inzwischen begonnen worden ist.

6.5.5 Unangemessenheit der zugrundeliegenden Larmgrenzwerte

Wie vorstehend in 6.5.1 begriindet, sind die gutachtlichen Aussagen zur Schall-Ubertragung
von Schienen-Verkehrsgerduschen aus den Tunneln Uber die Schwalléffnungen an die Umge-
bung unzutreffend. Der vom Gutachter IB Fritz*? bescheinigte Gesamtbeurteilungspegel von
51,9 dB(A) ist fehlerhaft ermittelt; er betragt 55,9 dB(A). Mit diesem Pegel uUbersteigt somit die
Verkehrslarmbelastung den nach 16. BImSchV hdchstzuldssigen Nachtwert von 54 dB(A).

Nach TA Larm durfen jedoch nachts in Mischgebieten 45 dB(A) nicht Uberschritten werden, in
reinen Wohngebieten missen nachts 40 dB(A) eingehalten werden. Die v.g. von IB Fritz ermit-
telten Werte stellen also eine erhebliche Uberschreitung dieser Nacht-Grenzwerte nach der TA
Larm um 10 bzw. 15 dB dar. Es stellt sich die Frage, warum die viel zu hohen Schallimmissions-
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Grenzwerte nach 16. BImSchV den Anwohnern des Kernerviertels zugemutet werden und sie
damit zuklnftig einer solchen vom S21-Schienenverkehr ausgehenden zusatzlichen standigen
Larmbelastigung ausgesetzt werden sollen.

Warum werden nicht die niedrigeren Werte nach TA-Larm zugrunde gelegt, und zwar die fur
Wohngebiete? Die hier friher das ,Mischgebiet® rechtfertigende WULLE-Brauerei an der Willy-
Brandt-StralRe gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr; auch andere Gewerbebetriebe sind
hier nicht mehr ansassig. Hier hat die Stadt Stuttgart zum Nachteil ihrer Burger bis heute ver-
saumt, eine Baurechtsanderung vorzunehmen und das gesamte Kernerviertel als Wohngebiet
umzustufen.

Dauernde Larmbelastung macht krank, das ist vielfach medizinisch nachgewiesen. Diese Ver-
ordnung ist langst nicht mehr zeitgemal und muss dringend mit stark herabgesetzten Grenz-
werten Uberarbeitet werden — sie schitzt nur den Verkehrslarm vor dem Burger, nicht aber den
Blrger vor dem Verkehrslarm.

Die in Abschn. 6.5.4 beschriebene Schallleistung von 97 dB(A) an der Austritts6ffnung des
Schwallbauwerkes ergibt It. Gutachten®® von IB Fritz einen Immissionsrichtwert von 70 dB(A)
bei den nachstliegenden Anwohnern. Dieser Wert Ubersteigt den nach TA-Larm Ziff. 6.1d far
allgemeine Wohngebiete zuldssigen Tagwert von 55 dB(A) um 15 dB und den fur Mischgebiete
zulassigen Tagwert von 60 dB(A) um 10 dB.

Auf S. 14 gibt IB Fritz in seinem Gutachten®® dazu an, dass ,dieser gegeniiber der planfestge-
stellten Situation deutlich héhere Wert...” als Immissionsrichtwert nunmehr auf 70 dB(A) ange-
hoben werden soll, und begrindet dies damit, dass der Larm verursachende Probebetrieb ja
nur 10 mal im Jahr stattfinden wurde, woflr nach Ziff. 7.2 TA-Larm fur seltene Ereignisse ein
auf 70 dB(A) erhdhter Immissionsrichtwert in Anspruch genommen werden konne. Dies stellt
jedoch eine nicht zulassige und fehlerhafte Auslegung dieser Ausnahmeregel dar.

Zunachst: Diese ist begrenzt auf héchstens 10 Vorkommnisse je Jahr. Der Probebetrieb der
Geblase soll und muss aber monatlich vorgenommen werden — damit wird die Grenze von
hochstens 10 Ereignissen jahrlich Uberschritten. Hinzu kommen ggf. weitere Probeldufe nach
Instandsetzungsmalnahmen.

Zum andern gilt dies auch nur, soweit die Larmminderung nach dem Stand der Technik nicht
eingehalten werden kann. Das trifft hier aber nicht zu; Schalldampfer sind Stand der Technik
und koénnen auf die Erfordernisse nach TA-Larm bemessen werden. Ziff. 7.2 TA-Larm stellt den
Larmverursacher nicht frei von der Verpflichtung zu einer regelgerechten Larmminderungs-
Malnahme; s. hierzu u.a. die Kommentare von Ministerialrat Dr.jur. D. Bethge sowie Prof.
Dr.rer.nat. H. Meurers. Dort heil’t es unter 2.31 ,Jeweiliger Stand der Technik®: ,Die zusténdige
Behérde hat zur Beurteilung der Frage, ob hinsichtlich der von der Anlage ausgehenden Immis-
sionen LarmschutzmalBnahmen vorgesehen sind, die dem jeweiligen Stand der Larmbekdmp-
fungstechnik entsprechenden, fortschrittlichen vergleichbaren LarmschutzmalBnahmen, die sich
im Betrieb bewéahrt haben, heranzuziehen.”

Die Ausnahmeregelung nach Ziff. 7.2 fur ,Seltene Ereignisse” darf vom Vorhabentrager nicht
dazu missbraucht werden, an gebotenen Schallschutzmallnahmen zu sparen. Die Schallminde-
rungs-MafRnahmen sind folglich so zu gestalten, dass die hochstzulassigen Immissionsrichtwer-
te nach Ziff. 6.1 der TA-Larm an der Nachbarbebauung auch bei Vollast-betrieb der Geblase
nicht Uberschritten werden. Das sind als Tagwerte flir das Mischgebiet 60 dB(A) und fir das
Allgemeine Wohngebiet 55 dB(A). Das ist erreichbar mit mehrstufigen Schalldampfern von 62
dB Gesamt-Einfugungsdampfung.
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Die Probebetriebslaufe der Geblase sind zeitlich zu beschranken auf Werktage auller sams-
tags, sowie auf die Zeitspanne zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr. Es ist nicht notwendig, Probe-
laufe schon frihmorgens ab 6 Uhr und dann bis 22 Uhr in der Nacht zuzulassen.

6.6 Luftfihrung zu den Tunneln und zur Tiefbahnsteighalle

Wie aus den als Anderungs-Antragsunterlage eingereichten Planen (s. Abb. 6.1.2) ersichtlich,
sind auf der Druckseite der Hochleistungs-Axial-Geblase lediglich zwei groBe Offnungen im
FuRboden des Geblase-Aufstellraumes in der Zwischenebene vorgesehen, durch die die Zuluft
sowohl zur Tiefbahnsteighalle als auch in die Std-Tunnel zu leiten ist. Die Aussparungen sind
nicht vermalfdt; aus den Planen lassen sich diese herausmessen zu je 6 m x 15 m = 90 m2. Wie
die Luft dort hinkommt und von dort weitergeleitet werden soll, geht daraus nicht hervor.

Im Erlauterungsbericht des Anderungsantrages der DB zur 15. Planénderung heiflt es dazu auf
S. 4: ,Als Folge der Erhdhung der maximalen Warmefreisetzung des Bemessungsbrandes auf
53 MW erfolgt die Entrauchung der Haupthalle nunmehr ausschliellich Gber Zuluft Gber die
Stirnseiten der Haupthalle ...

Eine weitere Anderung betrifft die nunmehr gerichtete Einfiihrung der von den Ventilatoren
kommenden Zuluft in die Tunnelstrecken mittels Disen, die den Luftstrom starker in Richtung
der stdlichen Tunnelaste lenken®.

Daraus ergibt sich die zwingende Notwendigkeit, den Zuluftstrom ereignisabhangig entweder in
die Tiefbahnsteighalle oder aber zur Tunnelluftung den Dlsen zuzuleiten.

Wie das geschehen soll, wird nicht erklart und ist aus den Planen auch nicht ersichtlich. Es
reicht daflr nicht hin, nur ein groRes Loch in der Tunneldecke vorzusehen und das Weitere ei-
ner spateren Ausfihrungsplanung zu Uberlassen. Es muss vor der Genehmigung geklart sein,
wie die Luft jeweils einsatzzweckbezogen wohin geleitet werden soll, und die daflir notwendigen
baulichen Vorkehrungen eingeplant werden.

Die Sinnhaftigkeit der in der sogen. ,Entwurfsplanung“®® von HBI vorgesehene Luftfilhrung auf
der Druckseite der GroRgeblase ist strdmungstechnisch nicht nachvollziehbar. Wie aus
Abb. 6.3.2 hervorgeht, ist jedem der Geblase L1-L4 ein eigener abgetrennter Luftkanal bis zum
Auslass in der Bodendffnung zugeordnet, wobei die jeweils aulden liegenden Geblase L1 und
L4 nur auf ein Drittel der Auslassoéffnung arbeiten, die dazwischen liegenden Geblase L2 und L3
hingegen jeweils auf zwei Drittel. Das macht keinen Sinn; die Austrittsgeschwindigkeiten der
nebeneinander liegenden Auslasse werden sehr unterschiedlich sein (im Verhaltnis 1 : 2); die
Luftstromungen im Tunnel werden von den Vorgaben stark abweichend beeinflusst.

AuRerdem erschlie3t sich auch nicht der Sinn und Zweck der aus dem Grundriss (Abb. 6.3.2)
ersichtlichen Umschaltmdglichkeit. Offensichtlich soll diese dazu dienen, bei Ausfall eines Ge-
blases den betreffenden Luftauslass von der anderen Seite aus mitversorgen zu kdnnen. Damit
wird die Luftverteilung an den Auslassen noch ungunstiger. Es fragt sich, warum HBI nicht auf
die naheliegende Ldsung gekommen ist, alle vier Geblase auf einen gemeinsamen durchge-
henden Druckkanal arbeiten zu lassen, an den die Auslassoéffnungen angeschlossen sind. Da-
mit ware immer — auch bei Ausfall eines Geblases — ein gleichmaRiger Luftaustritt in den Tunnel
an allen Auslassen erreichbar.

Sollte indes damit beabsichtigt sein, bei Brand in einer Tunnelrbhre die Zuluft verstarkt in das
vom Ereignis betroffene Tunnelpaar ,Ereignisréhre / Sichere Gegenrdhre® leiten zu wollen, so
erweist sich dies als gar nicht moglich, weil vom rechten, sudlich gelegenen Luft-Auslass nur die
auswartsfirenden Tunnel versorgt werden kénnen, die einwartsfiuhrenden Tunnel hingegen nur
vom linken, noérdlich gelegenen Luft-Auslass. Die Ereignis-Réhre und die zugehdrige ,Sichere
Rohre*, fir die durch Uberdruck-Aufbau ein Rauchibertritt aus der Ereignisrohre verhindert
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werden soll, kdnnen also gar nicht mit einem erhdhten Luftstrom versorgt werden. Uberdies
wirde sich bedingt durch die offenen Verbindungen der Tunnelréhren im Gleisvorfeld ohnehin
der Druck ausgleichen.

Die hier vorgelegte ,Planung” zeugt von einer unzureichenden Kenntnis des Vorhabens; HBI*®!
hat sich mit den 6rtlichen Gegebenheiten nicht ausreichend befasst.

Von den zur Liftung der Tunnelrdhren von HBI?® vorgeschlagenen Saccardo-Diisen ist jetzt
keine Rede mehr. Saccardo-Dusen mit ihren grof3en, Uber den gesamten Tunnel-Umfang rei-
chenden Ringkanalen haben einen derart groRen Raumbedarf, der in der vorliegenden, ge-
nehmigten Tunnelplanung auch nicht annahernd unterzubringen ist. Die lichte Tunnelhdhe von
6,10 m Uber SO (Schienen-Oberkante) lasst keine Luftkanale fir Saccardo-Disen zu.

Stattdessen soll die Luft nunmehr mittels ,Schubdiisen“ an den Luftauslassen schrag unter et-
wa 30° in die Tunnel gelenkt werden, s. nachstehende Abb. 6.6.1. Fir den Luftstrom von zwei
Geblasen 2 x 250 m3¥s = 500 m3/s wird mit der notwendigen Austrittsgeschwindigkeit von 25
m/s daflr eine Austrittsflache von 20 m? bendtigt. Die vorgesehene Bodendffnung weist eine
Lange von 15 m auf; damit ergibt sich fur die Schubdise eine erforderliche H6he von h = 20 m?
/ 15 m =1.33 m. Diese Hoéhe steht jedoch im Tunnel oberhalb der Oberleitung mit ihren 15.000
V Hochspannung nicht zur Verfigung; der Auslass kann nur innerhalb der Bodendffnung im
Deckenbereich angeordnet werden, die Unterkante darf die Tunneldecke nicht unterschreiten.

Bei einer Lufteinfihrung knapp unter der Tunneldecke — auch schrag nach unten — wird sich der
Luftstrahl durch den ,Coanda-Effekt* an die Decke anlegen und an ihr entlang streichen, bevor
er sich durch ,Induktion® (Einmischen) mit der Tunnelluft nach einer langen Strecke auflést und
den Gesamt-Querschnitt ausflllt, wahrend es im Nahbereich des Schwallbauwerkes zu Rlck-
strdmungen kommen wird.

Druckkanal

Geblase

Schubdise
—) —)

N o=

Luftstrahl legt sich
Und wie wird die Luft in die an Tunneldecke an

Tiefbahnsteighalle umgeleitet?

Abb. 6.6.1 EBW Sid / Schnitt Zuluftanlage mit Schubduse [HBI-Skizze, Erlauterung erganzt]

Aus den Planen geht zudem auch nicht hervor, wie die von oben mittels Schubdisen in den
Tunnel eingeblasene Luft bei einem Brandereignis in der Tiefbahnsteighalle dazu bewegt wer-
den soll, bevorzugt in die Tiefbahnsteighalle zu strémen, anstatt Gberwiegend in das Geflecht
der vier Tunnelréhren zu entweichen, s. Abb. 6.6.1. Es bleibt vdllig offen, wie der vom Brand-
schutzkonzept zwingend geforderte Zuluftstrom von 333 m?/s = 1.200.000 m®h an der Sldseite
in die Tiefbahnsteighalle gelangen soll. Die Uber die vorgesehenen Schubdisen in den De-
ckenaussparungen eingeblasene Luft wird sich unkontrollierbar in den einzelnen Tunnelréhren
verteilen; die gesicherte Einleitung von 333 m?'s Zuluft Uber die sudliche Stirnwand in die Tief-
bahnsteighalle ist mit der vorliegenden Planung nicht zu gewahrleisten. Das HBI-Konzept®® ist
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eine Fehlplanung.

Die von der DB als Vorhabentragerin eingereichten Plane sind mehrfach fehlerhaft und somit
nicht genehmigungsfahig. Der wichtigste Nachweis flr das Erreichen der Brandschutzziele
gem. Brandschutzkonzept ist daher nicht erbracht und auch nicht zu erbringen. Auf dieser unzu-
reichenden Grundlage durfte keine Genehmigung erteilt werden.

6.7 Betriebsraume

In der untersten Ebene E-1 des Schwall- und Entrauchungsbauwerkes verbleibt auf Hohe des
Gleisbettes zwischen der Einfahrt- und der Ausfahrttunnelrohre ein schmaler Rest-Raumbereich
mit ~220 m? Grundflache, bezeichnet als: ,Betriebsrdume Schwall- und Entrauchungsbauwerk
Sud“, jedoch ohne irgendeine Aufgliederung in einzelne Bereiche. Damit fehlt der Nachweis
einer betriebstauglichen Ausstattung mit der notwendigen Anlagentechnik fir das Betreiben der
grof3en Entrauchungsanlagen.

Hier sind regelmafRig Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nicht nur an den Geblase-
Anlagen, sondern auch an den Elektro- und Leittechnik-Anlagen sowie an der angrenzenden
Abwasser-Hebe-Anlage durchzufuhren. Fur die damit befassten Mitarbeiter missen entspre-
chende Sozialraume gem. ArbStattvVO mit Aufenthaltsraum, Umkleide-, Wasch- u. Duschraum
sowie Toiletten m + w eingerichtet und vorgehalten werden. Diese bendtigen eine Raumheizung
sowie als innenliegende Raume auch eine mechanische Be- und Entliftungsanlage; fur die Toi-
letten sowie Wasch- und Duscheinrichtungen ist eine Fakalien-Hebeanlage erforderlich. Die
Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind in einer eigenen Haustechnik-Zentrale unterzubringen.

Folgende Betriebsraume sind notwendig:

4 Trafo-Zellen je 12 m? fur Trafo 10/0,7 kV — 1,6 MVA
mit Zugang als Einbring6ffnung, eine je Hochleistungsgeblase

1 Trafo-Zelle 12 m?2 fur Trafo 10/0,4 kV — 0,4 MVA
mit Zugang als Einbring6ffnung fur Allgemein-Verbraucher

1 MS-10 kV-Ubergabe- u. Messzelle fiir 2 redundante Einspeisesysteme: 10 m?

MS/NS-Verteil- u. Schaltanlagen-Raum: 30 m?

GLT+MSR-Raum fiir Steuerung, Uberwachung und Bedienung: 25 m?

Werkstatt und Ersatzteillager: 30 m?

Verbindungsflur >2,25 m breit, als Einbringweg geeignet: ~65 m?

Haustechnik HLS-Versorgung mit Luftungsgerat, Fakalien-Hebeanlage, WWB usw.: 20 m?

Aufenthalts- und Sozialrdume einschl. Umkleide-, Wasch- u. Duschraum
sowie Toiletten m + w gem. ArbStattvVO, zus. ~40 m?

Die Trafozellen bendtigen einen Auflenluftanschluss zur Kihlung und sollten zum Auswechseln
der Trafos unmittelbaren Zugang von Aulien haben; deren Anordnung in der untersten Ebene
ist fir den Betrieb denkbar ungunstig und eine unzweckmaRige Verlegenheitslésung.

Die in der Decke unter dem Zwischengeschoss vorgesehenen beiden Einbringéffnungen sind
zum Aus- und Einbringen der Trafos zu klein und zudem unzuganglich angeordnet, die Ein-
bringwege fur Ersatzteile Uber die Ansaughutze und die Zwischen-Ebene sind viel zu eng und
zu umstandlich. Ein Lastenaufzug ist nicht vorgesehen; jeder Werkzeugkoffer, alles Arbeitsgerat
und alle Ersatzteile missen umstandlich von Hand 16 m tief, entsprechend funf Stockwerken,
die Treppe hinunter- und auch wieder hinaufgeschafft werden — eine unverstandliche Zumutung
fur die Mitarbeiter.
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Der Gesamtflachenbedarf der Betriebsraume betragt rd. 280 m? zuzugl. 7 % = 20 m? fur Zwi-
schenwande, insgesamt also 300 m2. Der verfliigbare Raumbereich von 220 m? reicht daflr also
bei weitem nicht aus. Das Bauwerk hatte so nicht planfestgestellt werden dirfen.
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7 BRANDFALL im S21-TUNNEL
7.1 Bauliche Merkmale der Zulauf-Tunnel S21

Die Planung des Vorhabens ,Stuttgart-21“ sieht auler dem eigentlichen Tiefbahnhof ein zu-
sammenhangendes Geflecht miteinander verbundener Zulauftunnels mit einer Gesamtlange
von rd. 60 km vor; der unterirdische Tiefbahnhof ist Bestandteil und Verknilpfungspunkt dieses
Tunnelgeflechtes. Ein in Feuerbach einfahrender Zug muss darin rd. 15 km zurticklegen, ehe er
oben auf den Fildern wieder herauskommt — um gleich darauf wieder im Tunnel zum Flugha-
fenbahnhof zu verschwinden. Auf der Strecke von Cannstatt oder nach Untertirkheim ist es
kaum kirzer.

Eine Ubersicht Uber die geplanten S21-Tunnel zeigt nachstehende Darstellung:

Abb. 7.1.1 Ubersicht der S21-Zulauftunnel

Fir die Bewertung der Sicherheit im Brand- und Katastrophenfall sind folgende bauliche Merk-
male der geplanten Tunnels gemal den Planfeststellungs-Unterlagen der jeweiligen Planfest-
stell-Abschnitten von Bedeutung:

e  Fildertunnel (PFA 1.2): umfassend zwei nebeneinander liegende eingleisige Tunnel

— Lange: jeweils rd. 9.560 m

— Gefalle: GUberwiegend 25 Promille, streckenweis 4 Promille, zum Tiefbahnhof gerichtet
— Hochpunkt: 383,73 mNN bei km 9,9+00 an Tunnel-Stidausfahrt ,Filder*

— Tiefpunkt: 229,00 mNN im Tiefbahnhof Sudliches Bahnsteigende

— Hohen-Unterschied: 154,73 m

— Innen-Durchmesser: iberwiegend 8,10 m Q, im oberen Bereich bis 9,40 m e
e  Feuerbacher Tunnel (PFA 1.5): zwei nebeneinander liegende eingleisige Tunnel

— Lange: jeweils rd. 3.462 m
— Gefalle: Uberwiegend 25 Promille, streckenweis 4 Promille, zum Tiefbahnhof gerichtet
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— Hochpunkt: 249,80 mNN an Tunneleinfahrt Bhf. Feuerbach
— Tiefpunkt: 232,40 mNN im Tiefbahnhof Sudliches Bahnsteigende
— Hohen-Unterschied: 17,40 m

— Innen-Durchmesser: iberwiegend 8,10 m g, im oberen Bereich bis 9,40 m e

o Cannstatter Tunnel (PFA 1.5): zwei nebeneinander liegende eingleisige Tunnel,
— Lange: jeweils rd. 3.661 m
— Gefalle: uberwiegend 4 Promille, teilweise 25 Promille, Gefalle-Richtung: wechselnd
— Hochpunkt I: 249,80 mNN an Tunneleinfahrt ,Rosenstein“ u.Nordeinfahrt Tiefbahnhof
— Tiefpunkt: 236,14 mNN bei km -1,0+60,587 Unterfahrung des Feuerbacher Tunnels
— Hochpunkt 1I: 255,30 mNN bei km -2,3+97,996 Bereich Ehmannstral3e / Rosensteinpark
— Hohen-Unterschied I: 13,66 m; Hohen-Unterschied Il: 19,16 m
— Innen-Durchmesser: Regel-Querschnitt 8,10 m °

e Oberturkheimer Tunnel (PFA 1.6a): zwei nebeneinander liegende eingleisige Tunnel
— Lange: jeweils rd. 5.851 m
— Gefalle: Uberwiegend 25 Promille, streckenweise 4 Promille
— Hochpunkt I: 231,22 mNN an Abzweigung sudliche Gleisverzweigung Tiefbahnhof
— Tiefpunkt: 188,60 mNN bzw. 193,79 mNN bei km 4,7+03,09 ,Neckar-Unterfahrung*
— Hochpunkt II: 221,50 mNN bei km 6,4+51,63 am Tunnelaustritt Obertirkheim
— Hohen-Unterschied I|: 42,62 m bzw. 37,43 m; Hohen-Unterschied Il: 32,90 m
— Innen-Durchmesser: Regel-Querschnitt 8,10 m°

o Untertirkheimer Tunnel (PFA 1.6a): zwei nebeneinander liegende eingleisige Tunnel; un-
terhalb des Neckars abzweigend vom Obertirkheimer Tunnel, Ausfiihrung wie dieser
— Lange: jeweils rd. 928 m
— Innen-Durchmesser: Regel-Querschnitt 8,10 m°

Weitergehende Einzelheiten siehe die Planfeststellungs-Unterlagen PFB 1.1 [s. Lit. 01].

Die geplanten Tunnel weisen in Bezug auf die Sicherheit im Brand- und Katastrophenfall fol-
gende Besonderheiten auf:

7.1.1  Verringerter Tunnel-Querschnitt zu eng

Der untere Tunnelabschnitt des Fildertunnels bis etwa km 5 soll aus Kostengrinden abwei-
chend vom Regelprofil als Sonderlésung mit einem auf r = 4,05 m verringerten Querschnitt ge-
baut werden; der Ubliche Querschnitt fur eingleisige Bahntunnel betragt jedoch r = 4,70 m.
Hierzu wurde im ergangenen Planfeststellungsbeschluss von 2005 eine Ausnahme-
Genehmigung erteilt.

Der verringerte Querschnitt zwingt u.a. zu Sonderlésungen bei der Oberleitungs-Ausfiihrung
sowie der Signaltechnik und ist deshalb abzulehnen.

AuRerdem schrankt er die Flucht- und Rettungswege ein (s. Abs. 8.4) und verstarkt den Luftwi-
derstand der Zlge betrachtlich, was den Fahr-Energieverbrauch stark erhéht.

7.1.2 Strecken-Gefélle 25 Promille doppelt so hoch wie zulédssig

Die EBO § 7 (1) begrenzt das zulassige Gefalle fur freie Eisenbahnstrecken auf 12,5 Promille.
Die Vorhabenstragerin beantragt als Ausnahmegenehmigung die Zulassung eines Gefalles von
25 Promille im Fildertunnel und begriindet dies damit, dass bei Einhaltung des Grenzwertes
von 12,5 Promille eine langere Streckenfihrung zur Uberwindung des Hohenunterschiedes von
154,73 m zwischen Tiefbahnhof und Filder erforderlich wirde, was wirtschaftlich jedoch nicht
darstellbar sei.
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Diese Ausnahmeregelungen sind zu versagen; es nicht akzeptabel, dass das ganze S21-
Vorhaben nur mit einer Vielzahl von Ausnahmeregelungen tuberhaupt ermoglicht wird.

7.2 Welche Gefahren bergen die Tunnel?

Zugbrande auf freier Strecke laufen im Allgemeinen glimpflich ab; im Tunnel hingegen geraten
sie zu schwerwiegenden GroRunfallen. Zugbrande sind keineswegs so selten, wie es die Deut-
sche Bahn AG behauptet. Immer wieder ereignen sich Brandfalle an Reiseztigen der DB. Im
langjahrigen statistischen Mittel sind dies nach Angabe der DB 64 Vorfalle im Jahr, d.h. im
Schnitt brennt jeden 6. Tag irgendwo in Deutschland ein Zug.

Nachstehend eine unvollstadndige Auswahl aus nur einem einzigen Jahr: ,Brandereignisse bei
Reiseztigen der DB in 2011

+  25.1.2011: HBF Mannheim: ICE-Triebkopf brennt nach Explosion eines Stromrichters
mit 2.800 V

+ 8.2.2011: Stgt-Feuerbach: Achsgestell S-Bahn brennt — vor Einfahrt in Tunnel
+ 26.4.2011: HBF Stgt: Rauch aus Diesellok, E-Schalter war tberhitzt

* 15.5.2011: ICE Wirzburg-Frankfurt fangt zwischen Lohr und Partenstein Feu-
er, 2 Stunden Zug-Verspatung

* 6.6.2011: IRE Stuttgart-Karlsruhe: Drehgestell brennt; starker Rauch

» 26.7.2011: BHF Berlin-Ost 6 Stunden gesperrt u. geraumt wg. Brand E-Lok Regional-
zug m. starker Rauchentwicklung; Bahnverkehr stundenlang lahmgelegt

« 27.7.2011: Tubingen: Regionalzug brennt aus

« 22.8.2011: Feuer im Nachtzug HH - Zurich bei Freiburg

* 11.9.2011: Heidelberg: Brand im ICE von Hamburg nach Stuttgart
* 4.11.2011: Brand im IC Kassel-Gottingen, 4 Verletzte

Beispielhaft sei hier hingewiesen auf jenen Vorfall am 15. August 2012, als der ICE 575 von
Hamburg nach Stuttgart mit brennendem Triebkopf auf freier Strecke vor Ludwigsburg liegen-
blieb, teilweise noch auf der Enzbrucke stehend. Die Reisenden mussten zwei Stunden lang im
Zug ausharren, bis ein Ersatzzug auf dem Gegengleis bereitgestellt war, in den sie dann Uber
Notlbergange umsteigen mussten. Den angerickten Feuerwehren stand fir die Brandbekamp-
fung allseitig ausreichend Platz zur Verfuigung; es kam niemand dabei zu Schaden.

6 Minuten spater ware das im bei Realisierung von S21 in einem Tunnel geschehen — mit dann
verheerenden Folgen! Eine erfolgreiche Brand-Bekampfung ist im Tunnel fast unmdglich, eben-
so wie die Rettung der Reisenden und der Bahn-Mitarbeiter!

Wie knapp solche Brandfalle manchmal an einer Tragddie entlangschrammen, zeigte sich erst
kirzlich am 12. Oktober 2018, als ein vollbesetzter ICE auf der Fahrt von Koln nach Miinchen in
Brand geriet und bei Montabaur auf freier Strecke liegenblieb, s. folgende Abb. 7.2.1. Ursache
fur den schweren Brand, bei dem zwei Wagen véllig ausbrannten, war mutmallich ein Fehler
an der Transformatordél-Kontrolle (Kap. 10).

Der Brand konnte schliellich von einem grofden Feuerwehr-Aufgebot mit Léschschaum unter
Kontrolle gebracht werden. Die 510 Insassen des Zuges und das Zugpersonal konnten den Zug
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verlassen; allerdings gab es dabei flnf Leichtverletzte, die beim Sprung aus dem Zug auf das
Gleisbett Prellungen erlitten hatten. Die entstandenen Schaden sind erheblich, die Schnellfahr-
strecke Koéln — Frankfurt musste mehrere Tage gesperrt werden. Alles in allem noch ein glimpf-
licher Ausgang flir die Deutsche Bahn — um Haaresbreite hatte es eine Tragddie werden kon-
nen.

Abb. 7.2.1 ICE-Brand,12.10.18 b. Montabaur, Schnellfahrstr. Kéln—Frankfurt
(NR-Kurier/privat)

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Koln — Frankfurt weist viele und lange Tunnel auf. Der letzte
Tunnel, den der Zug vor dem Unglluck verlassen hatte, lag 15 km zurtick; der nachste Tunnel, in
den der Zug einfahren sollte, lag 4 km voraus.

Die Strecke von 15 km seit der Ausfahrt aus dem letzten Tunnel legt ein ICE mit einer Fahrge-
schwindigkeit von 300 km/Std. in nur 3 Minuten Fahrzeit zurtick! Und in den nachsten Tunnel in
4 km Entfernung ware der Zug nur 48 Sekunden spater eingefahren! Der Lokfuhrer hatte also
gerade ein Zeitfenster von nur 4 Minuten, um den brennenden Zug bei dieser Reisegeschwin-
digkeit von 300 km/Std. im freien Gelande zum Halten zu bringen und so ein Brandinferno im
Tunnel zu vermeiden! Ware der Brand auch nur eine Minute spater bemerkt worden und dann
die Notbremsung eingeleitet, ware der Zug erst im nachsten Tunnel zum Stehen gekommen —
ein tragisches Desaster ware unvermeidlich gewesen!
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Abb. 7.2.2 Brand im Tunnel
Brandversuch eines Reisewagens
im Brunsberg-Tunnel / Schweden
~Full-scale fire tests with a com-
muter train in a tunnel”

SP-Report 2012-05 / Technical
Research Institute of Sweden
2012;

Brandlast 42,6 GJ

Vollbrand 7 Minuten nach Ziindung

Bei einem schweren Brandereignis
im Tunnel haben Fliichtende keine
Chance zu entkommen!

Tunnel sind im Brandfall eine To-
desfalle!

Der Vergleich vorstehender Bilder 7.2.1 und 7.2.2 macht den Unterschied zwischen dem Brand
eines Zuges auf freier Strecke und dem in einem Tunnel deutlich:

Ein Brandgeschehen auf freier Strecke geht — wie hier bei Montabaur - im Allgemeinen glimpf-
lich und ohne nennenswerte Personenschaden aus; Flammen und Brandgase kdnnen ungehin-
dert nach oben abziehen, die Reisenden kdnnen sich ungefahrdet in Sicherheit bringen; der
Feuerwehr bleibt reichlich Platz zur Brandbekdmpfung. Die entstandenen Sachschaden an
Gleisen und Oberleitung sind in wenigen Tagen wieder behoben.

Anders im Tunnel: Rauch und Brandgase kdnnen nicht abziehen, der Tunnel flllt sich sehr
schnell mit Rauch, der die Fliehenden auf den bis zu 500 m langen Fluchtwegen bis zum
nachsten Rettungsstollen Uberrollt. Die meisten werden dabei umkommen, bevor sie den Ret-
tungsstollen erreichen kdnnen. Fir eine Brandbekdmpfung fehlt in den engen Tunnelrbhren der
notwendige Platz; man kann den Zug nur ausbrennen lassen und warten, bis das Feuer von
allein verlischt. Die im Tunnel mitgefihrte Léschwasserleitung ist weitgehend nutzlos, einmal,
weil aus Platzmangel im Tunnel ohnehin kein Léschangriff méglich ist, zum anderen ist Wasser
in vielen Fallen als Loschmittel ganzlich ungeeignet, z.B. bei einem Metall-Brand, der nur mit
Léschschaum unter Kontrolle zu bringen ist.

Die anschlieRende Beseitigung der Brandschaden, insbesondere die schweren Beton-
Abplatzungen an der Tunneldecke, verursacht von der Brandhitze bis zu 1.500 °C, wird Monate
dauern, siehe nachstehende Abb. 7.2.3. vom Brand im Euro-Tunnel. Solange muss der Bahn-
verkehr ausgesetzt werden; Stuttgart wird dann nur noch stark eingeschrankt mit einem Not-
fahrplan erreichbar sein.
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Abb. 7.2.3 Nach Brand im Eurotunnel F — GB / 2008

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Zugbrand in einem der geplanten langen Zulauftunnels
von S21 ereignen wird, ist sehr hoch. Dessen ist sich die Bahn auch bewusst. So erklarte der
Vertreter der Bahn, Herr Lutz, bei der Erorterungsverhandlung zum Plananderungs-Antrag PFA
1.2 ,Fildertunnel* am 30.1.2012, dass ,ein solches Ereignis niemand ausschlieRen® kdnne, s.
Wortprotokoll ,Erdrterungstermin 30.1.12%! S, 115.

Im Anlage 3 ist eine Auflistung von Brandereignissen in Tunnels von Bahnanlagen in Deutsch-
land sowie weltweit wiedergegeben, mit Angaben zu den jeweiligen Ursachen sowie den ent-
standenen Sach- und Personenschaden, ohne Anspruch auf Vollstandigkeit.

Danach sind allein in Deutschland in den letzten 45 Jahren 73 Brandereignisse in Tunnels von
Bahnanlagen nachgewiesen, in 17 Fallen (23,2 %) mit Personenschaden bei insgesamt 115
Personen, zumeist mit Rauchvergiftung und somit einer gesundheitlichen Schadigung.

Weltweit sind in dieser Auflistung Anlage 3 /Teil Il 180 Brandereignisse in Tunnels von Bahnan-
lagen erfasst mit insgesamt 1.480 Toten und mehr als 5.900 Verletzten.

Nachstehende Zusammenstellung zeigt daraus die schwersten Brandereignisse in Bahn-
Tunnels:
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Tunnel- Brand- Ver-
Jahr Ort Staat Lange Dauer Ursache Tote letzte Auswirkungen
1972 VIERZY F !:euer-Ausbruch 108 111 Tu.nnelemsturz
in Personenzug bei Zugbrand
1972  HOKORIKU FUKUI J Feuer-Ausbruch 30 690  Brandschaden am Zug
in Zug-Restaurant
LONDON U-Bahn entgleisender Zug Fahrfehler
44 7
1975 Moorgate Stat. UK prallt an Wand 3 schwere Schaden
1975 MEXIKO-CITY MEX ZusammenstoR 50 30 Brandschaden Zug
U-Bahn
LONDON U-Bahn Fett + Schmutz unt. Stations-Brand; starke Ve
6 Std. 100 ’
1987 King’s Cross Stat. UK Fahrtreppe entziindet rauchung
1990 NEW YORK CITY USA Kabel-Brand 2 200 starke Rauchentwicklung
U-Bahn
1995 BAKU U-Bahn  AZ Kurzschluss am 289 265 2 Fahrzeuge zerstort;
Stromabnehmer starke Verrauchung
. . . Zug-Brand mit
1998 GEIZHOU-GUIYANG China 800 m Explosion Gasbehalte > 80 ? .
Tunnel-Einsturz
2000 KAPRUN A 33km 2stq.  Olleck aufElektro- 455 2 schwerste Schaden
Bergbahn Heizlufter 1 Jahr kein Betrieb
2003 DAEGUU-Bahn  (orea 400m 24 Std. Brand-Anschlag 197 147  24ugeausgebrannt
Jungangno-Station Schwere Bauschaden
LONDON U-Bahn Bombenanschlage U-Bahnbetrieb eingestellt,
7
2005 3 U-Bahnhdéfe UK auf 3 U-Bahnen 56 00 London gesperrt
2011 MINSK U-Bahn Bombenanschlag 15 300 Explosion u. Brand;
Station Oktjabrskaja im U-Bahnhof starke Verrauchung
13.1.  WASHINGTON DC USA Starke Verrauchung, 83 Rauch, Stat. evakuiert.
2015  U-Bahn Enfant Place Ursache unklar Betriebsunterbrechung
Bombenanschlag . .
3.4. St. Petersburg RUS im U-Bahntunnel: 1 40 Explosion u. Brand;
2017  U-Bahn starke Verrauchung

Brand

Bei einem schweren Brandereignis im Tunnel haben Flichtende kaum eine Chance zu ent-
kommen.

Ein schwerer Brandfall in den S21-Tunneln wird dennoch von der DB im Plananderungsantrag
als unwahrscheinlich hingestellt, ein ,unvermeidbares Restrisiko, das jedermann hinzunehmen
habe“. Damit nimmt die Bahn bewusst billigend in Kauf, dass es bei einem solchen Ereignis im
S21-Tunnel Tote und Verletzte geben wird — im Gegensatz zum bestehenden oberirdischen
Kopfbahnhof, der keine kilometerlangen Tunnel bendtigt und deshalb auch keine derartigen
Gefahren aufweist. Dies stellt einen klaren Verstol? dar gegen die allgemeinen Menschenrechte
und das in Grundgesetz Art. 2 (2) normierte ,Recht auf Leben und kdrperliche Unversehrtheit®.

Im statistischen Mittel hat sich demzufolge in Deutschland alle 7,7 Monate ein Brand in einem
Reisezug im Tunnel ereignet. Dass ist statistisch gesehen ein beachtlich hoher Wert, der nicht
einfach mit ,nur sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit* abgetan werden kann.

Der Hinweis, bei den hier erfassten Fallen seien Uberwiegend nur U- und S-Bahnen und Metro-
ziige betroffen, aber kaum Reisezlige, geht hier fehl, denn das hangt allein damit zusammen,
dass bei U- und S-Bahnen der unterirdisch gefuihrte Anteil der Verkehrsanlagen um ein mehrfa-
ches groler ist als bei der Deutschen Bahn. Ein Reisezug im Tunnel verhalt sich im Brandfall
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nicht anders als eine S- oder U-Bahn; es gibt keinen vernlinftigen Grund anzunehmen, ein Rei-
sezug im Tunnel sei weniger brandgefahrdet als eine S- oder U-Bahn.

Mit dem Zubau von Tunnelanlagen auf den Bahnstrecken wachst selbstverstandlich auch die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Reisezug der Deutschen Bahn in einem Tunnel in Brand gerat, wie
dies kurzlich am 12.10.2018 bei dem vorerwahnten Fall eines wahrend der Fahrt in Brand gera-
tenen ICE auf der tunnelreichen Strecke Koéln-Frankfurt nur knapp vermieden werden konnte —
der brennende Zug kam 4 km vor dem nachsten Tunnel zum Stehen; 48 Sekunden spater ware
er in den Tunnel eingefahren.

Beim Vorhaben S21 sind insgesamt rd. 60 km Tunnel geplant; mit einer durchgehenden Lange
von knapp 15 km zwischen Feuerbach bzw. Cannstatt Uber den Tunnel-Tiefbahnhof bis zur
Sudausfahrt des Fildertunnels werden diese zu den langsten Eisenbahn-Tunnels in Deutsch-
land Uberhaupt.

7.3 Durchfahren eines brennenden Zuges in den Tiefbahnhof oder Nothalt im
Tunnel?

Die Bahn ist sich der Gefahrlichkeit eines Zugbrandes im Tunnel durchaus bewusst; deshalb
soll ein in Brand geratener Zug stets - auch mittels Notbrems-Uberbriickung - aus dem Tunnel
heraus bzw. in den Tiefbahnhof einfahren, weil dort die Bedingungen fiir eine Selbstrettung der
Zuginsassen weniger ungunstig sind. Die Bahn verweist darauf, dass die Fahrfdhigkeit eines
Zuges auch unter Vollbrandbedingungen mindestens 15 Minuten lang gewéhrleistet sei.

Doch im Brandfall kommt es u.U. auf Sekunden an, ob jemand da noch lebend herauskommt
oder nicht — mehrere Minuten Weiterfahrt kbnnen bereits zu viel sein, zumal der Brand durch
den Fahrtwind ja noch angefacht wird wie ein Schmiedefeuer vom Blasebalg. Es wird kaum
etwas anderes (brig bleiben, als bei Erkennen eines Brandes den brennenden Zug sofort im
Tunnel zu stoppen und sogleich rdumen zu lassen, obwohl die Bedingungen fir eine Selbstret-
tung im Tunnel wegen der groRen Abstande der Rettungsstollen von 500 m noch schlechter
sind als im Tiefbahnhof.

Das Weiterfahren in den Tiefbahnhof ware auch nur mdéglich, wenn sich kein weiterer Zug vor
diesem in Brand geratenen Zug befindet und die Fahrstral3e einschlief3lich Ankunftsgleis tat-
sachlich frei ist und alle Signale entsprechend durchgschaltet sind — was angesichts der ver-
dichteten Zugfolgen bei Stuttgart 21 kaum zu erwarten ist. Sollte bereits ein anderer Zug auf
diesem Gleis vor dem Haltsignal auf seine Einfahrt warten — wovon im Regelfall auzugehen ist -
ware ein Nothalt des nachfolgenden brennenden Zuges im Tunnel unausweichlich. Auch ETCS
[European Train Control System = neues Europaisches Zugleitsystem] ware hier keine Hilfe
mehr. Diese von der Bahn vorgegebene SicherheitsmalRnahme ist nicht umsetzbar.

Die Vorgabe der DB, ein im Tunnel brennender Zug misse unter allen Umstanden in den Tief-
bahnhof einfahren, ist nicht zu verantworten.

Der bei der Bahn ,nicht vorstellbare Fall, die Fahrfahigkeit eines Zuges kbnne wegen eines
Brandes nicht mehr gegeben sein“ [Wortlaut aus der Klageerwiderung der DB v. 23.1.2017 zum
PFA 1.3A] ist im Ubrigen durch bereits eingetretene Brandfalle widerlegt, siehe hierzu u.a. den
Untersuchungsbericht*! des Eisenbahn-Bundesamtes (iber den Vorfall vom 25.6.2012, als der
Regionalzug RB 11958 zwischen Stolberg und Aachen - Rothe Erde als Folge einer Brandent-
wicklung im Triebfahrzeug durch eine Zwangsbremsung auf freier Strecke zum Stehen kam —
der Triebfahrzeugflhrer hatte den Brand noch nicht einmal bemerkt. Geschieht so etwas im
Fildertunnel, ist eine Einfahrt in den Tiefbahnhof unméglich.

Ausdriicklich fordert die EBA-Tunnelrichtlinie®® v. 2008, Abschn. 2.1 ,Grundsatze* auf S.10,
dass Tunnel eine einseitig gerichtete Langsneigung aufweisen sollen, damit ein Zug z.B. bei
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einem Brandfall aus dem Tunnel herausrollen kann, auch wenn die Versorgung mit elektrischer
Energie unterbrochen ist. Dies bedingt, dass stets nur ein Zug den Tunnel befahren kann und
ein Folgezug erst einfahren darf, wenn der vorausfahrende Zug den Tunnel verlassen hat. Das
aber schrankt die Leistungsfahigkeit des Tiefbahnhofes Stuttgart21 erheblich auf weniger als 30
Zage je Stunde ein! Zur Erinnerung: im heutigen Kopfbahnhof werden fahrplanmaRig 39 Zuge in
der Stunde abgefertigt.

Die ,Entwurfs- u. Genehmigungsplanung Entrauchungsanlagen” von HBI® betrachtet auch
Brandereignisse mit Drittzligen in der betroffenen Tunnelréhre unter gleichzeitigem Hinweis auf
die , Tunnelrichtlinie® [s. u.a. Abschn. 18.4 / S. 128-130].

Im Tunnel durfen sich aber keine Dritt- und Folgeziige befinden, wenn die Sicherheitsregeln der
EBO-Tunnelrichtlinie ernstgenommen werden sollen. Es darf immer nur ein Zug im Tunnel sein,
damit er im Ernstfall auch wirklich ohne Antrieb in den Tiefbahnhof hinunterrollen kann [in den
Neckartunneln nach Ober- und Untertirkheim mit ihrem Tiefpunkt unter dem Neckar ist das
allerdings ohnehin ausgeschlossen!]

Das Mitbetrachten von Drittzigen im betroffenen Tunnelabschnitt zeigt aber, dass die Bahn
offensichtlich gewillt ist, diese Sicherheitsregelung hintanzustellen, um eine noch starkere Leis-
tungsverringerung des Tiefbahnhofes S21 auf weniger als 30 Zige je Stunde zu vermeiden —
auf Kosten der Sicherheit der Reisenden im Brand- und Katastrophenfall.

7.4 Rettungskonzept unzureichend fiir Raumung
aus verunglicktem Zug im Tunnel

Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Zugbrandes im Tunnel ist genauso hoch wie auf freier
Strecke; jedoch sind die Auswirkungen eines Brandes im Tunnel um ein Vielfaches schwerwie-
gender als im Freien, mindestens 10 bis 100mal starker!

Wie bereits erwahnt, kbnnen beim Brand eines Zuges auf freier Strecke die Flammen und hei-
Ren Brandgase ungehindert nach oben aufsteigen und werden dabei den aus dem Zug flich-
tenden Personen kaum gefahrlich, wenn diese ungehindert ins Freie flichten kénnen. Auch
Lésch-, Bergungs- und Rettungs-MaRnahmen kdnnen hier ohne wesentliche Behinderungen
ausgefuhrt werden, der Brandherd ist im guinstigen Fall von allen Seiten her leicht zuganglich.

Anders im Tunnel, zumal den hier geplanten eingleisigen Tunneln mit einem auf 4,05 m verrin-
gerten Innenradius, der die Hitze der Flammen mit Kerntemperaturen von Uber 1.500 °C zu-
ruckhalt; die heiRen Brandgase sowie der giftige Qualm und Rauch kénnen nicht abziehen und
fullen in wenigen Minuten den ganzen Tunnelabschnitt zwischen zwei Rettungsstollen, die im
Abstand von 500 m vorgesehen sind. Wer es nicht schafft, sich innerhalb von 6 Minuten nach
Ausbruch des Brandes Uber die viel zu weit entfernt liegenden Rettungsschleusen in die als
sicher angesehene Gegenrdhre zu flichten, wird kaum Gberleben. Bei einem vollbesetzten Zug
mit mehreren Hundert Reisenden werden das wohl die meisten sein!

Hierflr gibt es viele Beispiele, siehe die vorerwahnte Auflistung ,Brandereignissen in Tunneln
von Bahnanlagen® / Anlage 3. Eine Auswahl der schlimmsten Vorkommnisse ist in Abschn. 7.2
wiedergegeben. Hingewiesen wird u.a. auf die Brandkatastrophe in der Bergbahn von Kaprun /
Osterreich vom 11. November 2000 mit 155 Toten sowie das Brand-Inferno im Tiefbahnhof von
Daegu/Sudkorea am 18. Februar 2003 mit 197 Toten und 147 Verletzten.

Lésch-, Bergungs- und Rettungsmallnahmen sind im Tunnel wenn Uberhaupt nur sehr stark
eingeschrankt und erheblich zeitverzégert moglich; vor allem werden diese fir die Rettung von
Personen viel zu spat kommen. Die hier beim Vorhaben Stuttgart 21 vorgesehenen Einrichtun-
gen zur ,Selbstrettung“ von Personen sind vollig unzureichend, um bei einem schweren Brand
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eines im Tunnel steckengebliebenen Zuges allen Reisenden wie auch den Bahn-Mitarbeitern
das sichere Entkommen zu ermaoglichen.

Die Beteuerungen der Deutschen Bahn, das Regelwerk werde doch genau eingehalten, ist so
nicht zutreffend. In den Antragsunterlagen der Bahn sind eine ganze Reihe von Abweichungen
und Ausnahmeregelungen enthalten.

Aulerdem ist das Regelwerk selber unzureichend und dringend nachbesserungsbediirftig.Bei
Einhaltung des eigenen Regelwerkes der Deutschen Bahn wie auch der Anforderungen der
,Tunnelrichtlinie“ ** des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) diirfte Stuttgart21 so wie geplant nicht
gebaut werden.

So fordert diese Richtlinie auf Seite 9 ff:

1.3 SicherheitsmaBnahmen, Rettungskonzept
Rettungskonzept
Fir Tunnel ist ein Rettungskonzept aufzustellen, das die Selbst- und Fremdrettung gewéhrleistet.

Die nach dem Rettungskonzept notwendigen MalBnahmen sind bereits wéhrend der Planung mit den
zusténdigen Stellen abzustimmen.

Die Ausgestaltung des Rettungskonzepts hat unmittelbaren Einfluss auf die bauliche Gestaltung des
Tunnelbauwerks. Deshalb miissen die Einzelheiten vor Einleitung des Planfeststellungs-Verfahrens
festgelegt sein.

Diese Forderungen sind bis heute nicht erfillt, weder vor Einleitung des Planfeststellungs-
Verfahrens noch in den nachfolgenden Anderungsantragen; in den Planfeststellungs-
Unterlagen sind hierzu lediglich allgemeine Absichtserklarungen wiedergegeben, die weder in
den Einzelheiten wirklich durchgeplant noch technisch so umsetzbar sind. Auflerdem wurden
diese mit den Brandschutzbehdrden keineswegs einvernehmlich abgestimmt, wie It. Tunnel-
richtlinie gefordert.

Im Brand- und Katastrophenfall kann der notwendige Schutz der Reisenden wie auch der Bahn-
mitarbeiter nicht gewahrleistet werden. Die Planfeststellung des Vorhabens S21 ist folglich un-

rechtmanig!
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7.5 Flucht- und Rettungswege im Tunnel

Auch wenn die nach ,Tunnelrichtlinie*® Ziff. 2.2 vorgegebene Fluchtweg-Breite von 1,20 m ein-
gehalten wird (s. Regelquerschnitt DB Anlage 7.3.4 PFA 1.2), ist diese im Hinblick auf die im
Ernstfall sehr groRe Personendichte nicht ausreichend.

Malgebend ist das Personen-Aufkommen aus einem vollbesetzten Doppelstock-Zug mit 1.700
Personen. Diese verteilt auf 300 m Zuglange (Doppelstockzug) ergibt eine rechnerische Perso-
nendichte von 1.700/(1,2 x 300) = 4,7 Pers. je m? d. h. sehr starkes Gedrange, wodurch das
Aussteigen aus dem Zug und das Flichten in den sogen. ,Sicheren Bereich“ erheblich behin-
dert werden. Dies ist zur schnellen Entfluchtung und Selbstrettung von weit mehr als 1.000 Rei-
senden im Brand- und Katastrophenfall véllig unzureichend! Selbst gesunde und kérperlich leis-
tungsfahige Menschen benétigen unter solchen Umstanden (Panik) mehr Platz; mobilitatsein-
geschrankte Personen hingegen haben dabei Uberhaupt keine Mdglichkeit davonzukommen!

Die nach dem ,Leitfaden fur den Brandschutz in Personenverkehrsanlagen® des Eisenbahn-
Bundesamtes, Stand: 01.03.2011 grofte zuldssige Personendichte von 3 Personen je m? wird
damit deutlich Uberschritten; dort heifdt es:

+LAbschn. 4.2 Personenzahl Pmax = 3 Pers./m? anrechenbarer Bahnsteigfidche*

Die DB-Richtlinie 813.0101A01 ,Nachweis der Zugangsbreiten fur Evakuierungsfall“, Abschn. 5
lasst nur eine Personendichte von 1,7 Personen je m? zu. Damit musste der freizuhaltende
Fluchtweg im Tunnel 3,30 m breit sein!

Die ,Tunnelrichtlinie“ entspricht damit nicht den Anforderungen an die Sicherheit der Reisenden
im Brand- und Katastrophenfall und muss zwingend an die tatsachlichen Notwendigkeiten zur
Rettung von Personen im Brand- und Katastrophenfall angepasst werden! Auch auf der ,Tita-
nic* entsprach die Anzahl der mitgefihrten Rettungsboote genau den seinerzeitigen Seerechts-
Vorschriften; dass es dennoch viel zu wenige waren, hat man erst bemerkt, als sie sank und
Uber 1.750 Menschen mit in den Tod riss. Erst daraufhin wurde das Seerecht geandert und vor-
geschrieben, dass fur jede an Bord befindliche Person ein Platz in einem Rettungsboot vorge-
halten werden muss. Will man bei Stuttgart 21 auch erst einen vergleichbaren Unglticksfall ab-
warten, bevor ausreichende Flucht- und Rettungswege vorgeschrieben werden?

In diesem Zusammenhang wird verwiesen auf die am 7. September 2011 durchgefihrte ,Not-
fall-Ubung“ im neu erbauten zweigleisigen, 3 km langen Bahntunnel unter dem Flughafen Ber-
lin-Schonefeld mit einem Regionalzug und 300 gesunden Statisten sowie 100 Helfern — die
Ubung geriet zu einem Desaster und musste abgebrochen werden; vier der Beteiligten hatten
einen Kreislaufkollaps erlitten, die Mérkische Allgemeine Zeitung vom 7.9.11 berichtete dariber.
Beteiligte Feuerwehrleute und auch der Landrat hatten heftige Kritik getbt bis hin zu der Aus-
sage, dass im Brandfall da kaum einer lebendig herauskame.

Der groRen Gefahr bei einem Brand im Tunnel ist sich auch die Bahn durchaus bewusst, sieht
doch die Betriebsanweisung vor, im Brandfall den Zug nicht im Tunnel halten zu lassen, son-
dern unbedingt in den nachsten Bahnhof ein- bzw. aus dem Tunnel herauszufahren und hierzu
erforderlichenfalls die Notbremsuberbriickung einzulegen, s. Abschn. 7.3.

Indessen kann nicht sichergestellt werden, dass dies in jedem Fall auch mdéglich ist, ganz abge-
sehen davon, dass ein aufgrund der Langsneigung in den Tiefbahnhof selbsttatig zurtckrollen-
der brennender Zug nur die Havarie Katastrophe an einen Ort mit einem Vielfachen an Be-
troffenen verlagert.

Ins Freie auf die Filder hinaufzufahren, setzt hingegen voraus, dass trotz des Brandes im Zug
dessen Fahrtlichtigkeit noch nicht beeintrachtigt und auch die Oberleitung noch nicht schadhaft
ist, was mit zunehmender Branddauer immer unwahrscheinlicher wird.
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Die von der Bahn unterstellte Beibehaltung der Fahrtlichtigkeit eines Zuges Uber 15 Minuten
nach Bemerken des Brandes, um noch sicher in den Bahnhof oder ins Freie fahren zu kénnen,
ist vollig unrealistisch, durch nichts nachzuweisen und auch nicht sicherzustellen.

Der vorgesehene Abstand der Rettungsstollen von jeweils 500 m ist zu lang, um im Brand- und
Katastrophenfall im Tunnel die schnelle und sichere Flucht und Rettung aller Reisenden eines
vollbesetzten Reisezuges zu ermdglichen. Es ist eben nicht zutreffend, dass es bis zum nachst-
gelegenen Rettungsstollen hdchstens nur 250 m seien. Auszugehen ist vielmehr von dem Fall,
dass der brennende Triebkopf eines Zuges in der Nahe eines solchen Rettungsstollens steht
und den Zugang dorthin versperrt; dann betragt der Weg bis zum nachstgelegenen Rettungs-
stollen 500 m und nicht weniger (Kap. 8.1.1). Deshalb ist zu fordern, dass die Abstande zwi-
schen den Rettungsstollen erheblich verkirzt werden. Wirkliche Sicherheit wirden allerdings
nur Rettungsstollen im Abstand von etwa 50 m bieten, die in einen gesonderten Rettungstunnel
fuhren, der zwischen den beiden Fahrtunneln liegt.

Beispiele mit deutlich geringeren Abstanden der Flucht- und Rettungswege in neu erbauten
Bahntunneln, s. a. Abschnitt 8 ,Risikofaktoren im internationalen Tunnel-Vergleich® (Kap. 8.2.2):

¢ Neuer Gotthard-Basistunnel: Abstand der Rettungsstollen 325 m
¢ Guadarrama-Tunnel (Spanien): Abstand der Rettungsstollen 250 m
e Perthus-Tunnel (Spanien/Frankr.): Abstand der Rettungsstollen 200 m

Die Sicherheit der Reisenden wie auch des Zugpersonals muss Vorrang haben vor etwaigen
wirtschaftlichen Erwagungen der Vorhabenstragerin.

7.6 Raumung aus verungliicktem Zug im Tunnel

Bei einem im Tunnel verungllckten und dort steckengebliebenen Zug sollen die Fahrgaste aus-
steigen und sich zu Ful in den nachstgelegenen Rettungsstollen und von dort in die als ,sicher”
angesehene zweite Tunnelrohre retten kdnnen, wo sie von Bussen abgeholt werden.

Die dafir erforderliche Raumzeit ist von der Bahn nicht ermittelt worden; dies hatte der Bahn-
Vertreter, Herr Lutz bei der Erérterungsverhandlung zum PFA 1.2 am 30.1.2012 auf Nachfrage
eingeraumt, s. Wortprotokoll * S. 128.

Wie die Rdumung aus einem Zug im Tunnel im Einzelnen ablaufen soll, gibt die Bahn in nach-
stehender Skizze ,Abbildung 8: Handrechnung zur Ermittlung der Evakuierungsdauer® S. 19
,Sicherheits- und Rettungskonzept Tunnelspinne Stuttgart*® wieder, s. Abb. 7.6.1:
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Abbildung 8: Handrechnung zur Ermittlung der Evakuierungsdauer (nicht massstéblich)

Abb. 7.6.1 Darstellung Evakuierungsablauf im Tunnel/Rettungskonzept S21-Tunnelspinne®”

S21 - Risiken eines Brandes Aktionsbliindnis gegen Stuttgart 21 Gutachten S. 97 von 169
06.11.2018




Diese — bislang nicht veréffentlichte — Darstellung ist in mehrfacher Hinsicht fehlerbehaftet und

zeigt, wie die Bahn sich die Dinge selber ,schonrechnet”.

o Ein Brandort ist auf dieser Skizze Uberhaupt nicht dargestellt; dieser beeinflusst aber das
Geschehen malgeblich. Fur eine Sicherheitsbetrachtung muss der jeweils unglinstigste Fall
betrachtet werden, andernfalls ist es keine Sicherheit! Als ungunstigster Fall ist ein Brand
am Triebkopf des Zuges unmittelbar vor einem Rettungsstollen zugrunde zu legen; damit ist
dieser aber nicht mehr als Fluchtweg verfugbar. Das wird hier unterschlagen.

o Als Aussteigezeit der Insassen aus dem Zug setzt die Bahn 2 + 2 = 4 Minuten an — es ist
vollig ausgeschlossen, dass 250 Personen eines vollbesetzten Wagens in so kurzer Zeit
aus jeweils 0,8 m Hohe auf’s Gleisbett aussteigen konnen.

o Als Gehstrecke bis zum nachstgelegenen Rettungsstollen werden nur 250 m angesetzt, der
halbe Abstand zwischen zwei Rettungsstollen. Flir eine Sicherheitsbetrachtung ist jedoch
die ganze Strecke von 500 m zugrunde zu legen, wie vorstehend begrindet,

o Als Gehzeit fiir diese Strecke von 250 m bis zum nachstgelegenen Rettungsstollen sind 3
Minuten angesetzt mit einer Gehgeschwindigkeit von 100 m je Minute. Das ist ein flottes
Wandertempo eines kraftigen, jungen Burschen, aber im Fluchtgedrange von der Masse der
Flichtenden niemals zu erreichen! Die Fluchtgeschwindigkeit bestimmen die Langsamsten.

o Als Durchgangszeit durch die Notausgange in die ,Sichere Rdhre" sind 8 Minuten fir 800
Personen angesetzt, 100 Personen je Minute bei Nutzung von zwei Rettungsstollen.

Weil aber 1.757 Personen zu retten sind, missten dies schon mal 879.: 100 Personen/Minute =

8,8 Minuten sein, also rd. 9 Minuten!

Weil aber nur ein Rettungsstollen verfligbar ist, missen alle 1.757 Personen durch diesen einen

hindurch; daflir ergeben sich dann 1.757.: 100 Personen/Minute = 17,6 Minuten, rd 18 Minuten!

e Die im v.g. ,Sicherheits- und Rettungskonzept Tunnelspinne Stuttgart*® angegebene ,ge-
samte Evakuierungsdauer von ca. 15 Minuten® ist grob fehlerhaft und nicht einhaltbar!

Die nachfolgenden Bilder zeigen die Erschwernis beim Aussteigen aus einem Zug auf freier
Strecke, wie sie bei einer RdGumung aus einem Zug im Tunnel zu berlcksichtigen sind.

Abb. 7.6.2 Aussteigen aus Zug im Tunnel — nach DB-Theorie. Wie ware das im Ernstfall?
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ESSEN 15.Sept. 2016: Evakuierung
aus brennender S-Bahn / WAZ 16.9.16

Abb. 7.6.3 Aussteigen aus Zug auf der Strecke | - in der Praxis!

ESSEN 15.Sept. 2016: Evakuierung
aus brennender S-Bahn / WAZ 16.9.16
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Abb. 7.6.4 Aussteigen aus Zug auf der Strecke Il + Il - in der Praxis!
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Abb. 7.6.5 Raumung eines Zuges im Tunnel — hier ohne Brandgeschehen!

Vorstehende Abb. 7.6.5 vermittelt einen Eindruck Uber die Rdumung eines Zuges im Tunnel —
hier ohne Brandgeschehen! Der hier abgebildete Tunnel ist breiter als die vorgesehenen S21-
Zulauftunnel, deren Fluchtwege deutlich schmaler sein werden. Damit wird das Gedrange der
Fliichtenden groéRer; das Aussteigen aus dem Zug in den vorbeiziehenden Strom der Flichten-
den hinein wird noch mehr erschwert und behindert zugleich die Vorbeiziehenden.

Diese Bilder zeigen deutlich, wie wirklichkeitsfremd und unglaubwiirdig die Angaben der Bahn
Uber die behaupteten Evakuierungszeiten und damit zur Sicherheit der Reisenden und Bahn-
mitarbeiter im Brand- und Katastrophenfall tatsachlich nur sind. Die im DB-Anwender-Handbuch
.Brandschutz® vorgegebenen 15 Minuten Radumzeit sind nicht einzuhalten.

Nachstehend wird die fir die Raumung anzusetzende Zeitspanne sowohl A) fur einen ICE als
auch B) fiir einen Doppelstock-Zg nach den anerkannten Regeln der NFPA 130%! ermittelt, wo-
bei folgende Vorgaben und Voraussetzungen anzusetzen sind:

o Vollbesetzter Zug: A) 960 Personen; B) 1.757 Personen (s. PFB 1.1. Abschn. 4.8.1.2)
e Fahrgeschwindigkeit des Zuges im Tunnel: 160 km/h = 44,5 m/s

o Bremsverzogerung fir Nothalt im Tunnel: 0,8 m/s?; Bremszeit 56 s, Bremsweg 1.230 m
o Ausstieg aus Fahrgastwagen auf Gleisbett erschwert wg. Hohenunterschied ~ 0,80 m;
e hierflr angesetzte Ausstiegszeit: 12 Pers./Minute

e Mittlere Gehgeschwindigkeit: 0,633 m/s (=> 38 m/Min, s. NFPA 130 Ziff. 5.5.6.3.1.4)
e Durchlassfahigk. Schleusentur, li. Weite 1,95 m x 0,819 Pers./cm*Min. = 160 Pers./Min.

¢ |n Brand geratener Triebkopf bleibt in der Nahe eines Rettungsstollens liegen;
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Als Fluchtweg steht folglich nur der nachste 500 m entfernte Rettungsstollen zur Verfligung.
Damit ergibt sich als anzusetzende ,langste Strecke” eine Weglange von 500 m—20 m (Abstand
der letzten Wagentir) = 480 m.

Raumzeit aus Zug im Tunnel nach BOStrab bzw. NFPA 130 Fall A Fall B
) Doppelstock-
Zug-Gattung ICE Wagen
Personen-Zahl Gesamt: 960 1.757
je Reisewagen: 96 250
To1 Zeit Brandbeginn bis Branderkennung (Vorbrandzeit) 2,0 Min 2,0 Min
To2 Brandmelden, Reaktionszeit 2,0 Min 2,0 Min
Anhalte-Zeit des Zuges / Beginn Rdumung : .
Ta Notbremsung bei 160 km/h =44,5m/s : 0,8 m/s>=56 s 1,0 Min 1,0 Min
TF Aussteige-Zeit aus Zug auf Fluchtweg auf Gleisebene 80Min 10,4 Min

12 Personen/Min. je Tulr

T langste Strecke 200 m bis Engstelle/Hindernis, 0,9 m Breite
mittl. Gehgeschwindigkeit: 38 m/Min. (0,633 m/s)

Wartezeit vor Engstelle [82 Pers./Min.]; W1 =E1-T1
W1 Fall A: E1=0,5x 960 Pers.: 82 P/Min = 5,9 Min.— 5,3 Min. = 0,6 Min 16,1 Min
Fall B: E1 =1,0 x 1.757 Pers.: 82 P/Min = 21,4 Min. — 5,3 Min. =

Gehzeit Reststrecke bis Rettungsschleuse 280 m,
T2 Fall A: T2, =200 m : 38 m//Min + 80 m : 60 m/Min. = 5,4 + 1,3 Mir 6,7 Min 4,7 Min
Fall B: T2g = 280 m : 60 m/Min. = 4,7 Min.

5,3 Min 5,3 Min

Schleusenzeit vor 1. Schleusentlr, Durchlass: 160 Pers./Min.
S1 Fall A: S1, =960 Pers.: 160 P/Min = 6,0 Min -- --
Fall B: S15 = 1.757 Pers.: 160 P/Min = 11,0 Min.

W2 Wartezeit vor 1. Schleusentur: S1—(T1 +T2) = 0 Min 1,0 Min
T3 Gehstrecke 15 m durch Rettungsstollen 38 m/Min. (0,633 m/s) 0,4 Min 0,4 Min
S2 Schleusenzeit 2. Schleusentir 0,1 Min 0,1 Min
T4 Behinderung an 2. Schleusentur durch Rickstau in 2. Réhre 1,0 Min 2,0 Min

Gesamt-Raumzeit 27,1 Min 45,0 Min

Zu vergleichbaren Ergebnissen fihrt auch eine Entfluchtungs-Untersuchung mit dem Programm
~SIM-Walk® fur die Rdumung eines im Tunnel steckengebliebenen Zuges.

Die so nach NFPA 130 ermittelte Rdumzeit aus einem Zug im Tunnel ist mit 27 Minuten bzw 45
Minuten flr eine wirksame Selbst-Rettung entschieden zu lang, wie im nachfolgenden Abschnitt
7.7 gezeigt wird.

MaRgebend ist zum einen der vorbeschriebene erschwerte Ausstieg aus den Fahrgastwagen
auf das Gleisbett bzw. den Fluchtsteg, wobei ein Héhenunterschied von rd. 0,8 m ohne Tritthilfe
uberwunden werden muss — fur altere Menschen und solche mit kérperlichen Einschrankungen
eine nur mit Unterstitzung durch Dritte zu Gberwindende Hirde!

Die It. Planung fur ,Betriebliche Einbauten” zulassigen Einengungen des Fluchtweges auf 0,9 m
behindern die Raumung ebenfalls erheblich, wie dies die vorstehende Raumzeit-Ermittlung flr
eine Einengungsstelle mit 0,9 m Durchgangsbreite nach 200 m Wegstrecke als den bei Sicher-
heits-betrachtungen mafgebenden ,schlimmsten Fall“ zeigt. Diese wirkt sich insbesondere bei
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einem vollbelegten Doppelstock-Zug stark auf die Rdumzeit aus. Ohne diese anzunehmende
Einengung wurde die Raumzeit 16 Minuten kurzer sein, mit dann 29 Minuten jedoch immer
noch viel zu lange dauern. Bei einem ICE wirde sich die Engstelle hingegen erst bei einer lan-
geren Wegstrecke tber 300 m auswirken, weil sich dann viel mehr Personen davor stauen.

Zum andern ist die zurtickzulegende Wegstrecke bis zum nachstgelegenen Rettungsstollen bei
deren Abstanden von jeweils 500 m viel zu lang flr eine wirksame schnelle Raumung!

Im neuen Gotthard-Tunnel sind die Rettungsstollen im Abstand von nur 325 m angeordnet; die
BOStrab schreibt Fluchtmoglichkeiten in Tunnels flr Schienenverkehrsanlagen in Abstanden
von hochstens 300 m vor. Im ,Hasenbergtunnel® der Stuttgarter S-Bahn zur Universitat sind
Fluchtstollen in Abstanden von 350 gebaut worden. Das ist zwar immer noch zu viel, aber er-
heblich besser als die Vorgabe der 500 m-Abstande der Tunnelrichtline.

Bei 250 m-Abstanden wirde sich die Rdumzeit bei sonst gleichen Voraussetzungen immerhin
auf 22 Minuten verkirzen lassen — was aber immer noch viel zu lange dauern wirde.

Bei alledem bleibt zweifelhaft, ob die von der NFPA 130 vorgegebene Fluchtgeschwindigkeit
von 38 m/Minute (= 0,633 m/s) unter den gegebenen Umstéanden Gberhaupt erreicht wird:

o Gedrange auf dem viel zu engen Fluchtsteg im Tunnel mit nur 120 cm nutzbarer Breite

e schwache Beleuchtung mit lediglich 0,5 lux

e sehr unebener Belag der Tunnelsohle aus klobigen Betonsteinen
> Gefahr des Umknickens

e maoglicherweise mitgeflhrtes Gepack
Zumal wenn bei einem Zug-Ungliick Panik-Verhalten unterstellt werden muss.

Ein gesunder Mensch mittleren Alters mit einer durchschnittlichen Schritt-Geschwindigkeit von 1
m/s legt die 480 m — die Strecke bis zum nachsten Rettungsstollen — in 8 Minuten zurtck, unter
normalen Bedingungen, ohne Gedrange, ohne Panik.

Im Panikfall hingegen, mit Gedrange und Chaos unter Bericksichtigung der Enge des einge-
schrankten Fluchtweges zwischen Zug und Tunnelwand sowie bei der sparlichen Notbeleuch-
tung von nur 0,5 Ix ist jedoch fir den durchschnittlichen Reisenden von einer insgesamt gerin-
geren Gehgeschwindigkeit auszugehen. Wird diese mit 0,5 m/sec angesetzt, verlangert sich die
Gehzeit T4 auf 16 Minuten.

Mehr als zweifelhaft bleibt auch der Ansatz fir die Zeitspanne vom Brandbeginn bis zum Be-
ginn der Rdumung aus dem Zug, die nach Regelwerk mit 4 Minuten angesetzt wird, s. ,Brand-
schutz in Fahrzeugen und Tunneln des OPNV*® / VDV 2005, S. 468. Diese kurze Zeitdauer
mag vielleicht zutreffen, wenn das Feuer in einem besetzten Fahrgastwagen ausbricht und so-
gleich von einem Fahrgast an den Lokflhrer gemeldet wird und dann die gesamte Malinah-
menkette reibungslos ablauft, wie in dem dort aufgeflhrten Beispiel unterstellt.

Tatsachlich muss aber eher davon ausgegangen werden, dass dabei alle mdglichen Fehler und
Unvorhergesehenes geschehen. Das beginnt schon mit der Frage, wie denn ein Fahrgast den
Lokfuhrer verstéandigen soll oder kann — daflr gibt es bislang in keinem Reisezug irgendeine
Méoglichkeit! Gegensprechanlagen gibt es in den Zigen nicht; auch wirden die Fahrgaste diese
kaum auffinden und dann womaoglich noch Schwierigkeiten mit deren Benutzung haben. Abge-
sehen davon wird ein Verhalten im Brandfall ja nicht einmal mit den Zugbegleitern eingetibt,
geschweige denn mit den Millionen Fahrgasten, die tagein, tagaus mit der Bahn unterwegs sind
und dabei auf eine sichere Beférderung vertrauen.
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Dem Fahrgast bleiben eigentlich nur zwei Moglichkeiten:

1. Er zieht die Notbremse! Das wird sicher vom Lokfiihrer sofort bemerkt werden; er weil dann
aber immer noch nicht, dass es um einen Brand geht. Bis das dann festgestellt wird und
weiteres veranlasst werden kann, vergeht bestimmt deutlich mehr Zeit als die hier unterstell-
ten 4 Minuten! Wie soll er da auf der Stelle eine sachgerechte Entscheidung treffen, die
Notbremstberbriickung einzulegen und bis in den Tiefbahnhof bzw. aus dem Tunnel her-
auszufahren oder doch durch eine Notbremsung den Zug sofort anzuhalten?

2. Der Fahrgast versucht, den Zugbegleiter zu versténdigen. Bis er den irgendwo im Zug auf-
gestobert hat, kann es dauern, und der Zug steht inzwischen schon in hellen Flammen!
Musterbeispiel hierfir ist das tragische Ungliick von Eschede am 3.6.1998, als ein gebor-
stener Reifen zur Entgleisung und anschlieRendem Aufprall auf einen Brickenpfeiler fuhrte,
wobei 101 Menschen ums Leben kamen und 88 weitere schwer verletzt wurden. Auch hier
hatte ein Fahrgast das Gerumpel des bereits entgleisten Radsatzes bemerkt und dies be-
sorgt dem Zugbegleiter gemeldet. Wahrend der noch Uberlegte, was denn jetzt zu tun sei,
krachte es auch schon — inzwischen hatte der Zug bereits 6 km mit dem geborstenen Rad-
reifen zuriickgelegt! (Einzelheiten s. )

Nun entstehen die meisten Brande aber gar nicht in den Fahrgastwagen, sondern ganz Uber-
wiegend durch technische Stérungen in den Maschinenanlagen der Triebfahrzeuge oder an den
Radsatzen und im Unterboden, wie aus der Auflistung von Brandereignissen bei Reisezligen in
Tunnels hervorgeht, s. Anlage 3. Die Entdeckung solcher Brande und deren Meldung an den
Lokflhrer bis hin zur Einleitung der Rdumung des Zuges dauern mit Sicherheit deutlich langer
als jene von der DB angesetzten 4 Minuten; meistens wird ein Brand erst erkannt, wenn er
schon weiter fortgeschritten ist und sich dann vor allem durch starke Rauchentwicklung be-
merkbar macht. Vernunftigerweise muss also von einer deutlich langeren Zeitspanne vom
Brandbeginn bis zum Beginn der RGumung ausgegangen werden.

Damit erhoht sich die tatsachlich zu erwartende Raumzeit ab — zunachst nicht erkanntem —
Brandbeginn auf 32 Minuten beim ICE, mehr als doppelt so lange wie von der Bahn fir die
Raumung eines Doppelstockzuges angegeben. Eine solche viel zu lange Raumzeit ist ange-
sichts der Bedrohung der Reisenden wie auch der Bahn-Mitarbeiter durch die Folgen eines
Brandereignisses nicht hinnehmbar!

Alle hierzu von der Bahn vorgelegt Gutachten gehen indessen von einer sehr schnellen Fest-
stellung, Meldung und Ortung eines Brandes aus. Dies ist indessen wirklichkeitsfremd und fihrt
im Ergebnis zu ,geschdnten Ergebnissen, was die tatschlich zu erwartende Raumzeit ange-
sichts der bestehenden Gefahrdung angeht.

Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf den bereits erwahnten Brand im Triebkopf des
ICE 575 HH-Stgt. am 15.8.2012, etwa 20 km vor Stuttgart auf freier Strecke bei Markgronin-
gen—Schwieberdingen / Kreis Ludwigsburg. Dort mussten die Reisenden zwei Stunden im lie-
gengebliebenen Zug ausharren, ehe sie geborgen werden konnten.

Im August 2010 mussten die Fahrgaste eines im Tunnel bei Vaihingen/Enz wegen einer techni-
schen Stérung steckengebliebenen Zuges gar 3 Stunden auf ihre Befreiung warten. Weil au-
Rerdem auch die Klimaanlage ausgefallen war, erlitten mehrere Reisende einen Kreislauf-
Zusammenbruch.

Und als am 29. September 2012 der IC 2312 Stgt — HH bei der Ausfahrt aus dem Stuttgarter
HBF an der beim Gleisfeld-Umbau fir S21 fehlerhaft eingebauten Weiche 227 entgleiste, wobei
mehrere Strommasten umgeknickt wurden, dabei der Fahrdraht abriss und auf die Wagen fiel,
die z. T. erheblich beschadigt wurden, hatte es 1 72 Stunden gedauert, ehe die lebensgefahrli-
che Spannung von 15.000 V abgeschaltet und die Oberleitung geerdet war, so dass die solan-
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ge im Zug eingeschlossenen Reisenden endlich den verungliickten Zug verlassen und die acht
Verletzten geborgen werden konnten!

Vergleichbares geschah am 19.2.2017 in Hamburg, als die unter 15.000 V Spannung stehende
Oberleitung abriss und auf den gerade in den HBF einfahrenden ICE stlrzte. Hunderte Reisen-
de sallen bis zu 5 Stunden fest, ehe auch die letzten den noch vor dem Bahnhof liegengeblie-
benen Zug verlassen konnten [aus NDR-Nachrichten v. 20.2.2017].

Wie soll bei einem Ungluck im S21-Tunnel dann alles so viel schneller gehen kdnnen?

7.7 Verrauchung des Tunnels

In Abschn. 4.2 des Anderungsantrages zu PFA 1.2 wird ausgefiihrt:

»Auch bei einem Bemessungsbrand von 25 MW ist eine sichere Entrauchung aufgrund der
Léngsneigung der Tunnelrbhre durch thermischen Auftrieb gewéhrleistet, ggf. unterstiitzt durch
die Liifter in den Schwallbauwerken am Tiefbahnhof*,

Diese Darstellung wird jedoch nicht belegt und entbehrt auch der technisch-physikalischen
Grundlage. Vielmehr ist die Entrauchung des Tunnels von der Bahn gar nicht ermittelt worden;
auch dies hatte der Bahn-Vertreter, Herr Lutz bei der Erdrterungsverhandlung zum PFA 1.2 am
30.1.2012 auf Nachfrage eingerdumt, s. Wortprotokoll %, S. 128.

Thermischer Auftrieb bedingt sowohl einen Hbhenunterschied als auch einen Temperatur-
Unterschied — ist eine der beiden Gréflen Null, gibt es auch keinen Auftrieb und damit auch kei-
ne naturliche Luftbewegung! Dies ist beim Cannstatter Tunnel wie auch beim Ober-/ Untertlrk-
heimer Tunnel wegen des wannenférmigen Verlaufes mit Hoch- und Tiefpunkten sowie fehlen-
den Hohenunterschieden zwischen Ein- und Austritt der Fall. Von einer durch naturlichen Auf-
trieb hervorgerufenen Durchliftung kann bei diesen Tunnels keine Rede sein! Dies gilt insbe-
sondere auch im Brandfall; ohne Unterstitzung durch eine mechanische Liftung wird der
Rauch sich in den Tunnel-Hochpunkten, die It. ,Tunnelrichtlinie* aus diesem Grunde ja nicht
zulassig sind, verfangen und nicht aus dem Tunnel herauszubringen sein.

Doch auch im Fildertunnel wird sich trotz des grolRen Hohenunterschiedes von rd. 155 m kein
nennenswerter Auftrieb einstellen, weil an beiden Ausgangen die gleiche Umgebungstempera-
tur ansteht, also kein Temperatur-Unterschied herrscht. In den langen Tunnelréhren wird sich
eine nahezu gleichmafRige Temperatur um etwa + 12 °C mit nur sehr geringer Schwankung
einstellen, die keine nennenswerte DurchlUftungswirkung hervorbringt.

Die in den Tunneln stattfindende Luftbewegung ruhrt allein von den Zugbewegungen her und
wird Uberwiegend stoRRartig und mit schwellendem Verlauf sein.

Aber auch im Brandfall ist die Langsneigung der 9,5 km langen Tunnelréhren des Fildertunnels
mit einer Steigung von 2,5 %, streckenweise gar nur 0,4 %, viel zu gering, um einen schnellen
und ausreichenden Rauchabzug durch thermischen Auftrieb zu ermdglichen. Dies ware nur
moglich, wenn sich in unmittelbarer Nahe des Brandherdes ein senkrechter Schacht mit min-
destens 5 m? freiem Querschnitt befinden wirde, in dem sich die notwendige ,Kaminwirkung®
einstellen kdnnte. Solche Entrauchungsschachte missten dazu in héchstens 50 m Abstand im
Tunnel angeordnet sein. Jedoch sind solche weder vorgesehen noch verninftigerweise mach-
bar, ganz abgesehen von den sehr hohen Baukosten.

Bei Brandbeginn wird also kein Auftrieb im Tunnel herrschen; wohl aber ein noch vom eingefah-
renen Zug herriihrender, abschwellender Luftstrom, der beim abwartsfahrenden Zug ebenfalls
abwartsgerichtet ist. Die am Brandherd austretende Rauch- und Qualmwolke wird in diesem
Falle sogar zunachst noch ein Stlick weit im Tunnel abwarts gezogen, bevor sie umkehrt und
dann langsam aufwarts zieht.
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Die heillen Rauchgase steigen am Brandherd zur kalten Tunneldecke hoch und heizen diese
um mehrere hundert Grad auf, kiihlen dabei merklich ab und fallen an beiden Tunnelwanden
herunter bis in den Fluchtbereich hinein, wobei immer noch Rauchtemperaturen von tber 100
°C zu erwarten sind, s. nachstehende Abb. 7.7.1 — was sofortige Handlungsunfahigkeit und Tod
zur Folge hat!

Verwiesen wird hierzu auf ,Brandschutz in Fahrzeugen und Tunneln des OPNV"®, S. 40-68.

Die sich sehr schnell vergrofiernde heille Rauch- und Qualmwolke wird sich in dem engen Tun-
nel zunachst um den Brandherd herum ausbreiten und dabei den Tunnelabschnitt mit dem ver-
ungluckten Zug vollstandig verrauchen, ehe sich eine hinreichende Auftriebswirkung durch Auf-
heizen der Luftmasse im Tunnel einstellt, die schliellich den Rauch nach auf3en abflihrt. Dies
wird selbst bei einem solch heftigen Brand mit 25 MW Brandleistung wenigstens 10 bis 15 Mi-
nuten dauern; immerhin betragt die in einer Tunnelrdéhre befindliche, in Bewegung zu setzende
Luftmasse rd. 800 to, ebenso viel wie ein vollbesetzter ICE.

Abb. 7.7.1 Rauchausbreitung und Temperaturen bei Brand im Tunnel

Je nach Lage des Brandherdes wird es dabei eher Stunden dauern, bis der Rauch aufgrund der
Auftriebswirkung aus dem langen Fildertunnel nach aufen ,herausquillt®. Bei einer Rauch-
Abzugsgeschwindigkeit von 1 m/sec dauert es 1 Stunde und 23 Minuten, bis der Rauch aufen
am Filderportal ankommt, wenn etwa der Zug in der Tunnelmitte bei km 5 brennend stecken
geblieben ist! Naher zum Bahnhof hin wird es noch langer dauern.

Das Zuschalten der Lufter im Schwallbauwerk wird den Rauchabzug nur sehr bedingt und erst
mit groRRer Zeitverzdégerung unterstitzen, wie nachfolgend im Abschn. 7.8 dargelegt wird.

Jedenfalls wird es viel zu lange dauern, ob mit oder ohne Unterstitzung durch die LUfter im
Schwallbauwerk, bis die Entrauchung am Brandherd wirksam werden kann — bis dahin werden
bei einem groRen Brand-Ereignis die Reisenden wie auch die Bahn-Mitarbeiter eines im Tunnel
steckengebliebenen Zuges langst in der sich schnell ausbreitenden Rauch- und Qualmwolke
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umgekommen sein, bevor sie sich Uber die viel zu weit entfernten Rettungsstollen in die zweite,
als sicher unterstellte Tunnelréhre haben fllichten kénnen!

Dies gilt insbesondere flir den einer ernsthaften Sicherheitsbetrachtung zugrunde zu legenden
schlimmsten Fall, dass der brennende Triebkopf talseitig vor einem Rettungsstollen zu liegen
kommt, die Fahrgastwagen sich also oberhalb davon Richtung Filder befinden und alle Reisen-
den dann im Tunnel aufwarts fliichten missen, weil der Fluchtweg abwarts durch den Brand-
herd abgeschnitten ist. Dabei werden sie — ob mit oder ohne Auftrieb und/oder Lufter-
Unterstlitzung — von der sich schnell ausbreitenden, den ganzen Tunnel-Querschnitt flllenden
todlichen Rauch- und Qualmwolke Uberrollt und samtlich zu Tode kommen.

Es liegen dann genau die gleichen Verhaltnisse vor wie bei jener Brandkatastrophe, die sich am
11. November 2000 in der Bergbahn von Kaprun ereignete und die 155 Menschen das Leben
gekostet hat. Dies, obschon der Kapruner Bergbahntunnel bei nur einem Drittel der Lange eine
etwa 10-mal groRere Steigung aufweist als der vorgesehene Fildertunnel und deshalb dort die
Rauchgase sehr viel besser durch thermischen Auftrieb aufsteigen konnten als dies hier der
Fall sein wird. Dennoch sind dort 155 Menschen in kirzester Zeit durch den aufsteigenden
Rauch umgekommen — nach Regelwerk und Planfeststellungs-Beschluss hatte so etwas doch
gar nicht passieren dirfen! Die hier vorgesehenen ,Fluchtwege® mit 1,20 m Breite gegenlber
den in Kaprun vorhandenen 60 cm bieten keine Sicherheit gegen die gefahrliche Verrauchung
des Tunnels!

Belege flr die beschriebene Rauchausbreitung bei Branden im Tunnel und deren schreckliche
Folgen gibt es unzahlige. Erinnert sei in diesem Zusammenhang u.a. an die Brandkatastrophe
v. 24.3.1999 im Mont-Blanc-Stra3entunnel, als ein mit Margarine und Mehl beladener LKW in
Brand geriet, wobei alle aufwarts im Tunnel befindlichen 39 Personen ums Leben kamen — trotz
oder gar wegen der eingeschalteten Luftung! Der Brand dauerte hier 53 Stunden; der Tunnel
war danach 3 Jahre lang gesperrt, bis er wieder hergerichtet war!

Im geplanten Fildertunnel mit nahezu gleicher Lange ist der Querschnitt jedoch sehr viel gerin-
ger und damit die Verrauchungswirkung noch erheblich schlimmer.

Die im vorstehenden Abschnitt 7.6 flr einen ICE ermittelte Zeitspanne von 27 Minuten Raum-
zeit und erst recht die fur einen vollbesetzten Doppelstockzug zu erwartende Raumzeit von 45
Minuten dauert viel zu lange, als dass sich die Reisenden wie auch die Bahn-Mitarbeiter recht-
zeitig in Sicherheit bringen kénnen - mit einer lebensbedrohlichen Verrauchung des Tunnels in
dem betreffenden 500 m-Abschnitt muss bei dem malgeblichen Brandereignis mit 25 MW
Brandleistung bereits nach 5 Minuten gerechnet werden, wie nachfolgend aufgezeigt wird:

Zur Ermittlung der bei einem Zugbrand freigesetzten Rauchgasmenge wird das in jedem Trieb-
kopf/Antriebsfahrzeug in gréRerer, fir das Brandgeschehen bedeutsamer Menge mitgefiihrte
brennbare Trafo-Kiihl-Ol zugrunde gelegt. Bei anderen brennbaren Stoffen, ebenfalls samtlich
Kohlenstoff-/Wasserstoff-Verbindungen, ergeben sich in etwa vergleichbare Rauchgas-Mengen
in Bezug auf die Warmefreisetzung.

e 1 kg Brennstoff (flissig => Trafo-/Kuhl6l) hat einen Heizwert von = ~10 kWh
und ergibt => ~20 m*® Rauchgas (bei Umgebungstemperatur 20 °C)

e d.h. bei Warme-Freisetzung von 1 kWh entstehen ~2,0 m®* Rauchgas (bei Umgebungs-
temperatur + 20 °C)

e bzw. bei 500 °C: Vg = 2,0 *(293 + 500) / 293 = ~5,4 m® Rauchgas je kWh (ohne zusatzli-
che Luftbeimischung).

Anmerkung: die Flammentemperatur liegt bei Uber 1.000 °C bis tber 1.500 °C je nach Brenn-
stoff und Brand-Verlauf! Der vom Rauchgas eingenommene Raum ist stark temperaturabhan-
gig; bei 1.000 °C waren dies bereits 8,9 m3 Diese Temperatur beschrankt sich aber auf den
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Brandherd und wird durch Warmestrahlung an die Umgebung sowie Luftbeimischung mit wach-
sender Entfernung abgebaut, wodurch sich das Rauchgas-Volumen entsprechend verringert.
Allerdings fuhrt die Luftbeimischung zu einer Verdinnung der Rauchgasmenge und damit zu
einer Volumen-Zunahme.

Far die weitere Betrachtung wird hier deshalb eine Rauchgasmenge von 7,5 m® je kWh zugrun-
de gelegt.

Bei einem Vollbrand von 25 MW, wie hier betrachtet, ist somit von einer Rauchgas-Freisetzung
auszugehen von:

Vg = 25.000 kWh/60 Min. x 7,5 m*kWh = 3.125 m*/Minute (!!)

Mit noch groReren Rauchfreisetzungsraten bis 70 m*sec = 4.200 m®*Minute ab der 10. Minute
nach Brandbeginn rechnet der VDV, s folgende Abb. 7.7.1: 1/10 aus ,Brandschutz in Fahrzeu-
gen und Tunneln des OPNV'*! S, 53:

Abb. 7.7.1 Rauchentwicklung [aus ,Brandschutz in Fahrzeugen u. Tunneln des
OPNV'® s 53] Rauchgas-Ausbreitung im Tunnel / Kritische Verrau-
chungszeit

Ermittelt wird die Zeitspanne, in der sich ein Tunnel-Abschnitt zwischen zwei Rettungsstollen im
Abstand von 500 m von oben her bis auf 1,70 m Héhe Uber Fluchtsteig = Kopfhdhe der Fltch-
tenden mit Rauchgas gefullt hat.

Dabei wird die zuvor ermittelte Rauchgas-Freisetzungsrate Vg = 3.125 m3Min. zugrunde gelegt.
Die geringere Freisetzungsrate bei Brandbeginn bis zum Erreichen des Vollbrandes mit 25 MW
Brandleistung wird bertcksichtigt durch einen linearen Anstieg der Rauchfreisetzungsrate von 0
auf 3.125 m3Minute innerhalb dieser Zeitspanne von 10 Minuten, in der sich der Brand sehr
schnell zum Vollbrand entwickelt.

Wahrend dieser Anfangsbrand-Ausbreitungszeit von 10 Minuten ab Brandbeginn entstehen
somit insgesamt:

Mga = 0,5 x 10 Minuten x 3.125 m3*Min. = 15.675 m?® Rauchgas
Der mit Rauchgas gefullte obere Tunnel-Teilquerschnitt oberhalb 1,70 m Kopfhéhe betragt:

Ag = T/4 x 8,12 - [3,45/(6 x 8,0) x [3 x 3,452 + 4 x 8,0%] = 51,5 m? - 0,072[35,6 + 256] m?
=30,5m?
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und der obere Teil-Rauminhalt des 500 m-Abschnittes zwischen zwei Rettungsstollen somit:
Jr=ArXx L =30,5m?x 500 m=15.250 m®

Damit ergibt sich als kritische Verrauchungszeit eines 500 m-Tunnel-Abschnittes zwischen zwei
Rettungsstollen bei einem 25 MW-Brand ab Brandbeginn:

Zros = Za + (Jr - Mra)/Vr= 10 Min + [15.250 m® - 15.675 m?®]/3.125 m3*Min. = 9,9 Min.

Zieht man hiervon noch die Zeitspanne T, ,Zeit Brandbeginn bis Beginn Raumung® gem. Re-
gelwerk mit 4 Minuten ab, so verbleiben fur die RGumung gerade mal 5,9 Minuten.

Es ist unmdglich, dass alle Reisenden in so kurzer Zeit den im Tunnel brennenden Zug verlas-
sen und in die bis 500 m entfernte Rettungsschleuse gelangen kénnen. Altere Menschen, klei-
nere Kinder, Gehbehinderte und Mobilitdts-eingeschrankte Personen haben keine Chance!

Bei einer langeren, der Wirklichkeit eher entsprechenden Zeitspanne T, von 8 Minuten als Vor-
brandzeit ab Brandbeginn bis zum Beginn der Rdumung verbleiben rechnerisch gar nur noch
1,9 Minuten fir die Rdumung; mit anderen Worten: die Leute kommen gar nicht mehr lebend
aus dem Zug heraus!

Bei Zugrundelegen des sogen. ,DB-Bemessungsbrandes® mit 53 MW Brandlast und doppelt so
hoher Rauchfreisetzung wird die verbleibende Zeitspanne fir die Selbstrettung noch kirzer.

Die bedrohlich schnelle Verrauchung eines Tunnels bei einem grofleren Brand konnte auch
durch CFD-Verrauchungssimulationen ermittelt und nachgewiesen werden; s.:

http://engpass21.de/engp1/images/publikat/\VVideo_Fildertunnel_fi/Fildertunnel_Kombi_Video v2_ex.mp4

Der entstehende Rauch ist hochgiftig und flihrt schon in geringen Konzentrationen beim Einat-
men zu Rauchvergiftung mit bleibenden Gesundheitsschaden durch Veratzen der Lungenblas-
chen, bei unverdinntem Rauch innerhalb von einer Minute zum Tod, s. Abschn. 4.5.

In dieser viel zu kurzen verbleibenden Zeitspanne fiir die Selbstrettung wird sich weder die zur
Entrauchung notwendige Auftriebswirkung im Tunnel aufbauen noch lasst sich eine ausrei-
chende Durchliftung des Fildertunnels Uber die Lufter des Schwallbauwerkes am Tiefbahnhof
bzw. die Entrauchungsgeblase fir den Feuerbacher und den Cannstatter Tunnel erreichen, wie
nachfolgend in Abschn. 7.8 aufgezeigt wird.

7.8 Entrauchung der Tunnel
7.8.1 Fildertunnel

Die fir den Fildertunnel vorgesehene Tunnelliftung beschreibt HBI in seiner ,Entwurfs- und.
Genehmigungsplanung ,Entrauchungsanlagen im PFA 1.1/1.2/1.5/1.6a“ ?® als Einblasen von
Zuluft aus dem Schwallbauwerk Sid im Talkessel in die Std-Tunnelrdhren auf Anforderung im
Ereignisfall. Dabei muss It. HBI in der Ereignisrohre eine Luftstrdmung von 2,5 m/s eingehalten
werden, um den Rauch am Brandort nach aulen ins Freie abzudrangen. Zugleich soll damit in
der zugehdrigen Gegenrdhre, die als ,sicherer Bereich® gilt, ein Uberdruck aufgebaut und gehal-
ten werden, um ein Ubertreten von Rauch aus der Ereignisréhre in die ,Sichere Réhre* tiber die
Rettungsstollen zu verhindern. Wie das erreicht werden soll, wird jedoch nicht erlautert.

Die — fragwurdige — Bereitstellung der Luft aus dem Schwall- und Entrauchungsbauwerk ist im
Abschn. 6.6 ausfuhrlich beschrieben.

Die in das Tunnelgeflecht eingeblasene Luft verteilt sich unkontrollierbar auf alle vorhandenen
Tunnelaste. In erster Naherung muss entsprechend deren Anzahl der 8-fache Soll-Luftstrom
eingeblasen werden, um den vorgegebenen Luftstrom von 2,5 m/s x 42 m? = 105 m?%s in die
Ereignisrohre zu leiten; insgesamt also 840 m?/s.
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Im Bereich des im Tunnel steckengebliebenen Zuges, der hier dann eine Querschnitts-
verengung darstellt, steigt die Luftgeschwindigkeit hingegen auf ~3,5 m/s an. Das ist dann wie
mit einem Blasebalg das Feuer noch anfachen und den Brand-Ablauf noch beschleunigen!

Auf der Anstromseite, d.h. talseitig in Richtung Tiefbahnhof kann so der Rauch abgehalten und
in Richtung Tunnel-Ausgang abgedrangt werden. Dabei Iasst sich aber eine Durchmischung
des Rauches mit der zugefiihrten Luft nicht vermeiden mit der zwangslaufigen Folge, dass
dadurch der abstromseitige Tunnelquerschnitt in Richtung Tunnel-Ausgang erst recht vollstan-
dig verraucht und nur noch mit schwerem Atemschutz zuganglich ist.

Far den als ,schlimmsten Fall* anzunehmenden Brand eines Triebkopfes, der talseitig vor ei-
nem Rettungsstollen liegengeblieben ist, bedeutet dies, das alle Fahrgaste des Zuges sowie
auch die Mitarbeiter der Bahn in dieser Rauchschicht gefangen sind und darin umkommen wer-
den, bevor sie den nachsten Rettungsstollen erreichen konnen, zumindest aber schwere ge-
sundheitliche Schaden durch Rauchvergiftung davontragen werden!

Ohnehin ist das Einblasen von Zuluft in den Tunnel wegen der grol3en Entfernung zwischen
Brandort und dem Schwallbauwerk als Zuluft-Quelle nicht geeignet, zur sicheren Entfluchtung
der Personen aus dem Gefahrenbereich beizutragen. Liegt der Brandort auf halber Tunnellan-
ge, also 5 km entfernt, so wird der mit 2,5 m/s eingeblasene Zuluftstrom dort erst nach Z =
5.000 m/(2,5 m/s x 60 s/min.) = 33 Minuten zuzigl. Einschaltverzégerung + Hochlaufen der Ge-
blase mit 4 Minuten, zusammen also nach rd. 37 Minuten dort ankommen — wenn es nichts
mehr zu retten geben wird!

7.8.2 Neckartunnel n. Ober-/Untertiirkheim

Die Neckartunnel nach Ober- und Untertiirkheim werden luftseitig in gleicher Weise wie der
Fildertunnel ebenfalls vom Schwallbauwerk Sid aus mitversorgt.

Eine Entrauchungsanlage ist auch fir diese Tunnel nicht vorgesehen; im Ereignisfall soll der
Rauch aus dem Tunnel durch Einleiten von Frischluft aus dem Schwallbauwerk Sud nach au-
Ren uber die Tunnelportale abgedrangt werden.

Es gelten sinngemal die gleichen Mangel und Unzulanglichkeiten wie vorstehend fir den Fil-
dertunnel beschrieben, insbesondere auch die grolte Zeitverzégerung bis zum Wirksam-werden
der Zuluft am Brandort, bedingt durch die groflen Entfernungen von mehreren Kilometern Die
Gefahr, bei einem schweren Brand im Tunnel umzukommen, besteht hier gleichermalien.

7.8.3 Cannstatter Tunnel

Die ,Nord-Tunnel“ nach Feuerbach und Bad Cannstatt sollen mit Absaug-Anlagen entraucht
werden. Dazu sind Entrauchungsbauwerke (EBW) mit jeweils zwei Axial-Gro3-Geblasen vorge-
sehen, die im Ereignisfall den Rauch aus der betreffenden Tunnelréhre absaugen sollen.

Die Entrauchung des Cannstatter Tunnels ist wegen seines hdckerformigen Verlaufes mit ei-
nem Hochpunkt und ohne nennenswerten Hohenunterschied Uberhaupt nur mit einer mechani-
schen Luftung mdéglich; ein naturlicher Auftrieb kann sich hier nicht einstellen. Hierflr ist etwa
mittig in der Tunnelstrecke zwischen dem Nordkopf des Tiefbahnhofes und der Tunnelausfahrt
am Neckarhang bei km -2,1+44 ein Entrauchungsbauwerk ,Heilbronner Straf3e” vorgesehen,
das uber einem Verbindungsstollen zwischen beiden Tunnelrohren angeordnet werden soll.
Dieses Entrauchungsbauwerk ist etwa 300 m vom Tunnelhochpunkt entfernt, was das Absau-
gen der dort verfangenen Rauchgase jedoch erschwert.

Durch das Absaugen uber das Entrauchungsbauwerk sollen deutlich bessere Bedingungen fur
den Zugang der Rettungs- und Einsatzkrafte von der Rettungszufahrt Ehmannstrale auf der
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Anstromseite zur Brandstelle erreicht werden als bei natlrlicher Entrauchung aufgrund des
thermischen Auftriebes.

Es wurde dabei jedoch nicht bedacht, dass die Fahrgaste des Zuges in die andere Richtung auf
der Abstréomseite — mitten innerhalb der abziehenden Rauch- und Qualmwolke — flichten mis-
sen, wenn sie an dem brennenden Triebkopf nicht vorbeikommen.

Hinzu kommt auch hier die Zeitverzégerung beim Absaugen, die je nach der Entfernung des
Brandortes von der Absaugstelle unter dem Entrauchungsbauwerk mehr als 10 Minuten betra-
gen kann, ehe sich die Absaugung auswirken kann.

Zur Rettung von Menschenleben wird die Entrauchung folglich nichts beitragen, sondern die
Selbstrettung eher noch erschweren!

7.8.4 Feuerbacher Tunnel

Das Entrauchungsbauwerk fur den Feuerbacher Tunnel war urspringlich etwa auf halber Stre-
cke beim Augustinum auf dem Killesberg vorgesehen; das hatte eine gleichmallige Luftstrom-
aufteilung zwischen beiden Tunnelhalften ermoglicht.

Auf Veranlassung des Gemeinderates der Stadt Stuttgart hin soll die Entrauchung nunmehr
vom Augustinum auf dem Killesberg wegverlegt werden an die ,Prag“ in den Wartberg-Hang
ans Ende des dort vorgesehenen Zwischenangriff-Stollens, der spater als Rettungszufahrt fir
den Feuerbacher Tunnel dienen soll. Damit ruckt die Absauge-Anlage sehr viel naher an den
Tunnel-Ausgang in Feuerbach heran mit der unvermeidbaren Folge, dass aus diesem Tunnel-
Teilstlick etwa 2/3 der Luftmenge abgesaugt werden, aber nur 1/3 aus dem Teilstlick zum Tief-
bahnhof. Um dort den erforderlichen Mindest-Luftstrom von 2,5 m/s einzuhalten, missen unno-
tig grolRe Luftstrdme abgesaugt werden. Es bleibt zweifelhaft, ob der erforderliche Absaug-
Luftstrom bei einem Brandereignis im langeren Streckenabschnitt zum Tiefbahnhof hin Uber-
haupt erreicht wird.

Voraussetzung ist weiterhin, dass die Einfahrt der Rettungszufahrt wahrend des gesamten Ent-
rauchungsvorganges dicht verschlossen sein muss; andernfalls wirde ja die Luft unmittelbar
aus dem Freien Uber die Einfahrt angesaugt und nicht aus den Tunnelréhren! Aulerdem muss
das Tor fur den hier anstehenden hohen Unterdrdruck von rd. 1,2 kN/m? geeignet sein; d.h. bei
z.B. 12 m? Torflache 12 kN = ~1,5 to Druck aufnehmen.

Dieses Tor ware dann bei Betrieb der Entrauchungsanlage nicht zu 6ffnen! Obwohl beides bei
einem Brandfall zwingend gleichzeitig erforderlich, ist entweder nur das Einfahren von Ret-
tungs- und Einsatzfahrzeugen in den Rettungsstollen mdglich — oder nur die Entrauchung!

Dies zeigt, wie unuberlegt die Entscheidung zur Verlagerung des Entrauchungsbauwerkes ,Kil-
lesberg® in den Wartberg hinein getroffen worden ist.

Im Ubrigen gelten sinngemaRk die gleichen Mangel und Unzulédnglichkeiten wie vorstehend fiir
den Cannstatter Tunnel beschrieben, insbesondere auch die groRe Zeitverzdgerung bis zum
Wirksamwerden der Absaugung am Brandort wegen der groRen Entfernungen. Die Gefahr, bei
einem schweren Brand im Tunnel umzukommen, besteht hier gleichermal3en.

7.9 Entrauchungsbauwerke Nordtunnel
7.9.1 Zweckbestimmung und bauliche Gestaltung

Die Entrauchungsbauwerke [EBW] ,Prag“ und ,Heilbronner Strale“ sind vorgesehen sowohl zur
Absaugung der Brandgase und des Rauches bei einem Brandereignis im Tunnel als auch zum
Einblasen von Zuluft an der Nordseite der Tiefbahnsteighalle im Falle eines Brandereignis dort.
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Die Entrauchungsbauwerke sind mit Verbindungsstollen an die zugeordneten Tunnelréhren
angeschlossen. lhre Lage ist vorstehend in Abschn. 7.8.3 und 7.8.4 beschrieben.

Den grundsatzlichen Aufbau zeigt der Grundriss des EBW Heilbronner Stralte Abb. 7.9.1:

Die Abbildung zeigt die groRRe Lufterkammer mit zwei Axial-Grol3geblasen, deren Gesamtlange
12 m betragt. Auf der rechten Seite, der Ansaugseite ist der nach unten fihrende Absaug-
Schacht mit 6,20 m @ dargestellt; auf der linken, der Druckseite der Geblase der nach oben
fuhrende Fortluftschacht, bestlickt mit Schalldampfern. Oberhalb der Lifterkammer sind drei
Trafo-Zellen und weitere Betriebsraume vorgesehen, auf die hier nicht weiter eingegangen wird.

Mit dem Bau des Entrauchungsbauwerkes [EBW] ,Heilbronner Stral’e” wurde 2015 begonnen;
seit Fruhjahr 2016 ist die Baustelle eingestellt; bislang ist nur die unterste Decke betoniert

Abb. 7.9.1 Grundriss Entrauchungsbauwerk Heilbronner Strafe / Quelle HBI*® S.42

Der Grund fur die Bau-Einstellung ist nicht bekannt.

Das Entrauchungsbauwerke [EBW] ,Prag“ kann erst dann gebaut werden, wenn die Tunnelbau-
Arbeiten am Feuerbacher Tunnels abgeschlossen sind und der Stollen als Zwischenangriff nicht
mehr benétigt wird und zum Rettungsstollen umgebaut werden kann. Dazu muss dann eine
Zwischendecke auf ganzer Stollenlange (rd. 300 m) eingebaut werden, die den Luftweg vom
Rettungsweg abtrennt.

S21 - Risiken eines Brandes Aktionsbliindnis gegen Stuttgart 21 Gutachten S. 111 von 169
06.11.2018



7.9.2 Auslegung der Zu- und Abluft-Geblédse

Far die Entrauchungsbauwerke ,Prag“ und ,Heilbronner Strale” sind je zwei Axialgeblase lie-
gend angeordnet vorgesehen, im Schwallbauwerk Std hingegen vier Geblase.

Jedes Geblase soll einen Luftstrom von 250 m3/s = 900.000 m3/h fordern und dabei einen sehr
hohen Druck von bis zu 3.500 Pa aufbauen (nach Angabe HBI?®). [3.500 Pa = 350 kg/m?|]

Diese Anforderungen sind nur mit mehrstufigen Axialgeblasen in Sonderanfertigung erfiillbar.

Fur eine gesicherte Planungsgrundlage ist die Einholung von Richtpreisangeboten namhafter
Hersteller mit Angaben zur technischen Ausfihrung unverzichtbar. Das ist hier bislang unter-
blieben; die ,Entwurfsplanung® ?® der HAERTER AG enthalt dazu keine Aussage.

Aus den wenigen und nur sehr allgemein gehaltenen Angaben zu den technischen Merkmalen
der Geblase lasst sich vielmehr schlieRen, dass diesen eben keine belastbaren Hersteller-
Angaben zugrunde liegen. Fir eine gewissenhafte Entwurfsplanung ist dies unzureichend, weil
so eine fehlerhafte Planung nicht vermieden werden kann.

Erinnert sei in diesem Zusammenhang an das Planungschaos am BER, wo sich nachtraglich
herausgestellt hatte, dass die einzubauenden Brandgasgeblase erheblich schwerer sind als
seinerzeit fur die Statik angegeben war und jetzt die Standsicherheit der Hallendecke gefahrdet
ist und aufwendige Abhilfemalinahmen erforderlich werden.

Der von HBI angegebene Laufrad-Durchmesser von 3.000 mm dirfte zwar in etwa hinkommen.
Weil dieser aber die GroRe der Geblasekammer und damit des gesamten Entrauchungs-
Bauwerkes maRgeblich bestimmt, kann sich ein gréRerer Durchmesser, etwa 3.300 mm, bei der
Ausflihrung verheerend auswirken, weil dann der vorgesehene Raum nicht mehr ausreicht und
die notwendigen Zwischenrdume fiir eine ordnungsgemaRe Wartung, Uberwachung und In-
standhaltung fehlen.

Eine ordnungsgemale Entwurfsplanung gibt es nach Aussage der DB PSU bislang noch nicht;
diese soll erst der Auftragnehmer ,Entrauchungsanlagen® erarbeiten, der aber nach wie vor
nicht feststeht. Es gibt nicht einmal eine Ausschreibung dazu. Dennoch ist unverstandlicher-
weise das Bauwerk selbst bereits teilweise betoniert worden.

7.9.3 Umschaltbetrieb Zuluft / Abluft

Fir die nordlichen Tunnelstrecken nach Feuerbach und nach Bad Cannstatt wird ein Wechsel-
Betrieb vorgesehen:

o Absaugen der Brandgase aus dem Tunnel bei Brand
in einem der versorgten Tunnelaste

e Zuluftférderung in die Tunnel zur Haupthalle hin bei einem Brandereignis dort

Sowohl der Absaug-Betrieb als auch die Zuluftférderung sollen mit denselben Anlagen erfolgen,
indem die Luftstromung lediglich durch Drehrichtungs-Umschaltung der Axial-Geblase umge-
kehrt werden soll.

Dies ist jedoch technisch nicht ausfiihrbar; dieser Vorschlag des Gutachters HAERTER AG*
zeugt von mangelhaften Kenntnissen der Stromungsmechanik sowie unterlassener oder ober-
flachlicher Uberpriifung der Entwurfsplanung!

Zwar ist es ohne weiteres moglich, die Drehrichtung der Axial-Geblase durch einfache Polum-
schaltung umzukehren; dadurch wird auch tatsachlich Luft in die entgegengesetzte Richtung
gefdérdert — allerdings nur ein Bruchteil des Soll-Luftstromes! Auch die Druckerhéhung wird er-
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heblich geringer, und der Wirkungsgrad fallt sehr stark ab. Die erforderliche Luft- bzw. Brand-
gasforderung kann mit der umgekehrten Drehrichtung bei weitem nicht erreicht werden.

Das liegt daran, dass die gekrimmten Schaufelprofile notwendigerweise aerodynamisch fir
eine vorgegebene Luftférderung angepasst sein mussen — in der Gegenrichtung kann damit
keine wesentliche Forderwirkung erzielt werden, siehe hierzu nachstehende Abbildung 7.9.3.1.

Abb. 7.9.3.1 Axial-Geblase (Beispiel: einstufiges Laufrad mit Nachleitwerk)

Die gleiche Luftférderung bei Drehzahlumkehr ware stromungstechnisch nur moglich mit einer
gleichzeitigen Verstellung der Lauf- und der Leitschaufel um jeweils 180°. Die daflir notwendige,
sehr aufwendige Steuerungsmechanik ist jedoch in der schnelllaufenden Nabe bei den hohen
Fliehkraften technisch-konstruktiv nicht darstellbar; erst recht nicht in einem mehrstufigen Gebla-
se mit Brandzulassung. Doch HBI erwahnt diese Notwendigkeit einer Schaufelverstellung noch
nicht einmal.

HBI hat darlber auch kein Richtpreis-Angebot eines namhaften Geblase-Herstellers vorgelegt,
der eine solche Schaufel-Umstellung um 180° mittels Schaltbefehl von auflen bauen und liefern
kann. Der Nachweis der Machbarkeit ist nicht erbracht.

Unabhangig von der nicht ausfiihrbaren Schaufelverstellung macht HBI?® einen weiteren ein-
schneidenden Fehler in der Konzeptplanung des Zuluft-/Abluft-Umschaltbetriebes, indem die
Strémungsrichtung durch denselben Geblase-Aufbau lediglich umgekehrt dargestellt wird, siehe
die beiden nachstehenden Abbildungen 7.9.3.2 flr Abluft- und fir Zuluftbetrieb aus der vorgeleg-
ten HBI-Untersuchung®® Abschn. 22.3 / S. 145-146.

Das ist stromungstechnisch so jedoch nicht moglich!

ABLUFT-BETRIEB ZULUFT-BETRIEB:
nicht machbar!

Abb. 7.9.3.2 Luftfiihrung ,,Umschaltbetrieb* / fehlerhafte Planung von HBI*®!
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In der linken Abbildung ,Abluft-Betrieb® ist die Luft-/Brandgas-Strémung immerhin in der richti-
gen Reihenfolge dargestellt:

e Ansaugen aus dem Verbindungsschacht zum Tunnel

¢ Eintritt in das Axialgeblase Uber eine Einstrémdise mit Schutzgitter

o Diffusor am Austritt mit Querschnittserweiterung zum Verringern der Luftgeschwindigkeit
e Jalousieklappe zum Absperren des Geblases

o Austritt in Ausblas-Schacht (mit Schallddmpfer)

In der rechten Abbildung ,Zuluft-Betrieb® ist die Luft-Strémung hingegen lediglich umgedreht.
Das geht so aber nicht. Der Lufteintritt Gber die Jalousieklappe ohne Einstromdise erzeugt eine
stark drallbehaftete Anstromung des Geblases mit erheblicher Leistungsminderung, die der jetzt
auf der Anstromseite befindliche Diffusor nicht ausgleichen kann. Der Austritt Gber die Ein-
stromdise und ohne nachgeschalteten Diffusor ergibt als ,freier Ausblas“ in den Schacht-
Vorraum weitere sehr starke Stromungsverluste. Abgesehen davon sind die vorgesehenen
Luftwege strémungsmafig aullerordentlich ungiinstig und erhéhen die Druckverluste erheblich.

Ein vernlnftiger und sicherer Zuluft-/Abluft-Wechselbetrieb ist nur moglich mit jeweils eigenen
Geblasen fur Zuluft und fur Abluft, insgesamt also 4 Stck. je EBW. Die Zuluft-Geblase mussen
dazu den Abluft-Geblasen entgegengesetzt angeordnet werden. Daflr ist jedoch in den geplan-
ten bzw. bereits im Bau befindlichen Entrauchungsbauwerken ,Prag“ und ,Heilbronner Stralie®
kein Platz vorgesehen! Die aus vorstehender, der HBI-Untersuchung® aus Abschn. 6.4 / S. 42
entnommene, Grundriss-Darstellung Abb. 7.9.1 bietet nur Platz fir zwei Geblase.

Als Ergebnis dieser mangelhaften Planung durch HBI?® werden Bauwerke errichtet, in denen
die notwendigen Anlagen gar nicht untergebracht werden kénnen und die bei Offenbarwerden
dieser Mangel wieder abgerissen und neu gebaut werden mussen.

Unabhangig davon ist die vorgesehene Zuluft-Bereitstellung fur die Tiefbahnsteighalle ohnehin
fragwurdig allein schon von der groRen Entfernung her. Bis die grof3en Gebldse nach dem Zu-
schalten auf Solldrehzahl hochgelaufen sind, vergehen 240 Sekunden = 4 Minuten; bis die 333
m?3/s Luft dann in der rd. 2.000 m entfernten Tiefbahnsteighalle mit der vorgesehenen Stro-
mungsgeschwindigkeit 1,35 m/s ankommen, vergehen weitere 15 Minuten, insgesamt also 19
Minuten — viel zu lange, um dort noch zur Rettung von Personen etwas beitragen zu kdnnen.

Dieses Konzept eines Zuluft-/Abluft-Umschaltbetriebes der EBW Prag und Heilbronner Stral’e
von HBI? ist fehlerhaft und nur unzureichend bearbeitet worden — mit einem nicht umsetzbaren

Ergebnis.

7.9.4 Entrauchungsschédchte EBW Prag und Heilbronner Strale zu niedrig

Die Entrauchungsbauwerke ,Prag“ und ,Heilbronner Stral’e“ sind jeweils mit einem ,Luftungs-
schacht“ vorgesehen, der sowohl der Luft-Ansaugung bei Zuluft-Betrieb als auch zur Rauch-
Ableitung bei Absaug-Betrieb dienen soll. Die von HBI*® angegebenen Schachthéhen iiber Ge-
lande von 3,00 m fur das EBW ,Prag” bzw. ,Killesberg®“ sowie von 5,00 m fir das EBW ,Heil-
bronner Stralle“ sind jedoch vollig unzureichend und so nicht zulassig. Im Ereignisfall treten
Rauch und Brandgase mit gesundheits- und umwelt-schadigenden Wirkungen aus; die Aus-
trittshohe der Schachte muss den Anforderungen der 9. bzw. 13. BImSchV sowie der TA-Luft*’!
entsprechen und durch ein Immissionsgutachten mit Ausbreitungsrechnung festgelegt werden.
Dies wurde bereits im Sommer 2012 vom Gemeinderat der Stadt Stuttgart gefordert, s. ,Be-
schluss“*? v. 24.7.12, S. 34, liegt aber offensichtlich bis heute nicht vor.
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Nach TA-Luft* muss die Miindungshéhe oberhalb des sogen. ,Immissionsniveaus*® liegen, wel-
ches der Héhe der Umgebungsbebauung und der Héhe des Baumbestandes entspricht. Fur
das EBW ,Prag“ im Taleinschnitt des Wartberges mit den hohen Baumen bedeutet dies eine
Schachthdhe tber Grund von voraussichtlich Gber 40 m anstatt nur 3,00 m, fir das EBW ,Heil-
bronner Stral3e” etwa 20-25 m anstatt nur 5,00 m.
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8 RISIKOFAKTOREN IM INTERNATIONALEN TUNNELVERGLEICH

Die Tunnel des Bahnprojekts Stuttgart 21 wurden in ihren sicherheitsrelevanten Parametern
praktisch durchgehend auf Minimalwerte ausgelegt, wahrend in anderen internationalen Tun-
nelprojekten zur Risikominimierung jeweils mehrere Parameter deutlich sicherer ausgelegt wur-
den. Damit sind die Stuttgart 21-Tunnel die mutmalilich unsichersten Tunnelneubauten in Euro-
pa und moéglicherweise weltweit. Sie sind etwa um das 2,5 bis 20-fache gefahrlicher als Ver-
gleichsprojekte:

Risiko doppelrohriger 31 EE 1 Wiy max. min. Rett.-| Abstand | max. Per-
Eisenbahntunnel Lange Querschn. | Steigung | wegbreite | Querschl. | sonenzahl

Perthus Tunnel (FR/ES) 8 km 59 m? 11 %o 2x1,2m 200 m 1.033
Guadarrama Tunnel (ES) 28 km 52 m? 15 %o 1,7m 250 m 715
Lotschberg Basistunnel (CH) 35 km 52 m? 13 %o 2x1,5m 330 m 1.373
Valico Tunnel (IT) 27 km 50 m? 12 %o 1,8 m 500 m 873
Brenner Basistunnel (AT/IT) 56 km 46 m? 7 %o 1,2 m 333 m 929
Gotthard Basistunnel (CH) 57 km 41 m? 7 %o 2x1m 325 m 1.373
Wienerwald Tunnel (AT) 13 km 51 m? 3 %o 1,2m 500 m 929
Katzenberg Tunnel (DE) 9 km 62 m? 5 %o 12 m 500 m 1.757
Stuttgart 21 (DE) 30 km 43 m? 25 %o 0,9m 500 m 1.757
WIKIREAL.ORG

Vergleich wichtiger Tunnel-Referenzprojekte. Stuttgart 21 besetzt praktisch in allen sicherheitsre-
levanten Parametern (farbkodiert) gleichzeitig die Hochstrisikopositionen. Das kombinierte Risiko im
Falle eines Brandes im Tunnel potenziert sich (Rotanteil 1. Spalte). Stuttgart 21 ist ggi. den Ver-
gleichstunneln um Faktoren geféhrlicher, etwa um das 2,5- bis 20-fache.

Wesentliche Parameter sind dabei die Breite des Rettungswegs und der Abstand der Rettungs-
stollen (auch Querschlage genannt) zwischen den beiden Tunnelréhren. Fur die Rauchausbrei-
tung ist darlber hinaus der freie Querschnitt im Tunnel wesentlich und das Gefélle der Tunnel
kann Uber den sogenannten Kamineffekt die Rauchausbreitung erheblich beschleunigen. Die
Dauer der Evakuierung hangt schlieBlich ab von der maximalen Personenzahl, die in einem der
im Tunnel verkehrenden Zige auftreten kann. Aus diesen finf Parametern lasst sich in einem
heuristischen Modell ein kombiniertes Risiko abschatzen, das in der obigen Tabelle als Rotan-
teil in der ersten Spalte wiedergegeben wird.

Stuttgart 21 ist in diesen Parametern praktisch durchgehend auf Hochstrisikowerte ausgelegt.
Das entspricht nicht den Vorgaben der einschlagigen Richtlinien und dem Anspruch eines funk-
tionierenden Rettungskonzeptes. Stuttgart 21 macht mit seinen engen Tunneln einen ,Quan-
tensprung” in der Gefahrdung der Reisenden. Bei einem Brand in den S21-Tunneln sind hun-
derte Tote zu befurchten, das zeigen einfache Handrechnungen und insbesondere der Ver-
gleich mit der Auslegung internationaler Vergleichstunnel.

Daruber hinaus ist Stuttgart mit zahlreichen weiteren spezifischen Risikofaktoren belastet, wie
den vielen Weichen im System, der unsinnigen Fahrdynamik (Bremsen im Gefélle, Beschleuni-
gen in der Steigung) und von Beginn an Uberlasteten Tunnelstrecken. Die Mangel in der Ausle-
gung sind nicht behebbar. Der fehlende Brandschutz in den Tunneln misste den sofortigen
Baustopp erzwingen.
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8.1 Der Anspruch eines funktionierenden Rettungskonzepts

Fir das Uberleben im Brandfall, also eine erfolgreiche Evakuierung, miissen die im Gefahren-
bereich befindlichen Personen in einen sicheren Bereich gelangen, bevor sie der Rauch einholt.
Denn es ist der Rauch, der die meisten Menschen bei Brandereignissen totet.

Bei einem Brand im Tunnel ist eine Evakuierung deutlich schwieriger als in anderen Gebauden
wegen der Enge der Tunnelrdhre, die flr schnelle Rauchausbreitung, langsame Evakuierungs-
geschwindigkeit und lange Wege sorgt. Hier kbnnen schnell sehr hohe Opferzahlen zustande
kommen. Deutsche, europaische und internationale Richtlinien geben nur fir zwei Parameter
absolute Untergrenzen vor. Sie fordern aber durchweg, diese ggf. zu erh6hen, bzw. samtliche

Parameter am Ende so zu wahlen, dass den Menschen eine Selbstrettung ermaoglicht wird.

Richt- Rett.- Quer- F .
. orderungen nach einem
B (S TEE | SOIERE funktionierenden Rettungskonzept
Dokumente) breite abstand
EU >20,7m | <500m | Reisende werden in sicheren Bereich evakuiert. Selbstrettung u. Evakuie-
TSI SRT (0,8 m) rung sollen ,ermdglicht* werden. Ein [funktionierender] Notfallplan soll im
Einklang mit den vorhandenen Rettungseinrichtungen u. értlichen Gege-
benheiten sein (4.2.1.5.2.b.2;4.2.1.6.a.1u.4;4.2.1.2.a).
EBA >20,9m Verweis | ,Fir Tunnelist ein Rettungskonzept aufzustellen, das die Selbst- und
Tunnel- (1,2m) | auf TSI | Fremdrettung gewahrleistet. ... notwendige Malinahmen ... wahrend der
richtlinie SRT, Planung mit den zustandigen Stellen abzustimmen. Die Ausgestaltung
also: des Rettungskonzepts hat unmittelbaren Einfluss auf die bauliche Gestal-
<500 m | tung des Tunnelbauwerks. Deshalb mlssen die Einzelheiten vor Einlei-
tung des Planfeststellungsverfahrens festgelegt sein. (1.3, 2.2)
DB Ril 20,9m <500m | Verweist auf EBA Tunnelrichtlinie (1, 16) und damit auf die Forderung der
853 (1,2 m) ,Gewahrleistung” der Selbstrettung.
uic 20,7m | =<500m | ,Safetyis influenced by: traffic density and type (e.g. mixed traffic), possi-
799-9 (1,2 m) bilities for devising a rescue concept with reasonable escape distances,
tunnel length, etc. (I-20) ,The optimal [cross passage] distance will be the
result of an evaluation of all relevant parameters influencing safety (e.g.
daily traffic, traffic mix, rescue concept, tunnel length etc.) (1-43)
UN AC.9 =0,7m | <500 m | Principle: ,Facilitate Escape” ,Properly designed and indicated escape
(1,2 m) walkways are essential for easy and fast self-rescue.” It is recommended
that a maximum distance between two safe places ... be defined to enable
easy and quick self-rescue. The exact distance varies depending on the
local situation, operating parameters and the safety concept.” (A.1, C3.01,
C3.06)
Singapur =20,8m  =250m | ,Occupants must be able to escape to a safe place, directly or through a
Fire Safety protected exit, before untenable conditions are reached during a fire
emergency.“ (R2.2.1,2.9.2.3,2.9.2.5)
USA >(0,76m <244 m ,Systems shall be designed, constructed, and maintained to protect occu-
NFPA (Schulter- pants who are not intimate with the initial fire development for the time
130 héhe) needed to evacuate or relocate them ...“ (4.3.1,6.3.1.6, 6.3.2.1)
Austral. <240 m | ,AS 4825 is a performance based standard that uses a risk management
AS 4825 (Empfehl.) | approach to tunnel fire safety design.”!

Ubersicht der Vorgaben der Richtlinien. Zum Vergleich auch internationale Vorschriften. Ret-
tungswegbreite und Querschlagabstand werden als Mindestanforderungen formuliert. Dariiber hin-
aus wird ein funktionierendes Rettungskonzept gefordert, auf dem die Planung aufbauen soll. (Ge-
klammerte Werte) geben die Mindestbreite ohne Einbauten bzw. empfohlene Breite an.
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Den Richtlinienvorgaben der vorausgehenden Tabelle ist gemeinsam, dass fir Rettungsweg-
breite und Querschlagabstande nur Mindestvorgaben gemacht werden, die nicht nur tUbertroffen
werden dirfen, sondern sollen. In jeder der Vorgaben wird deutlich gemacht, dass am Ende ein
funktionierendes Rettungskonzept vorliegen muss. Der Bau muss so ausgelegt werden, dass
eine Selbstrettung moglich ist. Dass die Fliehenden einen sicheren Bereich erreichen, bevor sie
der Rauch einholt. Dies ist die bestimmende Vorgabe fir alle Parameter, die Mindestvorgaben
dirfen dabei lediglich nicht unterschritten werden.

Von den genannten Richtlinien haben lediglich die Europaische TSI SRT und die EBA Tunnel-
richtlinie (Tunnel RL) fur Tunnelbauten in Deutschland Gesetzeskraft. Insbesondere das EBA
macht vollkommen klar, dass eine Selbstrettung ermdglicht werden muss. Die DB Richtlinie
verweist ohnehin nur auf die Vorgaben des EBA. Die anderen Industriestandards des Internati-
onalen Eisenbahnverbands UIC und der UNO beschreiben eigenstandig die Grundbedingung
eines funktionierenden Rettungskonzepts, das auch von anderen nationalen Vorschriften gefor-
dert wird. In Australien wird daher konsequenterweise fir den Querschlagabstand nur noch eine
Empfehlung ausgesprochen, da die Vorschrift ,performancebasiert” ist, also die erfolgreiche
Evakuierung die Bedingung ist.

Es ist also vollkommen klar, dass es nicht hinreicht, die Mindestwerte fir Rettungswegbreite
und Querschlagabstand anzusetzen.

8.1.1 Worst credible Szenario

In einem Brandschutzkonzept wird jeweils der Brandfall herausgesucht, der besonders heraus-
fordernd ist, aber im taglichen Betrieb auftreten kann, und dessen Beherrschung dann auch die
Evakuierung in den einfacheren Fallen abdeckt. Dieses ,worst credible“-Szenario entspricht der
Vorgabe des EBA, dass es ,abdeckend fur die anderen Brandorte“ sein soll (EBA Leitf. S. 42
Punkt 1). Dies entspricht dem Vorgehen beim S21-Tiefbahnhof, dass fur die Brandszenarien
des Brandschutzkonzeptes besonders herausfordernde Brandorte gewahlt wurden (Kap. 4.1).

»,Worst credible” Szenario: Eine brennende Lok blockiert einen Querschlag. Von den 1.757
Zuginsassen wirde ein Gro3teil ums Leben kommen, da sie vom Rauch eingeholt werden.

Bei den S21-Tunneln ist das ,worst credible“-Szenario das Liegenbleiben einer brennenden Lok
kurz vor einem der Querschlage, so dass dieser Querschlag als Rettungsweg blockiert ist. Dies
wurde genauso als ,grofdter anzunehmender Unfall“ in der Risikountersuchung der Fehmarn-
belt-Querung angesetzt, dass also ein brennender Waggon am Zugende einen Querschlag blo-
ckiert.?2 Bei 500 m Querschlagabstand in den S21-Tunneln betrégt der langste Fluchtweg somit
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500 m, das wird auch in der Wissenschaft so angesetzt.g"‘f Dass die DB verschiedentlich nahe-
gelegt, der langste Fluchtweg sei 250 m lang (Abb. 7.6.1), ist somit irrefihrend.

Dieses Szenario ist ziemlich wahrscheinlich. Bei Stuttgart 21 sind wegen der extrem ungunsti-
gen fahrdynamischen Verhaltnisse (Beschleunigung und Bremsen mit Energierickgewinnung in
doppelt bis dreifach Uberhéhtem Gefélle) die Antriebseinheiten extrem belastet, was eine Bran-
dentstehung in der Lok bzw. einem Triebkopf begunstigt. Auerdem soll ein brennender Zug
wenn maoglich aus dem Tunnel herausfahren, somit geschieht ein Halt im Tunnel ungeplant,
womit samtliche Positionen der Lokomotive zu den Querschlagen maglich sind, auch in der Na-
he eines Querschlags. Bei einem Brand der Lok ist aulRerdem auch bei jeder anderen Haltepo-
sition schon nach kurzer Zeit definitiv nur noch ein Querschlag erreichbar.® Dies ist besonders
wichtig, da der grofdte Zeitanteil der Flucht mit rund 75 % oder mehr das schwierige Verlassen
des Zugbereichs Uber den engen bzw. sogar durch Einbauten noch weiter verengten Rettungs-
weg ist.

8.2 Bauartbedingte Risikofaktoren

Die von samtlichen Richtlinien geforderte funktionierende Rettung erscheint fir die Stuttgart 21-
Tunnel wenig plausibel, da hier praktisch alle Schlisselparameter auf Héchstrisikowerte gesetzt
wurden, wie der nachfolgende Vergleich mit der Auslegung internationaler Tunnelprojekte zeigt.
Nachdem schon in Kap. 1.2 anhand anerkannter Berechnungsverfahren gezeigt wurde, dass in
den S21-Tunneln die Entfluchtungszeit die Verrauchungszeit weit Gbersteigt.

Es lohnt ein Blick, mit welchem Ergebnis bei anderen internationalen Tunnelprojekten die Richt-
linienvorgaben umgesetzt wurden. Wie wurde das ,worst credible“-Szenario und der Anspruch
eines funktionierenden Rettungskonzepts in Auslegungsparameter Ubersetzt? Dazu werden die
funf Schllsselparameter in ihrer Auslegung bei Stuttgart 21 mit wichtigen Referenzwerten ver-
gleichen: Breite der Rettungswege, Abstande der Querschlage, freier Querschnitt, Gefal-
le im Tunnel, Anzahl der Personen im Zug.

8.2.1 Breite der Rettungswege

Schon 2010 in der Schlichtung zu Stuttgart 21 wurde zu den S21-Tunneln auch die geringe
Breite der Rettungswege kritisiert. Der Brandschutzbeauftragte der Deutschen Bahn AG Klaus-
Jurgen Bieger verteidigte sie damals wie auch spater vor dem Stuttgarter Gemeinderat mit je-
weils gleichartigen Aussagen. Beide Male beendete Bieger damit die Diskussion.

,Wir gehéren zu denen, die die breitesten Fluchtwege in Europa haben.
Die Standardvorgabe ist 0,75 m in der Norm. Wir haben 1,20 m.“

K.-J. BIEGER, S21-SCHLICHTUNG, 20.11.2010°

»In Deutschland gibt es zusammen mit den Osterreichern, wir haben die

gleichen Regeln da, die breitesten Fluchtwege in Eisenbahntunneln in ganz Europa.
Die sind 1,20 m. Und in diesen Tunneln auch alle eingehalten. [...]

Das ist Ubrigens viel mehr, als nach der internationalen Regel, die eigentlich

nur 0,75 bis 0,80 m ist.“

K.-J. BIEGER, GEMEINDERAT STUTTGART, S21-AUSSCHUSS, 15.11.2016°

Diese Aussagen treffen nicht zu: Einerseits sind die Fluchtwege nicht durchgehend 1,20 m breit
und auch sind sie nicht die breitesten in Europa. Die Aussage von 2010 zu den 0,75 m als
Standardvorgabe der Norm ist gleichermal3en unrichtig, weil damals die 0,75 m mindestens
gegeben sein mussten’ und damit waren sie eben nicht Standard, sondern die Untergrenze.
Auch die Aussage von 2016, dass nach internationaler Regel ,0,75 bis 0,80 m* anzusetzen wa-
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ren, ist falsch, da beide Werte Untergrenzen sind (die 0,8 m die aus der Aktualisierung der TSI
von 2014). Nicht erwahnt hat Bieger auch das Gebot der Richtlinien, die Parameter (ggf. ober-
halb der Mindestwerte) entsprechend einem funktionierenden Rettungskonzept festzulegen (S.
119 f). Im Ergebnis hat Bieger mit diesen unzutreffenden Aussagen die Offentlichkeit getauscht.

Tatsachlich plant die DB in den S21-Tunneln eine Einengung des Rettungswegs durch Einbau-
ten um 0,30 m Breite® (siche die nachfolgende Planabbildung). Dies ist, wie zuvor dargestellt,
zwar konform mit der Mindest-Vorgabe der Tunnelrichtlinie, aber nicht konform mit der Forde-
rung nach einem funktionierenden Rettungskonzept. Ein solches wirde hier oder in anderen
Parametern ggf. sicherere Werte fordern, damit am Ende das Ziel der Selbstrettung erreicht
wird.

Einschrénkung der Rettungswegbreite von 1,20 m durch Einbauten um 0,30 m. Damit ergeben
sich immer wieder Engpésse von nur noch 0,90 m Breite (Planunterlage DB®, Hervorhebungen er-
génzt).

Nicht die breitesten, eher die engsten Rettungswege in Europa

Wie stehen die S21-Fluchtwegbreiten im internationalen Vergleich da? Dazu nachfolgend Richt-
linienvorgaben verschiedener Lander und Auslegungsparameter einzelner Referenztunnel .2

Der Blick auf diese Ubersicht zeigt, die Formulierung von Bieger zu den breitesten Fluchtwegen
in Europa ist nicht zutreffend. Viele Lander haben uber die TSI Infrastruktur hinausgehend
Fluchtweg-Mindestbreiten von 1,2 m ohne die Erlaubnis fir Einengungen.

Denn die prinzipielle Erlaubnis von Engpassen in den Fluchtwegen laut der TSI SRT sowie der
EBA Tunnelrichtlinie (Tunnel RL Kap. 2.2 S. 12) ist hoch problematisch. Das zeigt die Berech-
nung der Raumzeit fir das ,worst credible“-Szenario (S. 120). Es gilt der Grundsatz der Evaku-
ierung:

»Ein Fluchtweg ist nur so gut wie seine engste Passage.”
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Fir die Evakuierung eines Zuges im Tunnel hilft es nichts, wenn der Rettungsweg Uber die Zug-
lange 1,2 m breit ist und sich dann moglicherweise noch am Ende des Zuges durch Einbauten
ein Engpass von 0,9 m ergibt. Samtliche Fliehenden stauen sich dann an diesem einen Eng-
pass, so dass dieser fast allein die Evakuierungszeit bestimmt. Der Fluss an Menschen durch
den Engpass nimmt tatsachlich Gberproportional mit der Verengung zu, durch die Einfadel-
Dynamik sinkt der mégliche spezifische Personenstrom ab. Wenn sich also bei S21 der Flucht-
querschnitt um 25 % verringert, geht an der Stelle der Fluss, also der Durchsatz an Personen
pro Zeiteinheit, laut den Formeln des vfdb um knapp 40 % zurlck (S. 127). Die 1,2 m Flucht-
wegbreite bringen erst dann etwas, wenn sie durchgehend vorliegen.

Vergleich internationaler Vorgaben fiir die Fluchtweg-Mindestbreite in Eisenbahntunneln so-
wie die Werte einzelner Beispiel-Tunnel.Ref52°” Die Engpésse in den Fluchtwegen von Stuttgart 21,
die um 0,3 m enger als die 1,2 m Regelbreite geplant sind, werden von vielen nationalen Richtlinien-
vorgaben und Tunneln weit libertroffen, teils mit Fluchtwegen beidseitig der Gleise.

Das ist mutmallich der Grund, warum neuere Richtlinien keine Einengungen zulassen, wie es
die Richtlinie der staatlichen Bahngesellschaft RFI in Italien'® oder die Vorgaben eines Sicher-
heitskonsortiums in den Niederlanden bei einer Mindestbreite von 1,2 m ohne Spielraum fir
Einbauten vorsehen. Und es werden auch héher als 1,2 m angesetzte Mindestbreiten berichtet:
Zumindest bis 2004 waren in Finnland 1,6 m vorgegebenﬁ und in Danemark 1,45 m, sogar
auch in eingleisigen Tunneln jeweils auf beiden Seiten.® Die Schweiz setzt eine Mindestflucht-
wegbreite von 1 m an, beschreibt aber gleichzeitig einen im wesentlichen gleich breiten Ser-
viceweg auf der anderen Seite, so dass in neueren Projekten beidseitig 1 m Breite geplant wur-
den und fiir die Evakuierung eingesetzt werden.™

Tatsachlich sind die 0,9 m oder auch die 1,2 m ja grundsatzlich nur Mindestanforderungen, die
im Rahmen des gleichzeitig geforderten funktionierenden Rettungskonzepts in der Regel deut-
lich Gberboten werden (missen). Das zeigen die in der obigen Grafik dargestellten Vergleichs-
tunnel und der Blick auf die Tabelle mit der Gesamtibersicht weiter unten (S. 131). In der
Fachwelt wird davon gesprochen, dass Breiten von 1,2 m auf beiden Seiten der Tunnel, also
ein gesamter Fluchtwegquerschnitt von 2,4 m, in langen Tunneln lblich geworden seien.”®
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Kein Beispiel wurde gefunden, dass in einem realisierten Tunnel die fur die Entfluchtung so kri-
tischen Einengungen zugelassen worden waren, nur bei S21. Letztlich musste gerade bei
Stuttgart 21 — insbesondere wegen der hohen Personenzahl von bis zu 1.757 zu evakuierenden
Personen (S. 130 f) — ein besonders breiter Rettungsweg moglichst auf beiden Seiten des Tun-
nels geplant werden. Es gibt in Europa praktisch keinen Tunnel, der breite Fluchtwege nétiger
hatte (Kap. 8.4.1), und dennoch werden hier die engsten Fluchtwege geplant.

8.2.2 Abstédnde der Querschléage

Die Rettungsstollen, auch Querschlage genannt, ermdglichen den fliehenden Menschen den
Ubertritt in die sichere Nachbarrohre des Doppelrdhrentunnels. Die nachfolgende Abbildung
verdeutlicht die GréRenverhaltnisse. Bei Stuttgart 21 werden alle 500 m Querschlage gebaut,
das entspricht gerade einmal der Mindestanforderung der Richtlinien. Der von der DB AG flr
die Evakuierung angesetzte Regionalverkehrszug mit 7 Doppelstockwaggons erreicht eine
Lange von 207 m. Damit ergeben sich flr die Fliehenden sehr lange Fluchtwege, im ,worst cre-
dible“-Szenario bis zu 500 m.

Andere Tunnelneubauten aus jungerer Zeit wahlen deutlich kirzere Querschlagabstande, auch
wenn fiur sie die TSI SRT genauso gilt wie fur Stuttgart 21. Auch dort konnte viel Geld gespart
werden, wenn lediglich die Mindestanforderung erfullt wirde. Und dort sind weder so viele Per-
sonen in den Zugen, noch das Gefélle so hoch oder der Tunnelquerschnitt so eng wie bei Stutt-
gart 21 und dennoch wurden die Abstande viel geringer geplant. Offensichtlich ist bei diesen
Projekten die Sicherheitsabwagung zu einem anderen Ergebnis gekommen als in Stuttgart.

Abstédnde der Querschldge im Vergleich. Die meisten europédischen Tunnelprojekte nutzen den
Maximalabstand laut EU TSI SRT von 500 m nicht aus, sondern wéahlen — wie auch andere interna-
tionale Projekte — aus Sicherheitsgriinden deutlich kiirzere Absténde.

Deutschland und Stuttgart 21: Schlusslicht bei Querschlag-Abstdnden

Erste Ubersichten zu Querschlag-Abstédnden’® enthalten nur wenige Beispiele. Sie wurden in
dieser Arbeit durch eine umfassende Recherche ergédnzt.*” Nur wenige europaische Projekte
wahlten den Maximalabstand laut TSI SRT von 500 m. Schnell fallt die Kurve ab unter den Wert
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von 375 m Querschlagabstand in dem als unsicher geltenden Eurotunnel. Eine grof3e Zahl von
Tunneln liegt zwischen 300 und 350 m im Querschlagabstand.

Auffallig ist, dass alle Standards auf3erhalb der EU nur die Halfte der TSI zulassen. Der weltweit
sehr wichtige US-Standard ,NFPA 130“ gibt einen Querschlagabstand von 244 m vor. Dieser
Richtwert findet auch in Metro-Systemen in Kanada und Indien Anwendung. Die Vereinigten
Arabischen Emirate haben ebenfalls diesen Grenzwert festgelegt. Singapur gibt 250 m als ab-
soluten Grenzwert vor, wahrend in Italien 250 m als Empfehlung ausgesprochen werden.™ In
Australien empfiehlt die Tunnelbrandschutz-Richtlinie AS 4825-2011 einen Abstand von 240 m."
Das groRte aktuell diskutierte Projekt in Australien, die ,High Speed Rail Study“ einer Hochge-
schwindigkeitsstrecke Brisbane-Sydney-Melbourne weicht mit 250 m Querschlagabstand nur
wenig von der Empfehlung der Richtlinie ab.’® Das California High-Speed-Rail-Train Projekt
plant mit 244 m.

2-réhrige Eisenbahntunnel, Abstdnde der Querschléage. Daten aus dem Gebiet der EU mit inter-
nationalen Richtlinienwerten (grau) und Beispiel-Tunneln.*’ Fiir die meisten européischen Tunnel
wird der Maximalwert der EU-Richtlinie TSI SRT von 500 m aus Sicherheitsgriinden nicht ausge-
nutzt. Lediglich Deutschland und Osterreich und einzelne Tunnel in Frankreich und Italien reizen die
Obergrenze voll aus, mit einem Querschlagabstand doppelt so hoch wie von anderen internationa-
len Standards angesetzt.

Der Trend geht zu kiirzeren Querschlagabstdnden

Der Guadarrama Tunnel in Spanien war zunachst mit 450 m Abstand der Querschlage geplant
worden, bevor dieser Wert im Rahmen der Umweltvertraglichkeitspriifung vom Jahr 2000 auf
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250 m herabgesetzt wurde.?’ Das urspriingliche Projekt fiir die Strecke Lyon-Turin war mit
400 m Querschlagabstand ausgelegt worden, 2-jetzt wird stattdessen der Mont Cenis-
Basistunnel mit 333 m Abstand geplant®. In den Niederlanden legte ein Sicherheitskonsortium
schon einen Hochst-Querschlagabstand von max. 300 m fest. "

Einzelne Tunnelexperten gehen so weit, dass sie die Vorgabe der TSI SRT fur lange Alpentun-
nel (in denen aber die Verhaltnisse ahnlich zu den langen Tunneln bei S21/NBS sind) als ,klar
unangemessen” einstufen, was die Untersuchungen zur Auslegung des Gotthard-Basistunnels
ergeben hatten:

LAnalysis and experience shows, that these values [TSI SRT]
are clearly inadequate for the long Alpine tunnels.“
YVES BOISSONNAS, MARCO BETTELINI, AMBERG ENGINEERING, 20162

Querschlagabstand und Risiko fiir Todesfélle. Bei 333 m Querschlagabstand sind Unfélle mit 'zig
Toten um ein 'zig-faches unwahrscheinlicher als bei 500 m Abstand (Hervorheb. ergénzt).”®

Kurze Querschlagabstdnde wohlbegriindet, lange Abstdnde unbegriindet

Umfangreiche Studien gingen der Auslegung des Gotthard Basistunnels voraus, der mit einem
Querschlagabstand von 325 m gebaut wurde und mit zwei Rettungsstationen im Tunnel sowie
einem Beliiftungssystem ausgestattet ist.2#% Die kiirzeren Querschlag-Abstéande wurden mit
aufwandigen Sicherheits-Untersuchungen begrindet, wie auch zum Nachbarprojekt dem
Loétschberg-Basistunnel 2

Demgegenuber fallt auf, dass bei den Projekten mit langeren Querschlag-Abstanden ver-
schiedentlich Begriindungen nicht auffindbar sind oder grobe Licken aufweisen.

S21 - Risiken eines Brandes Aktionsbliindnis gegen Stuttgart 21 Gutachten S. 126 von 169
06.11.2018



So war der Eurotunnel wahrend der meisten Zeit der Planung von 1960 bis mindestens 1982
aus ,Sicherheitsgrinden® mit einem Querschlag-Abstand von 250 m geplant worden, bevor da-
nach ohne Begriindung ein Abstand von 375 m festgelegt worden war.%

Bei Tunnelbauprojekten in Osterreich wird haufig der Verweis auf eine Begriindung umgangen,
indem unzutreffend von einem ,Regelabstand“ gesprochen wird.2 23 Dabei sprechen auch
die dsterreichischen Normen vielmehr von einem Maximalwert bei gleichzeitigem Anspruch,
dass die SicherheitsmaRnahmen in der ,Mehrzahl der Falle* eine Rettung erméglichen sollen.®

Bei Stuttgart 21 erschoépfte sich bei Erteilung der Baugenehmigung die Begriindung fir die Zu-
lassigkeit der langen Querschlagabstande im Verweis darauf, dass die Mindestanforderungs-
Richtlinie eingehalten wird und ja die zweite Rohre als sicherer Bereich zur Verfigung steht
(PEB 1.2 S. 300 f). Ob die Fluchtenden bei derartigen Querschlagabstanden diesen Bereich
uberhaupt erreichen kdnnen, bevor sie der Rauch einholt, wurde nicht gepruft. Bei den weiteren
Tunneln mit 500 m Querschlagabstand ist das dhnlich (Tabelle S. 131), bisher kann jeweils bes-
tenfalls der Verweis auf die Einhaltung der TSI SRT gefunden werden. Vertiefte Risikountersu-
chungen oder die Darstellung eines auch mit diesen langen Fluchtwegen funktionierenden Ret-
tungskonzepts waren bisher nicht auffindbar.

Kiirzere Notausgangabstdnde kénnen sogar kostengiinstiger sein

Die Wahl strikt nach den Maximalvorgaben der Richtlinien ist im Zweifelsfall nicht besonders
intelligent, da selbst kirzere Abstande von Rettungsschachten bei einer optimierten Planung
samtlicher technischer Installationen im Tunnel zu einer Kosteneinsparung fuhren kdnnen, wie
sich beim (zweigleisigen) City-Line Tunnel in Stockholm zeigte.*

8.2.3 Freier Tunnel-Querschnitt

Fir die Rauchausbreitung ist der dafiir verfigbare Platz im Tunnel entscheidend. Von der zu-
meist kreisformigen Querschnittsflaiche des Innendurchmessers geht durch die Einebnung des
Bodens mit dem Beton fir Fahrbahn, FuRwege und technische Installationen ein Teil verloren.
Im Durchschnitt der bisher untersuchten Tunnel (Tabelle S. 131) ist dies ein Anteil von 16 %.
Der so ermittelte sogenannte freie Querschnitt ist auch mafRgeblich fur den Luftwiderstand im
Tunnel, so dass Hochgeschwindigkeitsstrecken in der Regel Innendurchmesser von knapp 9 m
bendtigen.

Auch fur die Rauchausbreitung steht nur dieser freie Querschnitt zur Verfigung. Im Bereich des
Zuges, reduziert sich das verfuigbare Volumen aber um das Zug-Volumen, bzw. der freie Quer-
schnitt reduziert sich um den Zugquerschnitt. Die Querschnittsflache von Zige liegt typischer-
weise bei 10 bis 12 m2.%

Im engen Tunnel lberrollt der Rauch die Fliehenden

Der Bereich des Zuges ist besonders wichtig, da sich hier die Flichtenden durch die langsame
Bewegung auf dem schmalen Fluchtweg am langsten aufhalten. Hier wird aber auch der Rauch
freigesetzt und breitet sich aus. Fur den freien Tunnelquerschnitt des verengten Tunnelprofils
bei Stuttgart 21 von 42,8 m? verbleiben dort nach Abzug des Zugquerschnitts von rund 10 m?
lediglich 32,8 m? fiir die Rauchausbreitung. Bei dem in den Brandschutzuntersuchungen ange-
setzten Bemessungsbrand mit 52 MW Brandleistung werden 125 m?s Rauch freigesetzt (S21-
Auss. 2016 S. 12). Wird nun im ,worst credible“-Szenario angenommen, dass durch den Ka-
mineffekt die Rauchausbreitung weitgehend tunnelaufwarts, also in Richtung der Fliehenden
erfolgt, ergibt sich in der Spitze eine Rauchausbreitungsgeschwindigkeit von 125 m3/s / 32,8 m?
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= 3,8 m/s. Dies ist deutlich schneller als die freie Gehgeschwindigkeit der Fliehenden auf dem
engen Fluchtweg von 0,6 m/s (vfdb-Leitf. S. 275).

Effektiver freier Tunnelquerschnitt im Vergleich (abziiglich des Zugvolumens). Gegenliiber dem
verengten Tunnelquerschnitt von Stuttgart 21 (der auf (ber 50 % der Strecken vorliegt) bietet etwa
der Katzenbergtunnel mehr als 1,5-mal so viel Platz fiir den Rauchabzug.

Tatsachlich stauen sich die Fliehenden am Ende des Zuges, weil sich erst dort die Breite des
Rettungsweges auf den ganzen Tunnel erweitert. Aus dem nur 1,2 m breiten Fluchtkorridor ne-
ben dem Zug kdénnen sie nur mit 1,1 p/ms (ebd., es ist die ,moderate Auslastung“ zu wahlen),
also mit 1,32 p/s herausstromen. Das kostet fur die 1.757 Personen (1.757 p / 1,32 p/s =) 22,2
Minuten. Befindet sich einer der 0,9 m breiten Engpasse am Zugende dann verstarkt der Stau
durch das Einfadeln. Laut vfdb reduziert sich hier wie bei einer Tur der Personenstrom auf nur
noch 0,9 p/ms, also 0,82 p/s. Das ergibt allein fir das Vorbeistrdmen am Engpass eine Zeit von
36,2 Minuten. Diese Abschatzungen zeigen die Bedeutung, die die schmalen Fluchtwegbreiten
bei der hohen Personenzahl haben.

Der Tunnel fiillt sich aber im extremsten Fall mit 3,8 m/s mit Rauch, d.h. die 189 m Lange der 7
Doppelstockwaggons des Zuges im Brandschutzkonzept werden bei Vollbrand und Rauchaus-
breitung nur in Richtung der Fliehenden schon in 49,7 Sekunden, also weniger als einer Minute
bis zum Zugende geflllt. Fir die Rauchausbreitung bis zum Querschlag erhalten wir bei einem
realistischen Szenario knapp 10 Minuten (Kap. 7.7). D.h. die Fliehenden haben mit einer Zeit fir
das Verlassen des Zugbereichs erst nach 22,2 bis 36,2 Minuten und einer Verrauchung dieses
Bereichs in deutlich unter 10 Minuten kaum eine Chance. Etwa 60 bis 80 % der 1.757 Zugin-
sassen wirden im Rauch ersticken.

Wenig mehr Tunnelquerschnitt macht schon viel aus

Bei enger werdenden Tunneln geht wegen der quadratischen Beziehung zwischen Durchmes-
ser und Querschnitt und der Subtraktion des festen Zugquerschnitts der fiir die Rauchausbrei-
tung zur Verfugung stehende Raum rapide zuriick. Daher ist es so unverantwortlich gerade bei
einem Projekt wie Stuttgart 21, bei dem besonders viele Personen beférdert werden sollen, ei-
nen derart engen Tunnelquerschnitt festzulegen.
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Der Vergleich mit dem Katzenbergtunnel zeigt, dass schon ein um knapp 20 % gréRerer Tun-
nelquerschnitt bei der Flache fir den Rauchabzug ein Plus von tber 50 % bringt. Das heif3t im
Katzenbergtunnel wird sich der Rauch im Ereignisfall um rund 1/3 langsamer ausbreiten. Die
weiteren — meist deutlich groReren — freien Querschnittsflachen internationaler Tunnelprojekte
finden sich weiter unten in der Tabelle (S. 131). Stuttgart 21 belegt auch beim Tunnelquer-
schnitt einen HAchstrisikoplatz.

8.2.4 Gefélle im Tunnel

Wenig diskutiert wurde bisher der Einfluss des Gefélles auf den Brandschutz. Der mit dem Ge-
falle einhergehende Kamineffekt wird fur die naturliche Bellftung der Tunnel genutzt und wird
im Brandfall positiv gesehen, da er ,die Abflhrung von Rauch oder Abgasen beglnstigt®
(Tunnel-RL S. 10).

Dass starker geneigte Tunnel vielmehr zu vermeiden sind, da sich durch den Kamineffekt der
Rauch schneller ausbreitet, wird im australischen High Speed Rail-Programm selbstverstandlich
vorausgesetzt.** Dort wird pladiert, mit zunehmendem Gefille zur Kompensation den Tunnel-
querschnitt zu vergrofiern.

In einer Arbeit zu StralRentunneln wurde die schnellere Verrauchung im Gefalle systematisch
untersucht. Hierzu wurde ermittelt, dass eine Steigung von 25 %o eine Verkirzung des Quer-
schlagabstands von 400 m auf 300 m rechtfertigt (s. Abb.).> Das hieRe, dass allein aufgrund
der Steigung der Querschlagabstand der S21-Tunnel von 500 auf 375 m zu reduzieren ware.

Schnellere Rauchausbreitung im geneigten Tunnel. Allein schon die Steigung der S21-Tunnel
rechtfertigt eine Verringerung der Querschlagabsténde auf 3/4 des Wertes bei geringer Neigung, wie
diese Untersuchung fiir StraBentunnel’® zeigt (rote Markierungen ergénzt).

D.h. auch das Gefalle hat erheblichen Einfluss auf die Sicherheit im Brandfall. Zu hohe Neigun-
gen sind gefahrlich wegen der schnellen Rauchausbreitung. Entsprechend wird auch das Tun-
nelgefalle in der Ermittlung des kombinierten Gesamtrisikos verschiedener Tunnel mit einbezo-
gen (S. 132 f). Der Vergleich mit internationalen Tunnelprojekten zeigt (Tabelle S. 131), dass
Stuttgart 21 mit seinem Tunnelgefalle von 25 %0 auch hier den (negativen) Spitzenplatz belegt.
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8.2.5 Anzahl der Personen im Zug

Der letzte der in dieser Auflistung besprochenen Schllsselparameter ist die Zahl der im Brand-
fall zu evakuierenden Personen. Sie bestimmt besonders dort, wo es durch enge Fluchtwege
oder die begrenzte Zahl und Kapazitat von Rettungsstollen zu Staus kommt, ganz mafgeblich
die bendtigte Zeit fur die Entfluchtung.

Es konnte bisher nur fir einen Teil der internationalen Vergleichstunnel auch recherchiert
werden, welches Rollmaterial zum Einsatz kommt und welche Konfiguration jeweils die hochste
Passagierkapazitat hat (Tabelle S. 131). Bei der Anzahl der maximal zu evakuierenden Perso-
nen besetzt Stuttgart 21 bei den Tunneln fir Fern- und Regionalverkehr erneut den (negativen)
Spitzenplatz. Die nachfolgende grafische Ubersicht verdeutlicht, wie gravierend die Unterschie-
de in den Anforderungen an den jeweiligen Evakuierungsprozess bei verschiedenen Tunneln
sind.

Anzahl der maximal zu evakuierenden Personen verschiedener Eisenbahntunnel. Auch hier
belegt Stuttgart 21 den Spitzenplatz. In anderen Referenztunneln sind weitaus weniger Personen in
Sicherheit zu bringen, dennoch wird dort weniger eng geplant.
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8.3 Vergleich internationaler Tunnelprojekte
8.3.1 Tabelle der Tunnelprojekte

Schliisselparameter internationaler Tunnelprojekte:*®

Doppelréhrige Bbau- In_be- max. Strf.ck- max. Freier | Innerer = min. Ret- Abstand max.# bei k_or_nb.
Eisenbahntunnel e- trieb- km/h enldnge Strecl_(en- Quel_'- Durch- tungsyveg- ngr— evak. ;ug- Risiko-
ginn \nahme Tunnel |Gradient| schnitt | messer|  breite | schldge | Pers. | ldnge | faktor
Abdalajis Tunnel (ES) 2002 2007 (160 7,3 km | 16,0 %0 (51,4 m? 88m 2x1,5m 350m 1,23
Brenner Basistunnel (AT/IT) 2011 2026 250 56km  6,7% @ 46m>  8,1m 1,2m 333m 929 402m 2,81
California High-Speed Tr. (US) 2015 >29 220 >129km £2,5%0 58,5m? 9,1m 091m 244m 2,06
Ceneri Basistunnel (CH) 2006 2020 250 15,4 km | 12,5%0 (41 m?) 7,76 m 2x1m 325m 2,20
Citytunnel Malmé (SE) 2005 2010 (160 5,9km | 30% 41m** 78m 2x12m 350m 965 297 m 2,28
Diabolo T. Briissel 2-réhr. (BE) 2007 2012 220 1,1 km [(<5%0) 35m* 7,3m 1,6m 300 m 2,88
Divaca-Koper Sec. Track (SI)****  -?-| -?- 160 20,5km 17 %o @ 44 m* - 0,75+1,65 500 m | 869 400m 2,35
Eurotunnel (FR/GB) 1987 1993 160 50km 11,0% 40m2? 76m | 08m 375m 6,45
Fehmarnbelt Tunnel (DK/DE)** 2020 2028 200 17,6 km 12,5%0 34,3m?  — 1,2+1m 110m 0,86
FinEst Link (FI/EE) 25-30/30-35 250 >107km 8,7 %o (48 m3) 84m 1-12m | 333m 3,23
Follo Line Tunnel (NO) 2015 2021 |250/19,5km | 12,5% 52m? 8,75m 12m 500m 489 216 m 2,04
Gotthard Basistunnel (CH) 19992016 200 57,1 km 6,8%  41m? 7,76 m 2x1m | 325m 1.373401m 2,83
Groene Hart Tunnel (NL)*** 2000 2005 300 7,2km  25% @ 49m* | n.a. 0,9+1,5m 150 m 0,77
GroBer Belt Querung (DK) 1988 1997 160 8km | 16,5%0 34 m*  7,7m 2x1,45m 250 m 1,53
Guadarrama Tunnel (ES) 2002 2007 350 28,4 km 15,0%0 52m?  8,5m 1,7m 250m 715 400m 1,08
High Speed 2 (GB) 2017 2026 |320 |~ 20 km [10(30)%0c 56 m>  88m | 0,85m 380 m 3,97
High Speed Rail Study (AU) -?--7-.350>30km|<25%  66m* 102m  12m | 250m 1,79
Hong Kong XRL (CN) 2009 2018 /200 26 km | 20,0 %o | (45m?) 8,15m|  1,5m | 250m 2,15
Hudson Tunnel Projekt (US) 2019 2026 (100 3,7km [21,0%0 | 29m>* 7,7m | 0,91 m* 229m 6,10
Katzenbergtunnel (DE) 2003 2012 250 9,4km  54% @ 62m?  9,6m 1,2m 500 m 1.757 220 m 5,43
Koralmtunnel (AT) 2009 2022 250 32,9km 54% 42,7m? 79m (1,2m) 500m 4,92
Lotschberg Basistunnel (CH) 1999 | 2007 (250 34,6 km 13,0% 52m2 856 m 2x15m* 330m 1.373401m 1.52
Marmaray Istanbul (TR) (S-Bahn) 2004 2008 100/13,6 km| 21 %* (38 m?) 7,04m 14m 150 m 3.040 220 m| 6,29
Mont Cenis Basistunnel (FR/IT) 2015 20-23/220| 57 km [12,5%0 48 m>* 87m  12m* 300m 2,76
Nord-Siid-Link Antwerpen (BE) 2001 ' 2006 25km 16,0% (36m?) 73m 14m 300m 3,54
Oresund Drogden T. (DK)** 1995 2000 3,5 km | 15,6 %o | 40 m** 2x1,45m | 88 m 0,44
Pajares Tunnel (ES) 2005 2021 250 24,6 km 16,8 %0 52m?  8,5m 1,4m 400m 3,00
Perthus Tunnel (FR/ES) 2005 2010 350 8,3km 10,9% 59,4m? 99m 2x12m 200m 1.033400m 0,72
Portocamba Tunnel (ES) 2012 -?- /220 /3,74km| 25% [53,9m2 8,78 m  1,55m 450 m 3,17
Ring Rail Line (FI) 2009 2015|120/ 8km | 40%. 50,1 m? — 2x1,6m 200m 784 226m 0,67
Saverne Tunnel (FR) 2010 2016 (350 4km |[19,0% | 52m? 89m  09m  500m 5,97
Semmering Basis- T. (AT) 2012 2026 230 27,3 km 8,4(9)%0 42,7m? 79m 12m 500m 5,10
Stuttgart 21 (DE) (verengt.Querschn.) 2014 2022 160 18,4/30 25(33)%0 42,8 m? 8,1 m | 0,9(1,2)m | 500 m [1.757 220 m 14,3
Stuttgart 21 (DE) (Maulprofil) 20142022 250 4,3/30 | 25% 549m? - 0,9(1,2)m 500 m 1.757 220 m 10,4
Valico Tunnel (IT) 2013 2021 |250| 27 km [ 122% 50m? 861m 179m 500m 873 375m 2,55
Wienerwaldtunnel (AT) 2004 2012 |250(13,4km| 2,8% 51m?* 87m 12m* 500m 929 402m, 3,53
Best practice Werte fir kombinierten Riskofaktor (letzte Spalte, siehe Folgeabschnitt)
Best practice - - - - 0% | 60 m? - 1,8m | 250m 1.000, - 1,00

Tabelle der Schliisselparameter doppelréhriger Eisenbahntunnel. Stuttgart 21 weist fast durch-
gehend Hochrisikoparameter auf, wogegen die anderen Tunnel jeweils in mehreren Parametern
Sicherheitsreserven haben (Quellen auf WikiReal.org®’). Im kombinierten Risiko (letzte Spalte, s.
nachf.) ist S21 gegeniiber den Vergleichsprojekten um Faktoren riskanter (Legende: Folgeseite).
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Legende zur Tabelle

Parameterwerte

(x) Geklammerter Wert: Grobe Schatzung

X(Y) %0 maximaler Gradient tber langeren Bereich mit (kurzfristigem) Héchstwert
x(y) m minimale Rettungswegbreite mit Einbauten und (ohne Einbauten)

*

aus Planen ausgemessene Werte
Tunneltypen

*%*

Kombinierter Stralden-/Eisenbahntunnel, Rechteckprofil
el Einréhrentunnel mit Trennwand zwischen beiden Gleisen; Projekt hoch umstritten
e Eingleisiger Tunnel mit zusatzlichem Fluchttunnel

Schon der unmittelbare Vergleich der Werte der Schlisselparameter bestatigt nun in der Ge-
samtibersicht, was sich schon im vorausgehenden Abschnitt zu den einzelnen Parametern
zeigte: In den internationalen Vergleichsprojekten, insbesondere auch den europaischen, wer-
den bei weitem nicht die Richtlinien-Grenzen maximal ausgereizt. Vielmehr fuhrte offenbar in
den meisten Fallen die Abwagung eines Gesamtrisikos bei den jeweiligen Tunnelplanungen
dazu, dass mehrere Parameter mit Sicherheitsreserven angesetzt wurden.

8.3.2 Kombiniertes Gesamtrisiko eines Tunnels

Um ein Mal fir das Gesamtrisiko eines Tunnels zu erhalten, soll im Folgenden eine einfache
heuristische Abschatzung vorgenommen werden. Dazu wird beispielsweise angesetzt, dass ein
doppelter Querschlagabstand oder eine halbe Rettungswegbreite grob geschatzt das Risiko
verdoppelt. Das Risiko besteht darin, dass die Reisenden vom Rauch eingeholt werden, bevor
sie den Tunnel in einen sicheren Bereich verlassen konnten. Zu jedem Parameter eines Tun-
nels entsprechend obiger Tabelle wird der Risikofaktor ermittelt, um den dieser Wert Gber einem
best-practice-Wert liegt. Diese Faktoren werden dann zur Ermittlung des kombinierten Risikos
miteinander multipliziert.

Die Lange der Tunnel bzw. die Lange ihres langsten Abschnittes ohne Rettungsstation sind
bestimmend flir das absolute Gesamtrisiko. Wenn es zunachst um den Vergleich der Bauart
geht, wird die Lange noch nicht einberechnet.

1. Bei dem freien Querschnitt (innerer Tunnelquerschnitt ohne den betonierten Teil der Fahr-
bahn und FuBwege) werden 60 m? als best practice angesetzt (ahnl. Perthus- oder Katzen-
berg Tunnel). Es werden jeweils 10 m? abgezogen fiir den typischen Zug-Querschnitt,® da
der Zug den Rauch verdrangt und das zu schnellerer Rauchausbreitung fihrt. Hier auf den
Rettungswegen neben dem Zug halten sich die Reisenden am langsten auf. Fir den ent-
sprechenden Risikofaktor ergibt sich:

Ras = (60 — 10) / (QS — 10)

2. Ein héherer Gradient flhrt zu schnellerer Verrauchung des Tunnels durch den Kamineffekt.
Hierzu wurde fUr Stralentunnel ermittelt, dass eine Steigung von 25 %0 eine Verklrzung des
Querschlagabstands von 400 m auf 300 m rechtfertigt (vgl. S. 129).*° Der Risikofaktor hier-
fur ware 1/(300/400) (vgl. nachfolgend Punkt 4). Es ergibt sich fur den Risikofaktor zum
Gradienten:

R = (1/3) x (Grad. / 25 %o) + 1

3. Die Rettungswegbreite ist besonders kritisch. Sie bestimmt, wie schnell die Fliehenden vom
Zug weg kommen, und ist in der Regel das Bottleneck. Der Personenstrom ist direkt propor-
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tional zur Breite. Die 1,8 m des Valico-Tunnels in Italien werden als best-practice angesetzt.
Dieser Wert kommt auch den Tunneln mit Rettungswegen auf beiden Seiten des Gleises
nahe. Fur den Risikofaktor ergibt sich:

Rrwe = 1,8 m / Rettw.breite

4. FEur den Abstand der Querschlage werden die 250 m des Guadarrama-Tunnels als best
practice angesetzt. Sie entsprechen dem Richtlinien-Wert in Singapur und sind nahe dem
US-Wert der NFPA von 244 m oder der Empfehlung der Australischen AS 4825-2011 von
240 m. Der Risikofaktor ist dann:

Rasa = Querschl.abst. / 250 m

5. Fir die maximale Personenzahl werden relativ willklirlich 1.000 Personen als best practice
angesetzt, weil angenommen wird, dass im Hochgeschwindigkeitsverkehr dieser Wert fir
400 m lange Zlge typisch ist. Tunnel mit geringerer Belastung erhalten entsprechend eine
.Risikogutschrift‘. Sofern die maximale Personenzahl noch nicht recherchiert wurde, wird
der Risikofaktor ersatzweise mit 1 angesetzt. Der Risikofaktor berechnet sich wie folgt:

RPers = NPers /1.000

Der kombinierte Risikofaktor ergibt sich dann aus der Multiplikation der Einzelfaktoren. Dieser
Wert gibt ein grobes MalR fur das Risiko der Bauform des entsprechenden Tunnels, er ist in der
vorausgehenden Tabelle in der letzten Spalte wiedergegeben.

Riomb. = Ras * Rar X Rrug X Rasa X Rpers

Auf diese Weise wurde das kombinierte Risiko flr den nachfolgenden Vergleich von Stuttgart
21 mit wichtigen Referenz-Tunneln ermittelt. Eine weitergehende Bewertung des Risikos auf
dem Weg zu einem absoluten Risiko wiirde die Lange der Tunnel einbeziehen und ggf. auch
ihre verkehrliche Belastung. Nachfolgend das Ergebnis als Grafik fiur die wichtigsten Referenz-
projekte:

Das kombinierte Risiko der S21-Tunnel im internationalen Vergleich. Die Tunnel von S21 liegen
im kombinierten Risiko um Faktoren (iber dem Referenzniveau, das von den Alpen-Basistunneln mit
der griindlichsten Risikoanalyse gebildet wird.
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Die Stuttgart 21-Tunnel mit ihren beiden Tunnelprofilen machen geradezu einen Quanten-
sprung in der Gefahrdung der Reisenden. Sie Ubersteigen in dem kombinierten Risiko die Wer-
te der internationalen Vergleichsprojekte so deutlich, dass sie wie aus einer anderen (Tunnel-
bau-)Welt wirken. Selbst der als zu unsicher kritisierte Eurotunnel liegt deutlich unter Stuttgart
21. Zum Ende der Planung war fur den Eurotunnel der Querschlagabstand ohne Begrindung
von 250 m auf 375 m heraufgesetzt worden.?’ Seit seiner Eréffnung 1994 gab es schon drei
Brande im Tunnel mit insgesamt 22 Verletzten und einer Branddauer bis zu 20 Stunden.**

Als Referenzniveau wird das kombinierte Risiko des Gotthard-Basistunnels von 2,83 ange-
nommen, der als eine der am grindlichsten abgewogenen Planungen gelten kann. Dabei wer-
den zusatzliche Sicherheitseinrichtungen des Gotthard-Tunnels wie die 2 Rettungsbahnhofe
und das Bellftungssystem noch nicht in die Wertung einbezogen. Der finnische Ring-Rail-Line
Tunnel mit beidseitig 1,6 m Rettungswegbreite und einerm Querschlagabstand von 200 m fihrt
die Sicherheitswertung an mit einem kombinierten Risiko von 0,67. Ihm folgt in diesem Ver-
gleich als zweitsicherster Tunnel der spanisch-franzdsische Perthus-Tunnel mit 0,72 und darauf
der spanische Guadarrama-Tunnel mit einem Wert von 1,08.

Bei den Stuttgart 21-Tunneln wird zusammengenommen auf 18,4 km der insgesamt 30 Stre-
ckenkilometer der fiur das Projekt eigens entwickelte verengte Tunnelquerschnitt gebaut mit
einem freien Durchmesser von nur 8,1 m statt dem fir diese Tunnel eigentlich geltenden Re-
gelquerschnitts mit einem Durchmesser von 8,8 m. Daflr wird in den verengten Tunnelabschnit-
ten die Hochstgeschwindigkeit von 250 km/h auf 160 km/h herabgesetzt (PEB 1.2 S. 305). Far
das verengte S21-Tunnelprofil ergibt sich ein kombiniertes Risiko von 14,3. Das ist ein Faktor 5
unsicherer als der Gotthard-Tunnel und rund 20-mal unsicherer als der Ring-Rail-Line bzw. der
Perthus-Tunnel.

Weitere 4,3 km der S21-Tunnel werden mit einem Maulprofil ausgeflihrt, das mit 54,9 m? freier
Querschnittsflache die 42,8 m? des verengten Querschnitts Ubertrifft. Hierfir ergibt sich ein
kombinierter Risikofaktor von 10,4. Selbst diese Stuttgart 21 Tunnel sind also noch qut 3,5-mal
unsicherer als der Gotthard-Basistunnel und gut 14-mal unsicherer als der Perthus-Tunnel.

8.4 Weitere Risikofaktoren und nicht behebbare Mangel
8.4.1 Schliissel-Risikofaktoren und weitere Stuttgart 21-spezifische Risikofaktoren

Die Tunnel von Stuttgart 21 heben sich aufer in den genannten Parametern durch weitere au-
Rergewdhnlich erhdhte Risiken von einem durchschnittichen Tunnel ab. Fir eine Gesamt-
Ubersicht werden zunéchst die 5 bisher besprochenen Hochrisikoparameter zusammengefasst:

1. Zu schmale Rettungswege. Fir die bei Stuttgart 21 besonders hoch geplante Kapazitat
der eingesetzten Zuge fehlt es an der ausreichenden Breite der Rettungswege. (S. 121).

2. Zu langer Querschlagabstand. Gerade bei einem so herausfordernden Projekt wie Stutt-
gart 21 ist es vollkommen unzureichend, lediglich die Mindestanforderung an die Ausstat-
tung mit Rettungsstollen zu erfillen (S. 124).

3. Hohes Gefélle in den Tunneln. Das hohe Gefalle in den S21-Tunneln praktisch Uber ihre
gesamte Lange verstarkt die Rauchausbreitung und wurde allein schon eine Absenkung
des Querschlagabstands von 500 auf 375 m begrtnden (S. 129).

4. Kleiner freier Querschnitt. Gerade bei S21 als Hochgeschwindigkeitsstrecke, mit beson-
ders grollem Bedarf fur breite Fluchtwege und der Personenkapazitat der Zige ist der auf
uber 50 % der Strecken gewahlte verengte Querschnitt nicht zu verantworten (S. 127).
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5. Hohe Personenzahl. Die geplante hohe Personenkapazitat der durch die Tunnel fahren-
den Zlge und die daraus resultierenden langen Entfluchtungszeiten wirden rechtfertigen,
samtliche Tunnelparameter auf grof3zigige Werte zu dimensionieren (S. 130).

Zu diesem unvertretbaren Parametersatz kommen bei Stuttgart 21 weitere das Risiko spezifisch
erhéhende Faktoren hinzu:

6. Streckenlange von 30 km. Die exorbitante Lange der Stuttgart 21-Tunnel, insgesamt 60
km an Tunnelréhren, die nicht einmal ein Gebirge unterqueren, sondern vielmehr in ext-
remer Steigung lediglich einen gedrehten Bahnhof wieder an das Streckennetz anschlie-
Ren, vervielfachen das Risiko fir die Reisenden.

7. Wannenférmige Langsprofile. Die in der S21-Tunnelspinne mehrfach auftretenden lokalen
Minima in den Zulauftunneln (Kap. 7.7), verhindern das von der Richtlinie geforderte Her-
ausrollen eines brennenden Zuges aus dem Tunnel bei Ausfall des Antriebs (Tunnel-RL
S. 10) und erhéhen so das Risiko fur einen Brand im Tunnel.

8. Herausfordernde Fahrdynamik im groRen Gefélle. Das Uber die gesamten Tunnelstrecken
vorliegende Gefélle von 25 %o liegt doppelt so hoch wie der Ubliche Maximalwert fir
Hauptstrecken von 12,5 %o und wurde per Ausnahmegenehmigung zugelassen. Das Ge-
falle ist so hoch, dass viel Zugmaterial, das den heutigen Kopfbahnhof anfahrt, die neuen
Strecken gar nicht befahren kann. Die Haupt-Steigungen sind fahrdynamisch extrem un-
glnstig angeordnet: Beschleunigung in der maximalen Steigung und Bremsung im maxi-
malen Gefélle. Dies fiihrt zwangslaufig zu Uberlastungen der Antriebe, Bremsen und der
Elektrik und damit erhdhter Brandgefahr. Auch der am 12.10.2018 bei Montabaur in Brand
geratene ICE3 (der Typ, der auch die Stuttgart 21-Tunnel befahren soll) hatte vor dem
Brand gerade eine steile Steigungsfahrt hinter sich. Als Brandquelle steht die Elektrik bzw.
der Trafo in Verdacht. Zahlreiche frihere Brande auf dieser Strecke bestatigen das hohe
Risiko aus der anspruchsvollen Fahrdynamik.*

9. Uberbelegtes Betriebsprogramm. Die Stuttgart 21-Tunnel sind von Anfang an vom Ver-
kehr Uberlastet. Die Zulaufe von Feuerbach ohnehin, aber besonders auch der langste
9,5 km lange Fildertunnel. Hier sollen teils 3 Zige gleichzeitig hintereinander herfahren
(S21-Auss. 2016 S. 17). Dies ist einerseits gar nicht mit dem Rettungskonzept vertraglich
(Kap. 7.3), sondern erhoht auch in dem Falle, dass es tatsachlich umgesetzt wird, das Un-
fallrisiko.

10. Zahlreiche Weichen. Ein weiteres anerkanntes Risikomerkmal ist die Anzahl von Weichen
im oder unmittelbar vor den Tunneln. Bei Stuttgart 21 sind diese Weichen nicht nur vor
den Eingangen der Zulauftunnel aber insbesondere auch in den Gleisvorfeldern des Tief-
bahnhofs selbst in grolRer Menge vorhanden. Nach allen Erfahrungen erhoht diese exorbi-
tante Zahl von Weichen die Wahrscheinlichkeit von Entgleisungen, die jeweils mit einem
Brand verbunden sein kdnnen.

Wie schon im Vergleich mit den Schliisselparametern internationaler Tunnelprojekte wird hier
deutlich, wie einzigartig hoch die Risiken bei Stuttgart 21 sind. Es erscheint geradezu ausge-
schlossen, dass es gerade fir diese Tunnel hinreichen soll, fur Rettungswegbreite und Quer-
schlagabstand lediglich Mindestanforderungen anzusetzen.

Das Eisenbahn-Bundesamt hatte schon in seiner urspringlichen Genehmigung von PFA 1.2
nicht hinreichend begrindet, wie im Tunnel im Brandfall eine ,Selbstrettung gewahrleistet” wird
(Tunnel RL Punkt 1.3). In der Genehmigung wurde lediglich verwiesen auf die prinzipielle Ret-
tungsmaoglichkeit Uber die damals noch im Abstand von 1.000 m geplanten Querstollen bspw.
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eine Verbreiterung der Rettungswege ausdrlicklich abgelehnt, da anzunehmen sei, dass die
Fliehenden ohnehin laut DB (im Gansemarsch) hintereinander her gingen (PFB 1.2 S. 300 f,
303). Das widerspricht der Beobachtung (Abb. 7.6.5 S. 100) und wird offenbar andernorts nicht
so gesehen und nicht so geplant.

In der 2. Plananderung zu PFA 1.2 hiel3 es darliber hinaus in Entgegnung auf Einwendungen
zu dem unzureichenden Brandschutz- und Rettungskonzept, ,das maximal Mogliche kann von
der Vorhabentragerin aber nicht gefordert werden“ (PFB 1.3 2. PA S. 67). Dass sich das EBA
dagegen ohne weitere Abwagung allein mit der Einhaltung der Mindestanforderungen begnuigt
und nicht weiter prift, inwieweit die ,Selbstrettung gewahrleistet” wird, reicht sicherlich auch
nicht aus. Das zeigen die Vergleiche mit den internationalen Tunnelprojekten, insbesondere,
wenn die S21-spezifischen Zusatzrisiken berucksichtigt werden.

Die groben Unzulanglichkeiten der Versuche der DB, eine Selbstrettung darzulegen (Kap. 7.6),
zeigen, dass in den S21-Tunneln mit Minimalauslegung eine Selbstrettung der Mehrzahl der
Reisenden praktisch ausgeschlossen werden kann.

8.4.2 Die Méngel sind nicht behebbar

Es gibt also eine absolut unzweifelhafte Notwendigkeit, bei den Stuttgart 21-Tunneln das Si-
cherheitsniveau drastisch zu erhohen, bevor sie je in Betrieb gehen kdnnten. Vorstellbar waren
diese Malinahmen:

1. Halbierung der Querschlagabstande. Mit 250 m Abstand wirde man sich den internatio-
nalen Standards annahern.

2.  Verhinderung der Einengung der Fluchtwege. Angesichts der schon gebohrten Tunnel-
réhren bleibt nur noch eine Umplanung der technischen Ausstattungen, die wenn Uber-
haupt mdglich unbedingt so erfolgen sollte, so dass die 90 cm engen Engpasse in den
Fluchtwegen vermieden werden.

Damit wirde im kombinierten Risiko ein Wert von 5,36 erreicht. Das entsprache gerade einmal
dem Katzenberg-Tunnel und lage damit immer noch rund doppelt so hoch wie das Referenzni-
veau verantwortungsvoll geplanter Tunnel. Daher kénnte als weitere MalRnahme Uberlegt wer-
den:

3.  Ausschluss von Regionalverkehr fur den Bahnhof Stuttgart 21.

Mithilfe dieser MaRnahmen kdmen die Stuttgart 21-Tunnel auf ein kombiniertes Risiko von 2,84,
also dem Niveau des Gotthard-Basistunnels. Es ware aber aufgrund der gegenuber der schnel-
len Rauchausbreitung in dem engen Tunnelquerschnitt immer noch zu engen Fluchtwege im-
mer noch kein funktionierende Rettungskonzept moglich (S. 129).

Abgesehen davon wirden diese Mallnahmen die Kosten derart erh6hen und andererseits den
Nutzen geradezu pulverisieren (kein Regionalverkehr, insbes. auch zum Flughafen). Daher er-
scheint ein schnellstmoglicher Ausstieg etwa uUber das Konzept Umstieg 21, der aktuell noch
rund 4 Milliarden Euro einsparen wirde,*! bei weitem gebotener.

Dieser sofortige Ausstieg ist ohnehin _geboten, aufgrund der zahlreichen weiteren Uber den
Brandschutz hinausgehenden ungelosten Fehlplanungen und Risiken: Des Ruckbaus der Ka-
pazitat fir den Zugverkehr (selbst ohne Ausschluss des Regionalverkehrs),* der oben genann-
ten Unterdimensionierung der Fullgangeranlagen (Kap. 1) und der unbeherrschten sechsfach
iiberhdhten Gleisneigung,*® des durch Stuttgart 21 drastisch erhéhten Hochwasserrisikos* so-
wie des verunmoglichten Integralen Taktverkehrs (ITF) und damit massiv behinderten Deutsch-
landtakts®.
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8.5 Einzelnachweise zu Kap. 8

I

(S}

[+

Ico

")

Tim Procter, Lachlan Henderson, ,Rail Tunnel Fire Safety System Design in a SFAIRP Context®, 05.2016
(pdf r2a.com.au), S. 2, 4

Femern A/S, ,Feste Fehmarnbeltquerung — Tunnelplanung®, Anlage 29 Anhang 2: Rambéll-Arup-TEC,
Technische Mitteilung ,Sicherheit im Eisenbahntunnel — Risikoanalyse von Notfallszenarien, Abschlussbe-
richt”, 16.07.2014 (pdf planfeststellung.bob-sh.de), S. 15 Abb. 6-2

Gao-shang Yang, Yong-lin An, Li-min Peng, Jin-hua Zhang, ,Simulation of smoke flow and longitudinal
ventilation in tunnel fire®, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 16 (2016), S. 741-746. S. 742: ,Because the
average space between the cross passages is 250 m, the furthest evacuation distance is 250 m.*
(sciencedirect.com)

Michael Winkler, Ricky Carvel, ,Ventilation and Egress Strategies for Passenger Train Fires in Tunnels”,
Proceedings ,,Seventh International Symposium on Tunnel Safety and Security”, Montréal, 16.-18.03.2016,
S. 453-464 (pdf cob.nl), S. 458: ,In each case, the cross-passage nearest the fire is deemed to be inacces-
sible.”

20.11.2010, Geologie & Sicherheitsfragen, Protokoll (stenografisch nach Seiten: schlichtung-s21.de, wort-
getreu nach Uhrzeiten: archive.org).
14:05 Uhr, S. 134: K.-J. Bieger: Mit 1,20 m die breitesten Fluchtwege in Europa

15.11.2016, Protokoll des Ausschuss "Stuttgart 21" des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart Nie-
derschrifts-Nr. 6, TOP 2, ,Brandschutz”, S. 18

TSI SRT (safety in railway tunnels), Stand 2008: Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2007
Uber die technische Spezifikation fiir die Interoperabilitat beziiglich ,Sicherheit in Eisenbahntunneln”im
konventionellen transeuropéischen Eisenbahnsystem und im transeuropédischen Hochgeschwindigkeits-
bahnsystem (2008/163/EG), 03.07.2008 (eur-lex.europa.eu, pdf deutsch eur-lex.europa.eu), S. 21, Punkt
4.2.2.7. Damals konnte die ,Mindestbreite” von 0,75 m durch Einbauten noch auf 0,70 m verengt werden.

Planfeststellungsunterlagen ,Stuttgart 21“ PFA 1.2, Anlage 7.3, Blatt 4 von 5 (pdf plaene-bahnprojeki-
stuttqart-ulm.de). Gleichermal3en in den anderen Tunnelquerschnitten von Anlage 7.3.

Viele Lénderstandards finden sich in .

Die Daten der Referenztunnel und wichtiger Standards finden sich in 3

— Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Investimenti Ingegneria Civile, "Manuale Progettazione Gallerie", Codifi-

ca: RFI DINIC MA GA GN 00 001 B, 19.12.2003 (pdf dokumen.tips, de.scribd.com), Rettungswegbreite S.
22, Querschlagabstand S. 28

— Zitiert in: Inspectie Verkeer en Waterstaat, Ministerie von Infrastrctuur en Milieu, "Veiligheid in spoortun-

nels", 2011 (pdf ilent.nl), S. 33, max. 1560 m Abstand zum sicheren Bereich entspr. max. 300 m Quer-
schlagabstand

= "Ratatekniset Maéraykset Ja Ohjeet, osan 18 Rautatietunnelit" (Eisenbahnvorschriften und -anweisungen,

Abschnitt 18 Eisenbahntunnel), 12.02.1998 (pdf trafi.fi), Rettungswegbreite S. 33 Punkt 18.55

= Giorgio Micolitti, European thematic network Fire in tunnels, ,Fire Safe Design - Rail Tunnels*, 2004 (pdf

cstc.be): Rettungswegbreiten S. 192 f/ Bl. 49 f, Abstdnde der Querschldage S. 190 f/ BIl. 47 f

— Dass die Gehwege beidseitig der Gleise als Fluchtwege genutzt werden sollen, macht neben zahlreichen

anderen Verdffentlichungen bspw. klar:

Raphael Wick, "Gotthard-Basistunnel”, VSVI Bayern, 2016 (pdf vsvi-bayern.de), Zeitschrift S. 19/Bl. 21:
"Héhe und Geometrie der Bankette: Im Ereignisfall gute Ausstiegsmoéglichkeit aus dem Zug sowie Auf-
stiegsméglichkeit auf die Bankette von der Fahrbahn aus; Breite beidseitig mindestens 1,00 m".

Alex Sala, "Gotthard Base Tunnel — Technical project overview / Gotthard-Basistunnel — Technische Pro-
Jektiibersicht"”, 04.04.2016 (onlinelibrary.wiley.com), Abstract: ,Die seitlichen Bankette dienen als Geh- bzw.
Fluchtwege®.

— Bernd Hagenah, Gruner AG, ,Safety, ventilation and climate in long rail tunnels*, International Seminar

Long Tunnels, 17.-19.10.2012, Santiago, Chile (pdf acct.cl), S. 7: ,escape routes on both sides with a width
of 1.2 m have become common”.

= M. Hilar, M. Srb, ,Long Railway Tunnels — Comparison of Major Projects*, 05.2009 (pdf 3-qg.cz) S. 6.

Jae-Ho Pyeon, ,Trend Analysis of Long Tunnels Worldwide®, 03.2016 (pdf transweb.sjsu.edu),
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WikiReal.org, wo idealerweise viele Mitarbeiter eine solche Recherchearbeit leisten.

Selbst in den Planungsverfahren zu den Eisenbahntunneln und den Fachartikeln (ber diese Projekte wer-
den selten alle relevanten Parameterwerte genannt. Haufig miissen diese bei den Tunnel-Betreibern erfragt
werden oder aus sekundéren Quellen, etwa von Referenzangaben von beteiligten Baufirmen zusammen-
gesucht werden. Entsprechend sind auch einige der Daten noch mit Unsicherheiten behaftet, deren Korrek-
turen aber nicht das Ergebnis grundsétzlich &ndern werden. Ergénzungen und Berichtigungen kénnen auf
WikiReal.org gemeldet werden.
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https://infrastructure.gov.au/rail/trains/high_speed/files/HSR_Phase_2_Appendix_Group_2_Preferred_HSR_system.pdf
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2000/03/08/117.html
https://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=208
https://lampx.tugraz.at/~tunnel2018/history/Tunnel_2008_CD/Papers_Tunnel_2008/22_Lezwijn_neu.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_di_ferrovia_Torino-Lione
http://www.ambergengineering.ch/fileadmin/amberg_engineering_switzerland/documents/WTC_2016_Risk_Management_Long_Deep_Tunnels.pdf
https://trid.trb.org/View/727664
https://trid.trb.org/view/727658
https://books.google.de/books?id=gsjLBQAAQBAJ&pg=PA605
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/092575359290012O?via%3Dihub
http://www.hsr.ca.gov/docs/programs/construction/HSR_13_06_B3_PtC_Sub1_CHSTP_Design_Criteria.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:962450/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:962450/FULLTEXT01.pdf
https://w5.siemens.com/web/at/de/industry/ia_dt/produkte-loesungen/branchenloesungen/tunnel/Documents/Ref_Wienerwaldtunnel_OK_low.pdf
http://infrastruktur.oebb.at/de/projekte-fuer-oesterreich/bahnstrecken/suedstrecke-wien-villach/semmering-basistunnel/mehr-wissen/behoerdenverfahren/dokument?datei=Einreichoperate%2FEinreichoperat+f%C3%BCr+das+eisenbahnrechtl.+Baugenehmigungsverfahren+einschl.+wasserrechtlicher+Belange+-+Mai+2010%2FEB+%C2%A731a+GUTACHTEN%2FGutachten+%C2%A731a_SBTn_Abgabe_PW.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/_migrated/content_uploads/S-32-02_OEBFV_RL_A12_Eisenbahntunnel.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:962450/FULLTEXT01.pdf
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/15444/00.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://infrastructure.gov.au/rail/trains/high_speed/files/HSR_Phase_2_Appendix_Group_2_Preferred_HSR_system.pdf
https://lampx.tugraz.at/~tunnel2016/history/Tunnel_2012_CD/PDF/39_Zumsteg.pdf
http://www.wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Brandschutz/Tunnelvergleich
http://www.wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Brandschutz/Tunnelvergleich

Parameter internationaler Tunnelprojekte und Richtlinienvorgaben, Fassung zur Gutachten-Endredaktion:
http://wikireal.info/w/index.php ?title=Stuttgart 21/Brandschutz/Tunnelvergleich&oldid=5061

Jeweils aktuellste, ergdnzte, verbesserte Fassung:

http://www.wikireal.org/wiki/Stuttgart 21/Brandschutz/Tunnelvergleich

Alberto Beltran Montero, "Contribucion al estudio de los tuneles ferroviarios de gran longitud”, 11.2011
(pdf upcommons.upc.edu), freie Tunnelquerschnitte und typische Zugquerschnitte S. 24 / Bl. 30 Tab. 2.2

https.//de.wikipedia.org/wiki/Eurotunnel#Unfélle/Pannen

06.11.2018, swr.de, ,Feuerwehr kritisiert Bahn nach ICE-Brand im Westerwald, Bahn-Notfallmanagement
unzureichend*

= Martin Vieregg, ,Ermittlung der Aus- und Umstiegskosten flir das Projekt Stuttgart 21 zum Stand Mai 2018°

30.05.2018 (pdf kopfbahnhof-21.de)
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart 21/Leistung
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart 21/Gleisneiqung

Hans Heydemann, Christoph Engelhardt, ,Uberflutungsrisiken durch Stuttgart 21% 25.05.2018 (pdf park-
schuetzer.de)
http://wikireal.org/wiki/Stuttqgart 21/ITF
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http://wikireal.info/w/index.php?title=Stuttgart_21/Brandschutz/Tunnelvergleich&oldid=5061
http://www.wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Brandschutz/Tunnelvergleich
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/15444/00.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://de.wikipedia.org/wiki/Eurotunnel#Unfälle/Pannen
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/Kritik-an-Bahn-ICE-Brand-in-Montabaur-Notfallmanagement-unzureichend,report-mainz-ice-100.html
http://www.kopfbahnhof-21.de/wp-content/uploads/Vieregg-R%C3%B6ssler-Gutachten-von-Vieregg-R%C3%B6%C3%9Fler-zu-den-Aus-und-Umstiegskosten-von-Stuttgart-21.pdf
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Leistung
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Gleisneigung
http://www.parkschuetzer.de/assets/termine/2018/Studie_S21_Ueberflutung_Juni2018.pdf
http://www.parkschuetzer.de/assets/termine/2018/Studie_S21_Ueberflutung_Juni2018.pdf
http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/ITF

9 Dokumente

Mit der Zeit ggf. im Internet nicht mehr verfigbare Links lassen sich haufig noch auf archive.org
nach Eingabe der Adresse unter ,Wayback Machine* aufrufen.

9.1.1 Richtlinien

mit Relevanz fiir Stuttgart 21, alphabetisch.

DB Ril. 813

DB Ril. 853

EBA-Leitf.

EBA-Leitf. Erl.

EBA PF-RL

EBA 6. PA

Tunnel-RL

TSI SRT

TSI SRT

UIC 779-9

UN AC.9

vfdb-Leitf.

DB, Richtlinie 813 "Personenbahnhdfe planen”, darin besonders 813.02 "Bahn-
steige und ihre Zugange planen" (pdf vkib.de)

DB Netz, Richtlinie 853 ,Eisenbahntunnel planen, bauen und instandhalten®,
glltig ab 01.06.2002

Eisenbahn-Bundesamt, ,Leitfaden flr den Brandschutz in Personenverkehrsan-
lagen der Eisenbahnen des Bundes®, 01.03.2011 (eba.bund.de,
pdf eba.bund.de)

Eisenbahn-Bundesamt, ,Erlauterungen zum Leitfaden flir den Brandschutz in
Personenverkehrsanlagen der Eisenbahnen des Bundes®, 01.11.2014 (pdf
eba.bund.de)

Eisenbahn-Bundesamt, ,Planfeststellungsrichtlinien (PF-RL)“, Ausgabe 09/2015
(pdf eba.bund.de)

Akte der Eisenbahn-Bundesamts, Au3enstelle Stuttgart, Az. 591pa/005-
2304#011, ,Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1, 6. Plananderung, Anderung Zu-
gangsschalen, Bahnsteigzugange, Zusatzliche Fluchttreppenhauser, Entfall
Versorgungstunnel“ (Akteneinsicht vom 19.02.2015) (nicht online verfigbar)

Eisenbahn-Bundesamt, Richtlinie ,Anforderungen des Brand- und Katastro-
phenschutzes an den Bau und den Betrieb von Eisenbahntunneln®, Stand:
01.07.2008, ,Tunnelrichtlinie* (pdf eba.bund.de)

TSI SRT (safety in railway tunnels) Verordnung (EU) Nr. 1303/2014 der Kom-
mission vom 18.11.2014 Uber die technische Spezifikation fiir die Interoperabili-
tat bezlglich der ,Sicherheit in Eisenbahntunneln® im Eisenbahnsystem der Eu-
ropaischen Union (eur-lex.europa.eu, pdf deutsch eur-lex.europa.eu)

European Railway Agency, ,Guide for the application of the SRT TSI
According to Framework Mandate C(2010)2576 final of 29/04/2010"
(pdf transportstyrelsen.se)

Union Internationale des Chemins de Fer (Internationaler Eisenbahnverband),
UIC Codex 779-9 E, ,Sicherheit in Eisenbahntunneln / Safety in Railway tun-
nels”, 1. Ausgabe, 08.2003, (Entwurf v. 24.09.2002 pdf unece.orqg), die zitierten
Passagen blieben so in der Endfassung erhalten

United Nations Economic and Social Council, ,Recommendations of the Multi-
disciplinary Group of Experts on Safety in Tunnels (Rail)“, TRANS/AC.9/9,
01.12.2003 (pdf unece.orqg)

Dietmar Hosser (Hrsg.), ,Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes®, 3.,
Uberarbeitete und erganzte Auflage November 2013 (pdf vfdb.de)
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https://archive.org/
http://www.vkib.de/fileadmin/redakteur1/81302bahnsteige_zugaenge.pdf
http://www.eba.bund.de/DE/HauptNavi/Infrastruktur/IOH-Anlagen/Hochbau/hochbau_node.html
http://www.eba.bund.de/DE/HauptNavi/Infrastruktur/IOH-Anlagen/Hochbau/hochbau_node.html
http://www.eba.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Infrastruktur/Hochbau/21_LF_brandschutz_erl.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.eba.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/PF/Planfeststellung/51_pf_richtlinien.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.eba.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Infrastruktur/Tunnelbau/21_rl_tunnelbau.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.356.01.0394.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1303&from=EN
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/jarnvag/tsd/english/tsi-srt-application-guide-ver-1.0-2014-05-28.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2002/ac9/UIC-Codex-779-9e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2003/ac9/TRANS-AC9-09e.pdf
http://www.vfdb.de/download/Leitfaden2013.pdf

internationale Richtlinien

NFPA 130 National Fire Protection Association, ,NFPA 130, Standard for Fixed Guideway
Transit and Passenger Rail Systems* (nfpa.org)

Singapur Singapore Civil Defence Force & Land Transport Authority, ,Standard for Fire
Safety in Rapid Transit Systems*, 2012 Edition (pdf scdf.gov.sq)

9.1.2 Genehmigungsverfahren

umgekehrt chronologisch.

Gen. 18. PA Genehmigung PFA 1.1, 18. Plananderung, ,Anderung der Fluchtwege* (pdf
eba.bund.de)

Anfr. SOS-L. 16 Landeshauptstadt Stuttgart, Der Oberbiirgermeister, Beantwortung und Stel-
lungnahme zu Anfrage und Antrag 346/2016, GZ: OB 7831-10.00, der Frakti-
onsgemeinschaft SOS-LINKE-PIuS vom 09.11.2016, ,Offene Fragen zum S-
21-Brandschutz- und zur Leistungsfahigkeit klaren“ (domino1.stuttgart.de, pdf
domino1.stuttgart.de)

S21-Auss. 2016 Ausschuss ,Stuttgart 21“ des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart,
Protokoll zu TOP 6, Niederschrifts-Nr. 2, ,Brandschutz”

Gen. 6. PA Genehmigung PFA 1.1, 6. Plananderung, Brandschutz im Tiefbahnhof,
.Bescheid zur Anderung des Planfeststellungsbeschlusses vom 28. Januar
2005%, 23.04.2015 (pdf eba.bund.de)

Akte 6. PA Akte der Eisenbahn-Bundesamts, Aul3enstelle Stuttgart, Az. 591pa/005-
2304#011, ,Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1, 6. Plananderung, Anderung Zu-
gangsschalen, Bahnsteigzugange, Zusatzliche Fluchttreppenhauser, Entfall
Versorgungstunnel“ (Akteneinsicht vom 19.02.2015)

BPK 2013 Brandschutz Planung Klingsch GmbH, ,Ganzheitliches Brandschutzkonzept®,
08.03.2013, BPK-G 083D/2012 (Anlage 10.A der Akte zur 6. Plananderung)
PFB 1.1 Eisenbahn-Bundesamt, Planfeststellungsbeschluss, ,Projekt Stuttgart 21¢

Planfeststellungsabschnitt 1.1 (Talquerung mit neuem Hauptbahnhof) (Az.:
59160 Pap-PS 21-PFA 1.1 Talquerung), 28.01.2005 (pdf bahnprojeki-
stuttgart-ulm.de)

PFB 1.2 Eisenbahn-Bundesamt, Planfeststellungsbeschluss ,Projekt Stuttgart 21
Planfeststellungsabschnitt 1.2 (Fildertunnel), (Az.: 59160 Pap-PS 21-PFA 1.2
Fildertunnel), 19.08.2005 (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de)

PFB 1.2 2. PA  Eisenbahn-Bundesamt, Plananderungsbeschluss 2. Plananderung PFA 1.2,
26.02.2013 (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de)

9.1.3 Gutachten, Fachartikel
wichtige Veroéffentlichungen zum Thema.

Personenzugénge

S.a. wikireal.org/wiki/Stuttgart 21/Personenzugange

Engelh. 02.13  Christoph Engelh., ,Stuttgart 21: Kritische Wurdigung der Darstellungen der
Deutschen Bahn AG zu den Personenstromanalysen®, 27.02.2013,

(pdf wikireal.org)

Brandschutz

S.a. wikireal.org/wiki/Stuttgart 21/Brandschutz , wikire-
al.org/wiki/Stuttgart 21/Brandschutz/Tunnelvergleich
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https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=130
https://www.scdf.gov.sg/content/scdf_internet/en/building-professionals/publications_and_circulars/_jcr_content/par/download/file.res/SFSRTS_2012%20UPLOAD.pdf
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/PF/Beschluesse/Baden_W/51_S21_PFA1_1_18_Pae.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=4
https://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/KSDRedSystem.nsf/0/6C7A82B69E15DF21C125817800268556?OpenDocument
https://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/KSDRedSystem.nsf/AlleDok/6C7A82B69E15DF21C125817800268556/$File/16EEF2C794DED03CC12581090033BC1A.pdf?OpenElement
http://www.eba.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/PF/Beschluesse/Baden_W/23_Stg21_1.1_6.Paa.pdf?__blob=publicationFile%26v=2
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/details/s21-neuordnung-bahnknoten-stuttgart/die-bauabschnitte-pfa/talquerung-mit-hauptbahnhof/downloadmedium/planfeststellungsbeschluss-pfa-11/downloadParameter/download/Medium/
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/details/s21-neuordnung-bahnknoten-stuttgart/die-bauabschnitte-pfa/talquerung-mit-hauptbahnhof/downloadmedium/planfeststellungsbeschluss-pfa-11/downloadParameter/download/Medium/
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/uploads/tx_smediamediathek/PFA_1_2.pdf
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/no_cache/mediathek/detail/download/2-planaenderung-pfa-12/mediaParameter/download/Medium/
http://www.wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Personenzugänge
http://www.wikireal.org/w/images/2/2e/2013-02-27_S21%2C_Kritische_W%C3%BCrdigung_Personenstromanalyse_V_1.3.pdf
http://www.wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Brandschutz
http://www.wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Brandschutz/Tunnelvergleich
http://www.wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Brandschutz/Tunnelvergleich

Heydem. 2018

Heydem. 2015

Engelh. 12.13

Heydem. 2013

STUVAtec 2010

Dipl. Ing. Hans Heydemann, Klagebegrindung, Zuriickweisung der 18.
Planénderung, PFA 1.1

Dipl. Ing. Hans Heydemann, ,Fachtechnische Bewertung der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung »Entrauchungsanlagen im PFA 1.1/1.2/1.5/1.6a« vom
24.11.2014 von HBI Haerter AG Bern / CH*, 16.11.2015. Zugesandt mit dem
offenen Brief an das EBA vom 21.11.2015 (pdf ingenieure22.de)

Christoph Engelhardt, Eingabe an den Stuttgarter Gemeinderat zur S21-
Entfluchtung, 03.12.2013 (pdf wikireal.org)

Dipl. Ing. Hans Heydemann, ,Gutachten Zur Tunnelsicherheit bei S-21 im
Brand- und Katastrophenfall®, 14.06.2013 (pdf ingenieure22.de)

J. Schreyer, STUVAtec, ,Analyse und Risikobetrachtung von Brandereignis-
sen in schienengebundenen OPNV- Tunnelanlagen®, 26.04.2010 (pdf vdv.de).
Im Auftrag des Bundesministeriums fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ,
Forschungsbericht FE-Nummer: FE 70.0788/2009/
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http://ingenieure22.de/cms/images/brandschutz/wertung_hbi-gutachten_s21_231015.pdf
http://wikireal.org/w/images/9/92/2013-12-03_Engelhardt%2C_Kritik_Entfluchtung_Stuttgart_21.pdf
http://ingenieure22.de/cms/images/publikat/si-tunnelgutachten_s21_170613.pdf
https://www.vdv.de/abschlussbericht_tunnelanlagen.pdfx?forced=true

10 Exkurs:
Zur Ursache des ICE-511-Brands in Dierdorf bei Montabaur

Aus Sicht eines Lokfiihrers®

Der Zug ist in Siegburg / Bonn abgefahren und hat in einer langen starken Steigung bis zu 40
Promille auf einer Streckenlange von etwa 40 km bis auf 300 km/h beschleunigt. Dabei waren
alle Verbrauchselemente (Trafo, Fahrmotoren, Lufter, Hilfsbetriebe und Pumpen) zu 100 % ge-
fordert, unter Volllast die hochstmdgliche Leitung zu erbringen.

Hochstleistung aller Trafos: dabei wird die Leistung des Zuges auf ber 20 000 PS erhéht und
es werden bis zu 1600 Ampere aus der Fahrleitung verbraucht. Daher nehme ich an, dass eine
schon bestehende starke Erwarmung des Trafos wahrend dieser Beschleunigungsphase stark
angestiegen ist und dadurch den Trafo bzw. das Trafoél zum Brennen gebracht hat.

Dabei geht es ganz zentral um die Frage: Warum blieb die Erwarmung des Trafos bzw. des
Trafodles so lange unbemerkt? Die Leittechnik des Zuges hatte die hohe Temperatur bemerken
mussen. Der Trafo wird durch ein ,Buchholzschutzrelais“ zweifach geschutzt. Bei 90 Grad Tra-
fodltemperatur erfolgt eine Warnung dieses Relais wegen Gasbildung im Trafo. Die Folgewir-
kung ist, dass die Anlage sofort nur noch mit 50 % betrieben wird. Bei 110 Grad Trafodltempe-
ratur erfolgt ein Alarm, der zur Folge hat, dass die Anlage sofort ausgeschaltet wird und der
Lokfuhrer diesen Eingriff der Leittechnik nicht rickgéngig machen kann. Das hat den tiefgriandi-
gen Sinn, genau das zu verhindern, was in Dierdorf passiert ist.

Ich nehme an, dass die Schutzeinrichtung das Buchholzschutzrelais nicht funktioniert hat oder
durch die Werkstatt iberbriickt wurde, weil der Trafo neues Ol bekommen hat. Bei Neubefiil-
lung des Trafos mit frischem Ol ist Luft im System. Diese Luft verursacht bei normaler Betriebs-
temperatur des Oles Luftbldschen. Dabei wiirde das Buchholzschutzrelais Fehler melden, die
gar keine sind. Deswegen lasst man das Relais ein paar Wochen abgeschaltet.

Ich schliefle auch nicht aus, dass im Trafo eine Kupferleiterbahn einer Wicklung einen Bruch
hatte, so dass es zu einer Uberlastung / Uberhitzung gekommen ist.

Nun zu meinem seit langerem ausgearbeiteten Szenario in Stuttgart, wie durch eine technische
Stoérung ein ICE im Tunnel in Brand gerat und der Lokfluhrer es nicht schafft, den Zug — im Falle
von S21 — bis in den Tiefbahnhof zu fahren.

Ein Zug fahrt am Flughafen ab in den Fildertunnel in Richtung Stuttgart Hbf. Dabei kommt es zu
einem Stromabnehmerschaden und die Fahrleitung fallt herunter. Durch die starke Entladung
der Fahrleitung kommt es auf dem Dach des Zuges zu einem Brand, der in die innere Wagen-
decke Ubergreift. Der Lokfuhrer muss unbedingt den Zug aus dem Tunnel rausfahren in den
Tiefbahnhof. Der Zug ist aber nicht mehr fahrfahig, weil der Zug keine Energieversorgung durch
die heruntergefallene Fahrleitung mehr hat.

Das Gefalle betragt 25 Promille, mehr als doppelt so viel wie zugelassen, und mehr als das Ge-
falle auf der Geislinger Steige. Der Zug kommt in diesem Gefélle richtig in Fahrt und wenn die
Strecke bis in den Tiefbahnhof frei ist, kdnnte man denken, dass der Zug auch bis dahin rollt.
Bei zum Erreichen der zugelassenen Geschwindigkeit muss der Lokflhrer den Zug bremsen,
damit er nicht zu schnell wird.

! Lokfiihrer mit Praxis seit 2000, zugleich Feuerwehrmann. Kontaktmdglichkeit Giber Aktionsbiindnis, zitiert
auch in: https://www.kontextwochenzeitung.de/wirtschaft/394/loderndes-warnsignal-5410.html



https://www.kontextwochenzeitung.de/wirtschaft/394/loderndes-warnsignal-5410.html

Zum Ldésen der Bremsen wird Luft gebraucht. Der Luftvorrat eines ICE 3 Zuges ist sehr be-
grenzt und betragt nur 2 x 125 | Luftvorrat in den Vorratsluftbehaltern, die viel zu klein sind. Die
Luftférderung ist wegen der fehlenden Energieversorgung durch die heruntergefallene Fahrlei-
tung nicht mehr moglich, somit ist der Luftvorrat begrenzt.

Wird jetzt von den Reisenden oder Zugbegleiter*innen Brandgeruch und ein Brand im Decken-
bereich festgestellt, wird die Notbremse gezogen. Die Notbremse wirkt in diesem Zug zunachst
mit einer Vollbremsung, die der Lokfuhrer Uberbrickt. Das kostet zusatzliche Vorratsluft fur alle
8 Wagen beim Ldsen dieser Vollbremsung. Der Zug wird langsamer. Dieser Vorgang wiederholt
sich, wenn erneut die Notbremse gezogen wird.

Ist jetzt im Tunnel bis zum Tiefbahnhof noch ein Zug vor dem brennenden Zug, der unbedingt in
den Tiefbahnhof einfahren muss und kommt es zum Halt des Zuges, dann ist die Luft aufge-
braucht, der Lokfihrer kann die Bremsen des Zuges nicht mehr |6sen.

Der Zug kommt auch zum Stehen, wenn immer wieder Regulierungsbremsungen durchgefiihrt
werden muissen, damit die zuldssige Geschwindigkeit nicht Gberschritten wird.

Der Zug bleibt brennend im Tunnel stehen. Wenn sich ein Brand im Dach bzw. Deckenbereich
ereignet hat, kommt dort das Zugpersonal mit ein paar Kleinléschgeraten (Feuerléschern) nicht
heran.

So ware es auch in Dierdorf gewesen, wenn man den Brand bemerkt hatte. Es hatte dann kein
Loschangriff stattfinden kénnen, weil sich der Trafo unterflur unter dem Wagenboden befindet
und das Feuer in den Fahrgastraum Ubergetreten ist.

Genau dieser Fall, den ich beschreibe flir den Fildertunnel hat sich - so nehme ich an - vor ein
paar Jahren im Spessart ereignet zwischen Aschaffenburg und Wirzburg auf der freien Stre-
cke: Der Zug hat angehalten, eine Werkfeuerwehr musste mit Sonderléschmitteln den Brand in
Dach und Deckenbereich I6schen.

Ich kann mir beim Vollbrand eines ICE Zuges wie in Dierdorf im Tunnel keinen sinnvollen
Léschangriff vorstellen und schon gar nicht in einem einréhrigen Tunnel mit einem verringerten
Querschnitt wie das in den Tunneln bei Stuttgart 21 der Fall ist. Olbréande und Aluminiumbréande
lassen sich nicht mit Wasser I6schen. Daher bringen die nassen Léschwasserleitungen im Tun-
nel nichts.

Ein weiteres Problem ist das Erden eines brennenden ICE 3 Zuges, das nur der Lokflhrer
durchfiihren kann. An bis zu 6 verschiedenen Stellen muss der Lokfuhrer im Zug Erdungsschal-
ter einlegen, damit die Feuerwehr mit der Brandbekdmpfung beginnen kann.

Wird das alles nicht gemacht, sind die eingesetzten Feuerwehrleute mit bis zu 2800 V ~ gela-
denen Kondensatoren hohen gefahrlichen elektrischen Spannungen ausgesetzt, die fir den
Menschen bei Berlhrung in jedem Fall todlich sind.

Als in Dierdorf/Montabaur der Zug angehalten hat, stand der Wagen 32 (Trafowagen) etwa 380
m vom Lokfuhrer entfernt in einem Vollbrand. Da ist das Erden durch niemanden mehr mdglich.
Der Zugang in den Wagen war fur den Lokfuhrer wegen des Vollbrandes nicht mdglich. Der
Erdungsschalter in der Decke ist auRerdem mit abgebrannt. Nicht mal ein Feuerwehrmann in
Feuerschutzkleidung unter Atemschutz hatte den Trafowagen erden koénnen. Die Feuerwehr
war nach sehr kurzer Zeit am Einsatzort.

So lange aber nicht bestatigt ist, dass

o Gleise gesperrt sind,

e der Zugverkehr eingestellt ist,

e und die Fahrleitung abgeschaltet ist,
durfen die Feuerwehren nicht tatig werden.
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Denn das Brandschutzhilfeleistungsgesetz in Rheinland-Pfalz und in Baden- Wirttemberg ver-
bietet den eingesetzten Feuerwehren das Betreten der Gleise (und weitere Mallnahmen zur
Menschenrettung), solange der Notfallmanager (Einsatzleiter der Bahn) nicht am Einsatzort
eingetroffen ist.

Im Fall Dierdorf war der Notfallmanager nach meinen Informationen 40 Minuten nach Anhalten
des Zuges eingetroffen. Er miusste gemal dem Notfallmanagement der Bahn spatestens nach
30 Minuten vor Ort sein.

Ich habe auch schon erlebt, dass der Notfallmanager erst nach Stunden eingetroffen ist. In der
Regel sind nach meinen Erfahrungen die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Bundespolizei und
andere Hilfsorganisationen schneller am Unfallort als der Notfallmanager. Mit der Evakuierung
wurde sofort begonnen. Das war sehr gut, aber im Tunnel waren die Wege sehr lange gewesen
fur alle Beteiligten.

(folgende 2 Seiten:
Einsatzmerkblatt der Deutschen Bahn fiir Rettungseinsétze bei ICE)
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11 Exkurs:
Notwendigkeit einer Werkfeuerwehr bei Stuttgart 21

(Johannes Frank, Brandoberamtsrat a.D.)

Historie der Bahnfeuerwehr:

140 Jahre Bahnfeuerwehren in Deutschland

Der Brandschutz der Eisenbahn in Deutschland und die
darin eingebundenen Bahnfeuerwehren gehen bis auf
die Grinderjahre der Eisenbahn (1835 ff). Die Kopfstar-
ken der Bahnwehren (BfW) bewegten sich meist zwi-
schen 40 und 60 Mann. Von 1955-1994 rickten die
bundeseigenen Bahnfeuerwehren zu insgesamt 53.237 Einsatzen aus (p.a. 1.521 Einsatze).

Mit Grindung der Deutschen Bahn AG am 01.01.1994 zeigte sich sehr schnell, dass in einer
auf Aktiengewinne ausgerichteten Bahn fiir eine Sicherheitstruppe kein Platz mehr sein wiirde. *
162 Berufsfeuerwehren mit ca. 2.000 Feuerwehrangehdrigen wurden 1994 nach der Privatisie-
rung der Deutschen Bundesbahn aufgelost.®

Da aus wirtschaftlichen Grinden keine Umstrukturierung der staatlichen Bahnfeuerwehren in
nicht offentliche Feuerwehren (Werkfeuerwehren) vorgenommen wurde, ibernehmen seit der
Auflésung die kommunalen Feuerwehren die Einsdtze der ehemaligen Bahnfeuerwehr. Die
Kosten wurden damit zum groRten Teil auf die Kommunen abgewalzt.” (siehe auch °)

Werkfeuerwehren in Deutschland:

Das Brandschutzkonzept fur Stuttgart 21 (Tiefbahnhof und Tunnelstrecken) sieht keine Werk-
feuerwehr vor. Somit missen die kommunalen Feuerwehren die Aufgaben auf dem privaten
Werksgelande der Deutschen Bahn AG Ubernehmen. Da das Gefahrenpotential des Tiefbahn-
hofs und der Tunnelstrecken — und damit die Einsatzhdufigkeit — mit denen von Betrieben, Ein-
richtungen und Verwaltungen vergleichbar ist, die Werkfeuerwehren laut Feuerwehrgesetz Ba-
den Wirttemberg § 19 (3,4) vorhalten mussen, mussen die kommunalen Feuerwehren mindes-
tens 3 mal am Tag zu Einsatzen auf das Gelande der Deutschen Bahn AG ausricken (Stand
2012).

781  Werkfeuerwehren mit
31.710 Feuerwehrangehdrigen incl.
8.724 hauptberuflichen Feuerwehrangehdrigen, rickten 2012 zu
184.799 Einsatzen aus
3 Einsatze pro Tag je Werkfeuerwehr
26.076  Fehlalarmierungen
8.799 Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen

2 Quelle: Feuerwehrchronik Die Bahnfeuerwehr Herausgeber Bernd Klaedtke & Michael Thissen 4. Jahrgang 31.05.2008 Nr. 3

3 Eine Werkfeuerwehr Bahn gibt es auf dem Rangierbahnhof MASCHEN und dem Rangierbahnhof NURNBERG. Der Fuhrpark
dieser Wehren wurde zwischenzeitlich den 6rtlichen Erfordernissen angepasst. Das hohe Gefahrenpotenzial auf diesen Rangier-
bahnhofen zwang die DB AG zur Einrichtung dieser beiden Wehren, die mit hauptamtlichen Kraften besetzt sind. Eine Betriebs-
feuerwehr gibt es noch in der Signalwerkstatte Wuppertal. sowie in den Werken Hannover und Kassel.

4 Feuerwehrgesetz (FwG) Baden-Wirttemberg, in der Fassung vom 2. Méarz 2010, § 2 Aufgaben der Feuerwehr

° Siehe auch: Brandschutzbedarfsplan der Stadt Ulm, Anhang, Punkt 7
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Unterhalt einer Werkfeuerwehr

Der finanzielle Aufwand fir einen Feuerwehrangehorigen setzt sich aus Lohn- und infrastruktu-
rellen Kosten zusammen. Ein hauptberuflicher Werkfeuerwehrangehdriger oder Berufsfeuer-
wehrbeamter kostet p.a. ca. 140.000 Euro.®

Vergleich des Gefahrenpotentials von Stuttgart 21
mit unterirdischen Anlagen des Bundes.

Die Bundeswehr halt in 6 Standorten mit Untertageanlagen/unterirdischen Tunnelanlagen, mit
weniger bzw. vergleichbarem Risiko wie in den Tiefbahnhéfen und Tunnelstrecken von S21,
6 Berufsfeuerwehren mit 374 Feuerwehrbeamten und ca. 62 hauptberufliche Einsatzkrafte je
Standort vor.

Um einen vergleichbaren Sicherheitsstand wie eine Berufswehrfeuerwehr fur Untertageanlagen
mit Tunnelsystemen zu erreichen, muisste die Deutsche Bahn AG fir die Tiefbahnhofe und
Tunnelstrecken bei S21 ebenfalls eine notwendige Werkfeuerwehr mit mindestens 61 haupt-
amtlichen Werkfeuerwehrangehorigen vorhalten. Die hierfur entstehenden Kosten belaufen sich
auf rund 8,54 Mill Euro pro Jahr.

Berechnung einer Werkfeuerwehr mit vergleichbaren Berufsfeuerwehren des Bundes mit Unter-
tageanlagen/Tunnelsystemen

Funktio- Funkti- Gesamtanzahl der Werk- Lohn- und Kosten fur 61 Werk-
nen onsfaktor feuerwehrangehdrigen infrastrukturel- | feuerwehrangehdrige
fir den einer 24 Stunden am Tag an 365 le Kosten pro Jahr in Euro,
Erstein- Einsatz- Tagen im Jahr (,rund um (Sachkosten, um 11 Funktionen
satz kraft die Uhr“) vorzuhalten Feuerwachen- einsatzbereit
(Berech- unterhalt etc.) vorzuhalten
nung mit fur einen
Funkti- Werkfeuer-
onsfaktor wehr-
von 5,5) angehdrigen
pro Jahr in
Euro
11 5-6 61 140.000 8.540.000

Umgerechnet missen fur 11 Funktionen fUr den Ersteinsatz mit einem Funktionsfaktor von 5-6,
also 61 Werkfeuerwehrangehdorige eingestellt werden.

Risikobeurteilung der Bedarfs- und Entwicklungsplanung fiir nichtoffentliche
Feuerwehren (Werkfeuerwehren) eines Versicherers

Auf Basis des Merkblatts ,Nichtoffentliche Feuerwehren — Ein Baustein des betrieblichen Gefah-
renabwehr-Managements® * wurde eine Risikobeurteilung aus Sicht eines Gesamtversicherers

6 Quelle: Werkfeuerwehrverband
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fur Tiefbahnhofe und Tunnelstrecken S21 erstellt, mit dem Ziel, eine Aussage Uber die Anzahl
von Mannschaft und Gerat einer notwendigen Werkfeuerwehr fur Stuttgart 21 treffen zu kdnnen.
Nach der Zuordnung der Risikoklassen (R1 bis R7) zu den Betriebsartennummern werden die
Tiefbahnhofe und die Tunnelstrecken mit der Risikoklasse 5 bewertet. ®

Landfahrzeuge (z. B. Pkw, Lkw, Motorrader,

13140 | RS schienengebundene Fahrzeuge)

Um einen notwendigen Schutzwert in Abhangigkeit der Risikoklasse 5 von 85 Punkten zu errei-
chen, ist eine Einstufung von Mannschaft und Gerat nach der Feuerwehrklasse F 7 notwendig,
um an zwei Tunnelzugangen einen Ersteingriff mit mindestens 2 Léschfahrzeugen zu gewahr-
leisten. °

Bei der Betrachtung von betrieblichen Risiken und Brandgefahren sowie deren Auswirkungen
ist fur den Versicherer das frihzeitige und wirksame Eingreifen der nichtéffentlichen Feuerwehr
im Zusammenhang mit dem betrieblichen Gefahrenabwehr-Management von besonderem Inte-
resse. Vor allem die auf die betrieblichen Risiken abgestimmte Ausstattung, die Vorortkenntnis,
die verkurzte Hilfsfrist und die Mitwirkung bei Pravention und Organisation der betrieblichen
Gefahrenabwehr sind hierbei wesentlich.

Eine notwendige Werkfeuerwehr flr die Tiefbahnhéfe und Tunnelstrecken S21 nach der Risiko-
beurteilung eines Versicherers musste mindestens 116 hauptamtliche Werkfeuerwehrangehori-
ge vorhalten. Die hierfur entstehenden Kosten belaufen sich auf rund 16,17 Mill Euro pro Jahr.
(Ca. 10% der Feuerwehrangehdrigen waren parallel im Vorbeugenden Brandschutz beschaf-

tigt).
Risikobeurteilung der Bedarfs- und Entwicklungsplanung fir nichtéffentliche Feuerwehren
(Werkfeuerwehren) eines Versicherers:

" Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. GDV: Nichtoffentliche Feuerwehren — Ein Baustein des betriebli-
chen Gefahrenabwehr-Managements VdS 2034: 2014-02 (02). GDV-Publikation zur Schadenverhiitung. Die Publikation wurde
vom GDV gemeinsam mit dem Bundesverband Betrieblicher Brandschutz — Werkfeuerwehrverband Deutschland e.V. (WFV-D)
erstellt.

® Merkblatt, S. 19
9 Siehe Tabelle 3: Feuerwehrklassen
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Funktio- | Funktionsfak- Gesamtanzahl | Lohn- und infrastruk- Kosten fur 116

nen tor einer Ein- der Werkfeuer- turelle Kosten Werkfeuerwehr-
fur den satzkraft wehrangehorigen | (Sachkosten, Feu- angehorige
Erstein- (Berechnung 24 Stunden am | erwachen-Unterhalt | pro Jahrin Euro, um

satz mit Tag an 365 Ta- etc.) 21 Funktionen

Funktionsfak- gen im Jahr fur einen einsatzbereit vorzu-
tor (,rund um die Werkfeuerwehr- halten
von 5,5) Uhr) vorzuhalten angehorigen
pro Jahr in Euro
21 5-6 116 140.000 16.170.000

Umgerechnet mussen fir 21 Funktionen flr den Ersteinsatz mit einem Funktionsfaktor von 5—6,
also 16 Werkfeuerwehrangehdorige eingestellt werden.

Notwendige Funktionen bei einem Brand in einer unterirdischen Verkehrsanlage
im Bereich der Innenstadt

Fir die Landeshauptstadt Stuttgart legt der Feuerwehrbedarfsplan'® fest:

»Zur Bewaltigung des Bemessungsszenarios ,Brand in einer unterirdischen Verkehrsanlage im
Bereich der Innenstadt’ sind an mindestens zwei Zugangen als Ersteinheiten hdchstens 8 Minu-
ten nach Abschluss der Alarmierung jeweils 12 Einsatzkrafte erforderlich.

15 Minuten nach Abschluss der Alarmierung mussen an beiden Zugangen die Erganzungsein-
heiten mit weiteren jeweils 4 Einsatzkraften eintreffen. Weitere 6 Funktionen sind minimal fir
Fuhrungs- und Unterstitzungsaufgaben erforderlich. Damit sind insgesamt mindestens 38
Funktionen im Ersteinsatz erforderlich. Der Erreichungsgrad soll 95 % betragen.”

Die Branddirektion Stuttgart muss fur den Ersteinsatz bei einem Brand in einer unterirdischen
Verkehrsanlage im Bereich der Innenstadt zusatzlich 38 Funktionen vorhalten.

Daraus ergibt sich folgende Berechnung fur Logistik und Kosten:

Funktionen | Funktionsfaktor | Gesamtanzahl der Lohn- und Kosten fur 209
fur den einer Einsatz- | Feuerwehrbeamten | infrastrukturelle Feuerwehrbeamte
Ersteinsatz kraft um 38 Funktionen Kosten pro Jahr in Euro, um

(Berechnung 24 Stunden am (Sachkosten, 38 Funktionen bei
mit Tag an 365 Wachen- einem Brand in einer
Funktionsfaktor Tagen im Jahr Unterhalt etc.) unterirdischen
von 5,5) (,rund um die Uhr*) fur einen Verkehrsanlage im
vorzuhalten Feuerwehr- Bereich der
beamten Innenstadt
pro Jahrin Euro | Stuttgart vorzuhalten
38 5-6 209 140.000 29.260.000

Umgerechnet missen fir den Ersteinsatz mit 38 Funktionen mit einem Funktionsfaktor von 5-6,
also 209 Feuerwehrbeamte zusatzlich eingestellt werden.

10 quelle: Feuerwehrbedarfsplan fur die Landeshauptstadt Stuttgart, Branddirektion, Stand: 11.07.2011 Seite 64
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Offene Fragen:

1. Wer tragt die Kosten fir die zusatzlichen 38 Funktionsstellen (entsprechen 209 Feuer-
wehrbeamten), die ausschlieBlich fur einen Einsatz bei Stuttgart 21 eingestellt werden
mussen?

2. Zu welchem Zeitpunkt sind diese 209 Feuerwehrbeamten (Mannschaft) einsatzbereit?

3. Welche Kosten sind fir eventuelle notwendige Gerate z.B. Sonderfahrzeuge fir einen
Brand in einer unterirdischen Verkehrsanlage im Bereich der Innenstadt veranschlagt?

4. (Eine Taktische Einheit besteht aus Mannschaft und Gerat.)

Zum Autor:

Johannes Frank

e Brandoberamtsrat a.D. und Brandschutzsachverstandiger gehobener feuerwehrtechni-
scher Dienst (RP TU vom 07.09.1995-AZ.22-34/2621.6)

e Sachverstandiger nach (VwV-Brandverhitungsschau) und (VwV Brandschutzprifung)

o Zertifizierter Sachverstandiger fur Brandschutz im DGSV/EWIVS
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12 Anlagen

Anlage 1 (7 Seiten):
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Anlage 2 (1 Seite):
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Anlage 3 (9 Seiten):

AUFLISTUNG ZUGBRANDE im TUNNEL Stand 3.5.2017

A. Deutschlandweit (rot hinterlegte Felder => Brand-Ereignisse mit Personenschéden!)
Tunnel- Brand- Ver-
Zeit Ort Land Linge Dauer Ursache Tote letzte Auswirkungen
1972 BERLIN U-Bahn B Zug-Entgleisung 16st g ua Deckeneinsturz
Alexander-Pl. Brand aus Schaden >1,8 Mio. €
1978 K6In U.-Bahn NRW Zigarettenkippe in 3 Brandschaden ?ug
Hansaring Faltenbalg d. Zuges Schaden 1,2 Mio. €
HAMBURG U-Bahn 2 Fahrzeuge zerstort
1980 gpt Altona HH Brand-Anschlag 4 Schaden 5 Mio. €
BONN U-Bahn Techn. Fehler 16st 1 Fahrzeug zerstort
1981 Ramersdorf NRW Brand aus i Schaden 0,5 Mio. €
1983 MUNCHEN HBF BAY durch elektr. Strom 2 2 Fahrzeuge %erstort
U-Bahn verursachter Brand Schaden 2 Mio. €
FRANKFURT . Tunneleinrichtung
1984 U-Bahn HES Brandstiftung 1 Schaden ? Mio. €
HAMBURG S-Bahn 2 Fahrzeuge zerstort
1984 Landungsbriicken HH i gy 1 Schaden 3,5 Mio. €
1986  BERLIN U-Bahn B tech.FehIer In Sitz- 5 Brandschaden Zug
bankheizung
DUSSELDORF Brandstiftung => Brandschaden Zug
1991 U-Bahn NRW Kabelbrand 2 Schaden 2,3 Mio. €
1991 BERLIN U-Bahn B durch KurzschluB - Verrauchung
verursachter Brand
1991 BONN U-Bahn NRW elektr. Fehler Iost - Brandschaden Zug
Zugbrand aus
1994 BERLIN U/S-Bahn B Brand-Auslosung: - kA
techn. Fehler
HAMBURG U-Bahn Verrauchung, Tun-
1995 Bhf Altona HH IR SR L > nel-Schaden
1996 BONN U-.I.Sahn NRW K.abelbrand.durch i Statlonsbranq,
Hst.Auswart. Amt Zigarettenkippe Schaden ? Mio. €
1996 Koln U-Bahn NRW schadhaftes Fahrzeug - Schaden. Zug u. Tun-
nel ? Mio. €
MUNCHEN HBF Schaden Zug u. Tun-
1996 U-Bahn BAY schadhaftes Fahrzeug 13 nel 2 Mio. €
1996  BERLIN U-Bahn B durch KurzschluB - Verrauchung
verursachter Brand
K6In U-Bahn . Schaden Zug u. Tun-
1997 Hst.Wiener Platz NRW Brandstiftung i nel >2 Mio. €
1999 GQTTINGEN NS 17km 12 Std. Kugellager.zu heil} > 1 Br:';mdschaden am
Leinebusch Zug entgleist Guterzug
1999 ESSEN U/S-Bahn NRW Brandstiftung - Verrauchung
1999 HERNE U/S-Bahn NRW Brandstiftung - Tunnel-Schaden
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BERLIN U-Bahn

Brand-Auslosung:

2 Fahrzeuge zerstort

2080 Deutsche Oper B Lichtbogentiberschlag 30 350 Pers. evakuiert
2001 BERLIN Kurt- B durch Kurzschluf3 )8 Brandschaden Zug
Schuhmacher-PlI. verursachter Brand starke Verrauchung
2001 DUSSELDORF NRW Wizgem e 2 Brandschaden Zug
U-Bahn Feuer
2002 ESSEN U/S-Bahn  NRW Brand-Auslosung: . Verrauchung, Tun-
techn. Fehler nel-Schaden
5003 FRANKFURT HES Brand-Auslésung: i Verraughung, Tun-
U-Bahn techn. Fehler nel-Schaden
2004 BERLIN S-Bahn B Brand-Auslosung: 3 Fahrzeug ausgebr.,
Anhalter Bhf. techn. Fehler Schaden an Haltest.
2007 HAMBURG U-Bahn HH - k.A
Zugbrand
BERLIN U-Bahn U9 Techn. Fehler am U-Bahn-Betrieb un-
2008 : B -
Bhf Birkenstr. Unterwagen terbrochen
2010 NURNBERG HBF B KurzschluR Stromka- i 2,5 Std. kein Betrieb
U-Bahn-Tunnel bel Brand starke Verrauchung
2010 FRANKFURT HES Brand-Auslésung: i 2 Std. kein Betrieb
U-Bahn Bornheim techn. Fehler starke Verrauchung
2011  ESSEN U-Bahn NRW Dammmaterialbrand . mehrstindige Be-
Ursache unklar triebseinstellung
2011 DUSSELDORF NRW i elpstuqdlge Be-
U-Bahn 10 kV-Kabelbrand triebseinstellung
BERLIN U-Bahn U2 Zigarettenkippe l6st mehrstlndige Be-
2011 B - . .
Z00 brand aus triebseinstellung
2011 NURNBERG U-Bahn B mehrstiindige Be-
Langwasser Stromschienen-Brand triebseinstellung
MUNCHEN U-Bahn Abfallbrand wg. 3 Std. kein Betrieb
2011 . BAY ) -
Stachus-Marienpl. Schleifzug starke Verrauchung
2011 BERLIN U-Bahn U7 B KurzschluR Stromab- a starke Verrauchung
Station Kleistpark nehmer Brand Betriebsstorungen
BERLIN HBF versuchter Brandan- mehrstindige Be-
2011 B - . .
DB-Tunnel schlag triebsstérungen
HAMBURG S-Bahn Stromleitg. schadh. mehrstindige Be-
2011 HH - enrst
Reeperbahn Schwellenbrand triebseinstellung
2012 BERLIN U-Bahn U9 B Stromabnehmer- i 3 U-Bahnho.gerdaumt
Steglitz KurzschluRfunken starke Verrauchung!
BERLIN U-Bahn U2 starke Verrauchung
2012 B . - .
Z00 ni. bekannt im Tunnel
BERLIN U-Bahn U7 0,5 Kabelbrand durch U-Bahnhof geraumt
2012 .. B -
Neukdlln Std.  Funkeniiberschlag starke Verrauchung
5012 STUTTGART S-Bahn BW i Wafsgrleltung be-
Bernhausen ni. bekannt schadigt
STUTTGART DB Kabelbrand i. Tunnel Reisezugverkehr 1
2012 . BW ) ! - o
Rosenstein-Tunn. Brandstif.? Tag gestort
26.6.12 STUTTGART DB BW Schwelbrand S-Bahn _ starke Verrauchung

S-Bahn-Tunnel

i. Tunnel,

Betriebsstorungen
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FRANKFURT VGF

Defekt an U-Bahn

starke Verrauchung

6.6.13 U-Bahn-Tunnel H Hst. Bornheim Betriebsstorungen
STUTTGART SSB Hst. Charlottenplatz starke Verrauchung
12.10.13 BW .. . . ..
U-Bahn-Tunnel Lifter Technikraum Betriebsstorungen
15.10.13 STUTTGART DB BW Unklar, Feueralarm U.mleltu"ngen Be-
S-Bahn-Tunnel S-Bahn i. Tunnel HBF triebsstérungen
FRANKFURT VGF Kabel- / Miillbrand starke Verrauchung
27.01.14 H i . i
U-Bahn-Tunnel Eschenheimer Tor Betriebsstorungen
20.2.14 STUTTGART SSB BW Fun.kenflu.g bei starlfe Vertauchung
U-Bahn-Tunnel Gleisarbeiten Betriebsstorungen
21.2.14 BERLIN U-Bahn B Stromabnehmer- heftige Verrauchung
Kurzschluf} im Tunnel
STUTTGART SSB Hst. Marienplatz starke Verrauchung
28.6.14 BW . i
U-Bahn-Tunnel Schaltschrank brennt Betriebsstorungen
210 14 HAMBURG S-Bahn HH Mll im Tunnel starlfe Vertauchung
Hst. Reeperbahn Schwelbrand Betriebsstorung
13.10.14 STUTTGART DB BW Schwelbrand S-Bahn starlfe Vertauchung
S-Bahn-Tunnel i. Hst. Feuersee, Betriebsstorungen
291014 STUTTGART DB BW §chwe|brand S-Bahn starlfe Vertauchung
S-Bahn-Tunnel i. Tunnel Hst. HBF, Betriebsstérungen
HAMBURG U-Bahn Defekte Bremse Verrauchung U-Bahn
20.11.14 . HH . ..
Hst. Berliner Tor Schwelbrand Betriebsstorung
FRANKFURT VGF Defekt an U-Bahn starke Verrauchung
22.12.14 H . ..
U-Bahn-Tunnel Hst. Hauptwache Betriebsstérungen
26.2.15 STUTTGART DB BW Brandalarm im Tun- Betriebsstorungen
h S-Bahn-Tunnel nel Universitat S-Bahn-Netz S1-S3
2915 MUNCHEN MVG BAY Defekte Kupplung Verrauchung Be-
o U-Bahn- Tunnel Schwelbrand triebsstérungen
STUTTGART DB Holzbriicke i. Brand Rauchentwicklung
28.2.15 BW
S-Bahn-Tunnel S-Bahn-Tunnel Echter Sperrung S2 +S3
STUTTGART SSB Bopser-Tunnel starke Verrauchung
24.3.15 BW . ..
U-Bahn-Tunnel Bremse fest? Betriebsstérung U
18.4.15 OFFENBACH Ost H 0,45 Ubergangim Tunnel starke Verrauchung
o S-Bahn-Tunnel Std. Schwelbrand Betriebsstorungen
FRANKFURT DB 0,5 Mullim Tunnel starke Verrauchung
16.6.15 H ) .
S-Bahn-Tunnel Std. Schwelbrand Betriebsstorungen
25 6.15 MUNCHEN MVG BAY Brand i. Lifterraum Verrauchung Be-
e U-Bahn- Tunnel Filtermatte brennt triebsstorung U+S
MUNCHEN DB . . .
21.7.15 S-Bahn HBF BAY Feueralarm im HBF 1 Std. kein Betrieb
28.10.15 STUTTGART DB BW Feuerwehr-Einsatz im Betriebsstorungen
S-Bahn-Tunnel Tunnel Schwabstr. S-Bahn-Netz
02.12.15 STUTTGART SSB BW Kabelbrand i. Tunnel Betriebsstérungen
Stadtbahn-Tunnel n. Degerloch SSB-Stadtbahn-Netz
17.03.16 STUTTGART DB BW Feueralarm'lm Tun- Betriebsstorungen
S-Bahn-Tunnel nel Stadtmitte S-Bahn-Netz
12.04.16 STUTTGART DB BW Brandalarm im Ha- Betriebs-Einstellung
S-Bahn-Tunnel senberg-Tunnel S-Bahn-Netz
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FRANKFURT DB

Laufsteg im Tunnel

starke Verrauchung

12.5.16 S-Bahn-Tunnel H brennt / Bauarbeiten ~ Betriebsstérungen
STUTTGART DB Brandalarm im Tun- Betriebsstérung
13.05.16 S-Bahn-Tunnel BW nel Schwabstr. S-Bahn-Netz
MUNCHEN MVG 2 Gummipuffer einer Verrauchung U-Bhf.
5.7.16 BAY . - . ..
U-Bahn Odeonspl. Zugachse in Brand Betriebsstorungen
27 4.17 MUNCHEN DB BAY Kurzschluf im Trafo- i Dichter Qualm .
S-Bahn HBF kasten, Schmorbrand 4 Std. kein Betrieb

Summe Deutsch-
land:

73 Félle, davon 17
mit Person.Schaden

115
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B. Weltweit (rot hinterlegte Felder => Brand-Ereignisse mit Personenschaden!) Stand 3.5.2017

Tunnel- Brand- Ver-
Zeit Ort Staat Liange Dauer Ursache Tote letzte Auswirkungen
1842 MENDON F FIERTRIIEMERE o 5 e
sonenzug
1866 WELWYN UK Zusammenstof Gterz0- ? 3 Ziige brennen aus
ge > Brand
PARIS COURONNE Elektro-Fehler am Schie-
5 ;
1903 METRO F D — 84 ? Brandschaden Zug
1905 LONDON U-Bahn. UK Zug brennt, Ursache? 1 Brandschaden Zug
1908 LONDON U-Bahn. UK Zug brennt, Ursache? 1 Brandschaden Zug
1908 LONDON U-Bahn. UK Zug brennt, Ursache? 1 Brandschaden Zug
1908 LONDON U-Bahn. UK Zug brennt, Ursache? 1 Brandschaden Zug
1909 LONDON U-Bahn. UK Zug brennt, Ursache? 1 Brandschaden Zug
Aufprall .
1921 BATIGNOLLES F 1,0 km 28 ? Brandschaden Zug
auf stehenden Zug
Guterzug fangt Feuer, Zug-Brand;
i, ? ?

1926 RIEKEN-TUNNEL CH ’ bleibt steh. 9 ’ starke Verrauchung
1932 GUTSCH-TUNNEL  CH ? Zug-Zusammen-Stof > 6 ? 2 Zige brennen aus
Zugbrand

ST.GOTTHARD- Zug entgleist, fangt Feu- 5 Zug-Brand;
1941 TUNNEL CH-Ital. CH  15km er 7 ’ starke Verrauchung
>24  Zug-Zusammen-StoR > mehrere Ziige in
?
1944 TORRE E Std. Zugbrand 1 ’ Brand
1945 LONDON U-Bahn UK Zug-zusammen-Stofs > 3 ? 2 Ziige brennen aus
Zugbrand
1949 PENMANSHIEL UK Zug brennt, Ursache? ? Zug-Brand
SCHWED. Uberhitzung I6st Brand
? -
1955 rAATSBAHN S aus ?  Zug-Brand
LONDON U-Bahn el. Lichtbogen im Zug-Brand;
1958 Holland Park Stat. UK El.Anschlusskasten 1 >1 starke Verrauchung
1960 LONDQN U-Bahn UK el. Lichtbogen im 38 Zug-Brand;
Redbridge Stat. El.Anschlusskasten starke Verrauchung
1960 STOCKHOLM S Elektro-Kurzschluss ? Zug-Brand
U-Bahn
LON- EL 1 a -
1969 SIMP QN Tl'JNN CH 9,8 Schlusswagen fangt Feu 3 Zug-Brand
Schweiz-Italien km er
E
1970 NEW YORK CITY USA Zug brennt, Ursache? 1 50 Zug-Brand
U-Bahn
PARIS . .
1971 U-Bahn F Brandstiftung 3 Brandschaden Zug
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Zusammenstof} u. Ent-

Guterzug + Tankzug

1971 LE CROZET F ] 2 ? . 1
gleisen beschadigt
MONTREAL Metro Zug-Aufprall am Tunnel- Zug-Brand;
1971 CDN 1 ?
? Henry-Bourassa ende Schaden ~ 6 Mio. €
1972  VIERZY F Feuer-Ausbruch in Per- 108 111 Tunneleinsturz bei
sonenzug Zugbrand
1972 HOKORIKU FUKUI ] Feuer-Ausbruch in Zug- 30 690 Brandschaden am
Restaurant Zug
PARIS METRO . mehrere Verletzte,
1973 bORTE - DITALIE Foo430m HEllS il 2 X Brandschaden Zug
1974 N.EW YORK USA Guterzug entgleist, fangt 1 3
Eisenbahn Feuer
5 . —
1974 NEW YORK? USA Techn. Fehler 16st Brand 200 Pr<.)bleme bei Eva
U-Bahn aus kuierung
9 Fahrzeuge zer-
MONTREAL Metro Elektro-Kurzschluss
> R
1974 ROSEMOND CDN Gummireifenbrand ’ st(?rt Schaden >1,5
Mio. €
CHATEAU de VIN- Elektro-Kurzschluss mit
? .
1975 CENNES, U-Bahn F Wagenbrand ’ Zug-Brand
1975 NEW YORK CITY USA Techn. Fehler 16st Brand 78 3
U-Bahn aus
LONDON U-Bahn entgleisender Zug prallt Fahrfehler
1975 Moorgate Stat. UK an Wand, Brand 44 E schwere Schaden
1975 mEB)::r?_ClTY MEX Zug-ZusammenstoR 50 30 Brandschaden Zug
1975 LONDON U-Bahn UK I%rand auf FuRgang.- 3 3
Goodge Street Uberweg
1975 BOSTON, U-Bahn USA Oberleitungbruch 16st 34 400 Pers.fevakwert
Brand aus Brandschaden Zug
LONDON U-Bahn .
1976 =ity Pk G UK Kabel-Brand im Zug 25 Brandschaden Zug
TORONTO U-Bahn . 4 Wagen zerstort
197 DN B f ? o
976 Christie Street St. ¢ randstiftung Schaden >3 Mio. $§
1976 LISSABON U-Bahn p tech. Fehler am Antrieb > 4 Wagen zerstort,
Almada/Arrolos |6st Brand aus ’ Schaden >1,2 Mio. $
1977 Paris, U-Bahn F Brandz?uusbruch in ) allg Reisende eva-
U-Station kuiert
Stromabnehmer gebr. > .
1979 SANFRANZISKO ) Kurzschluss l6st Brand 1 56 > L-000 evakuiert
Oakland-Tunnel aus starke Verrauchung
1979 NEW YORK CITY USA Zigarette entzlind. Olla- a 2 Wagen zerstort,
Grand Central St. che starke Verrauchung
PHILADELPHIA Transformator-Brand >
1 1 B VA
979 Metro Erie-Street USA Zugbrand 48 IR AT
PARIS U-Bahn > 1.000 evakuiert
1 E - 2
979 Reully-Diderot St. F it Hlpaier T 6 starke Verrauchung
1980 NEW YORK CITY USA ? 11  Brandschaden Zug
U-Bahn
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BARCELONA-

zahl-

1980 Sabadell U-Tunn. E Elektro-Kurzschluss reiche Rauchvergiftungen
1980 MOSKAU U-Bahn RUS Techn. Fehler 16st Brand ? KA.
Okyabrskaya aus
1981 NEW YORK CITY USA 0,5 Std. Stromabnehmer fehler- .
U-Bahn haft> Explos.
1981 NEW YORK CITY USA Brand unter Wagen ? Brandschaden Zug
U-Bahn
1981 LONDON U-Bahn UK Brand in U-Station 15 schwere Schaden
1981 SFQIZhYnORK cIT USA elektr. ausgelostes Feuer 16 Brandschaden Zug
MOSKAU U-Bahn Stations-Brand
, ?
1981 Okyabrskaya RUSS Elektro-Kurzschluss ? Schaden 0,25 Mio. $
1981 PRAG (?) U-Bahn Cz Elektro-Kurzschluss 1 Bauschaden Tunnel
1982 WASHINGTON DC USA Zug entgleist, fangt Feu- 3 1.200 Perf. evaku.
U-Bahn er Brandschaden Zug
NEW YORK CITY .
1982 Christopher- USA Tnebyvagen-Motor de- 86 1 Fahrzeug zerstort
fekt, in Brand
Street-Tunnel
1982 NEW YORK CITY USA 6 Std. 3 10 >1.000 Pers. e\./.aku.
U-Bahn 4 Wagen zerstort
1982 L.ONDOI.\I L.J-.Bahn UK Kabel-Brand we. Kurz- 15 1 Fahrzeug zerstort
Picadylli-Linie schluss
1984 NEW YORK CITY USA Kabel-Brand, 2 Zige 3 alle Pers. evakuiert;
U-Bahn betroffen starke Verrauchung
1984 NEW YORK CITY USA Brand-Anschlag ? Brandschaden Zug
U-Bahn
NEW YORK CITY Antriebsmotor explo- 200 Pers. evakuiert
1984 U-Bahn USA 15td. diert 23 starke Verrauchung
NEW YORK CITY
1984 ORK C USA Brand unter Wagen 24 Brandschaden Zug
U-Bahn
1984 NEW YORK CITY USA Abfall in Brand 54 ?
U-Bahn
1984  SUMMIT UK 2,6km 72 Std. Tankzug entgleist, fangt ) Zug ausgebraTnt
Feuer schw. Bauschaden
NEW YORK CITY alle Pers. evakuiert
?
1984 U-Bahn USA Brand unter Wagen ? Brandschaden Zug
NEW YORK CITY alle Pers. evakuiert
?
1984 U-Bahn USA Brand unter Wagen ? Brandschaden Zug
i SF Ausristung zer-
1984 LONDON.U-Bahn UK Fahr!asmgkelt, Zigaret 15  stért; Schaden 4,1
Oxford Circus Stat. tenkippe .
Mio. €
1985 MEXIKO-CITY MEX ? 1.700 Brandschaden Zug
U-Bahn
1985 Egﬁf u- F Abfall in Brand gesteckt 6 viele Verletzte
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NEW YORK CITY schwere Schaden
kR Grand Central St. s B AR = Schaden 3 Mio. $
MOSKAU
? ? 5
1987 U-Bahn RUS ? ? Brandschaden Zug
BRUSSEL U- > 1.000 evakuiert
? ?
1987 Bahn B ) ) starke Verrauchung
1987 LQNPON U-Bahn UK 6 Std. Fett + Schmutz u"nter 31 100 Stations-Brand;
King’s Cross Stat. Fahrtreppe entziindet starke Verrauchung
1990 NEW YORK CITY USA Kabel-Brand 2 200 stfa\rke Rauchent-
U-Bahn wicklung
1991 MOSKAU RUS Elektro-Fehler 16st Brand 7 10 e R
U-Bahn aus
1991 ZL.JRK:H Sk CH 1,3km Brandstiftung vermutet 58 Schaden ~5 Mio. €
Hirschgrabentunn.
NEW YORK CITY Brandschaden Zug
1992 U-Bahn USA Feuer unter Wagen 86 400 Pers. evakuiert
1992 WIEN U-Bahn A Kabel-Brand im An- » Fahrzeug zerstort;
Karlsplatz triebswagen ’ Schaden 2,3 Mio. €
1992 NEW YORK CITY USA elektr. ?lusgelostes Feuer 51 stfa\rke Rauchent-
U-Bahn auf Gleis wicklung
1994 TORONTO CDN GurTmml-UnterIage unter 3 stérke Rauchent-
U-Bahn Gleis brennt wicklung
2 Fahrzeuge zer-
1995 BAKU U- AZ el TSI 289 265  stort starke Verrau-
Bahn abnehmer
chung
1996 IEURO-TUNNEL E-GB  50km Brandanschlag auf Lade- 30 Brand-/Bauschaden
Armelkanal gut starke Verrauchung
1996 WASHINGTON DC USA Kurz'schluss flhrt zu Ex- ) Brandschaden Zug
U-Bahn plosion u. Feuer
- 13 Transportwagen
1997 SUSA | 21km 5std, 2ufschlag. PKW-Tur lost 2 +156 PKW zerstort
Kurzschluss aus > Feuer
starke Verrauchung
GEIZHOU- . . . Zug-Brand mit
?
1998 GUIYANG China 800 m Explosion Gasbehalter 80 Tunnel-Einsturz
1999 SALERNO | 9,0 km Rauchbombe von Ful3- a 9 Brandschaden
ball-Fans am Zug
NEW YORK CITY Elektro-Kabel entziindet
?
1999 U-Bahn USA Abfall 52 ’
AMSTERDAM Brandschaden Zug
?
1999 U-Bahn NL ’ 2 starke Verrauchung
TORONTO Betrieb 24 Std. ein-
?
2000 U-Bahn CDN ’ 2 gestellt
MONTREAL Elektroanlagen
- 2 ’
2000 U-Bahn CDN 6 Std. Kabel-Brand ? starke Verrauchung
2000 NEW YORK CITY USA 52 Std. elektr. Ausriistung fangt ? Brandschaden
U-Bahn Feuer am Zug
2000 3,3km  ?Std. Ollfec.lf auf Elektro- 155 ? schwerst.e Schas:len
KAPRUN Bergbahn Heizlifter 1 Jahr kein Betrieb
2001 BALTIMORE USA 2,3km 12 Std. EOtbremse fangt ?  Brandschaden Zug
euer
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2002 VERS.AILLES F 6 Std. Maschine explodiert => 2 Glterzug-Brand
A86 im Bau Zug brennt starke Verrauchung
2003 DAEGUU-BaMN ¢y 450m  245td. Brand-Anschiag 197 147 27ZUgeausgebrannt
Jungangno-Stat. schwer Bauschaden
2003 CRET D'EAU F 40km _ ,  Brandschdden Zug
Brand im Schlafwagen 53 Pers. evakuiert
Zug-Brand, 34 Pers.
2003 G.UADARAMA i E 30 km 5Std. Zug-Unfall ? eingeschlossen,
Eisenbahn
gerettet
2003 MORNEY F 2,6km  5std. _ . ,  Zug-Brand, 17Pers.
Brand im Reisewagen Selbstrettung
2003 NEW YORK CITY USA Abfall entziindet durch 35 Brandschaden
U-Bahn Brooklyn Kurzschluss am Zug
LONDON U-Bahn Bombenanschlage auf 3 Betrieb eingestellt,
2005 3 U-Bahnhofe UK U-Bahnen >6 700 London gesperrt
2006 MOSKAU p-Bahn RUS Teileinsturz Tunnel- ) Brands.(.:haden Zug
Sokol-Wojkowsk. decke => Brand Bauschaden
11.9. EURO-TUNNEL . Schwerer Brand
2008 Armelkanal ARt SAERECR ST 34 Betriebsunterbrech.
15.5. EURO-TUNNEL E-GB 50km Rauchentwicklung Brandalarm Be-
2010 Armelkanal Techn. Ursache triebsunterbrech.
2011 SIMPLON-TUNNEL CH >24 mehrere Glterwagen in ) hohe Temperatur,
Schweiz-Italien Std. Brand erhebl. Bauschaden
MINSK U-Bahn Bombenanschlag im U- Explosion u. Brand;
2011 Oktjabrskaja BY Bahnhof 15 300 starke Verrauchung
2012 Gottha_rd-TL{NNEL CH-1 15km Selbstmord u. Brandan- 1 _ Anschlag fehige-
Schweiz-Italien schlag schlagen
2012 ZURICH SBB-Ziige - Mottbrand, Ursache _ Verrauchung, Zug-
z. Flughafen unklar betrieb gestort
17.1. EURO-TUNNEL . Brand, Ziige evaku.
2015 Armelkanal F-GB 50km geladener LKW in Brand i Betriebsunterbrech.
13.1. WASHINGTON DC USA Starke Verrauchung Ur- 1 83 Rauch, Stat. evaku.
2015 U-Bahn Enfant Pla sache unklar Betriebsunterbrech
3.4. St. Petersburg RUS Bombenanschlag im U- 1 40 Explosion u. Brand;
2017 U-Bahn Bahntunnel; Brand starke Verrauchung
1972 - DEUTSCHLAND D 73 Falle, davon 17 mit 0 115
2017 (s. Aufstellg. A) Personen-Schaden
180 Fille, davon 104 mit
WELTWEIT Personen-Schaden 1.480 5.961
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